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VORWORT,

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt einen I3eitrag zur

fraiizö^?isdien Wirtschatts- und V'erfassungsgeschichte zu geben,

und erweitert damit den Kreis jener Arbeiten, die unter An-

rejjuüg und Leitunjr von ilerrn Professor G. F. Kn;i]>p zu

einer umfassenden Erkenntnis der deulächen Agrarvertasäung

geführt haben.

Al>er ebenso wie in Deutschland, schien es auch in

Frankreich erforderlich, sich zunächst auf bestimmte Territo-

rien zu beschränken. Wir wählten die Länder, die, obwohl

französischer Sitte, firanzösischer Sprache und franzosischen

Rechts, doch eine staatliche Sonderexistenz gefuhrt haben:

das Herzogtum Savoyen, die Gebiete, die heute die „fran-

zösische Schweiz" bilden und das Herzogtum Lothringen. In

diesen Ländern bestand die 1 Frankreich eigentümliche Form

der Unfreiheit, die Maiinnorle, die wir auf dem Titel, dem

Gebrauch den' Aklen.^liieke des IJerner Rats folgend, deutsch

mit Leihei^ensciiait wiedergegeben liaben, wenn sie auch weit

von wirklicher Leibeigenschaft oder Sklaverei entfernt war.

In allen drei Staaten wurde die Mainmorte, durch das Ein-

greifen der staatlichen Gewalt vor der französischen Revolution

beseitigt. Während nun in Savoyen und in der Schweiz dieser

Auflosungsprozess der mittelalterlichen Agrarverfassung, die

Bauernbefreiung, im Vordergrunde unserer Erzählung steht,

hielten wir es für angezeigt, in Lothringen dem Zuständlichen

unsere Aufmerksamkeit zu schenken und die für Frankreich

; so wichtige Seigneurie auslülirlich zu besprechen, üeberall
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suchten wir die staatlichen Einrichtungen der einzebien Terri-

torien zu schildern: denn nur in engem Anschluss an diese,

im Rahmen der all-rcmeiiien Verfasr>nti*rs<re?;cliichte, lässt sich

em zutrefTendes IJild der h'indUcheu Zustände gewinnen.

Die Arbeit berulit zum ^(i'osscn Teile auf archivaliscliein

Material. Das ausführliche Akten- und Litteralurverzeichnis

am Schluss wird nolten den im Anhang mitgeteilten Archivalien

die BescIiafTenheit der Quellen des näheren darlegen. Für die

Erforschung der savoyischen Befreiung benutzte. ich die Be-

stände des Staatsarchivs zu Turin und des Departemental-

archivs zu ChambSry; für die franzosische Schweiz boten die

Akten der Kantonalarchive zu Freiburg, Lausanne und Neu-

chätel reiche Belehrung; für die deutsche Schweiz fand ich in

Bern, Basel \md Solothurn dankenswerte Ergänzungen ; über

die lothi iniiisetie Agrarverüissung gaben die Schätze der

Alf hivos nationales und der Bibliulheque nationale m Paris,

des I irpaitemenfalarchivs zu Nnney, sowie des Hezirksart^hivs

zu Strassburg (für Saarwerden) willkommenen Aufsehluss.

Ueberau fand ieh ohne jede Formalität Zugang, überall fand

ich freundliche Unterstützung und liebenswürdiges Kntgegen-

kommen. Ich erlaube mir an dieser Stelle den Verwaltungen

und Beamten dieser Institute meinen ergebensten Dank aus-

zusprechen. Vor allem aber gebührt mein Dank meinem
verehrten Lehrer, Herrn Professor G, F. Knapp, und Herrn

Dr. W. Wittich in Strassburg, die meine Studien stets aufs

bereitwilligste gefördert haben.

Homburg v. d. H., im August ld97.

Faul DarmstAdter«
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EINLEITUNG,

Aus den umfassenden Forschungen des letzten Jahrzehnts

wissen wir, dass die grossen Verschiedenhelten, die die heulige

Agrai Verfassung Deutschlands aufweiöt, aus der historischen

Entwicklung zu erklären sind. Das grosse Rittergut d<'s prcuö-

siöchen Ostens, das BaucrngiiL Hannovers und die l^arzellen

des Sikhvf'sffns sind Produkte eines jalnhundertelangen Pro-

zesses. Durch die grosse Reformgesetzgebung um die Wende
unseres Jahrhunderts wurde nur das Fazit einer £ntwickelung

gezogen.

Von Südwesten nach Nordosten zerfällt das Deutschland

des achtzehnten Jahrhunderts in drei grosse Gebiete: östlich

der Elbe das Land des grossen Gutsbetriebs, im Nordwesten

das Land der Grundherrschaft, im Südwesten die Gebiete der

* Leibeigenschaft», wobei regelmässig die östlicher liegenden

tiel)iete eine Fortontwickelung der Agrarverfassung der west-

lichen dar^ftellon. Wälirend im Nordwesten die Herrschaft

über (las Land in der reinen Grundherrschatt verkörpert ist,

stellt im Südwesten die Herrschaft über die Menschen im Vorder-

grund, die iliren Hauptausdruck in der öirenllich-rechtlichen

Gerichti^barkeit findet. Ihr ist alles untergeordnet. Die persön-

liche Abhängigkeit, die wir in der Leibeigenschaft enthalten

finden, ist eigentlich nur eine Potenzierung des allgemeinen

Unterthanenverhältnisses und wird wesentlich dazu angewandt,

um dasselbe zu kräftigen. Ausserordentlich bescheiden ist die

1) Vgl. Wittich, GnmdheTTSChalt in Nordwestdeutschland p. 461. —
Für SüddeutschlaBd Ludwig, der badische Bauer im 18. Jabrhtindert.

DftrBStidtar, Di« Befreiung der Leibeigenen. 1
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2 EINLEITUNG.

Rolle der Grundherrsehaft im Vergleich zu niedersäclisischeii

Vorbildern. Die Ursache liegt darin, dass der südwestdeutsche

Herr in der Rolle als Rentenempfänger nicht seine Befriedigung

gefunden hat Er ist Landesherr geworden und ordnet seine

wirtschaftlichen Interessen den territorialpolitiscben unter.

üeberschreiten wir die deutsche Westgrenze, so treffen

wir eine Verfassung an, die der südwestdeutschen in vieler Hin-

sicht nahe verwandt ist, aber doch aiu li stai ko Verschieden-

heiten aufweisf. Auch auf frarizösiselKMii Roden si(^lit wie in

Südwe«tdeutscliland die ( Icriclitsherrschaft im Vordergrund. Aber

der französische Gcrichtslierr, der öeigneur, ist nicht Landes-

. herr geworden; ül)er ihm .<teht der Staat, und dadurch ist seine

Stellung bestimmt. Wälirend nämlich der deutsche Landesherr

die Agrarverfassung nach seinen territorialpolitischen Interessen

umzugestalten vermocht hat, ist der französische Seigneur dazu

nicht in der Lage gewesen. Die Qerichtsherrschaft, seine öffentlich-

rechtliche Gewalt, ist zu stark, um Ihm eine Umbildung in

eine reine Grundherrsehaft, wie in Niedersachsen, wünschenswert

erscheinen zu ioissen, zu schwach, um eine Ausbildung der Ver-

fassung, wie in Südwestdeutschland, zu bewirken. So haben

sicli in Frankreieh die ältesten Formen der friilimittelallei*]i{?hen

Villicationsverfassung erhalten, an Stelle der Leibeigenschaft

ünden wir die Mainmorte, die keine Beschränkung der Frei-

zügigkeit enthält, sondern in einem Anspruch des Herren auf

die Hinterlassenschaft des Hörigen gipfelt.

Frühzeitig wurde, nicht ohne Anregung des Königtums,

ein sehr bedeutender Teil der Mainmortables befreit; um die

Mitte des sechzehnten Jahrhunderts waren die meisten Pro-

vinzen der französischen Monarchie nur von freien Leuten

bewohnt. Seitdem aber stockte die Befreiung, die Krone suchte

die Vasallen nur in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen zu

beseliränken, während sie ihren privaten Herrschaflsreehten

^„^^einen Eintrag Ihat. Die Fol^re war, dass in den östlichen

Provinzen, in Burgund und der Franche-Gomte, in Nivernais,

Berry und Bourbonnais die Mainmorte bis zur Revolution er-

halten blieb.
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EINLEITUNG. 3

Auch in den selbstständigen Territorien franzosischer

Zunge an der Ostgrenze, in Savoyen, der französischen Schweiz

und in Lothringen war die Maintnorte verbreitet. Aber hier

hielt der Staat es für seine Aufgabe, die Unfreiheit auf dem

Wege der Gesetzgebung abzuschaffen. Schon im sechzehnten

Jahrhundert scliul der grosse Hcrzo"? Emanuel Philibert von

Savoyen Gesetze, die die Ablösung der Mainmorte ermöglichten.

In der Schweiz kam der republilcamsche Staatsgedanke mit der

Unfreiheit in Konflikt, in Lotiiringen führte der Widersprucli

zwischen der Mainmorte und den Ideen des Naturrechts zu

einer eigenartigen Gesetzgebung zu Beginn des achtzehnten

Jahrhunderts. Während aber alle diese Massregebi sich im

wesentlichen nur die Vernichtung der Unfreiheit zum Ziel ge~

setzt hatten, beabsichtigte die gross angelegte savoyische Gesetz-

gebung von 1771 zum ersten Male in Europa die gänzliche

Zerstörung der mittelalterlichen Agrarverfassung auf dem fried-

lichen Wege der Ablösung aller Bert^elitigungen.

Welche Zustände vor diesen Reibrnien herrschten, welche

Ideen, welche Motive bei ihnen wirksam waren, wie sie ins

Werk gesetzt wurden, soll unsere Untersuchung zeigen.
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L

DIE BAUERNBEFREIUNG IN SAVOYEN.

1.

DAS HERZOGTUM SAVOYEN IM 18. JAHRHUNDERT.

Zwischen dem Montblanc, der EUione und dem Genfer

See liegt das Herzogtum Savoyen, das im wesentlichen mit

den beiden heutigen französischen Departements Savoie und

Haute Savoie identisch ist.^) Es umfasste um 1760 etwa

10700 Quadratkilomeier und zählte ge?en 400000 Einwohner.«)

Seit uralten Zeilen ist die Dynastie, ilio von dem Lande iliien

Nainen trägt und liento den könijrlif heu Thron Italiens ein-

nininit, mit den üe.scliitken des Alpenlantles aufs engste ver-

flochten. Im 11. Jahrhundert tritt <\e uns schon am Mont-Cenis

und am kleinen St, Bernhard in den Grafschaften Maurienne

und Aosta entgegen; durch eine geschickte Politik gelang es

den Grafen, sich auf beiden Seiten der Alpen festzusetzen und

hier ein kraftiges Staatswesen zu begründen, das sowohl in

1) Einijrc Gemeinden, wie z. B. Harou^re wurden 1815 an den

'Kanton Gent abgetreten. Im Turiner Vertrag vom 24. März 1760 fand

eine Grenzregulierung statt, nach der die am recliten Rhoneufer ge-

legenen savoyischen Dörfer (^darunter die Abtei Ch^zery) an t raiikreich,

die am linken Ufer des Flusses gelegenen Orte an Savoyen kamen.

Vgl. St. G^nis, Histoire de Savoie lU, 83.

^ 1775 398924 und 2O00O im Ausland lebende Savoyaiden. 1792

406740, 2812 französische Emigranten und dazu 69000 im Ausland

lebende Savoyarden. Vgl. St. G^nis III, 101, Anm. 1.
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6 L DIE BAüERNBEFBEiUKO IN SAVOTEN.

Italien wie in IJur^und seinen Einflnss geltend machte. Wir
können freilich nicht verkennen, dass die Dynastie im aus-

gehenden Mittelalter ihr Machtgebiet wesentlich nach der

bnrgundischen Seite auszudehnen bestrebt war. Bresse, Bugey
und Grex, Waadtland und Unterwallis waren savoyische Land-

schaften. Von Nizza bis Freiburg im Uechtland, von der

Rhone bis zur Sesia dehnte sich der savoyische Staat aus»

der 1416 durch Kaiser Sigismund zum Herzogtum erhoben

wurde. Erst durch die Konsolidation der französischen Monar-

chie und das Aufkommen der Schweizer Republiken wurde

der Staat in andere Bahnen gelenkt. Die Bauern des oberen

Rhonelhales eroberten das Unterwallis, die Berner imd Fici-

burger die Waadt, Genf widerstand sietireich den Angrilfen

der Herzöge, und nur den spanischen Wallen halten diese die

Erhaltung ihres Sl;unmlandes zu danken. Der Lyoner Vertrag

von 1601, der die französischen Landschaften Bresse, Bugey,

Valromey und Gex opferte und dafür das italienische Mar-

quisat Saluzzo eintauschte, zeigte, wo die Zukunft des Staates

lag. Mehr und mehr suchte derselbe seine Aufgabe in Er-

oberungen in Italien, die, wie bekannt, mehr vom Glück be-

günstigt, am 20. September 1870 ihr Ziel erreichten. Das

Korrelat zur Gründung des italienischen NationaL^taats war

die Abtret iinj? Savoyens an Frankreich: für das völlig fran-

zösische Land war wohl in der allen />\v(msprachigen Monarchie,

nicht aber im italienischen Einheitsstaate Platz.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts bildete Savoyen

einen Bestandteil des Königreichs, das nach der Insel Sar-

dinien seinen Namen trug und auf dem Festland noch Pie-

mont und Nizza umfasste. Die Zentralbehörden des Gesamt-

staats, die sich in Turin befanden, insbesondere die von

Victor Amadeus eingerichteten Ministerien, wirkten auch auf

Sayoyen ein, das sich indes in vieler Hinsicht einer eigenen

Verwaltung erfreute. Neben dem Gouverneur, der eine mehr
represenlalive Stellung einnahm, stand der Intendant gcne-

ral, der die fjesaiiilo innere Verwaltun«? des Herzogtums

leitete. Eine Mitwirkung der Stände fand in unserer Epoche
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1 DAS HCJIZOÖTUM SAVOYEN lU 18. JAUKHUNDKKT. 7

nicht mehr ?tatt, die absolute Müimiehie war zur vollen

I)ui( libildung gelangt.') Die Provinzialvorwaltung wurde

durch die Provinzini Intendanten ausgeübt. Das F^and zerfiel

in 6 Provinzen, die wir ihrer Wichtigkeit für die Landes-

geschichte wegen aufzählen müssen. Das fruchtbarste Gebiet,

im Westen des Herzogtums, gehörte im Mittelalter zum Bis-

tum Grenoble, bildete innerhalb desselben die Decanie Sa-

baudia und heisst daher Savoie (propre), In dieser Pro-

vinz, die 1791 122710 Einwohner zählte, liegt im reich ange-

bauten Thalkessel der Leisse, die sich in den Lac de Bourget

ergicsst, die Landcsliaiiptsladt (^liaiobery, voiu alten 8clil<)>se

der savoyischen licnsclu'r iilicnajit. Nördlich von Savoie liegt

die alte Gralschatt Genf, Genevois', mit der Huuplsladt

Annecy ani Nordende des gleichnajiiigen Sees. Aik Ii Genevois

ist vorwiegend eine Mittelgebirgslandschaft, die daiü Fierlhal,

die Umgebung von Genf und das Gebiet des Sees von Annecy

umfasst Am Südufer des Genfer Sees dehnt sich die Provinz

Chablais mit der Hauptstadt Thonon aus. Die drei anderen

Provinzen sind Thallandschaften, die tief ins Herz der mäch-

tigsten Gebirge Europas einschneiden: das obere Arvethal mit

der Hauptstadt Bonneville ftihrt die Bezeichnung Faucigny,

dessen höchste Stufe, das Thal von Chamonix, sich einer

europäischen Hei iilnntheit erfreut. Weit verkehrsreicher waren

ehedem die iK'ideti andern Provinzen Mauricniie und Taren-

taise, duieli die die grossen Völkerstrassen von Frankreich

riaeli Italien über den Mont-Cenis und den kleinen St. Bernhard

führen. Nur dadurch erklärt es sich, da.ss hier in den Iloch-

alpen Montiers-en-Tarentaise als Sitz eines Erzbischofs, St. Jean

de Maurienne als bischöfliche Residenz gewählt wurde.

1
1 Turiner Archiv, Duc. Sav. IV n° 5. Instruction de S. M. au

ronitc de Saics pour Texerrirp de sa Charge de gouverneur et liputenant

L^-n( ral du ducli6 de Savoie (1721). Vgl. Costa de Beauregard, M6moires

iU. 4. III. 127.

2) Vgl. Wurslemberger, Peter II, Graf v. Savoyen I, 22. Cartu-

laire de St. Hupucs dp Grenoble C. n'* 2.

8) Departementalarcliiv Chambery G. 49H7.
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8 I. DIB BAUERNBBFREIUKG IN 8AT0TEK.

Während die Intendanten unter den Gentraibehörden in

Turin standen, war der 1560 von Emanuel Phiiibert errichtete

S^nat de Savoie, der oberste Gerichtshof des Landes, voll-

kommen unabhängig. Den französischen Parlamenten nach-

gebildet, war er nicht nur das höchste Appellationsgericht,

sondern übte auf die Gesetzgebung und Verwaltung den grössten

Einfluss aus. Als Mittelinstanz fungierten in den Provinzen

sogenannte Juges-mages oder I^K'fets, die den f"ranz(>sischen

Baillis entsprachen. Die mciftleii Bezirke des I.aiides unter-

lagen der Patrinionialgerichtsbarkeit, auf die wu* später nälier

eingehen müssen.

Der weitaus grösste Teil der savoyischen Bevölkerung

ernährte sieli von der Landwirtschaft. Ausser Chamhery, das

im vorigen Jahrhundert etwa 12 (XX) Einwohner zählte, gab es

fast nur kleine, Ackerbau treibende, Landstädtchen. Der Adel

war schon bereits im 17. Jahrhundert verarmt. Die grösste

Herrschaft im Lande brachte nach Arthur Young noch nicht

60000 Livres ein, und 150 Louis d'or Rente galten als ein

recht erhebliches Einkommen. ) Die Herren vom Adel folgten,

der Not gehorchend, «dem Kate des (lyiiea^ . Als junge

Herren traten sie in die Dienste der Monarchie und tunnnelten

sich auf den Schlaclitrclil(M-ii Italiens, und erst im Alter zogen

sie sich in die heinialliclien Bergt; auf ilue Kittersitze zurück.^)

Die wenig zahlreiche Bourgeoisie erfreute sicli einer,

wenn auch bescheidenen Wohlhabenheit. Am Ende des 17. Jahr-

hunderts begann in Chamb^ry die Seiden- und SpiUenindustrie,

im 18. Jahrhundert wurden unter Begünstigung der Regierung

weitere Industrien ins Leben gerufen, besonders die noch heute

1) Edikt vom 11. Februar 1560. Vgl. St. G^nis II, 71.

^ Arth. Yonng, Voyages en France, traduits par F. S. Paris 1793,

Bd. n, p. 90. Es gab im gamsen 1790 3019 adelige und 1347 geistliche

Personen im Herzogtum neben 98117 steuerpflichtigen Grundeigen-

tttmem. St. G^nis III, p. 131.

ß) Rousseau, Confessions I livre 5. Vgl. auch über die einfachen

Sitten des Adels Costa de Beauregard, Un homme d*autrefois. Paris 1877,

p. 13. 60.
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blühende Ulirmacherei in Glases in Faucigny. Auf dem Lande
vrird in den westlichen und nördlichen Distrikten Wein und
Korn, besonders Mais, gebaut, während die Alpenbevölkerung

hauptsächlich von der Viehzucht lebt. Die Dörfer machten,

wie aus gleichzeitigen Schilderungen hervorgeht, einen elenden

Eindruck, und selbst in kleinen Städten, wie Bonneville und Sal-

lanches und sogar an der vielbesuchten Mont-Ceui.sroute genii<jl( n

(he Wirtshäuser den bescheidensten Ansprüchen nicht. ^) Aber

<he gleichzeitigen Sctirirtsteller, insbesondere Rousseau, können

nicht genug die GiUinuLigkeit des savoyischen Landvolkes

rühmen. Die Lage desselben scheint auch keine schlechte

gewesen zu sein, zumal die staatliche Thätigkeit dafür sorgte,

die Lasten der bäuerlichen Unterlhanen zu erleichtern. Das

1728—1738 auf Befehl des Königs Victor Amadeus angelegte

Kataster, an dem bekanntlich auch J. J. Rousseau als Secretär

mitwirkte, verteilte die Grundsteuer, die Taille, in gerechter

Weise und Hess einen so starken Steuerdruck, wie er in

manchen Gegenden Frankreichs bestand, nicht aufkommen. Der

gesamte Grundsteuerertrag belief sicli 1738 auf 999212 Livrcs

bei einem auf etwa üiXJOüOO Livres geschätzten iludenreiner- .

trag. Die Taille war durchaus real: bloss die nlten Ki oiilclicii

und gei.sthchen Besitzungen nach dem Stande von 1126 waren

von ihr befreit,

Im grossen und ganzen war Savoyen ein armes Land.

«L'argent est tr^s rare en Savoie» sagt Rousseau; die Hoch-

gebirgsgegenden konnten die relativ grosse Bevölkerung nicht

«mähren, und frühzeitig wandten sich aus <)en Alpenthälem

Scharen von Savoyarden in die Fremde, um in Genf, Lyon^

und Paris ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Reisender,

der 1762 Chamonix besuchte, behauptet, dass sich regelmässig

ein Drittel der dortigen Bevölkerung in Paris befände. Die

i) Aimuaire du Club alpin fran^ftis XVI, 388. XX, 468 ff.

Vgl. St. Gtois III, 49 ff. Costa, M^moires IH, 412. 181$ betragt

der Grundsteuerertrag 1 280 39B frs, bei einem Bodenertrag von

6856864; frs. St. A, Turin. Memoria statistico-economica sul ducato di

Savoia. Vgl. Rousseau Confessions 1, 4. Annuaire du Club alpin XVi, 384.
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Kaul»! klageil tUr savoyisohen Beamten betreffen immer die

aussorurdentlieli starke Auswanderung. An sie knüpfen alle

Pläne an, die auf die Reform des bestehenden Zustandes

gerichtet sind. Da nim Savoyen ein vorwiegend Landwirtschaft

treibendes Land war, so beschäftigen .sicii die Reformen stets

mit seiner Ägrarverfassung und deren Betrachtung müssen wir

uns jetzt zuwenden. *)

2.

DIE ÄGRARVERFASSUNG SAVOYENS UM 1750.

Wie in allen IVan/.(ksis(hen Go^renden, <ralt auch in Savoyen

der Satz: «nulle terre s^ans seigneur> ; die iirsaiiitc ländliche

Bevölkerung befand sich in einer Abhängigkeit, die drei

Wurzehi entsprang. Eine Reihe von Herrschaftsrechten übt der

Seigneur als Gerichts herr aus, andere als Grundherr, an-

dere als Inhaber persönlicher privatrechtlicher Herrschafts-

rechte. Alle diese Befugnisse vereinigen sich häufig in einer

Hand, sie sind deshalb besonders in Savoyen derartig mit-

einander verquickt, dass ihre Sonderung oft nicht mehr ge-

lingt. Ein und derselbe Herr hat in einem bestimmten Dorfe

die Gerichtsbarkeit inne, er ist Eigentümer des Grund und Bodens

clieser Gemeinde, und die in dem Orte wuhncuden Leute sind

seine TiCibci^i-fMicFi. Dies kann voikunnnen, mitiinU'r üb(Mi aber

auch vcr.s^hiedene Herren llcclih! in einem Dorfe aus.

Die Inhaber herrscliaftlicher Rechte in Savoyen sind in

der Rffrol Lehnsleute der Krone. Alle Hechle sind von ihr

abgeleitet, nur gegen Entschädigung dei- Krone dürfen sie ver-

äussert werden. Bei einfachen Verkäufen wird das sogenannte

1) Ueber Savoyen im alli^emeinen vgl. Rousseau. Confessions.

Dann Staatsarchiv Turin Sav. III, 5 und .\f!f1. I, IH. Ueber die Aus-

Vi'iindt'nin? ans Chamonix vfrl. den lieisebei'iclil iles jnnficn Herings de

Ja ilochefoucuult d EnviUe im Annuaire du Club alpin iranc^ais XX, 480.

Digitized by Google



2. DIE AGRARVEEFASSCNä SA¥OY£NS UM lioa

Lods oder Laudemium, bei solchen Verätisscnm-xen, die die

Substanz des Lehens schmälern, d. Ii. bei Auigabe herrsclialt-

licher Rechte, das Totquot geschuldet.

Das wichtigste seigneuriale Recht ist die Ausübung der

hohen Gerichtsbarkeit. Während in den Städten und in

den sogenannten terres immediates, die indes nur in der

Maurienne eine grössere Ausdehnung hatten, der König dieselbe

direkt ausübte, stand dieselbe im übrigen Lande den Vasallen

zu. Es gab um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 296 herr-

.schaftliche Gerichtsbezirke, die sich wie folgt verteiiLen; \)

Provinz

:

tie-

m«iDd«a

8efg'

nouriale

Gcrlchts-

Im Bttitz

greUtl.

Kor-

Im Besitz

adeUger

H«rr«n

Im Beaito

And«r»r

bezirke

203 104 10 94

71) 41 7 34

77 2^ 34 7 27

59 8 3 o

62 12 2 10

174 3)

VnMilen

70 8 66 1

Temier-Galllard .... sich anf
Chablais

unil

Oeuevois.

22 2 30

1

296 39

Wie aus dieser Taljelle hervurgeht, übten etwa im siebenten

Teil der Herrschiilten geistliche Korporationen die üerirlits-

barkeit aus: unter ihnen stehen an erster Stelle die alten

Stifter des Landes, das Krzbistum Tarentaise, die Bistümer

Maurienne und Genf. Unter den Korporationen nennen wir das

Priorat Bourget, Entremont und Hautecombe in Savoie, das

1) Das Folgende entnehme ich dem Aufsätze von A. Blanchard,

Les juges seigneuriaux en Savoie au milieu du slt cle, Mcm. et

doc XIV (1873) p. 101 ff. Anzahl der Gemeinden aus Arch. di stato in

Turin Duo. ?av. Add. II, 1.

2) Incl. Gaillard.

3) Ind. Ternier.
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Kapitel von Sallanches und die Abtei Sixt in Fauei?ny, Tal-

loires in Gpnevoi:?, St. Jean d'Aulph und Ripaille in Chablais,

dann die auswärtigen Klöster Chezery, St. Bernhard und S.

Michele della Ghiusa. Nur eine Herrschaft, Annecy-le-vieux, stand

unter dem Rate der Stadt Annecy, alle übrigen gehörten adeligen

Herren. Manche Geschlechter, wie die MellarMe, Costa, Allinges,

Menthon, Sey^sel u. a., besassen mehrere Herrschaften. Der

Umfang derselben war verschieden. Einige, wie z. H. die

grossen Gebiete der Stifter, das umfangreiche Marqiiisat des

Haukes, das Marqai>;it de la Roche u. a., umfassten eine

grössere Anzahl von Geineinden, während andere Seigneurien

»ich nur auf einen Ort und selbst auf Teile von Gemeinden

beschränkten. Dies muss bei vielen der Fall gewesen sein, wie

das Verhältnis der Anzahl der Gemeinden zu den Seigneurien

«rgiebt, in Anbetracht, dass zahlreiche Orte zu den terres im-

mediales gehörten.

Die grösseren Herrschaften Messen Marquisate und Graf-

schaften. Ein Marquisat musste in Savoyen nach einem Gesetz

von 1576 mindestens 5000 ecus, eine Grafschaft 3000 6cus

jährlich einbringen, während sicli im benachbarten Dauphine

die Qualifikation ab lUironnie oder Maj quisrit iia(*h der Anzahl der

Bezirke richtete. ^) Die iiohe (jcrichtsbaikcit charakterisiert sich

in Savoyen dnrch (Ho Arisübiin<2: des IJhitbanns und kennzeichnet

. sich äusserh(-h durcli das Aufstellen des Galgens und Prangers.

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit war an strenge Regeln

gebunden. Nnt h der Verordnung vom 11. Juli 1729 mussten

die Richter in den königlichen Gebieten Doktoren, in den Terri-

torien der Vasallen wenigstens Licentiatenr des Rechts oder

Notare sein und vom Senat bestätigt werden. Im Falle die

Vasallen keine geeigneten Kandidaten pi^sentierten, hatte der

Senat das Recht, den Richter auf Kosten des Gerichtsherren

zu ernennen. Die Gerichtsbarkeit war damit für den Inhaber

1) Vergl. Salvsdng, De Tusage des fiefs et autrea droits seigneuriaux.

Orenoble 17.H1, p. HOS.

2) In der Grafschaft Vansy in Genevois ernannte der Senat den
Richter „sans frais" wegen der Armut des Herren.
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ZU einem recht kostspieligen Rechte geworden; so ist es be-

greiflich, dass sich oft inelirere Seigneurs zusammenthaten und
für mehrere Herrschaften einen gemeinsamen Richter bestellten.

So entfallen z. B. auf die 104 Seigneurien der Proyinz Savoie

nur 19, auf die 34 Bezirke von Chablais nur 11 verschiedene

Richter.

Die niedere Gerichtsbarkeit und Feldpolizei übte ge-

wöhnlich der Chätelain aus, der dem Maiie im noifKistlichen

Frankreich entspricht. Er entschied in Prozessen bis zu 5 fl.

Wert, verhaftete die Uebelthäter, zog die Bussen und Gefälle .

ein, war zugleich Gerichts-, Polizei- und Wirtscliattsbeamter.

Auch er musste Notar oder wenigstens secretaire de paroisse

sein. Die grösseren Seigneurien umfassten gewöluilich 2—

3

Chätellenien, während in mehreren kleineren ein- und derselbe^

Chätelain waltete.^) j
Dieser Beschränkung des Seigneur^ die wir in der Aus-

übung der Gerichtsbarkeit antreffen, entspricht es auch, das»

viele andere Rechte, die anderwärts dem Gerichtsherm zu-

kamen, in Savoyen als Regal galten. •) Vor allen Dingen hatte

die Monarchie das Besteuerungsrecht der Unterthanen für

sich in Anspruch genommen, hatte aber einige Ausnahmen
zugelassen, lia Mittelalter liatte jeder Inhaber der Gerichtsbarkeit,

das Recht gehabt, seine Unterthanen in ausserordentlichen Fällen

zu pekuniärer Beihilfe lieranzuziehen ; Reste hiervon hatten sich

bis ins 18. Jahrhundert in den sogenannten quatre cas erhalten:

im Falle der Heirat der ältesten Tochter des Herren, bei Kreuz-

zügen (voyage outre mer), Gefangenschaft und Ritterschlag^

(nouvelle chevallerie) war eine Besteuerung der Unterthanen

gestattet, durfte aber den Betrag von 4 Gulden für die Feuer-

stelle nicht iiberschreiten. 3)

Dazu kommen noch eine Reihe von Abgaben, die in

allen Gebieten des karolingischen Reiclis dem iababer der

1) cf. Blanchard a. a. 0. p. 106. Cod. Fabr. p. 213 def. 46.

2) So z. B. das Konfiskationsrecht. Cod. Fabr. p, 1104.

8) Cod. Fabr. p. 444. 469. tit. 63 def. 6. 6.

Digitized by Google



14 I. DIE BAUERNBEFREIUNG IN 8AV0TBN.

Orafenrechte zu zahlen waren. Es sind dies insbesondere Ab-

gaben von Hühnern und Hafer und in einigen Gegenden aucli

geringe Geldabgaben, die von der Feuerstelle erhoben werden,

und sich dadurch von gnindherrlichen Gefallen unterscheiden. ')

Indes im 18. Jahrhundert ist ihr Ursprung gänzlich in Ver-

gessenheit geraten, die ehemals gerichtsherrlichen Abgaben

sind vielfach zu Reallasten geworden, sie werden mit den

griiiKlIierrlichen gemeinsam erhoben und von diesen nicht mehr

unters( Iiieden.

Ebenso wie die l'ntertlianen eines Geriditsbezirks steuer-

pflichtig sind, sind sie auch verpflichtet, dem Gerichtsherren

Dienste zu leisten; aber aucli diese sind in Savoyen minimal.

Hie und da zieht der Herr seine Unterthanen zur Bewachung

und Ausbesserung des Schlosses heran, aber bereits im Mittel-

alter zogen es z. B. die Grafen von Savoyen vor, die nötigen

Arbeitskräfte zu bezahlen. Die für den landwirtschaftlichen

Betrieb des Herren benutzten Frohnen spielen in Savoyen gar

keine Rolle, da derselbe nur sehr geringe Bedeutung hatte und

sich meist auf einige Wiesen und Weinberge beschränkte."*)

Zu den allgemeitifii Lasten kommen noch einige spezielle

Leistungen der Unterthanen ITir den ( Iciichtsherrn. So z. B.

waren die im Gerichtsbcziike woliiihaften Handwerker zu be-

sonderen Abgaben verpthchtet. Die Schuhmacher im Marquisat

des Bauges mussten jährlich ein Paar Stiefel, die Bäcker eine

Torte abliefern.^) Sehr geringe Bedeutung hatten in Savoyen

die Bannrechte. In manchen Orten gab es Bannbacköfen (four

bannal); häufiger war das auch im Dauphin^ übliche Droit

1) ('.(Kl, Fabr. p. 4&it def. 54.

2) Wurstemberger, Peter 11. Bd. 3. p. 172. Mem. et doc. XXX,
410. 411. 410.

8) Der Ertrag der steuerfreien adligen Güter beUef sicli nach Ueni

Kataster auf 180,888 L., d. h. auf etwa 2 der der kirchlichen auf 800,368

oder 8^/» des Gesamtbod«iertrags. Costa in^ 412. Dabei ist noch zu

berücksichtigen, dass auch diese Güter vielfach in Zeitpacht ausgethan

wurden.

4) St. G^nis III. Preuves Nr. 78.
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de banvin, d. h. das Monopol des Weinverkaufs während

einer bestimmten Zeit. So hatte z. B. der Seigneur in Banges

das ausschliessliche Recht des Weinausschanks im Monat April. ^)

Ist der Umfang der gerichtsherrlichen Rechte somit auch

nicht sehr bedeutend, ist der Seigneur durch die starke Macht

dos Landesfürsten nach allen Richtungen hin beschränkt und

ciügedäniriit, so wird seine Gewalt doch wiederum durch

seine grundherrlichen Rechte erweitert; der schwach ent-

wickelten Seigneurie steht eine starke Grundherrschaft gegen-

über. Denn olt ist der Seigneur Obereigentümer des gesamten,

häufig des gröbsten Teils des Grund und Bodens seiner Seig-

neurie. Fast sämtliche Unterthanen derselben besitzen ihre

Güter zu einem vom Herren abgeleiteten Rechte: bei dem einen

ist diese Abhängigkeit nur durch das Gut vermittelt; es sind

die sogenannten Favetiers, bei den anderen erstreckt sich

ihre Abhängigkeit auch auf ihre Person; es sind die Main-
mortables oder Taillables.

Was die ersteren anbelangt, die auch emphytheotiques,

censifs oder jurisdictiables genannt w'erden, so besitzen sie in

der Regel ihr Gut zu einem emphyteutischen Recht, das

sieh vielfVich vom Eigentum kaum noeh unterscheidet. Ihre Be-

sitzungen sind frei vererblich, frei teilbar und frei veräusserlich.

Die Hauptieistung besteht in dem Bodenzins, der Gens oder

Servis genannt wird und allen anderen Schulden vorangeht;

aber selbst bei Nichtzahlung des Servis wird das Gut nicht

verwirkt Bei schlechter Führung, der Wirtschaft hat der Herr

das Recht, den nachlässigen Favetier zu besserer Fährung zu

ermahnen, und erst nach fruchtloser Mahnung kann die Ab^f-

setzung stattfinde^!. ^

Die Bodendhsen oder servis werden in servis portables

1) St. G^nis Preiives III, p. 526. Salvaing II, 78.

2) cf. Cod. Fabr. lib. IV tit. 43. dcf. 10 p. 471 und Arch. di Stato

in Turin. Add. III, 1. Memoire impoilant.

>) Cod. Fabr. lib. IV tit. 43. def. 52. p. 484 „Emphyteuta non potest

expelli ob id <iood male re utatur, sed cogi potest» ut vel bene utator
^

vel rem derelin^at".
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und non portables (Miijieleilt, je naclulcm .sie auf das Sehloss

des Grundherrn abzuliefern oder aber von diesem auf eigene

Kosten einzuziehen sind. Eine spezielle Klasse bilden die

Sorvis, die fiir bestimmte Nutzungen, insbesondere von Wasser,

" .Wald und Weide zu zahlen sind. Sie bestehen meist aus

c Naturalabgaben, aus Korn, Wein, Hühnern, Kapaunen, zuweilen

aus Hobs und Heu, aus Wachs und Honig, aus Käse und

- ^ Butter und auch aus geringen Geldabgaben. Ihre Höhe ist

sehr verschieden, doch sind sie als Entgelt für das Gut kaum
zu betrachten und tragen vielfach mehr den Charakter einer

Recogiiitioiisabgabe. Ihr Gesamtwert wurde 1771 auf 2()S(K)()

Livres jrescliätzt, also nur auf 20 ^/o der Grundsteuer und etwa

^ 3°/o des Büdenertrafrs.

Der nicht sehr bedeutenden ständigen Abgabe stehen

sehr erhebliche gelegentliche Gefälle gegenüber, die auf das

Princtp zurückzuführen sind, dass das i)äuerUche Gut Eigentum

des Grundherrn ist. Bei Veräusserungen von Immobilien muss

der Bauer eine Quote des Verkaufspreises, den Lods oder

das Laudemium entrichten, das in Savoyen ^Is des Wertes

. betrug, doch wurde gewohnheitsmässig nur ^/tt erhoben. *)

Eine weitere Besitzwechselabgabe stellen die Plaids

(placita) dar, die besonders häufig in den Provinzen Maurienne

und Tarentaise voi kanien. Sie mussten bei jcdt ni Tüderflalle des

Grundherrn und Bauern (du sei^neur et du tenancieri bezahlt

werden, mitunter auch nur l)oi eiiiein (iii-?;t'r Lk'sit/Avcchsel.

Diese Abgabe ist identisch mit den in vielen Teilen Krank-

* reichs vorkommenden sogenannten reliefs und relövements und

den bei den deutschen Erblehen üblichen Erneuerungsgebühren

und hat ihren Rechtsgrund wie diese wohl darin, dass das

1) Genaue Angaben linden sich in den Ablösungsakten im Depar-

tementalarchiv zu C3iatnb6ry. C. 4921^4932. (Piöces produites des

seignears). So werden für 0,05 Journal Wiesenland 0,18 Quarter Hen,

für 0,083 joiimal Ackerland 0,0416 Quarter Weizen gezahlt. VgL femer

Staatsarchiv Tarin, Addiz. 1, 7. Reflexions sur le traitä des ahus de la Savoie

(1726) und Addiz. II, Motifs de l'Edit, ferner St. G6nis III, Doc. n° 79.

^) St. A. Turin, Add. II, Instruction der Delegation und 01>ser-

vations % 54.
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Gnindjjtück ursprünglich nur auf Lebenszeit beider Kontra-

henten verliehen wunie und l)ej jedem Todesfall eine Er-

neuerung stattfinden musste. Die Plaids betrugen in der Hegel

das Doppelte des gewöhnlichen Bodenzinses, zuweilen aber auch

eine Quote des gesamten Besitzes. In der oberen Tnrontaise

betrug der Satz z. B. für das Tagwerk Acker- oder Wiesen-

land 1 gros 6 quarts bis 2 gros, für Weinberge 3—4 gros,

für Mühlen 4 gros, für ein Haus 1—3 gros, in der unteren

Tarentaise waren die Sätze etwas geringer.

Während nun die nach emphyteutischem Recht besessenen

Grundstücke frei vererblich waren, galten für zahlreiche Liegen-

schaften andere Rechtsätze. Sie vererbten sich nur auf be-

stimmte Gattnnjren von Deszeurlenten , sie unterlagen der

M ainmor t(; oder Taillabililr roello. Diese erfasst nur das

Grundstück, hallet an diesem ganz unabhängig vom Stande

des Besitzers, und bringt weitere Lasten für denselben nicht

mit sich. Ihr Ursprung liegt allerdings darin, dass das be-

treffende Grundstück ehemals einem Unfreien, einem Main-

mortable gehört hat und durch Verkauf von diesem an Freie

übergegangen ist. Während nämlich in der Franche Ck)mt6

die Eigenschaft des Grundstücks sich auch der Person mitteilt,

das Wohnen auf einem der Mainmorte imterworfcnen Gut

auch den Inhaber unfrei macht, und so roijelrnässi;^ (iic Main-

morte reelle auch die Mainmorte personnelle nach sich zieht,

ist dies in Savoyen nicht der Fall. Ein Freier kann ein

mainmortables Grundstück erwerben, oluie selbst in die Main-

morte zu geraten. Er muss allerdings ebenso wie der Main-

mortable, der ein freies Grundstück erwirbt, ausser dem Lods

noch die SufTerte zahlen, die dem XA>ds gleich kommt, ^) aber

1) Toriner Archiv Duc. Sav. V. Memoire du secrötidre d*§tat

Brael. — VI. — Add, II. Instruction, Observations § 59. — St. G4nis III,

Doc. 118. — Salvaing, Tratte da plaid seigneurial. ~ Ueber Relive*

ment und Relief s. u.

2) Vgl Staatsarchiv Turin, AOd. II. Observations § 61. Für die

Mainmorte in der F'ranclie Cornte vgl. meinen Aufsatz in der Zeilschrift

f. Sozial- und Wirtschaflsgcscliiclite, Bd. iV (1896) p. 343 ff.

Darnatädteff Die Befreiung der Leibeigeueo. 2

Digitized by Google



18 BIS BAÜSBNBEFBUUKG IN SAVOTEK.

^er bldbt personlich frei, und bloss sein Gut vererbt sich nach

.den Regebi der Hainmorte.

Ein grosser Teil der ländlichen Bevölkerung Ijofarid sicli

noch im 18. Jahrhundert in einem persönliclieii Al)liäugigkeits-

. Verhältnis, das als Mainmorte oder Taillabilite person-

.nelle bezeK-hnet wird. Die ihr unterworfenen gelten rechtlich

,als Unfreie oder doch \Yenigstens als nicht volifreie Leute,*)

sie können keine öffentlichen Aemter bekleiden, dürfen keine

besseren Kleider tragen und müssen dem Grundherren beim

Besitzwecfasel in demütigen Formen, zuweilen knieend und mit

blossem Haupt, ihre Hand in die des Seigneurs gelegt, die

.Huldigung (Hommage) leisten.^ Endlich dürfen sie in Sachen,

die ihren Herren betreffen, nur dann Zeugnis ablegen, wenn

keine anderen Zeugen vorhanden sind.') Ursprünglich waren

sie aueh noch mit einem Kopl'zins, der taille a inisericorde

oder iallia servilis belastet gewesen, doch scheint dieselbe

schon früh in Savoyen in eine Reallast übergegangen zu .sein.

Ihre Keciitsfähi«;keit ist sonst nur beschränkt in den

erbrechtlichen Bestimmungen, und hierin ist der Schwerpunkt

des ganzen Instituts zu suchen. Die Mainmortables haben

nämlich kerne Testierfreiheit, ihr gesamter Besitz, Mobilien

sowohl wie Immobilien, vererbt sich nur auf bestimmte Erben

und fallt, wenn solche fehlen, dem Herren zu.

Der Kreis der Erben ist m Savoyen im Gegensatz

zur Franche Comte gesetzlich nicht geregelt. Jede Provinz,

jedes Thal hat besondere Gewohnheiten und Rechte. Auch

in Savoyen spielt die Conimunion, die Hausgemeinschaft, eine

wichtijro Rolle, aber sie ist nicht so das das Erbrecht der

Mainmüitables beherrschende Institut, wie im burgundischen

Recht.

1) lieber die Freiheit oder Unfreiheit der Taillables wurde viel

gestritten. Favre rechnet sie unter die dediticii, sagt aber, dass sie

Sklaven sehr nahe ständen. Vgl. insbes. üb. VII, tit. 2, def. S.

2) cf. Perrin, Chamoniz I, 38.

8} Codu Fabr. tit. 1.5, def. 27, p. 383. Senatsurteil von 1592.

Digitized by Google



2. DIE AGBiLRrEBfASSUNG SATOTBKS 17U 1760. 19

In einem Teile der Maurienne erben nur Kinder,^) in

den meisten Gegenden Savoyens aber schliesst die Gom-
munion an sich den Herren aus.^ In einigen Provinzen wie

Savoie, G^n^vois und Paucigny erben Kinder beiderlei Ge*

schlechts, selbst wenn sie nicht in Hausgemeinschaft mit dem
• Erblasser gewohnt haboii, während in anderen Gegenden Fi-aiioii

von der Erbschaft ausgeschlossen sind, dalür aber muh iiiehl

' vom Herrn beerbt werden. Kine Ausgleichimg dieses, tur dT^

Töchter ungemein harten Rechts, fanden die vielgeschmähten

römischen Juristen, die sich hier, wie anderwärts, um die

Milderung und vernünftige Handhabimg der strengen Hechts-

sätze hochverdient machten, in der Ausbildung der Lehre von

der legitima.*)

Für die Hausgemeinschaft, die Gommunion, galten nocli

freiere Regehi als in der Franche Comte/) eine Folge der

ungemein starken Auswanderung. Zog nämlich ein Communier

fort, um auswärts einem Erwerb nachzugehen, so blieb er

doch in der iieimisehon (ionununion, sofern nichf eine wirk-

liche Teilung stattjxrruuden hatte. Denn, so sajjt Favre, der

berüluntesle navoyisi lio Jurist nnd Senat spräsident, eine einmal

geschlossene Communion kann nur durch ausdrückliche oder

stillschweigende Teilung aufgelöst werden. Die gleiclie Regel

gilt auch für die Erau, die sich verheiratet hat. Das Droit de

leprSt, das wir in der Franche Comt6 finden, um die Com-
munion aufrecht zu erhalten, wird] dadurch überflüssig. Die

Communion wurde so aus der strengen Hausgemeinschaft, der

Communio foci, zu einer blossen Gütergemeinschaft, communio

bonorum;*) durch die humane Rechtssprechung des oiierslen

I
i Cod. Fabr. üb. VII, til. 1, dcf. i. Anm. 1. Vigct consuetudo. ul non

«bstante communione dominus snccedat talliabili defnncto sine liberis.

2) ib. def. 1. ..communio ius domini excludere seiet".

8) ih. dof. f) II.

cl. Zeitscliiift für Sozial- und WirlscliafUjjesclüchte, IV, 352 fl.

1^) Cod. Fabr. VII, tit. 1, def. 10. 11. 15. „Hamanii» est, ita potius

interpretandum esse statutum, ut non aliter rocetur dominus ad suc-

«essionem talliabilis sine liberis defancti quam si is et bona et focii'm

sibi separatim habuerit. ^
*

a*
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20 L DIB BAUBBNBEFBEIUNa IN SAVOYBN.

Gerichtshofes wurden die Wirkungen einer strengen und

lästigen Institution altgeschwächt und gemildert. War aber die

Gommunion einmal gebrochen, so durfte sie wie in Burgund

nur mit Zustimmung des Herren erneuert werden.^)

Eine besondere Art der Taillables lernen wir noch in

der Tarentaise kennen, die sogenannten Li^ges oder homines

ligii. Falls sie ohne Kinder und ohne Testament starben, erbte

der Herr die gesamten Mobilien; machten sie aber ein Tosta-

ment, so erhielt er nur ein Drittel der Mobilien, die ihm al^er

ausdrücklich vermacht sein mussten. üeber den Rest durfte

der ligius frei verfügen,^)

Ein ähnliches Recht galt im Thale von Chamonix^

das dem Kapitel von Sallanches gehörte. Nach einem, am
26. Juli 1292 unter Vermittlung der Beatrix, Herrin von Fau-

cigny, abgeschlossenen Vergleich, herrschte in Chamonix der

folgende Rechtszustand : ^ Zwischen Kindern und Eltern be-

stand volles Erbrecht, auch ohne Gommunion, zwischen Ge-

schwistern dagegen nur, wenn sie in Gommunion lebten.

Waren Geschwister von einander getrennt (divisi), so erbte

der Herr ein Drittel der Mobilien; bei Erbschaften zwiselien

Grosseltern und Enkeln, zwischen Onkel und Tante einerseits

und Nichte und Nelle andererseits erhielt der Herr ein Drittel

der Mobiiien, sofern ein Testament vorhanden war, das aus-

drücklich so bestimmte; andernfalls bekam er den gesamten

Mobüiarbesitz. Bei entfernten Verwandtschaftsgraden, also be-

reits unter Vettern, gab es überhaupt kein Erbrecht mehr,

die gesamte Hinterlassenschaft fiel dem Herren zu. Schenkungen

von Mobilien unter Lebenden waren gestattet, sofern der

Schenkende nicht krank war.

Wie überall in der französischen Unfreiheit, steht auch

in Savnyen das Erbrecht der Herren an der Hinterlassen-

srliad des Hörigen im \'ordergrund. Die Freizügigkeit und

Ileiratsfreilieil sind in keiner Weise bescliränkt; nicht auf

1) Cod. Fabr. VII, tit. 1, def. *.

2) Cod. Fabr. YII, tit. 1, def. 22.

S) Petrin IL 45.
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M

den Abgaben borulit die Mainmorte, sondern auf dem
Heinifall einer Hintcrlassenscliaft, und iirade durch Auswande-

rung von Fainilienniiltrliedcm, die damit ilir Erbrecht ver-

lieren, wird das Eintreten der Echute wahrscheinlicher. Der

Verkauf der Liegenschaften ist für den Herren ebenfalls vor-

teilhaft, denn einerseits bezieht er den ansehnlichen Lods, und

anderseits ändert das Grundstück, wie wir oben sahen, seine

Qualit^ nicht, da ausser der persönlichen Unfreiheit noch

eine besondere reale besteht. Daher sind die Taillables mit

Ausnahme der erbrechtlichen Bestimmungen so wenig be-

schränkt, weshalb ein alter Rechtssatz von ihnen sagt : «Sie

leben wie Freie und sterben wie Sklaven. »
^)

Fraj^en wir uns nach den Rechten der Bauern, so finden

wir in Savoyen eine sehr liberale (leiiieindeverfassung mit

weitgehender Selbstverwaltung, die in ihren Anfängen auf das

IH. .Talu-hund(M't znriiekjreht, abi^' von den savoyischen Fürsten,

insbesondere Emanuel PIniibert und Karl Emanuel Ul., in liebe-

voller Weise ausgebaut wairde. 2) Jede Gemeinde hat in der

Reget einen Sindic, einen Sekretär und mehrere prud^hommes

als Gemeinderat, die wiederum der Gemeindeversammlung

gegenüber verantwortlich sind. Die Kompetenz erstreckt sich

auf die gerade in Savoyen ausserordentlich ausgedehnten Ge-

meindegüter, die Alpen und Waldungen und ihre Benutzung,

Weg- und Brückenbauten, Wirtshauskonzessionen und die Feld-

polizei. Manche Gemeinden hatten das Jagdrecht, meist gegen

gewisse Abgaben an den Seigneur, einige selbst die niedere

Gerichtsbarkeit. ^)

1) Ueber die Taillables im allgemeinen vgl. besonders das oft an-

gefahrte Werk Favres (insbes. p. Die Statuta de talUabflibus).

Turiner Staatsarchiv Add. I. RMexions sur le trait6 des abus (1726)

III, 6. V. 6. VI. 1. — Mem. et doc. Hl. p. XLVIII. St. G^nis III, Doc. n»77.

2) Vgl. St. G6nis III, 48. 120 f.

8) So z. ß. Cliamonix. Vjrl. Pcrrin II. Xr. 100. 103. Der Prior lialte

Ansprucli auf '12 der erlegten Eichliurnchcn, Vs der Murmelliere, einzelne

Teile von Bären, Gemsen und SUnnhocken. So erhielt er z. R. 1390

13 Murmeltiere, die er der Gräfin von Genf verehrte. 1398 37 Gems-

rücken, die er dem Hospiz Überwies. S
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22 I. DIE BAU££NB£FRE1UN0 IN SAYOYEN.

Fas«en wir unsere Ergel)iiis;fe zii?ammen, so finden wir

Adel und Klerus als bevorrechtete Stände, die als Inhaber der

Gerichtsbarkeit und des Grundeigentums von der ländlichen

Hevöikenmg mannigfache Abgaben beziehen. Diese ist dazu

noch zum Teil von den erstgenannten Ständen persönlich

abhängig, aber doch sehr weit entfernt von einer wirklichen

Leibeigenschaft. Die savoyische Agrarverfassung sowie die sa-

voyische Mainmorte sind Ueberbleibsel längst entschwundener

Zustände, Reste einer alten ganz anders gearteten Verfassung,

veraltet und versteinert. Sie war nicht einheitlich, ohne sichere

Regeln, den Juristen ein Greuel; sie war auch nicht ohne

Härten und gehässige Züge und darum den humanen Herrs( iierii

zuwider. Es war kein Zweifel, dass sie drincrend einer Reform,

vielleicht des gänzUchen Umsturzes bedurlle: ehe wir aber

hierauf eingehen, wollen wir einen Blick in die Vergangenheit

werfen, uns über die Entwicklung der Mainmorte und der sa-

voyischen Agrarverfassung zu unterrichten suchen und vor

allem die Einwirkung der staatlichen Gesetzgebung auf dieselbe

betrachten.

3.

GESCHICHTE DER SAVOYISCHEN AGRARVERFASSUNG.

DIE BEFREIUNGEN EMANUEL PHILIBERTS.

Die Fra^e des Ursprungs der Mainmorte lässt sich nicht

im Rahmen einer Betrachtung der savoyischen Agrarverfassung

lösen. Es genügt hier, hervorzuheben, dass uns im 13. Jahr-

hundert bereits ähnliche Zustände entgegentreten, wie wir

sie oben geschildert haben. Die Anzahl der Unfreien war
wahrscheinlich damals eine weit überwiegende, aber im

l;). . I all Thunder 1 ^ab cri auch bereits freie Kolonen, die den

späteren Favelieis entsprechen. Soiclie lernen wir in den
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ä GESCHICHTE DER SIVOTISCHEN A6SABVERFASSUN0. 23

Walliser Kolonisten keimen, die das Thal von Vallorcine bei

Chamonix 1264 in Anbau nahmen. Sie zahlen nichts als servis'

und cens ; ausdrücklich wird ihnen das Reclit gewährleistet, aus

dem Lande zu ziehen, unter Mitnahme ihrer Mobilien. Ihre

Liegenschaften dürfen sie verkaufen, die Freiheit von Frohnen

und Kopfsteuern wird ihnen verbürgt. Schon damals nahm
sich die landesherrliche Gewalt ihrer bäuerlichen Unterthanen

an; bereits 1265 bestimmte Graf Peter, dass Prozesse der

Landlente (causac i iisticorum) ohne Verzug von den gräflichen

Hichtern entschirtit ii werden sollten.*)

Zu allen Zeihm begegnen wir Befreiungen von Unfreien,

aber im frühen Mittelalter handelt es sich in der Refrei nm
einzelne Personen, die aus mehr oder weniger humanen lieweg-

grüiulen ihre Freiheit erhalten. Es sind Befreiungen, die wirt-

schaftliche Veränderungen nicht mit sich bringen, Einzel-

erscheinungen, die fiir den Geschichtschreiber nur von geringer

Bedeutung sind.

Etwa um die Mitte des 12, Jahrhunderts aber beginnt

sich ein Umschwung zu vollziehen. Ueberall entstehen, hier auf

dem Wege der Revolution, dort durch Privilegierung des Herren,

Gemeinden, in demu bei weitgehender Selbstverwaltung alle

Spiat'ii der Unfreiheit gctiltjt sind. Ks ciil steht eine starke

Differenzierung zwischen Sladt und Land; der Bauer konnte

nicht daran denken, die soziale Stellunjz des Ritters zu orreichen,

aber wohl w^ar es ihm möglich, in die Stadl zu wandern und

unter ihren schützenden Mauern die Freiheit zu erlanjren. Auf

der anderen Seite war auch die alte Untreibeit dem Ritter

nicht mehr wertvoll; er dringt auf eine Steigerung der Ab-

gaben, die Vermehrung seines Einkommens, und hierzu dient

die Freilassung der Hörigen und Ansetzung von Pächtern mit

schlechterem Besitzrecht.

Die kommunale Bewegung, die sich in den meisten*

I-ändern Westeuropas geltend machte, berührte die Alpcnlande

nur wenig. Hier feiilleii die Voraussetzungen, hier gab es keine

1) Perrin, Chamonix II, Nr. 10.

2) WuTstemberger IV. 420,
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grossen Städte, sondern nur kleine Land^tädtchen. Hie und da,

wie z. B. in Cruseilles wurde durch den Grundlierron eine

Stadt errichtet, und den Bevvobnprn die Freiheit verliehen,^)

aber irgendwelche Befreiungen in grösserem Massstabe kamen
in Savoyen nicht vor.

Indes machten sich die demokratischen Ideen, die Italien,

Frankreich und Deulsd iland damals erfüllten, doch auch in

den Alpen geltend. Weitbekannt ist die Erhebung der Um-
wohner des Vierwaldstätter Sees, die im 13. und 14. Jahr-

hundert ihre politische und soziale Befreiung erkämpften;

weniger berühmt sind die Anfange der Walliser Bauernrepublik

im oberen Rhonethal. Aber auch in die Westalpen schlugen

die Wellen jener mächtigen Bewegung, ohne freilich die gleichen

Erfolge zu erzielen. So empörten sich die Unterthanen der

Klöster Abondance, Chainonix und St. Jean d'Aulph, der Stifter

Maurienne und Tarentnise. Sie einigten sich zu Kid^renobsen-

scliaften mid erreichten häufig, von angrenzenden Dynasten

unterstützt, in Abondance durch landesfürstliche Intervention,

eine bedeutende Besserung und vor allem eine gesetzliche

Regelung ihrer Lage. Insbesondere wurde ihre Landgemeinde-

verfassung ausgebildet, gewählte sindics und prad'hommes traten

an die Spitze der Gemeinde, der mitunter auch die niedere

Gerichtsbarkeit übertragen wurde. Vor allem aber erlangten

die Bauern wichtige wirtschaftliche Rechte; sie erhielten

weitgehende Nutzung der ausgedehnten Alpen und Wälder, die

vormals im mibeschränkten Eigentum der Herren gestanden

hatten. -)

Der schwarze Tod und die grossen Kriege im 14. und

15. Jahrhundert, die weite »Strecken Frankreichs entvölkerten .

und dadurch, um Ansiedler für die öden Gegenden zu ge-

winnen, zu vielen Freiheitsprivilegien führten, hatten auf Sa-

1) M&m. et doc. IV, 149 ff.

2) Vgl. Perrin, Chamonix I. St. Genis 1, 288 ff. über die Revolution

in der Maurienne, p. .^H über St. Jean cl'Aulph, p. Hlö über Abondance.

p. ÜlÖ über Chamonix. Dass die Bewohner der Alpenthäler ursprünglich

frei waren, wie St. G^nis meint, halte ich für unwahrächeinlich.
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voyen keinen Einfluss. Im benachbarten Dauphin^ sprach der

letzte Dauphin, Humbert IL, die Befreiung seiner adligen Main-

mortables aus, sofern diese ihre Hintersassen befreien würden ; ^)

hie und da kamen auch in Savoyen im 14. und 15. Jahrhundert

einzelne Befreiungen vor.'-) Am l^nde des 15. Jahrliuii<lerts,

1191, biacli eine grosse liiuiernrevolte au??, deren Führer

Jean Gay aus Mejrevf eine Allianz mit der Scliweiz plante,

oiine irjyendvvolclie Veränderungen herbei zuführen. ^)

Erst mit dem 16. Jahrhundert beginnt die Idee der ße-

freimig wieder hervorzutreten, zum ersten Male begegnen wir

einer staatlichen Reformpolitik in grossem Style in unserem

Gebiet. Aber die Ideen, die zu dieser Politik führten, sind nicht

auf savoyischem Boden erwachsen, obwohl sie gerade hier zu

einer umfassenden Thätigkeit geführt haben.

Am Ende des 15. Jahrhunderts gelangt der Territorial-

staat zur Ausbildung ; im Kampfe mit den feudalen Institutionen

ist er gross geworden, ohne diese freili( h völlig beseitigen zu

können. Aber die stärksten Ausvv üciise der feudalen Verfassung,

die willkürliche Besteuernn«: und die |)ersönlic]ie Unfreiheit

wurden auf französischem Boden vielfach in jener Epoche durch

die fürstliche Macht abgeschafft oder gemildert.

Ein zweiter, Kreis von Ideen hat Wittenberg und Genf

zum Ausgangspunkt. Bei der auch auf katholischer Seite wieder

stärker hervortretenden Religiosität empfand man mit tiefstem

Unmut- die Thatsache, däss in der mittelalterlichen Leibeigen-

schaft noch Reste der alten heidnischen Sklaverei fortlebten.

Die Vertilgung dieser Institution lag nicht ' nur im Staats-

interesse, sondern wurde zugleich als ein 'Grott wohlgefälliges

Werk angesehen. Auf religiösem Boden erwuclisen die human-

demokratischen Ideen von der Gleichheit der Menschen, die

zwei Jahrliunderte später zur gänzlichen Au^iultun^ der Un-

freiheit in Europa gefülirt haben. Ob und wieweit die mäcliUge

i) Salvaing 1, 18S.— V
t) cf. mm. et doc. XXXm, p. 11 (Udß).

8) St. G^nis I, 5ig2.

'
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soziale Heweiriinfr. die 1525 Deutschland in Brand setzte,

auf die Befreiungen in Frankreich eingewirkt hat, vermag ich

nicht zu entscheiden.

Franz I. hatte bereits 1543/1544 sich die Befreiung der

'Mainmortables in der Bourgogne zum Ziele gesetzt, eine Mass-

regel, die ihres starken fiskalischen Beigeschmacks wegen

scheiterte.^) Sein Nachfolger Henri IL erliess 1552 ein Edikt,

tias den Unfreien im Dauphine und den neu eroberten Land-

>schaften Bresse, Bugey, Valromey und Savoyen den Loskauf

gestattete.*) Da» Edikt sdieint auch ftir den Dauphin^ von Erfolg

geklont crewesen zu sein, denn im 18. Mnhrhundert war hier

die Mainniorte verscliwiiiiden, und der damaLs lebende Tarla-

nnrentsrat Deiiie* de Salvaing konnte für seine Pleimat von de

Unl'reiheit sagen:

^
„Haec fiieran? sab rojre NiiinB,'siib consule Bnito

Nunc alia est aetas '.a)

In der Franche Conite fiihrte der spanische König

Philipp IL 1582/83 die Befreiung seiner Domänenbauem gegen

c-eine geringe Entschädigung durch, ^) im Waadtland bestrebte

sich der Bemer Rat in dieser Zeit die Unfreiheit zu beseitigen. ^)

In Savoyen wurden diese Ideen vom zweiten Gründer

des savoyischen Staates, dem Herzog Emanuel Philibert

(1559—80) aufgenommen, der durch den am 25. April 1559

y.u Cjiteau-Cambresis abgeschlossenen Frieden sein StaHunland,

da.s 2H Jahre lang in fraiizüsis( lieni Besitz gewesen war,

zurückerhielt. Oft ist auf den Parallelisnms der savoyischen

mit der preussisdien Entwicklung hingewiesen worden. Emanuel

Philibert dürfte dann mit dem Grossen Kurfürsten zu ver-

gleichen sein. Wie dieser seine Länder aus den Verwüstungen

des dreissigjährigen Krieges zu einem > Achtung gebietenden

1) ßeaune, Hondition des peraonnes p. 272.

2) Salvaing I, 184.

3) Salvaing I. 292.

i^ Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte, IV, p. 344,

üoUut, Metnoires de la r6publique Sequanoise, p. 70.

5j s. u.
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Staatswesen zusammenfasste, so gelang es Kmanuel Fhiiibert, '
'

in seinen ebenfalls lange vom Feinde occupierten Gebieten die

moderne absolute Monarchie zu begründen.

In seiner Jugend hatte er Gelegenheit gehabt, die bur-

'

gondisch-niederländische Verwaltung kennen zu lernen. Karl V.»

der das Talent des jungen Prinzen früh erkannte, ernannte

ihn 1553 als 25jShrigen Jüngling zum Gouverneur der Nieder-

lande. Als Generalissimus der spanischen Truppen erfocht er

1557 den grossen Sieg bei St. Quentin, dessen Folgen den

Juiit^eti HorzofT auf den Tliron seiner Vätor ziirücklührLen.

V^on Antworpon scliricl) er am 18. August im Michel de -

L'Hospital: <^inaiiUenarit <(iril a plen a -Oieu au iiiuien de cesle

sainte paix nie lere reslituor ines Estats, apres les alferes dö

la Religion le plus grand desir que j aye est de pourvoir au faict '

de la justice, estant resolu d'y donner ordre et ne d^sirant

rien plus que de me f^re cognoistre aux peuples

pour un prince droicturier, juste et equitable»,') und

diesem Programm ist Emanuel Philibert allezeit treu geblieben*

Die erste Aufgabe war die Sicherung des Staates nach

aussen, der Schutz <i< gen eine ähnliche Katastr()[)hc, wie sie

die Monarchie während der gewalligen Kämpfe Franz I. gegen

Karl V. (liin li^n^inaclit hatte. Ein iiacli strategischen Cjosiclits-

punkten angelegtes System von FestuugiMi, ^) eine lüclitij^o

Marine, der der Fürst s<'ine Ix'sondere Sympathie zuwandte, ^)

und vor allem ein nalionaies Heer sollten der Monarchie ge-

nügende Sicherheit gewähren. Durcli das Edikt von Vercelli

vom 25. Januar 1561 wurden die Vasallen gegen Bezahlung-

der Gavalcata vom Dienste befreit und eine neue nationale

Miliz geschaffen, die durch die Gemeindebehörden im Ver^

lialtnis zur Bevölkerungszahl ausgehoben werden sollte.^)

Die Konsequenz dieser Ideen des Herzogs war die

Rechtsgleichheit der ünterthanen, und Emanuel Philibert

1) St. G^nis III, Doc. 35.

Vgl. Costa de Beauregard II, p. 64r ff.

3) ib. p. 66.

*) Costa II, 67. St. G6ms U, 72 ff.
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war (ier Mann dazu, dieselbe durclizuführen. Sein Uwr sollte

aus freien Leuten bestehen und die Ergänzung des Miiizedikts

war das am 25. Oktober 1561 erlassene Edikt von Rivoli

für die Befreiung der Taillnhles und der mit Tailiabilito be-

hafteten Güter vermittelst einer Abgabe.^) Das denkwürdige

Aktenstück beginnt so: «Da es Gott gefällig ist, die mensch-

liche Natur in ihrer ursprünglichen Freiheit wieder herzustellen^

und da alle christlichen Fürsten seit langer Zeit in ihren

Landen den gehässigen, durch die Heiden eingeführten Namen
der Sklaverei (servitude) ausgelöscht und abgeschafit haben,

nichtsdestoweniger aber in unseren Landen noch eine gewisse

Art davon, Taillabilile und Mainmorte grebeissen, übrig ge-

blieben ist und wir nun die <rerechlen Beschwerden

und Klagen dieser Leute fühlen, die aus diesem Elend heraus-

zukommen wünschen, so beschliessen wir, dass in Zukunft

sich alle Männer, Frauen und taillable Güter für ewig befreien

können. >

Für die Befreiung stellte nun das Edikt folgenden Tarif

auf, der 4 Klassen unterschied:

Im Falle
ftsatzliebe Erben vor-

handen siod

Im Falle
keine gesetzlichen Erben

Torh«Qd«a «ind

für

Ihre Person
für

ihro Güter
für

ihre Person
für

ihre Güter

"/o vom Wort
de«MobUUr- •»/o vom Wert

dtrtelben

"
,) vom Wert

des MobiU*r-
venn0fen$

% vom Wert
dereelben

1) Taillables, bei denen nur

männliche Kinder erben,

zahlen 15 lö 20 20

2) Taillables, bei denen alle

Kinder erben, zahlen. . , . 10 10 15 15

3) Li^ges zalUen 5 10

4) Besitzer taUlabler GQter

15 20

1) Edit fle S. A. le Dur Kmanuel Philibert pour raffranchissement

des taillables et des biens conditionnes moyennaiit le payement d un
droit de finance. Uuboin, Kaccolta XXVI, 210. öt. ü^niä 11, 78 ff.
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Nach diesem Tarif betrag der Maximalsatz 40 ^/o des

Wertes des gesamten Vermögens; wenn man aber erwagt»

dass dieser Satz eben nur im Falle drohender lehnte zur An>

Wendung kam und die Sätze mit den beim D6saveu in der

Franche Comte üblichen vergleicht, wird man sie nicht als

ungerecht verdammen können. Zur Abschätziinfr dos Werte*

wurden lierzog'liche Kommissare ernannt : ausfh iickhch wurde

der Fortbestand der grundherrlicli<'n Ah;j;il)eii garantiert.

Um die Taillables znr Heireiun*; zu zwingen, um den

Zweck des Kdikts sicherer zu erreichen, appellierte der Herzog

an das Ehrgefühl seiner unfreien Untertlianen. «Da viele so

niedrigen Herzens sein könnten, geboren und ernährt im

Schmutz einer solchen Knechtschaft, gewöhnt an Nichtachtung

jeder Ehre und Freiheit, so ist es recht und billig, dass man
sie, wie von innen, auch von aussen erkennen möge in ihrer

Eigenschalt unter freien Leuten. Daher ist es unser Wille,,

dass, wo sich in Städten, Dörfern und Feldern Freie linden,

sie Tai Hahlen vorgezogen werden sollen für alle Aemter. . .

Ferner verbieten wir den Taillables und Lieges, ihren Frauen

und Kindern so kühn und verwegen zu sein, und Kleider»

Striiinpfe, Hüte, Mützen, Bänder aus Seide oder farbigem Tuch

zu tragen, überhaupt anderes Tuch, als frewöhnliches (drap de

bureau) Tuch ohne Färbung, bei Strafe sofortiger Konfiskation

und 20 Livres Geldstrafe für jeden üebertretunfrsfall.

»

Zur Ergänzung dieses denkwürdigen Edikts erliess der

Senat am 21. Dezember 1561 ein Verbot an die Seigneurs,

ihre Unterthanen ohne spezielle Erlaubnis des Senats zu be-

steuern. ^) Selbst auf die Abgaben bezog sich die Gesetzgebung^

jener Tage. Nach einer, durch eine herzogliche Kommission

veranstalteten Enquete, sprach eine Lettre patente vom 30. Mai

1573 die Absicht ans, die drückendsten der grundherrliclien

Abgaben, die wir oben kennen gelernt haben, die Plaids in

1) Duboin XXVI, 220. Weitere Verordnungen p. 220. Edit de
S. A. R. pour procMer k TalTranchissenient des taillables sur assertion

par serment de la Yalevr de leur btens. Turin 25. Ang, 1565.
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der Tarentaise, abzuschaffen: allein wegen der grossen Annut

der Gebirgsbauem musste die Verordnung schon am 15. No-

Tember 1573 zurückgenommen werden. >)

Sehr grosse Schwierigkeiten ergaben sich für das Be-

freiungswerk daraus, dass die Grundherrschaften Lehen der

Krone waren. Da nun die Lehen durch die Befreiungen ge-

schmälert wurden, forderte die herzogliche Kasse eine Ent-

üchiidiguii«^, das sogenannte Totquot, das gewöhnlich die

Hälfte der Bcliciiinjjäsunime betruj?. *)

Trotz alloin halte die ( icsetz^iebung Emanuel Philiberts

<^rhebliche Wirkunircn. '^I Ein IxMloiitonder Teil der pri'S()iili( heü

Tailiables wurde beireit, wogegen von der, auf die Taillabilite

T^Ue bezüglichen Üestinunung, wegen der Hölie der Sätze

weniger Gebrauch gemacht wurde. Sehr umfn?sendo Be-

freiungen naluu der Onkel des Herzogs, der in der Geschichte

der franzosischen Religionskämpfe viel genannte Jacques de

Savoie^Nemours, baron de Faucigny, (f 1585) vor. Mit der Be-

gründung, dass die Freiheit das einzigste und herrlichste Gut

(la chose singuli^re et excellente) sei, das der Mensch in

dieser Welt sich wünschen möchte, die Sklaverei dagegen das

gehässiy:ste, selbst diejenige, die den Mtuisclum der Teslier-

freiheit Ijcraiibe, befreite er am 8. .Ttili 1574 589 Leute zu

SaiMoi'iis in Kaiici^tiy iür eine einiiiali<ie Zahlung von 1*250(1 fl.

savoyischer Münze und IfX) Thaler (ecus) Gold.*) Meistens

aber handelt es sich in dieser Epoche nur um Befreiungen

1) Duhoin p. 233. 234. St. G6nis III. Doc. n» 118.

2) cf. Duboin p. 2;{<s. o7. 408. Edikte vom 20. März 1582 über

Nachzahlung des Totquots. 11. Nov. 1679 über die CommiinieTS, die als

£iiie Person zu betrachten sind, und vom 2. August 1718.

8) Von 1539—1792 existieren im Tariner Cameralarchiv 64 Bände

Brfieiungskontralste, davon entfallen auf

das 16. Jahrhundert 21

17 7

18. „ 3ß.

4) M^m. et doc. de la soci6t6 sav. XXXII. 102. Gleichzeitig sind

die Befreiungen dieses Herzogs in Waadt und in Freiburg (s. u.}.
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einxelner Personen, oft von solchen ohne Grundbesitz, die

durch eine gewöhnlich nicht sehr grosse Greldzfdilung die Frei«
* heit erlangen.')

Im 17. Jahrhundert sind die Befreiungen weit weniger

zaiilreich. -) Die im Jahrhundert der Reformation wirksamen

Idoen wartin wieder verschwunden, Herzog und Regierung

biiK Ilten der Ajrrarvniarisung kein Interense entgegen. Kine

andere l^cliin-dc ist es, die sieh in jen<'r Zeit um die Taillables

verdient maelite: es ist der savoyisclie Senat, der obersU?

Gerichtähot, der iu zalilreicheu. Entscheidungen die Lage der

unfreien Bevölkerung zu verbessern suchte. Die von seinem

bedeutenden Präsidenten Antoine Favre (f 1624) gesammelten

und kommentierten Beschlösse geben uns ein Bild von der

menschenfreundlichen Rechtsprechung, die in Chamb^ry geübt

wurde. Während die Juristen in vielen Gegenden die unfreien

Bauern an die Fesseln der römisch-rechtlichen Servitus zu

schmieden suchten, fasste man hier die talliabiles als liberi

dediticii auf, was ihre Stellung zu bessern geeignet war. Die

weitsinnige Auslegung der C'oinmiinion und die Lehre von

der Legitinia bilden ein letzle.s Glied in der langen Kelle,

die von der alten Sklaverei zur end^ilHüen Befreiung führt:

denn trotz aller vorausgegangenen V^Msuehe und vieler einzelner

Befreiungen hatte im 18. Jahrhundert die Mainmorte reelle

und personnelle noch eine grosse Verbreitung. In Faucigny war

die letztere 1762 noch so häufig, dass der Herzog von La

Rochefoucauld, der damals nach Ghamonix reiste, es als Be-

sonderheit erzählte, dass es in Magland einige Freigekaufte

gebe.') Die noch giltigen Edikte Emanuel Philiberts hatten

Solche Hefrcinnprrn sind z. B. : 21. De^^rmber 1661 befreit

der Wer/jy^ von Nemours den Nicolas Girard : am 2 k Juni 163-i Ch. Em.
de Belletniclio einen Tailhihlo für 120 fl. Slaatsarchiv Turin, Prov. di

Sav. Mazz. Viü, 7. lu. ferner im Caineralarcluv : AITranchissemenls Band

n«3. Befreiungen für 32 «cus, 100 fl., 150 fl. etc. Gerade 1664—68 sind

sie sehr zahlreich.

2) Vgl. St. G«Qis IU. Doc. Nr. 72. 180. M£m. et doc. XXVIII, p. VI.

XXIX, p. 97.

8) Annnaire du Oub alpin fran9ais XX (1808), p. 472.
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för die grosse Mehrzahl der Taillables zu hohe Taxen, die Tot-

quots standen hindernd im Wege, die Fürsten aus dem Hause

Savoyen miissten neue Bahnen einschlagen, um zu dem ^on

ihren Vorfahren erstrebten Ziele zu gelangen.

4.

DIE REFORMEN DES 18. JAHRHUNDERTS.

DAS EDIKT VOM 20. JANUAR 1762.

Das 18. Jahrhundert ist ein Zeitalter der Hc^foniion. Die

Idee clor absoluten Monärcliic, wie sie im 16. Jaliiliiinderl sclioii

einige erleuchtete Fürsten geplant haben, kommt nun zur Vei-

wirklichung. Emanuel Pliiliberts Gedanken wurden von seinen

Nac lifoltrorn auf dem Throne Savoyens wieder aufgenommen,

der Feudalstaat umgestürzt, der moderne Staat geschaifen.

Victor Amadeus II. (1684—1730), der erste Fürst

Savoyens, der den Konigstitel führte, zeichnete sich durch ein

eminentes Verwaltungstalent aus. Er ist der Schopfer der

Behörden-Organisation der Monarchie geworden. Als Centrai-

behörde wurde in Turin ein Staatsministcrium eingerichtet,

das in 8 Ressorts, Auswärtige Angelegenheiten, Inneres und

Kriegswesen, zerfiel. Die Chambre des Comptes in Chanibeiy

wurde aufgohohen und ein Generalintendant mit untergeordneten

Frovinzialintcndanlen in Savoven einfresetzt, die Gerichisver-

lassung wurde auf neue Grundlagen gestellt. Der Schutzzoll-

nerische Tarif vom 14. Januar 1720 sollte die Industrie des

Landes fördern, ein billiger Posttarif — 2 sols für ganz

Savoyen und den Verkehr nach Turin und Lyon — den

inneren Verkehr heben. ^)

Die Lage der ländlichen Bevölkerung wurde durch das

grossartige 1728 begonnene Kataster, das die Lasten gerecht

Vgl. Costa de Beauregard, M^moires p. III ff. St. G^nis HI, 15 ff.
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verteilte iinri alljrcincin als iniisleriiaft ^lerühmt wurde. j?elK's>('!t.

Gleichzeitig; b('s( hältigte man sieh auch schon mit dem Gedanken

einer Sozialret'orm. Währeud es in den meisten Staaten Europas

erst des mächtigen Ansiosses der französischen Hevolution be-

durfte, um die veralteten Formen der Unfreiheit und Grund-

herrschaft zu vernichten, haben Savoyens Fürsten, die sich

schon im 16. Jahrhundert für die Befreiung ihrer Unterthanen

bemüht hatten, dieselbe im 18. Jahrhundert von neuem in

AngrilT genommen und dieses Mal zum Abschluss gebracht.

Bereits 1726 machte der Generalprokurator den Vorschlag,

Staatskommissare für die einzelnen Provinzen einzusetzen und

den bestehenden Ilechtszustand feststellen zu lassen. Auf dieser

Grundlage sollten dann Belreiungeii voi ^enoinnien werden. \)

Ein weilerer Plan 2) mneht nähere Vorsehläge aut Grund des

alten Edikts Emanuel Pluliberls, dessen Taxen aber stark herab-

zusetzen seien. Aber der Verfasser ist radikaler, er sieht das

Uebel in der Grundherrschaft, er will sämtliche Abgaben, die

nur den richtigen Eingang der landesherrlichen Steuern mindern,

zum. zwanzigfachen Betrage ablösen. Allein die Lods will er

aufrechterhalten wissen. Aber solche radikale Ideen fanden da-

mals noch keinen Anklang. Vielfache Beratungen fanden in

den 40er Jahren statt, ohne zu einem Ergebnis zu fähren.')

Da war es denn von grosster Bedeutung, dass der zweite

Köllig ein Interesse an der Sache gewann und demselben

während der ganzen Dauer seiner Regierung treu blieb. Karl

Emanuel Jll. (1780—1773), der Sohn Victor Amadeus 11.,

war der echte Vertreter des aufgeklärten Despotismus. Durch-

drungen von seinein hohen Beruf, sprach er die Worte : « Les

r^formes doivent dtre pressenties par le Prince avant d'Mre

1) Arch. Turin. Duc. Sav. JV, 8 I i. Projet pour l'aüranchissement

des taillablcs el exaction des lods. (Ti aite des abus siiKgci ^ par le procureur.)

2) Arch. Turin üuc. Sav. Add. I, 7. Vgl. aucli Dar. Sav. III, 5, 6.

3) Dnc. Sav. IV. 15. Beraluniifn über die Lods. 17i9 fanden Ver-

handlungen statt, anlässlich eines Prozesses in ( habiais über die KeiieUing

der Erbfolge der Taillables. Relation du Conscil d'Etat vom 28. Juli 1749.

Darmatädter, Die Befiretung der Leib«igeiMii. d
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d^sir6es par les sigets.» In der langen Friedenszeit (1748

—

1773) fand er Gelegenheit, dies Wort nach vielen Richtungen

hin auszuführen. Ihm fehlte das Temperament der Fürsten der

Renaissance. Er war exakt und bis zur Pedanterie korrekt in

allem, was er that, mit peinlicher Strenge auf die Beobachtung

der Etikette haltend. Entgegen dein Brauche der Zeit hat er

nie eine Maitrej^se {rohabt, da er e.s für Pflicht des Monarehen

liielt, den Unter tlianen in jeder Hinsieht mit gutem Beispiel

voranzugehen. Vor?^iehtifj und Ix'daelitsam
,

jede Saelie nach

allen Hichtungen hin prülend und erwägeij4, jedes Hasten und

Drängen ängstlich scheuend, setzte er, wenn eine Sache in drei

Kommissionen gründlich durchberaten war, lieber noch eine

vierte ein, um ja nichts zu übereilen. Aber an der Sache, an

der Reform, die er fär nötig erachtete, hielt er mit unerschütter-

lichem Eifer fest, und einige fast revolutionäre Dekrete tragen

die Unterschrift dieses vorsichtigen Regenten. Nichts kann

diesen hochsinnigen und von den humansten Ideen erfüllten

Fürsten mehr ehren, als das Wort Friedrichs des Grossen:

«Ohne den König von Sardinien würde er sich schämen König

2U sein.» ^)

Zahheidie Massnalimen bezogen sich aul die Kniwicklung

des iijindels. Er ist der Gründer des Freihafens von Nizza 1 1749);

die Ireie Zone, die heute Genf umgiebt, geht in ihren Anfängen

auf Karl Emanuel zin iu k. ^
i Er versah Savoyen mit einem Netz

von Cliausseen, schuf die «Brücken- und Chausseenkasse» und

sorgte fu[r die Regulierung der savoyischen Bergströme.

Das Leitmotiv dieses Fürsten war die Symmetrie des

Staates, die der Konig soweit trieb, dass sie z. B. dem Grafen

d'Argenson Gelegenheit zu den spöttischen Worten gab: «C'etait

1) St. G^nis III, 87.

2) Denina, Geschichte Piemonts. Berlin 1800. Vorrede »«Charles

Emanuel III auqnel !e -Grand Fr^d^ric ne d^daignait pas de se comparer

Ini mfime lorsquMl disait qne sana le roi de Sardaigne il aurait kt4

honteax d'dtre roi." Vgl. über den König Costa, M^moires III, p. 870 ff.

Semeria, Storia di Carlo Emmanuele U Grande. Torino 1831,

8) Cf. St G^nis III, 81. Vertrag von 17ö4.
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pour ainsi dire un Etat tire au cordeau, on y pourvoyait k

tout; Toat s'y ressent de la propret^ qu^on voit dans les petits

m^nagfes. »
1) Diese Symmetrie veriangte mm aber vor allen

Dingen die Rechtsgleichheit der Hürfier. Was konnte dieser •

'

weniger entsprechen als die Agrarverfassung Savoyens, wie

wir nie kennen gelernt haben? Ausser der Unfreiheit einer

gro:iseii Anzahl von Bauern, zeigte sie auch sonst die ah-

sonderlichsten Anomalien, die dea, Ideen der Aufkläruug ia

• Jeder Hinsicht zuwiderliefen.

So entschied sich der König bereits 1756 dafür, die

bäuerliche Verfassung Savoyens zu ändern und insbesondere die

Mainmorte zu beseitigen. Ausser den allgemeinen christlichen

und humanen Ideen, die wir schon im 16. Jahrhundert kennen

lernten, kommen neue Grunde hinzu, die der Bevölkerungs-

politik jener Tage entnommen sind. Wie wir schon oben her-

vorhoben, hatte die Auswanderung solche Dimensionen an-

genommen, dass sie die Aufmerksamkeit der Regierung auf

sich ziehen niusste. Was lag naher, als die Auswanderung auf

das Konto der Agrarverf'assuug zu setzen, die eine genügende

ijosiedelung des Landes und intensive Kultur durch die Ge-

bundenheit des Bodens, die Lods und die Echute unmöglich

machte? Aber die Notwendigkeit der Auswanderung in einem

so sterilen Lande, wie es Savoyen nun einmal ist, zugegeben, .

konnte nicht der im Ausland vermögend gewordene Savoyarde

in die heimatlichen Berge zurückkehren? Wie würde er das
*

thun, so lange er hier durch die Mainmoi^ bedroht wurde?
So gingen jahraus jahrein, so deduzierte man, zahlreiche

Menschen und bedeutende Kapitalien dem Staate, seiner Wehr-
und Finanzkraft, verloren. 3)

Der zweite wiehlige Gesichtspunkt lag in der üiilialtbar-
*

keit der Zustände an sich. Niemand wusste mehr bei der

1) St. Geiiis III, 93. Costa III p. III. 263.

2) Das Datum aus Sav. Add. U. Bericht des Generalprokurators

de Rosai.

3) Dieser Gesichtspiuikt besonders hervorgehoben in der Denkschrift

im Tnriner Archiv Duc. Sav. V, 6 (Beilage A. 2).

8*
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Verschiedenheit der einzelnen Gewohnheitsrechte, was denn

eigentlich geltendes Beeht war; alles beruhte auf alten ver-

gilbten Urkunden, den sogenannten Reconnaissances, bei jeder

Gelegenheit gab es Streit, die Gerichte waren überlastet mit

schwicrifien l^iuzessen, die oit mehr, kosteten, als das Streit-

objekt wert war.

Endlicli zeijrte sieh die Mainmoi-to selbst als cirio l'ür die

Grundherren wenijr vorteilhafte lu^titiitioii. Wenn wirklich die

Kf'hute drohte, vv ussten die Bauern durch allerlei Sclüiche und

Betrügereien sich derselben 7ai entziehen.

So war die aligemeine Ansicht der massgebenden Kreise

des sayoyischen Beamtentums, dass die Mainmorte eine ver-

werfliche Institution sei, die man so bald als möglich be-^

seitigen müsse. Auch darüber, dass dieselbe auf dem Wege
der Gesetzgebung durch den absoluten Konig selbst gegen den

Willen der Herren abgeschafft werden könne, herrschte kein

Zweifel. Ebenso wie man, um Strassen, Kirchen und Fes-

tungen zu l)aLU'ii, die Kij^entümer expropriieren dürfe, so kötiiio

man aueli eine dem (jemeinwohl schädlieho Institution gejien

den Willen d<'r Interessenten aus der Weil liaiien. ^) Immer-

hin aber betrachtete man auch die Taillabilite als ein wohl-

erworbenes Recht, und man war völlig einig darübei*, dass den

Herren eine angemessene Entschädigimg gewährt werden müsse,

die allerdings der Staat einseitig festsetzen könne.

Sowie man aber über diese allgemeinen staatsrechtlichen

Fragen hinausging und die Lösung der Aufgabe selbst in An-

grilT liahm, begannen die Schwierigkeiten. Zunächst war es

keineswegs ausgemacht, wieweit man den Begriff Taillabilit^

oder Mainmorte fassen sollte, welche Lasten darin einbegriffen

wären; manclie, wie der Staatssekretär Bruel, waren fiir die

gänzliche Vernichtung der alten Agrarverfassung, w'ährend an<iere

1) ArchivTurin,Duc.Sav.V, 6. Memoirevom 7. Okt. 1761, „Ce motif

(le Bien g^nöral) suffit pour obliger tout propriötaire sans distinction k

alitoer son fond pour bfttir ane ^gUse, un fort, y ^tablir un chemiii public,

ponrrait on r^voquer en doute quo le souverain paisse aussi supprimer

la taillabilit^, dis que la taillabilit^ est pr^judiciable aa Bien public?"

Digiii^uü L^y Google



4 DAS EDIKT VOM SO. JANUAB 176S. 37

den Rahmen so eng wie möglich gezogen wissen wollten mid

nur die personliche Unfreiheit und das mit ihr verbundene

Mobiliarerbrecht des Herren für schädlich hielten. Die einen

wünschten die obligatorische Abschaffung in möglichst kurzer

Zeit, während die anderen sich auf das Wort „beneficia non

obtruduntur" stützten und die Befreiunjren im Ansehlus.s an das

Edikt von Hivoli nur erleiclitern wollten. Kljcnsowcil gingen die

Meinnn<^('ii über die Entschädigung aurfeiiiaiidiT, die den Grund-

liorron zu jjewähron sei. Eine grössere ( icldzalilniif? könne

man den Bauern nicht zumuten, da sie dazu zu arm seien,

sagten die einen; eine Landabtretung, die man auch in Er-

wägung zog, sei noch weniger thunlicli, da der Seigneur keine

eigene Wirtschaft habe und mit vielen entlegenen Ackerstreifen

oder Wiesen nichts anfangen könne. Andere schlugen eine

feste Taxe vor, wieder andere dem Vermögen der Unfreien

entsprechende Sätze nach dem Muster des Edikts Emanuel

Phüiberts. i)

Der König setzte zur Prüfung der Sache eine Kom-
mission in Chambery und eine in Turin ein.

Die letztere, deit>n Seele der Minister des Inneren Ch.

Vh. Morozzo war, erslaltclc iiuen Heiieht nin (). Juni 17ö8.

Sie wünsdite die obli^jatorische AbsciiafVung der Taillabilite

personneile innerhalb dreier Jahre und kam zu einer dem
Edikt Emanuel Phüiberts nacbgebildeten, aber wesentlich

niedrigeren Taxordnung. Die zu Chambery tagende Kommission,

deren wichstigste Mitglieder der Senatsprasident Gl. Astesan

und die Senatoren Gabillon und Fran<;ois Le Maistre waren,

gab ihr Referat am 7. Oktober 1761 ab. Sie verurteilte die

Mainmorte ebenso nachdrücklich wie die Turiner Kommission,

aber sie hob auch die Schwierigkeiten schärfer hervor mid

sprach sich namentlich gegen eine zu schnelle Erledigung der

wiclitigen Materie aus. Sie forderte mögliclisL individuelle

1) Vgl. darüber die in den M^moires und Gutachten der verschie-

denen Kommissionen niedergelegten Entwürfe und Gedanken. Archiv Torin.

Duc. Sav. V, 6. VI, 1.
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Behandlung der einzelnen Banern, detaillierte Aufnahmen über

das Vermögen der zu Befreienden und Festsetzung der Taxen

unter Vermittlung einer königlichen Delegation. ')

Inzwischen waren, wesentlich auf Wunsch des Königs,

schon einige umfassende Befreiungen erfolgt. So befreite die

Dame de Morillon am 21. Oktober 1758 den ihr gehörigen

Teil der Gemeinde Vallon bei Samo§ns in Faucigny von der

Taillabilit6 gegen eine Zahlung von 7300 Livres,^) und das

Thal von Chamonix zahlte dem Kapitel von Sallanches 1757

30000 Livres für den Fortfall der Mainmorte. 3) Diese Be-

freiungen gaben einer dritten im Herbst 1761 in Turin zu-

sammengetretenen Kt»iiimission*) einen Fingerzeig; für den

Weg, den man in Zukunft einzuseblagen hatte, und den man
in der Folgezeit auch nut Eiiolg fortgesetzt hat. Dieser Weg
bestand in der Befreiung naeh Communen. Die Vorschläge

der Kommission gewannen die Billigung des Königs und fanden

ihren Ausdnick im £dikt vom 20. Januar 1762*), der Frucht

aller dieser Beratungen.

Das Gesetz geht davon aus, dass die Taillabilit^ per-

sonnelle eine dem Gemeinwohl schädliche Institution sei wegen

der gehässigen Ungleichheit, die sie unter d^ Unterthanen

begründe. Es knüpft an die alten Edikte an, die aber wegen

der Höhe der Sätze und wegen des Totquot keinen Krfolg

gehabt hätten. Daher sehalTt der Krmig für die in Zukunft

vorzunehmenden Befreiungen das Totquot ab, das übrigens in

den letzten Jaliren nur 297 Livres im Durchschnitt eingebraciit

1) Alles Duc. Sav. V, (?.

2) Memoire^ et documents sav. X^vlvi, p. 177.

ÄJ Penrin I, 201. Vgl. Tnriner Afchiv. Savoia, Faucigny : Requ^te

des coTomiinaut^ de Ghamonix 1753/57.

Vgl Bericht vom 29. Des. 1761, ebenfalls Dac. Sav. V, 6.

Edit du Roy pour Taffraiicliissem^t de la taillabiliti personnelle

en Savoye, la Immission du Tot-Quot et döUgation des Intendans respec-

tifs, du 20 janvicr 1762, ä Cliamb6ry chez M. A. F. Gorrin. — Instruction

de rintondant General duDuchä de Savoie, 20. janvier 1762. Turiaer Archiv

Duc. iSav. V, 6.
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hatte, ^) und befreit die Taillables der königlichen Domänen
unentgeltlich, um den Gnindherren mit gutem Beispiel voran-

zugehen.

Im (übrigen betrifit das Gesetz nur die TaillabiUte oder

Mainmorte personnelle mit Einschluss der Li^ges und ver-

steht darunter 1. den unfl^ien Stand, 2. das Heimfallrecht der

Mobilien des Mainmortable. Die Taillabilite reelle und das ge-

samte System der Grnndlierrschaft bleibt unangefochten.

Die Befreiung selbst ist, wie 1561, nur eine facultative.

Alle Taillables und Lieges k()nneii ^ich itn Einver^-tändnis

mit ihrem Herren gütlich über ihre Belreiung verständigen.

Kommen sie zu keiner Einigung, so soll der Provinzialintendant

als Schiedsricher nach freiem Ermessen die zu zahlende Summe
festsetzen.

Indes dies ist nicht der Weg, den der Gesetzgeber als

den regelmässigen ansah. Der Wille des Königs ging viel-

mehr dahin — und dies ist das erste neue Prinzip des

Gesetzes —, dass die Befreiung nach Gemeinden stattfinden

sollte. Dadurch hoffte man schneller zum Ziele zu kommen
die Lasten gleichmässiger zu verteilen und den Grundherren

eine bequemere und höhere Ent^^i^liädigung zu gewähren. Der

im Gesetz vorgesehene Geschäftsgang war nun der foljrende:

Die im Inland angesessenen Herren (vassaux), die Taillables

als Unterthanen hätten, sollten in 12, die Auswärtigen in 18

Monaten^) Verzeichnisse ihrer Taillables (lern Cleneralinten-

danten von Savoyen einreichen. Die nicht in diesen Aufstel-

lungen genannten Personen sollten in Zukunft für frei gelten.

Der Intendant schickte nun ein Kopie an die interessierten Ge-

meinden, die der Sekretär des Kirchspiels an einem Sonn-

oder Festtag öffentlich anschlagen lassen musste. Jeder in

der Aufstellung genannte Taillable hatte innerhalb eines Monats

ein Einspruchsrecht. Der Sekretär des Kirchspiels hatte diese

1) Duc. Sav. V, 6. 1737—1743 brachte es nur 1301 L., also 216 im
Jahr. Duc. Sav. VI, 1.

8) Verlftngenmg des Xeimins im Edit da 2 Mars 1769.
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Anleehtunjren zu verzeichnen, einen Berieiit nl)er die Ver-

mögensveriiältnisse und die Kinderzahl der Taillables aufzu-

setzen und, 2 Monate nach Publikation der Aufstellung der

Seigneurs, dem Intendanten zuzusenden, der die Einsprüche

zu prüfen hatte. Nach weiteren 3 Monaten sollte dann die

Versammlung der Gemeindemitglieder zur Ässembl6e g6n6rale

zusammentreten, in der zwei Drittel der Gemeindeangesessenen

beschlussfahig waren. Die einfache Mehrheit entschied dann

über die eventuelle Annalime oder Ablehnung der Befreiung.

Hierbei sollte — so steht in der Instruktion — keinerlei

Zwang ausgeübt werden, aber man möchte der Gemeinde

sagen, dass die Befreiung der Wunsch des Königs sei.

War die Bofreiung im Prinzip anircnonimen. konnte

die Gemeinde sich gütlich mit dem oder den Herren einigen.

Der Vertrag, der so zustande kam, bedurfte dann noch der

Genehmigung des Provinzialintendanten. Wurden die Parteien

dagegen nicht einig, so wandten sie sich direkt au den letzteren,

der dann den Schiedsspruch fällte und die zu zahlende Ent-

schädigwig nach freiem Ermessen festsetzte.

Dann musste der Sindic der Gemeinde die Summe mit

3 Prud'hommes verteilen. Mit Erlaubnis des Provinzialinten-

danten war es ihnen gestattet, die Summe eventuell auf alle

katastrierten Güter in der Gemeinde, mit Ausnahme derer,

die den Seigneurs oder Fremden gehörten, zu verteilen, gleich-

viel ob die Besitzer Tnillables wmk n oder nicht, da alle in der

Gemeinde Anjjesesscncn von der Belieiung Niit/.(^n hätten: dns

zweite neue Prinzip des Gesetzes, ein allgemeiner Beitrag

zum Befreiungswerk.

Eine Taxe war im Gesetz nicht festgesetzt; als Basis

für Einzelbefreiungen wurde in der Instruktion der Satz von

10 Ecus d'or für den Taillable, 5 Ecus für den Li^ge em-

pfohlen,^) bei kommunalen Befreiungen zwei Drittel dieser

1) Die Befreiun;,^ sollte bei condiviseurs nach Hausständen, nicht

nach Köpfen stattfinden. „Tons qni 4tant indivis en bien nc feront qn'im

seul feil . . . et ne seront regardßs que comme une seale tßte et ne

seront soumis qu'ä une seule laxe" (Instruction).
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Summe auf den Hausstand. Doch sollte im Falle drohender

Schute, Kinderlosigkeit und grosser Wohlhabenheit die Summe
überschritten, im entgegengesetzten Falle geringer angesetzt

werden. —
Das Edikt von 1762, dessen Grundzüge ich charakterisiert

habe, entspraiifj jiewiss den wohlwollendsten und humansten

(Besinnungen; aber bereits beim flü('hti{>(>n Lesen der Bestim-

mungen wird jedem Hie nusserordentliehe Sehwerfälligkeit

auffallen, die dieses (ieselz kennzeichnet. Ks ist ungemein

charakteristisch tür diese Epoche der Hegiementiererei ; aber

ein umfangreicher bureauki*atisoher Apparat und ein Wuat
von Schreibereien dienen nicht dazu, ein Gesetz bei der

ländlichen Bevölkerung populär zu machen. £in weiterer

Fehler des Gesetzes lag darin, dass es aus einem zusammen*

hängenden System ein Rechtsinstitut, wenn auch vielleicht

das gehässigste, herausriss, während es die anderen, den

Beteiligten vielleicht viel unbequemeren Emrichtimgen, wie z. B.

die Mainmorte reelle, die Plaids und die Lods, bestehen Hess.

Eine Üppositi(^n der Gnmdherren war nicht zu befürchten. -

Die Taillabilite personnelle war ihnen nicht nützlich, da die

Kchute meistens xii Prozessen, selten aber zu wirklich ein-

träglidien Gewinnen tührte, weil die liauern sich dem drohen-

den Heimfallsrecht in der Regel auf fraudulöse Weise entzogen.

Die Seigneurs sahen diesen Teil ihrer Rechte ohne grosses Be-

dauern verschwinden.

Eine andere Frage war es, wie sich die savoyischen

Bauern, in deren Hände die Entscheidung gelegt war, zu der

Frage stellen würden; hatten sie einen so grossen Freiheits-

sinn, um für die Idee, frei zu sein, einen nicht unbeträcht-

lichen Teil ihres Vermögens zu opfern? Und gerade hierin,

in der Psychologie der Bauern, versah sieh das Edikt von 17(i2

wie das Gesetz Emanuel Philüjerts vor 200 Jahren. Für einen

Rechtsbegriff. also etwas Abstraktes, eine Sache, die meist in

ferner Zukunft lag, sollte der Bauer etwas sehr Konkretes, ein

gutes Stück Geld, hergeben. Die meisten hatten Kinder, denen

sie nach dem geltenden Recht ihr üab und Gut vererbten, und
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sie kümmerten sieh nicht um „eine Unfreiheit, die nur zu-

künftige Geschlechter anging'^^)

So kam es, dass die Gemeinden allgemein der Befreiung

widerstrebten, und obwohl der König nach den wenig günstigen

Berichten der Intendanten im Jahre 1765 sich nochmals för

die Durchführung des Edikts persönlich verwandte und den

Generalintendanten anwies, seinen Eifer för die Sache, die ihm

so am Herzen liege, zu verdoppeln, und ihm zu berichten,

welche Intendanten und Sekretäre sich besonders für die Be-

freiungen bemüht hätten -^j — trotz alledem blieb das Gesetz

ein Schlag ins Wasser.

Dennoch würde man irren, wenn man das Edikt ledig-

lich nach den unmittelbaren praktischen Erfolgen beurteilen

würde. Durch dasselbe war die ganze Frage der Agrarver-

fassung des Landes aufgerollt. Es hatte mehr ein Interesse

durch das Programm der Befreiung, das es aufstellte, als

durch seine einzelnen, wie wir sahen, verfehlten Bestimm-

ungen. Nur so ist es begreiflich, dass die französischen

Reformfreunde gerade durch dies Gesetz so sympathisch berührt

worden sind. Der König halte eben deutlich seinen Willen

bckiiiidcl, den bcslclienden Zustand zu ändern, und Karl

Enianucl w-av cntsclilossen, nötigenfalls andere, bessere Mittel

als 1762 zu ergreiten.

5.

DAS EDIKT VOM 19. DEZEMBER 1771.

Im Gesetz von 1762 hatte der König zu seinen Vasallen

gesprochen und ihnen ans Herz gelegt, seinem Beispiel zu

folgen und zur Befreiung ihrer Unfreien zu schreiten. In

1) Staatsarchiv Turin. Duc. Sav* VI, 2, „une servitude qai n'in-

teresse que des races futures**.

2) Staatsarchiv Turin. Add. II, 1, Schreiben des Königs vom
13. 1765: „Que vous redoublerez votre attention pour un objet si

important et qui nous tient fort au cöeur.'*

\
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einem Teile der savoyisclien Aristokratie lebte nun jene Königs-

treue, die iiire höchste Aufgabe darin sieht, dem Willen dos

obersten Lehensherrn entgegenzukommen, selbst dann, wenn
diese Pflicht mit ihren eigenen Interessen im Widerspruch steht.

So suchten einige geistliche und weltliclie Grundherren die

Befreiung ihrer Hintersassen sofort, noch ehe die Bestinunungen

des Gesetzes Anwendung fanden, durchzuführen. Dabei zeigte

sich nun, dass die Taillahilit^ personnelle und die übrigen

grundherrlichen Rechte untrennbar verbanden waren, und nur

eme gänzliche Beseitigung aller grundherrlichen Berechtigungen

von Nutzen sein könnte. Zugleich aber erwies sich auch der

Gedanke der im Gesetz von \1&2 ausgesprochenen kommunalen

Befreiungen als ein sehr fruchtbarer: Der Grundherr setzte

sich mit den in der Re^el vorslundigen Aeltosteu der Gemeinde

auseinander, anstatt es mit einem Haufen untrehildeter und starr-

köpfiger Bauern zu thun zu liaben; er erhielt eine grössere

Summe pünktlich und sicher ausbezahlt, anstatt in allerlei

Prozessen verschiedenartige Forderungen eintreiben zu müssen.

£ine der ersten Herrschaften, die die Befreiung in An-

griff nahm, war die alte angesehene Abtei St Jean d*Aulph

im Ghablais, die mit den Sindics und Räten der neun ihr

unterthänigen Gemeinden St. Jean d^Auli li, Morzine, Montriond,

!e Biot, la Vemaz, la Forclaz, Haberes-Poche, Haberes-Lullin

und St. Gergues in Verhandlunfj trat. Die meisten Bauern

dieser Orte waren persönliche laillaliles. Allein nicht nur die

persr)nhelie rnfreilieit, sondern auch die TalUabihte reelle,.,

die Servis, Lods und Venles sollten beseitigt werden. Zu

diesem Zwecke wandte man sich an den König, der eine aus

dem Senatspräsidenten, dem Generalintendanten, dem General-

liscal und dem Senator Biord bestehende Kommission zur

Durchfuhrung der Befreiung ernannte, die dann am 19. Januar

1770 die königliche Sanktion erhielt.^)

Im Jahre 1769 befreite Graf Brea die Bauern seiner

grossen, über die vier Kirchspiele St. Maxime de Beaufort,

i) Slaatsarchiv Tunn. Duc. Sav. Add. II und Arcli. Cam. AlTr.
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Hauteluce, Le Villard und Queige ausgedehnten Grundherr-

schaft Beaufort im äussersten Osten der Provinz Savoie, und

behielt sich allein die Gerichtsbarkeit vor, und andere Herren

folgten diesem Beispiele.^)

Von viel grösserer Bedeutung aber waren die j^rossen

Befreiungen, die in jenen Jahren infolge der rastlosen Tliätig-

keit des Intendanten Gralcn Matton de Henevel in der Provinz

Maurieniie stnlif.-nuien. Zuerst, schon am 2B. Auoiist ITtif),

wurde die Genieiuiie St. Miclicl von verschiedenen Grundiierren

befreit. 1768 erfolgte dann die Befreiung in der grössten

Grundherrschaft der Provinz durch den Biscliof von Maurienne,

der in 24 Orten des Thaies grundherrliche Redite ausübte.

Bloss eine Kornrente in der Fastenzeit, die die Gemeinden

St. Jean und St. Sorlin zahlten und die aus Zeitpachtverträgen

entspringenden Rechte wurden vorbehalten. Die Ablösung

fand statt gegen eine jährliche Rente von 12468 Livres.^)

In der gleichen Provinz lag die Gemeinde Montaimont, die

in den Jahren 1760—66 neun verschiedene Grundherren,

deren bedeutendster der iMart|uis de la Chanibre war, in 7

Kontrakten lür zusammen 15 692 Livres befreiten,

Aber gerade die Befreiunj? dieser (lemeinde gab Anlass

zu verschiedenen Sehwif^rigkeiten und Streitfragen. Die llerr-

öchaften und natürlich auch die mit ihnen verbundenen Bechte

waren sfimtlich Lehen der Krone. Nun hatte diese zwar

die Totquot für die Befreiungen von der Taillabilite personnelle,

wie wir sahen, nachgelassen, nicht aber für die Beseitigung

1) Staatsarchiv Turin. Prov. Sav. Mazzo VIII, Nr. 11. Ferner Be-

freiungen von St Gervais, Pressinge, Montgeiafrey und La Chambre.

Arch. Gam. Affr.

8) Archiv Turin. Duc. Sav. Add. IL Die Gemeinden sind Argentine,

Valloire, St. Jean, St. Sorlin d'Arve, Albi^le-Vieux, Albiö-le-Jenne, Villa-

rembert, Montrond^ Fontcouverte, Jarri6, St. Pancrace, Villargondran

Montricher, Albanne, St. Martin d*Arc, Valmenier, St. Andr£, Hermillon

Bourges, Villarodinj Avrieux, Branuuis, Solliöres, Termignon.

») Add. II. Im Jahre 1771 befanden sich 76 auf- Befreiungen be-

zügliche Eingaben im Bureau d'£tat
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der übrigen nutzbaren Rechte. Der Geiieralprokurator wurde

deshalb Iteauf'tJ'agt, einen Vorschlnj? ffir die Reir^'lurit? (iieser

Fnifre zu macliC'u. Iti seiner Eiti*jabe vom Aiij^u^l 17()9 t'ülirte

er den Auttrag aus, gleielizeitig die vom Provinzialintendanten

von Maurienne betiirwortete Genehmigung des Kontrakts der

Gemeinde Montaimont empfehlend, aber der König Iiielt es für

nötig, eine Kommission zur näheren Prüfung der Sache ein-

zusetzen. Diese trat im Oktober 1769 zusammen und fasste

den Beschluss, die vom Generalprokurator vorgesdilagenen

Grundsätze zu adoptieren, und, was wichtiger war, sie hielt ^

es fßr notwendig, ein neues allgemeines Gesetz für die Befrei-

nngen zu erlassen. Mit der Ausarbeitung wurden der General- ^

prokurator und der Barun \'i;,niet beauftragt.

Der erstere, die Seele dieser ganzen Gesetzgebiinjr,

Giovaiuii Toimnaso Rossi, Graf von Tonengo, entstammte

trotz seines ^n ällielien Titels einer bürgerliehen Tiiriner FamiHe.

Sein Vater, ein Advokat, hatte 1757 das pieraontesische L( heu

Tonengo und mit ihm den Grafentitel erworben. *
) Mit iorl-

dauemdem Eifer wandte er sich der Materie der Bauern--

befreiung zu und verteidigte sie siegreich gegen alle An-

fechtungen. Er arbeitete nun ein Projekt aus, das er zunächst

dem Minister des Inneren und im Juni 1770 dem Konig vor-

legte. Dieser überwies es einer aus fUnf Mitgliedern bestehenden

Kommission, die das Projekt billigte. Einige kleine Schwierig-

keiten wurden im Oktober 1770 in einer zweiten Kommission

gehoben.

•Aber dem vorsichtigen König war diese Prüfung noch

lange nicht hinreichend. Im .hini 1771 trat eine diitto

Kommission zusammen, die den Entwurf De Rossis mit einigen

Modiükationen annahm. Allein Karl Emanuel liatte noch

inmier Bedenken und ordnete eine neue Beratung in Cham-
b6ry an. Rossi reiste also im Juli über den Mont-Genis und

1} Sein Grossvater Gian Domenico de Rossi war protomedico, sein

Vater Filippo Francesco erwarb 1753 Mombello. loh verdanke dies einer

liebenswiirdi;ien iniindlichen Mitteilung. Russi wurde später General-

kontroieur der Finanzen. Costa III, 22.

Digitized by Google



46 L DIE BAUEBNBEFBEIÜNG IN 8AV0TEK.

traf in Aix-ies-Bains mit einer grossen Anzahl von Grund-

herren zusammen, die von nichts anderem als von den bevor-

stehenden Befreimigen sprachen. Zugleich fand er Gelegenheit,

sich durch Stadium der Urbarien noch tiefer in die Materie

einzuarbeiten. Im August 1771 trat eine neue Kommission

in Chamb6ry zusammen, in die die angesehensten Mitglieder

der savoyischen Magistratur berufen wurden: der Senals-

präsident, der Generalintendant, die Senatoren Tiollier

und Biord, der Generalprokurator und der Advokatfitikal. Auch

diese Kommission stimmte dem Entwnrfe Rossis zu, und nach

einer erneuten gründlichen dreiinonatliehon Durchberatnnf» im

Staatsbureau in Turin wurde derselbe am 19. Dezember 1771

als Gesetz proklamiert.

Die Motive für dasselbe sind im wesentlichen die gleichen

wie für das Gesetz von 1762. £s bestand eben innerhalb der

savoyischen und piemontesischen Magistratur die allgemeine An-

schauung, dass der herrschende Zustand unhaltbar wäre und

nur eine radikale Aenderung helfen könne. Besonders hart

empfunden wurde gerade bei den Abgaben die Unsicherheit

der alten Reconnaissances, die mim oft kaum zu cnlzitlern ver-

mochte, und die Fülle der hieraus entspringenden Prozesse.

Auch der fiskalische .Slandpmikt war nicht nnwesenf lieh : die

gl undherrlichen Abgaben hinderten häufig den reciitzeitigen

Enigang, verboten gradezu eine Erhöhung der Staatssteuern.

Dazu kamen. Interessen der Landeskultur, insbesondere die

Hoffnung, dass nach erfolgter Grundentiastung grössere Kapitalien

savoyischer Kapitalisten im befreiten Boden der Heimat würden
angelegt werden. Die allgemeinen philosophischen humanen
Gesichtspunkte, wie wir sie in der früheren Gesetzgebung

kennen gelernt haben, treten ganz zurück hinter nüchternen

1) Die Entstehungsgeschichte des Edikts, die ich mitgeteilt habe,

iveil sie für die damalige Gesetzgebung und die ttberans vorsichtige Be-
handlung grade dieser Materie charakteristisch ist, findet sich in der
„Relation 1r peraüons qui ont pr6cM6 TEdit des affranchissements**

aus der Feder üe Rossis selbst. Staatsarchiv Turin. Duc. Sav. Add. II,

im Anhang Beilage B.
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praktischen ErwSgimgeti. Schwülstige Phrasen und Erörterungen

über die unveräusserliche Natur der Menschenrechte feÜen

diesem Gesetz, das wohl audi deshalb nicht die ihm gebührende

Beachtung im Ausland gefunden hat. Mit einem kurzen

Schlagwort nennt die Begrüntiuü;» dos Kdikts dasselbe „une loi

utile", wälirend das Gesetz von 1762 „honoriüque" gewesen

wäre. ^)

Das (ipsptz vom 19. Dezember 1771,*) das indes erst

im Mai 1772 publiciert wurde, gestattet die Befreiung von der

Taillabilite reelle, Lods, Gens, Servis, Plaids und allen anderen

grundherrlichen Rechten. 3) In der gleichen Weise, wie im

Gesetz von 1762, das übrigens völlig in Kraft blieb, war die

Befreiung nach Gemeinden als der regelmässige Weg bezeichnet.

Aber anstatt die Provinzialintendanten mit den einzelnen Be-

freiungen zu beauftragen, wurde nun eine Delegation in

Ghamb^ry errichtet, die aus dem Senatspräsidenten, dem
Greneralintendanten und drei Senatoren zusammengesetzt war.

Der Generalfiscaladvocat sollte regelmässig an den Beratungen

teilnehmen.

Der (icschäftsgang war der iuigcude; Die Städte, Flecken

und GenieincIcM des Herzogtums, in deren Bezirk es grund-

herrliche oder emphytontische Rechte gab, sollten innerhalb

eines Monats nach der Publikation des Gesetzes eine General-

versammlung sämtlicher Grundbesitzer abhalten. Diese Ver*

sanunlung war berechtigt, die gänzliche Befreiung (Affranchis-

sement g^nlral) zu verlangen, und zwar konnten zwei Drittel

der Grundbesitzer oder die Besitzer von zwei Dritteln der in

def Gemeinde katastrierten Güter dieselbe beantragen. Durch

1) cf. Motifa de TEdit. Add. II.

2) Edit du Roi du 19 d^c. 1771 pour rafFranchissement des fonds

Sujets ä devoirs f(5ndanx ou pmphytli^otiques en Savoie et autres dis-

positions relatives ä cet ohjet, aux fiefs et emphytheoses, aux dettes des

communaut^s et k ]n röduction des intdrets, publik en mai 1772.

Chambery chez .M. A. F. Gornn.

•) Zwischen grundherrlichen und gerichtsherrlichen Rechten wurde,

wie wir schon oben hervorhoben, kein Unterschied gemacht. Die Servis

ninfassen beide Arten.
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Vermittelung des Provinzialintendanten wurde der Beschluss dem
oder den beteiligten Herren mitgeteilt (eine Ablehnung mit ge-

nauer Motivierung); die im Inland angesessenen Grundherren

mussten dann in 6, die im Ausland wohnenden in 9 Monaten

eine genaue Aufstellung ihrer Rechte, einen sogenannten „Etat

sp^cifique'S einreichen. Derselbe musste die Namen der ab-

hängijren Bauern, die Grundstücke, die Servis, Lods, Plaids

und Frolirideii enthalten imd war den Iteteilij^toii (Icnicindcn

einzusenden; diese hatten das Recht, innerhalb dreier Monate

Einspruch zu erheben und mussten alsdann die Akten der

Delegation zustellen. Sandte der Herr innerhalb der vorge-

schriebenen Zeit keine Aufstellung, so liörte der Weiterbezug

seiner grnndherrlichen Rechte auf, und der Intendant Hess auf

Kosten des Grundherrn die erforderlichen Erhebungen vornehmen.

Auf Grund des so gewonnenen Aktenmaterials begann

die Delegation ihr Werk. Sie durfte zur näheren Information

noch die Provinzialintendanten heranziehen oder auch in be-

sonders schwierigen Fällen Subdelegationen ernennen. Die

Gemeinden waren angewiesen, zur Vertretung ihrer Ansprfidie

"2 oder 3 Personen auszuwälilen. Es wurde ihnen empfohlen,

um die Kosten zu sparen, sich an lüirger von Chanilieiy zu

wenden. Unter genauer Erwägung aller in Het rächt kommen-

den Rechte und unter Abzug der T.ehenserncuerungsgebühicn

setzte die Delegation nach freiem Ermessen den Preis und den

Zahlungsmodus fest. Genauere Anweisungen hierfür enthielt

die geheim jrelialtene Instruktion für die Delegation vom

16. April 1772, die eine Verzinsung von 4^/0 zu Grunde

zu legen befahl. Für die in Naturalien zahlbaren Servis sollte

man sich an den Marktpreis des nächsten Marktes halten, für

die Lods sollte ein Zwölftel des Werts der Grundstücke an-

genommen werden, da doch nur ein Zwölftel und nicht das

gesetzliclie Sechstel erhoben zu werden pflege. Im allgemeinen

befahl die Instruktion, insbesondere aber für die Taillabilite

reelle, die Summe niedrig zu bemessen.

Hatte (ho Delegation ilircn Spruch abgcfjcl»cn, so war

in spätestens 50 Tagen der Kontrakt zwischen Gemeinde und
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Grun<fiierren aufzusetzen. Falls sich eine Partei weigerte,

trat ein Zwangsverfahren ein, da die Urteile der Delegation

richterlichen Entscheidungen gleichgestellt waren. Sämtliche

Verträge waren der königlichen Chanibre des Comptes zuzu-

senden, die öie gutzuheissen liaite und von den Lelien

der Befreiungssumme beanspruchen durfte. Verglich sieh die

Gemeinde gütlich mit dem Grundherren, so war der Vertrag

der Delegation einzureichen. Diese hatte ihn einer genauen

Prüfung zu unterwerfen und ihn dann zu autorisieren.

Die Hauptschwierigkeit lag nun aber darin, wie die

armen savoyiscben Gemeinden die nötigen' Kai^italien finden

sollten, die Befreiimg zu bezahlen. Auch hierfür enthielt das

Gesetz Anweisungen. Es erlaubte nimlich den Gemeinden^

mit Genehmigung der Intendanten Teile der Gemeindegüter zu

veräussem. Dieselben hatten in Savoyen einen sehr grossen

Umfang, doch waren nur die Alpen ordentlich bewirtschaftet,

wiUirend die Waldungen sich in trostlosem Zustand befanden,

die Gememdeiändereien im Thale aber meist versumpft waren.

Von ihrem Verkaufe erwartete man, entsprechend der den

Allmenden feindlich gesinnten Stimmung jener Zeit, eine grosse

Förderung der Landeskultur. Im übrigen sollten die nötigen

Kapitalien teilweise durch Anlehen, teilweise durch Zuschläge

zur Grundsteuer aufgebracht werdai.

Eine besondere Sorge der Regierung war es, den Grund-

herren eine möglichst sichere Anlage der ihnen zufallenden

Gelder zu sichern. Zu diesem Zwecke gestattete der König

den Herren, Anweisungen auf die Grundsteuer zu kaufen, die

zu 3V8°/o verzinslich waren; er zweigte 105000 IJvres von

der Taille ab, die einem Kapitale von SOOOrKK) Livres ent-

sprachen. ^) Die Titel waren veräusserlich und stellten eine

Staatsrente dar. - -

1) Man schätzte in den Motifs de TEdit die Abiösangssumme auf'

3—4 Millionen Livres. nämlich die:

Lods, bei einem jährlichen Umsatz von Grundstücken im Wert von

420000 LivreSj auf 35000 Livres, also kapitalisiert auf circa

1000000 Livres.

Uarm&tüdter, Die Befreiuiag Uor Leibeigenen. 4
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Um in Zukunft das Entstehen einer neuen grundherriicheii

Abhängigkeit zu verhüten, verbot das Gesetz in §47, irgendwelche

emphyteutische oder ähnliche Verträge abzuschHessen. —
Einem oberflächlichen Beobachter könnte die Ablösung

von Bodenzinsen und grundherrlichen Rechten, wie sie das

von uns eben besprochene Gesetz angeordnet, weniger wichtig

erscheinen, als die Aufhebung der Leibeigenschaft. Allein das

Edikt von 177^ war viel weittragender und griff ganz anders

in die Yolkswirtschaft Savoyens em, als das Gesetz von 1762,

Es handelt sich hier nicht um die Beseitigung eines antiquierten

Rechts, das, wenn es auch sehr lästig war und liberalen An-

schauungen kaum verständlich erschien, doch nicht das Wesent-

liche der Agrarverlassung ausmachte. Nein, jetzt handelte es

sich um die Umwälzung der gesamten wirtschaftlichen Ver-

fassung des Herzogtums : das Gesetz vernichtete dieürund-
herrschaft und trug daher einen revolutionären Charakter.

Aber ebenso sehr wie die wirtschaftliche wurde auch die

soziale Gestaltung Savoyens völlig geändert. Der Stand der

Adligen war im wesentlichen mit den Grundherren identisch.

Ihre Existenz beruhte auf den Abgaben, die ihnen ihre Bauern

entrichteten. Selbst wenn der Herr, was häufig der Fall war,

keine persönlichen Horschaftsrechte ausübte, er stand doch

in tausendfältigen Beziehungen zu seinen Hintersassen, er

hatte ein Interesse an allem, was in der von ihm abhängiscu

Gemeinde vorjring. So verschieden die wirtschaftliche Siruc tur

der savoyischen Grundherrschaft von dein üslelbischeii GuU-

betrieb war, die soziale Stellung des Adels war bis 1771 im

alpinen Herzogt imi imgefähr die gleiche wie in der Tiefebene

Nordostdeutschlands.

Durch das Gesetz von 1771 wurde nun das Band

zwischen Adel und Bauern zerschnitten. In Zukunft bekam

Servis auf 208000 Livres. Da aber sclion viele abgelöst seien,

entspräclicn sie einem Kapital von liödislens .'5 000 000 Livres.

Der Bodent'rtia<f Savoyens wurde auf (UMMTOIH) Livres bereclmet.

Die Summen sind viel 2U niedrig veranschlagt worden, wie sich

hcrausgeslelll hat.
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der Herr keine Bodenzinsen mehr, er hatte kein Interesse mehr

an den Verkäufen, die in seinem Dorf stattfanden, ja er hatte

zu seinem Dorfe, dessen Namen er führte, * iiberfaaupt keine

Beziehungen mehr. Da er keinen Eigenbetrieb hatte, so

wurde er von dem heimatlichen Bod^ völlig^ losgelöst.

Die wirtschaftliehe Existenz des Adels wurde auf eine

ganz andere Basis gestellt: aus den Empfängern von grund-

herrliehen Einkünften wurden kleine Kapitalisten, die die

Zinsen einen 8'/2®/o Staatsrente bezogen. Für die schwer ver-

äusseriichen grmjt^herrlichen Rechte bekamen sie Geldrenten,

die sich leicht verflüchtigen konnten und eine Verarmung der

Familie in Aussicht stellten. Von den Bodenzinsen hatte der

Adel, wenn auch bescheiden, auf den Burgen der Heimat ge-

lebt. Die Kapitalien, die er zur Entschädigung erhielt, waren

viel zu klein, um ihm die Fortsetzung dieses Lebens zu er-

möglichen. Was blieb den Herren übrig, als auf die Ostseite

der Alpen zu gdien und im Dienste der Monarchie ihr Brod

zu verdienen?

Andererseits wurde der Bauer durch das Gesetz von

1771 bedeutend gehoben. Er wurde zum freien Eigentiiiner

seiner Güter, erst jetzt wurde er der dii-ekto Unterthan seines

Monarchen; den Bürgern wurde es jetzt erst ermöglicht,

Grundeigentum zu erwerben, das nun von den lästigen Fesseln

des Mittelalters befreit war.

• Die Tragweite der Gesetzgebung wurde sogleich in den

beteiligten Kreisen erkannt. Die Bauern, die dem' Gesetz von

1762 gleichgiltig gegenübergestanden hatten, begrüssten das

neue Edilct überall mit hellem Jubel und grosser Begeisterung.

Im allgemeinen Freudentaumel scheint man sich vielfach dem
Wahne hingegeben zu haben, der gute König werde auch die

Kosten der Ablösung bezahlen. Mit wenigen Ausnahmen

votierten alle Gemeinden Savoyens für die Befreiung. ^)

1) Staatsarchiv Turin. Dnc. Sav. Add. IL Brief des Königs an die

Delegation vom 15. Juli 1772: „Nous opus sommes inform^s, qae pres-

que toutes les communaut^s onf demandö raffiranchissement". In der

Maurienne sprechen sich zwei Gemeinden in einer sehr stürmisch ver-

4*
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Ebenso wie die Bauern begrüsste der Burgerstand des

Landes und das gesamte Beemt^tum das £dikt mit grosser

Freude und pries es als „Denkmal der Weisheit des Monarchen^

als Meisterwerk einer erleuchteten Gesetzgebung und als Siegel

der Freiheit^'. Diese Kreise, die von den Ideen der Aufklärung

erfüllt waren, waren gewöhnt, das sogenannte Feudalsystem

als System der Bedrückung, des Raubes und der Sklaverei zu

betrachten, und sahen sehr g^ui ein, dass es durch das

Gesetz von 1771 für immer veniirhtct war. ^)

Wie aber stellte sich die Aristokratie zu dem so tief

in alle dire Verhältnisse einschneidenden Edikte? Nach allem

vorhergesagten ist es begreiflich, dass die adligen Herren aufs

tiefste erbittert waren. Ausser dem Verlust ihrer sozialen

Machtstellung sahen sie bei der am Anfang für den Adel

höchst ungünstigen Handhabung des Edikts durch dieDelation^
auch noch den materiellen Ruin vor Augen. Dennoch wagten

sie unter dem alten König Karl Emanuel nicht, öffentlich ihren

Widerspruch zu zeigen, da dieser jede Opposition gegen die

Regierung als grossen Frevel zu betrachten gewohnt war.

Da starb Karl Emanuel am 20. Februar 1771), also etwa

9 Monate nach der Verkündigung des Edikts. Es folgte ihm

sein ganz anders ^partpfer S(^hn Victor Amadeus III.

(1773—96), ein wohlmeinender t ürsl, aber ein unentseiilossener

und schwacher Charakter, der nicht mit Unrecht mit seinem

unglücklichen Zeitgenossen Ludwig XVl. verglichen wurde.

Bereits die königliche Verordnung (Lettres patentes)

>.vom 10. Dezember 1773 zeigte, dass eine der Aristokratie

f günstigere Stinunung am Türiner Hofe herrschte. In dieser

forderte der König die Parteien zu gütlicher Vergleichung aufund

erklärte in diesem Falle die Aufstellung der den Grundherren

laufenen Versammlung gegen die Befreiung aus, da sie behaupteten 1768

im Kontrakt rnit dem Bischof betrogen worden zu sein. Departemental-

archiv Chambery. C. 4920.

1) Staatsarchiv Turm. Add. II. Observations, die dem Edikt feind-

lich iind. cf. Beilagen C. 5. § 17.

2) Vgl. SUataarchiv Turin. Add. III, 1. cf. Anhang Beilage C. 4.

Memoire von Costa de Beauregard.
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wegen ihrer Kostspieligkeit besonders Verhassten und lästigen

Etats sp^cifiques für uberflüssig. Ausserdem wurden die im

Gesetz von 1771 vorgesehenen Fristen verlängert, und der

Bezug der grundherrlichen Rechte den Seigneurs bis zum Ab-

schluss der Befreiunf; ausdrücklich gewährleistet.

Dies genügte indes der Opposition des Adels nicht. Zahl-

reiche in den Jahren 1773^—75 einlaulende Petitionen aus

diesen Kreisen forderten mehr oder weni<rer verblümt den

Widerruf des Edikts von 1771. Die Hauptgesichtspunkte dieser

Schriften, die uns über die Stimmung der Seigneurs unter-^

richten, waren die folgenden: „die Herren Savoyens gaben in

alten Zeiten den Bauern ihre grossen Güter gegen geringe Ab-

gaben; die Grundstücke sind darum doch ihr Eigentum
geblieben. Da nun das „geheiligte Recht des Eigentums^' die

Grundlage der Gesellschaftsordnung bildet, so ist es unrecht,

sie ihrer Güter zu berauben, noch dazu zu einem zu niedrigen

Preise. Das Volk muss dann überhaupt zweifehi an der Recht-

mässigkeit ihrer Rechte, und dies ist geeignet, eine Kr)rpers( h;dl

zu erniedrigen, die sich immer durch ihre Treue und ihren

Eifer gegen ihre Fürsten ausfrczeiehnet hat/'

Dea weiteren werden die einzehien grundherrlichen Rechte

durchgegangen und verteidigt. Die Taillabilite, so geben auch

die Herren zu, ist gehässig, aber, wie wir auch wissen, man
hatte schon früher die Möglichkeit, sich von ihr zu befreien,

wovon nur wenige Gebrauch gemacht haben; gerade die ihr

unterworfenen Gegenden sind die am besten bevölkerten, sie

begünstige das Familienleben und die Volksvermehrung.

Die Abgaben, die Servis und die Lods, sind eine Last,

aber eine gerechte Last, denn sie stellen den Preis dar* für

den den Bauern ül)erlassenen Grund und Boden. Missl)räu( he

mögen vorgekonunen sein: ,.aber wenn man alles al)S('hatne,

was missbraucht werden kann, so würde nichts mehr be-

stehen. Die Thorheit der Menschen missbraucht eben alles,

das Heilige so gut wie das Profane."

Dann wird das Edikt weiter dadurch zu verdächtigen

gesucht, dass man sagt, nicht die Bauern würden davon Vor-
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teil haben, sondern die Bürger. Dieselben würden die not-
' wendig eintretende Geldverlegenheit der Bauern benutzen, um
selbst billig Land zu erwerben. Wenn die Bauern in Zukunft

ihren Ueberschus», anstatt ihn an die Grundherren abzuliefern,

yerkauften, so würden sie ihn im Wirtshaus vertrinken.

Weitere Klagen beschäftigen sich dann mit der Aus-

führung des Edikts, die von den Beamten, wie wir uns ent-

sinnen, auf sehr rijiorose Weise betrieben wurde. Auf kiiu.st-

liche Weise setzten sie die Suuimeu niedrig an, und nach

allerlei Abzügen war das i^apital fast Null. ,,Auf die Verniclitung

der Grundherrschalten", so seliliesst z. R. Marquis Costa de

Beauregard seine, mit dem Motto « Le roi est juste » einge-

reichte, Denkschrift über die Befreiungen, „folgt die Vernichtung

des Adels, keine Hierarchie mehr als die des Geldes, Auf-

kommen der geringen Leute (d^ petite Stoffe),.Ruin der Bauern

und Entvölkerung."^)

Diese Vorstellungen verfehlten nicht, auf den schwachen

König, einen nachhaltigen Einfluss auszuüben. Im Jahre 1775

b^ste der König selbst das Herzogtum, und auf dieser Fahrt

scheint er gänzlich in den Bannkreis der von uns skizzierten

aristokratischen Anschauungen geraten zu sein. Am 24. Sep-

tember 1775 l)ei-ief er drei neue Mitglieder in die Deleg.tin»n^

unter denen sich der Senator de Baudry, ein heftiger (iegner

des Edikts, befand. An dem gleichen Tage wurde dur( h ein

königli' be< Selireiben die Ausführung des Gesetzes vom 19. De-

zember 1771 einstweilen suspendiert.*)

'

1) Vgl. Staatsarchiv Turin. Add. II.: 1. Denkschrift vom 10. ApriJ

1773 io 41 Paragraphen. Dagegen richtet sich der Generalintendant von

Savoyen in einem Schreiben vom 28. April 1773. — 2. Recucil des pro-

positions et demnndes du clertre et de la noblesse dp Frnnro. — H. Add. III, 1.

M<^moire iniportiint sur TEtat acluol de la noblesse cn Savoie. — 4. M6-

moire sur les affranchissements pr6sent^ ä. S. M. le 5 aoüt 177.'> par

son soninis sujet Costa. Ce memoire est fond^ sur ce grand principe:

Le Roi est juste. — 5. Plan duquel il est impossible de s*^arter si on

:reut taxer les servis avec öquit^ ainsi que la directe. Vgl. Beilagen C. 1—4.

2) Add. II. Bfllet du Roy au President du Senat de Savoie. 24. Sept.

-177Ö. Siehe Beilage D. I.

biyilizüü by GoOglc



&. DAS EßlKT TOM 19. DEZEMBER 177t ^
>

Um sich nSher zu informieren, bestellte der König eine

Denkschrift über das Edikt und seine Wirkungen, die ihm im

folgenden Jahre vorgelegt wurde. ^) Der Verfasser dieser

Schrift geht von dem Gedankenkreise der physiokratisehen

Anschauungen aus. Anstatt, ^vie die von uns oben erwähnten

Eingaben apritatorisch zu wirken, arbeiten die «Observa-

tions sur las ai'lranchissements torces en Savoie mit

wissenf^chafllichen Theorien und suchen, freilich auf sehr kiiiinc

Weise, das in Savoyen herrscliende System der Grundherr-

-schaft mit der physiokratisehen Lehre in Einklang zu bringen.

Der Verfasser behauptet, dass dasselbe sowohl die Vermehrung

der Bevölkerung, des Bodenertrags und damit auch des National-

reichtums begünstige. Unter welchen Gesichtspunkten man
nun das Edikt von 1771 betrachte, sei es schädlich für die

gesamte Volkswirtschaft, den Fortschritt und den Reichtum

der Nation. Aber unsere Denkschrift verrät doch mehr poli-

tischen Verstand, als die früheren Elaborate des savoyischen

Adels. Wenn sie aucii so entschieden wie mü^dich das Kdikt

bekämpft, so kann sie sich doch nicht für die Zurücknahme

desselben erklären. Sie weiss sehr gut, dass die öffentliche

Meinung Savoyens von dem Gesetze entzückt ist, und wenn

sie auch nicht gerade eine Revolution fürchtet, so hält sie es

doch im Interesse einer vernünftigen Gesetzgebung für geboten,

nicht die Gesetze von gestern heute wieder zurückzunehmen,

eine Massregel, die das Vertrauen zur Regierung naturgemäss

erschüttern müsste.

Als Panacee für die durch das Dezember^Edikt verur-

sachten Schäden empfiehlt der Verfasser in Zukunft Communal-

befreiungen nur noch auf einstimmiges Votum sämtlicher Ge-

nieindeinitglieder zuzulassen. Dachu'ch wih-don sie — und dies

ist ja sein Ziel • jieradezu uruuö^^hch (rcniacht, ohne wesent-

liche Aondcrung des Gesetzes. Anstatt der Cumniunalbetr('inii«fon

befürwortet er Einzelablösungen und stellt dann ein System

1) Obsenrations sar les affrancbissements forc^ des fiefs en Savoie.

Add. II. cf. Beilage G. 5.
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auf, wie man gerechterweise die grundherrlichen Rechte zu

taxieren habe. Als «Ck>nsolation» möchte er den Herren

stets noch '/s der festgesetzten Befreiungssumme als spezidien

^Zuschlag zugeteilt wissen.

Auf Grund dieser Denkschrift, die infolge ihres gelehrten

-Apparats anscheinend rossen Eindruck auf den König inachti',

berief dieser am 13. August 1770 eine neue, aus 9 Mitgliedern

bestehende, Komniission nacli Cliaiiibery, in der u. a. der

SenatspräsidenL Graf Salteur, der Generalintendant Vacca, der

Abbe Mellarede und mehrere Senatoren sassen.^) Jedes Mit-

glied erhielt eine Copie der «Observations» eingehändigt; einen

•Monat nach der Verteilung der Denkschrift sollten die Be-

ratungen beginnen und sich eng an die Paragraphen derselben

anschliessen. ^
In der Kommission, die am 14. Mai 1777 ihren Bericht

•erstattete, sprachen sich sämtliche Mitglieder gegen die Vor-

schläge der Denkschrift aus. Zwei, der Abb^ Mdlar^de und

der Senator de Baudry, waren für den Widerruf des Edikts,

die anderen sieben traten nachdrücklich für dessen Ausführung

ein. Sie wiesen darauf hin. dass in den bereits befreiten

Landesteilen, in der Maurienne nnd in Faueig^ny, sieh die von

der Denkschrift erwarteten schlimmen Folgen nicht eingestellt

hätten. Die Auswanderung bestehe zwar fort, allein die

Bauern kehrten wieder in die Heimat zurück, und die Ent-

völkerung habe gerade dort nachgelassen. Auch im benach-

barten französischen Königreich — wir stehen in der Zeit des

Ministeriums Turgot — erwäge man gerade jetzt die Auf-

hebung der grundherrlichen Lasten, und so dürfe Savoyen sie

nicht wieder einführen. Die Grundherren bekämen Geld statt

strittiger Ansprüche, die Bauern die Freiheit des Grund und

Bodens. «Die Aufhebung der Grundiierrschaft — sagt die

Schrift der Kommissionsmehrheit — bringe die Ruhe des Be-

1) Ädd. U. Billet dtt Roy au Premier President du S^nat. Mon-
calieri 18 aoüt 1776. Beilage D. 2.

- Plan instructif ä la cotnmission 6tablie h Ghamb^ry par Billet

du Roy du 18 aodt 1776. Add. II.
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Sitzes, die Vaterlandsliebe und die Verkehrsfreiheit ; der Ruhm
Ew. Msyestät, die Ehre der Regierung, das Interesse der Ge-

setzgebung und des Gemeinwohls erheischen die Ausführung

des Edikts.

»

Sciiliesslich machte die Kommission noch einige Ver-

besserungövnrsrlil äjro, über die dann noch eine Kommission

in Turin Immr-L Dass der Generalprokiirator (Jraf Rossi in

diese hcnilen wurde, liess erkennen, dass in dem langen

Kampfe die Bureaukratie den Sieg über die Seigneurs davon

gelragen hatte. Die Vorscliläge der Kommission wurden am
2. Januar 1778 als Gesetz proklamiert.*) Zur Erleichterung

der Ablösungen wurde in jeder Provinz eine Delegation er-

richtet.^ Um die Zahlungen für die Gemeinden weniger

drückend zu j»achen, wurde ihnen erlaubt, gewisse Almosen-

kassen zu verwenden. Schliesslich wurde § 47 des Edikt»

dahin ausgelegt, dass Erhpaehtsverträge nur dann verboten

sein sollten, wenn die Paclitsuniaie nicht ablösbar wäre.

So wai' doeli endlieh das Gesetz Karl Emanuels ge-

isicliert, und es war nun die Aulgabe des savoyi?-« hen F^eamten-

tums dassell)e dtirehznführen. Die Akten der Delegation, die

im üepartementalarchiv in Chambery erhalten sind, geben

uns ein Bild von der mühsamen und langwierigen Arbeit, die

die trefflichen Beamten Savoyens geleistet haben. Der Gang

der Ablösung bietet sonst wenig Bemerkenswertes. Die Ge-

meinden berichten Ober den Beschluss, sich zu befreien,*) der

Grundherr stellt seine Berechnung auf,^) die die Gemeinde

1) Avis de la commission 14 mal 1777. Add. U. — Resultate del

sentimento del Congresso stabilito d'ordine dl S, M. a Ciamberi per la

disamina del quindi wiito scritto economico. Add. II. cf. Anhang D.

8) Lettres-Patentes du 2 janvier 1778 portant de nonvelles dis^

positions ä l Edit du 19 d6c. 1771.

S) Nach Bildung der Provinz Carouge, Errichtung einer Del^ation

in Garouge. 2. Sept. 1785.

*) G. 4914—4920. 4968 im Dep.-Archiv zu Chamb4ry.

A) C. 4921—49.S2. Vgl. St. G4nis. Doc III. Nr. 79 und Beilage E.
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gewöhnlich zu hoch findet. Die Delegation gab dann ihren

Schiedsspruch ab, der die Summe feststellte. Nun begann

das schwierigste Werk der Delegation, die Eintreibung der

von den Gemeinden geschuldeten Gelder. In den meisten

Fillen verteilte die Delegation dieselbe auf eine Reihe von

Jahren und pflegte in diesen ZuschlSge zur Grundsteuer von

10—15 sols auf die Livre Tuille (d. Ii. 50—75 ";oj zu erheben.

Diese Summen flössen in eine besondere Kasse, die Gaisse

d'affranchissement, die Baron Vignet am 7. August 1772

für die Provinz Savoie errichtete. Die Kasse, die vom Tre-

sorier general verwaltet wurde, nahm die von den Gemeinden

geleisteten Zahlungen auf und gewährte zugleich den ärmeren

Communen Darlehen zur raschen Schuldentilgung an die

Grundherren. ^)

So schritt, das Befreiungswerk nach 1778 stetig fort.

Während wir 1778 nur 20, 1779 nur 7 Befreiungskontrakte

zu verzeichnen haben, stieg die Ziffer 1780 auf 26, 1784 auf

47, 1788 auf 60, 1790 gar auf 80 Kontrakte.«) Die Summen,
die die einzelnen Gemeinden zahlten, differieren natürlich stark;

auch ist zu bemerken, dass sehr häufig zwei und melu' (Jrund-

herren an einer Gemeinde beteilijit waren. Um weni??<tens

emige Beispiele anzuführen, erwähnen wir folgendf^ i iLineinden:

1775 Gresy zahlt an den Marquis de Gresy 83000 L.-**)

1781 Aiguebelette zahlt an mehrere Grundherren 5fM>0 L.

1792 Menthon zahlt an die Abtei Talloires 2656 L., 12s., 6 d.^)

1790 Chamonix zahlt an das Priorat SaUanches 58000 L.^)

1775 Bourgetzahlt an dasJesuitencoUegChamb^ry 18 100 L.^)

1; Vgl. Dep.-Archiv C. 4988—4937. Eine gleiche Kasse bestand in

der Maurienne C. 4938. Vgl. Beilage K.

J 2j Turiner Cameralarchiv : AfTranchisseraents.

V) Turiner StaatBarcMv. Regii biglietti. Mimstero dell* interno. III,

Nr. 22y p. 60. Der Marquis verkaufte auch 24 joumaux biens fMaux und
66 alkidiaux an die Gemeinde.

«) Ebendaselbst p. 147. 300.

5) Perrin I, 204.

«) Turiner Cameralarchiv. Vgl. St. G4nis III, 119. Anm. 3.
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Der Gesamtpreis der Befreiungen für die Provinz Savoie

propre, die 122710 Einwohner zählte, belief sich 1791 auf:

3281 503 L. 18 s.

von denen am 15. August 1791

1507 470 L. 14 s. 11 d. bezahlt waren»),

so dass sich ein Rest von

1774033 L. 3 s. 1 d. ergab.

Da die jährlichen Zuschläge 1791 107414 L. 17 s. 1 d.,

1790 95784 L. 9 s. 4 d. betragen hatten, so wären bis zur gänz-

lichen Durchführung der Ablösung noch etwa 15—20 Jahre

verlaufen. Der Gesamtpreis der Befreiungen im Herzogtum

Savoyen belief sich 1789 auf:

5897195 L. 13's. 9 d.

von denen 2630446 „ 10 „ 11 „

bezahlt waren.') Da aber gerade 1790—92 noch zahlreiche (163)

Kontrakte abgeschlossen wurden, so darf man die ganze

Summe erheblich höher ansetzen. 1792 war ganz Savoyen

befreit, die Grondherrschaft war vernichtet, aber noch etwa

die Hälfte der Zahlungen stand aus. Die Grundherren moohtcn

etwas mehr als die Hälfte erhalten haben, während die üaisse

d'alTranchisseinent das Defizit zu tragen hatte. 5)

Da überschritt in der Nacht vom 21. zum 22. September

1792 Marquis de Montesqiou, Generai der französischen Kepu-

blik, die savoyische Grenze und rückte am 24. September in

Chambery ein. Das ganze I.and schloss sich in hellem Jubel

der grossen Nachbarrepublik an. Die Bevölkerung dachte nicht

an die hochsinnigen Bemühungen der Dynastie für ihre Be-

freiung. Froh, die rückständigen sehr beträchtlichen Summen
nicht mehr bezahlen zu müssen, begrüssten die Bauern Sa-

voyens die stammverwandten Eroberer.

^) Departementalarchiv Chambery C. 4937.

Avis du Congrös du 12 sepL 1790. Staatsarchiv Turin. Add. Iii, 1.

3) Sie hatte 1791 ein Gothaben von 106 829 Lims 8 s. 4 d. 6 diz.

allein in Savoie propre. Dep.-Arch. C. 4937. cf. Beilage E. 4. 5.
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Am 27. Oktober beschloss die neugebildete National-

versammlung der Ailobroger, die aus Vertretern aller Gemeinden

des Landes zusammengesetzt war, die gänzliche Unterdrückang

aller grundherrliciien Rechte.^)

Die Ablösungen hörten damit auf, die Bauernbefreiung

Savoyens hatte ihr Ende erreicht. Aber nicht wie die meisten

anderen Staaten Europas, dankte Savoyen die Befreiung der

französischen Revolution. Die Dynastie Savoyen und das Be-

amtentum der sardinisc'lien Monürchie haben die Mainmorte

sowie die Grundherrscliaft in Savoyen beseitigt und den alten

Wahlspruch: «Sempra avanti Savoia» verwirklicht.

1) St G6nis in, 147. Der Adel verlor nicht nur die rUckstSndigen

Summen, sondern auch seine eigenen Besitzungen. Ein Memoire nach

1815 : Sqadro nutretto delle Savoia sagt : „La nobUtä ridotta a scarsissimo

numero. abbatuta delia poverta e deir oppressione." Turiner Staats*

archm Doc. Sav.
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IL

DIE BAUERNBEFREIUNG

IN DER FRANZÖSISCHEN SCHWEIZ.

1.

BLICK AUF DIE DEUTSCHE SCHWEIZ.

Mitten in der feudalen Gesellschaft des Mittelalters ent-

standen im IS. Jahrhundert drei kleine Bauernstaaten, die der

Kern eines r^ublikanischen Staatswesens im Herzen Europas

geworden sind. Diese Thatsache war so unerhört, so uner-

Uärlich, dass sich eine reiche Sagenbildung an sie anknüpfte.

Schlimme Bedrückungen, arge Grausamkeiten auf d^ einen»

grosse und wunderbare Heldenthaten auf der anderen Seite

wurden ausgedacht, und .so bildete sieh Jene allbekannte hoch-

draiuatische Legende von der Befreiung der Schweizer.

Lange ist sie bereits unter der kritischen Sonde der

historischen Forschung bis in die feinsten Fasern zergliedert,

ihr Ursprung bis in die ersten Anfange hin verfolgt worden.

Aber noch ist die Meinung weit verbreitet, dass hier im Hoch-

gebirge eine andere Struetur der Gesellschaft geherrscht habe>

als in der Ebene. Indem man an das Wort « Auf den Bergen

1) Da ohne eine Berttcksichtignng der deutschen Schweiz ein Ver-

stSndnis der Befreiungen in der französischen nicht möglich ist, so haben

wir es für richtig gehalten, eine Uebersicht über die Befreiung^ in der

deutschen Schweiz zu geben, die freilich keine Vollständigkeit beansprucht.
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wohnt die Freiheit » denkt, glaubt man, dass in den Alpen-

gebieten die altgermanische Freiheit sieh länger erhalten habe

als im Flachlande, dass sich also der stolze Bau der Schweizer

Eidgenossenschaft auf der Basis eines freien, nur unter dem
Kaiser und dem Reich stehenden, Bauernstandes erhoben habe.

Indes die soziale Verfassung der Urschweiz war im 13. Jahr-

hundert von der der Schweizer Hochebene und Südwest-

deulscfalands keine wesentlich' verschiedene. Ueberall treffen

wir grosse geistliche Grundherrschaflen an, die in der Form
der Villication organisiert sind. Die Hauern befinden sich in

einer ireiiich sehr gemilderten Hörigkeit: der Herr hat noch

bis ins 15. Jahrhundert ein Erbrecht am Mobiliarnachlass,

das aber meist nur im Recht auf das beste Stück der Hinter-

lassenschaft, im Totläll (vall) oder Besthauptrecht zur Geltung

kommt. Auch die Güter vererben sich dem strengen Rechte

nach nur auf die nächsten Leibeserben, aber auch hier hat

sich nach und nach dur^h eine mildere Praxis ein erweitertes

Erbrecht ausgebildet. Die Freizügigkeit wird gegen Ent-

schädigung meist gewährt, die Heiratsfreiheit wird durch um-

fassende Verträge der grossen Stiftungen ausserordentlich

e'rweitert. ^)
.

Die grossen geistlichen Grundherrschaften waren fast

sämtlich Immunitätsbezirke, die oi'dentliche Gericbt.^liarkeit

wurde einem weltlichen Macht halber als erblicher IJe.sitz über-

tragen, der seinerseits nicht notwendig Grundiierr in dem

1) Diese kiir?: j^nsammonjrefassten Ergebnisse beruhen auf dem
Studium der bei Grimm 1, 1—H()ö. IV, 270—478 und V, 1—213 gesam-

melten Schweizer VVeistümer, die eine Fülle reicher Belehrung über die

verschiedenen Typen der Schweizer Agrarverfassung vom 13,—16. Jalir-

hundert enthalten. Für das Erbrecht der Herrschaft vgl. z. B. I, 3. 189.

251. lY, 272. 425. 434. V, 97. — Fär den Totfall I, 20. 58. 95. 106.

154. 161. 166. 16». 170. 174. 190. 889. Mitanter ist der Totfall auch eine

Reallast geworden, cf. I, 62. IV, 483. — Für die Freizügigkeit vgl. I,

8. 76. 168. 171. 199. 219. 225. 235. V, 59. — Für die Ileiratsfreiheit

:

Verträge bestanden z. B. zwischen den Gotteshäusern Einsiedeln, St. Gallen,

PfälTers, Schännis, Reichenau. Fraumünster zu Zürich, Säckingen, cf. I,

13. 44. 155. 817. Leber Erbrecht bei Ungenossenehen vgl. 1, 169. V, 59. 108.
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Hezirk zu sein brauchte. Diese Zersplitterung der Gewalten

kam nun, insbesondere wenn der Vogt ein grosser Dynast war»

und die Gnmdherron an einem sehr entlegenen Punkte ihren

Sitz hatten, den Bewohnern zu gut; die einst so geschlossene

Villicationsverfassung löste sich nach und nach auf.- Die einstige

Herrschaft über die Menschen und das Land wurde zur blossen

Rentenquelle, die persönliche Freiheit und das erbliche Eigen-

tum an der Hufe sdilenen dem Bauern zuzufallm.

Manche Stiftungen suchten diesem Prozess Einhalt zu

thun, die alte straffe Unterordnuni? ihrer Untortli uK n wieder-

herzustpllpn , iiidein sie die Voglei zurückkauiten oder sich

durch kaisürliehe Urkunde die «freie Voj?twahl» sicherten.

So z. B. sehmiedele sich die Abtei Engelberg in Ünterwalden

Privilegien Kaiser Heinrichs V. und Papst Calixt' II., in denen

ihr die freie Vogtwahl zugestanden war. Seit 1240 ernannte

der Abt .tiberhaupt keinen Vogt mehr, sondern verwaltete die

Gerichtsbarkeit selbst durch eigene Beamte. Durch das Zur

sammentreffen von Gerichtsherrschaft und Grundherrschaft-

vrurde die Macht des Abtes ausserordentlich gekräftigt, und

bis 1798 hat sich mitten in der demokratischen Urschweiz

der kleine geistliche Staat erhalten.

Gau/ anders verlief (]ie Entwickhing jenseits des Surenen-

passes, in Uri. Im Jalire 853 halte Ludwig der Deutsche dem
FrauemTiünsferklüster zu. Zürich (St. Felix und Regula) das

Ländclieii (pagellus) Uri geschenkt. -j Die Frauenmünsteiabtei

gab nun die Nutzung der sehr ausgedehnten Allmenden den

gesamten Bewohnern des Thaies, und so entstand sehr früh

eine Organisation der Bauern in der Markgenossenschaft Uri.

Bereits 965 schliessen die Leute von Uri einen Vertrag ab,

1196 vergleicht sich das Land Uri mit den Nachbarn von

1) Vgl. Oechflli, Anfänge der schweizerischen Eidg^ossenschaft,

p. 148 ff., auf dessen trefiltckem Buche die nachfolgenden Untersuchungen

meist beruhen, ohne freilich immer in der Auffassung mit ihm Uberein*

^(ustimmen

2) Mit Recht vortritt Oechsli p. 30 ff. die Ansicht; dass die Schenkung

das gesamte Territorium umfasst.
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Glarus Ober die Grenze am Umerboden. ^) Die Markgenossen-

öchaft blieb auch dann bebteiien, als viele Hole im Thale der

Abtei entfremdet wurden und zunächst in die Hände weltlicher

Herren, wie der Grafen von Happerswyi, der Freien von

Attingliauscn, Schnabelburg u. a., ^äter grösstenteils an

das Kloster Wettingen im Aargau übergingen, das im

13. Jahrhundert neben der Züricher Abtei die grosste Grund*

herrin in Uri war. Dazu kamen noch Besitzungen einiger

Ministerialenfamilien, und auch bäuerliches Eigen im Schächen-

thal, das nach Oecfa^s Vermutung durch Ablösungen ent-

standen ist.*)

Weitaus die Masse der Hewoliner von Uri war aber

hörig. Die Gruiidlierrschaft der Zürieher Abtei zerfiel in die

' vier Meierumter Altorf, Bürglen, Erstfeld und Silenen, die

sich im erblichen Besitz von Ministerialenlaiiiilien befanden.

Die abhängigen Bauernhöfe waren nominell Erblehen, in der

That aber kaum vom Eigentum verschieden, das mit Boden-

zinsen und dem Totfall belastet war. Viel strenger war die

HÖri^eit der Wettinger Leute, die nur unter sich henraten

durften, und ihre Güter nur an Hörige verkaufen konnten.

Endlich vererbten sich die Wettinger Erblehen nur bis zur

vierten Generation.

Für die Weiterentwicklung Uris wurde es nun ent-

scheidend, dass die Immunitätsgerichtsbarkeit stets weit ent-

fernten Dynasten gehört hatte, mächtigen Herren, die sich

nur wenig um das Ländchen kümmern konnten. Die Vogtei

über die Herrschaften der Franenmünsterabtei stand dem

Reiche zu, war dann im 12 Jahrhundert an die Zähringer

gelangt; nach dem Aussterben des mächtigen Hauses (1218)

wurde die Vogtei geteilt; die Gerichtsbarkeit in Uri kam an

1) Oechsli. Regoston (im Anhang) Nr. 7. 42. Es muss doch damals

schon eine korporative Organisation bestanden haben. Neben der Landes-

allmend gab es übrigens noch Gemeinde-AIlmenden. cf. Oechsti p. 216.

2) Ebendas, p. 52.

3) Ebendas. p. 56 f.
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dea Grafen Rudolf den Alten von Habsbuig, aber bereits 1231

erwarb König Heinrich (VH.) dieselbe für das Reich zurück.

Der König verspricht, die «Universitas», unter der wir doch

nur die Korporation der Markgenossenschaft verstehen können,

beim Reiche zu bewahren und nie mehr zu veräussern.

Nomiiiell stand ein königlicher Beamter zwar an der Spitze,

aber in Wirklichkeit übte jetzt die Landsgeineinde Tri,

ebenso wie ptwa eine Stadtgempinde, die Gerichtsbarkeit und

damit die üilentliche Gewalt im Lande aus.

Wie aber verhielt sich die öffentliche Gewalt zur Hörig-

keit der Bewohner, wie verhielt sie sich zu den grundherr-

lichen Berechtigungen der Klöster? £benso wie in dner
Reichsstadt, die sidi auch selbst verwaltete, so konnte auch in

dem Reichsland Uri ein Kloster grundherrliche Berechtigungen

ausüben und Renten beziehen, ohne dass dadurch die öffent-

lich-rechtliche Freiheit beröhrt wurde. Es ist ein schlagendes

Beispiel für die Milde der Hörigkeit, nichts spricht so sehr

gegen die landläufigen V'orötellungen, die man sich von der

Unfreiheit macht, als der Umstand, dass sich eine demokra-

tische Bauernrepublik neben ihr entwukehi konnte, die die

Gerichtsbarkeit und das Besteuerungsrecht ausübt und thätig

in die Politik eingreift.

Auf die Dauer war freilich dieser Zustand unhaltbar.

Je mehr Uri sich zum selbständigen Freistaat ausbildete,

desto lästiger wurden die Bande empfunden, die seine Mit-

glieder an fremde Korporationen knüpften. Das Selbstbewusst-

sein der Landleute war stark gestiegen, sie weigerten sich,

die Zinse zu bezahlen oder gaben sie in geringwertiger

Münze. Infolgedessen entschlossen sich 1359 Kloster Wettingen

und einige andere in Uri begüterte Stifter, die Ablösung der

Zinse und der r.Hib(Mgen.sclial't vorzunehmen. Das I.and Uli

selbst übernahm die Zahlung der recht erheblichen Loskauf-

snmmen. *j Nach und nach scheint auch die Aebtissin von

Zürich ihre Berechtigungen im Urner Gebiete an die Land*

1) Reg. Nr. 730-736. 741.

DariB*tidt«r, Dt« B«frfIaDS der L<ib«if«iieB. 5
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leute oder an einheimische Kirchen veraussert zu haben. ^)

So erhob sich die politische Freiheit der ürner nicht

auf der Grundlage einer freien Bauernschaft, sondern

die politisch organisierte Bauernschaft loste die

grundherrlichen Lasten und die Unfreiheit ab.

Die Entwicklung in Uri, insbesondere die Erwerbung der

Gerichtsbarkeit, konnte auf die Nachbargebiete niclii ohne Ein-

fluss sein, in denen in mancher Hinsicht ähnliche Zustände

herrschten. Jrrtilich war in Schwiz^) und Unter walden
die Zersplitterung der Grund herrschaften noch grösser als in

TTri. Ausser geistliehen Korporationen, wie Srlifhinis, Engelberg,

Beromünster, Muri, Murbach, liatten aucli weltliche Herren,

wie die Grafen von Habsburg, grosse Besitzungen im Lande.

Aus der reichen Lenzburger Erbschaft waren der Laufenburger

Linie zwei grosse Hofe zugefallen, zu denen noch zahlreiche

kleinere Güter kamen.

Auch Schwiz bildet wie Uri seit uralter Zeit eine

Markgenossenschaft, die vor allem im Streit mit Einsiedeln

alä Einheit auftrat. Sie wurde in diesem hmixen Prozess durch

den Grafen von Lenzburg vertreten, vernuUhch in seiner

Stellung als Obennärker. 3) Ob die öüeutüche Gerichtsbar-

keit des Landgerichts in Schwiz noch im 13. .lahrhundert

bestand, ist sehr zweifelhaft.*) Ebenso wie in üri liatle die

Vogtei dasselbe völlig verdrängt: sie befand sich liier wie

in Unterwaiden in der Hand der Habsburger, die zugleich auch

grosse Grundherren waren. Die ganze Entwicklung schien auf

die Begründung eines habsburgischen TerritoriaLstaats hinauszu-

laufen.

1) Reg. Ar. 78-1. 786. (Beschwerden der Aebtissin) 7Ü3. 790. 800.

801. 808. 80d. 810. 811. 812. 817. 880.

s) Unter Schwiz ist im 13. und 14. Jahrhundert lediglich das

Gebiet zwischen Miten und Rigi mit dem Muotatlial zu verstehen.

cf. Oechsli p. 3.

3) cf. OechsU p. 112.

*) Was OechsU p. 121 f. darüber sagt, ist nicht durch Urkunden
zu begründen.
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Da stellte Friedrich IL im Lager von Faenza im Dezember

1240 die Leute von Schwiz „wie freie Leute, die nur unter

Kaiser und Reich stehen, unter besonderen kaiserlichen Schutz*^

und versprach, sie nie vom Reiche zu entäussern. Dieser Akt

war durchaus revolutionär, da hierdurch der Kaiser die wohl-

erworbenen Rechte der habsburgischen Grafen schmälerte.

Vielleicht ist aber noch mehr als diese Exemtion von öffent-

lichen Rechten in dem Privileg enthalten. Wie wir wissen,

war Schwiz von einem Netz grund herrlicher Besitzungen

durclizogen, unrl von freien Leuten ist keine Spur zu eiitdeeken.

Es scheint, dass auch hierin die kaiserliche Urkunde nicht aut

dem Rechtsboden steht. Und in der That, wir erfahren, dass sich

Leute in Schwiz vom Grafen Eberhard von H:i!>sburg-Laufen-

burg^) losgekauft haben, und Kaiser Heinrich Vll. privilegiert

1310 gerade die Leute von Schwiz, die sich von dem Grafen

Eberhard losgekauft und um Geld die Freilassung und Briefe

darüber erhalten haben und deshalb dem Reiche angehören,

Es ist sehr wohl denkbar, wenn auch nicht mit Sicherheit

zu erweisen, dass jener Loskauf und vielleicht die Befreiung der

Schwizer überhaupt erst eine Folge des Ivuiseriiclien Privilegs

gewesen ist, dass auch der Kern der Schwizer Bevölkerung

nicht aus alt f reien Bauern bestanden hat.^)

Durch das Beispiel von Uri imd Schwiz vertiihit, suflitf-n

auch die Unterwaldner sich zu emanzipieren. 1291

schlössen die drei Länder den berühmten Bund, desseu Haupt-

bestimmung der Ausschluss fremder Richter aus den Thälern

1) Er hatte Schwiz als Pfandbesitz von seinem Vetter König Rudolf,

cf. Oechsli Reg. 255. 271.

S) Oechsli Reg. öOl. Vielleicht steht die hohe Steuer von 60 Mark,

die die Leute von Schwiz 1281 an Eberhard zahlten, mit dem Freikauf

in Verbindung (Reg. 281).

8) Durch eine genaue Vergleichung von Zengenlisten wftre es

vielleicht möglich, zu ermitteln, ob die vornehmen Familien in Schwiz,

wie die StauSiacher und Iberg, überhaupt Bauern gewesen sind. Ein

.^inufTacher war Klosterherr zu Kngelberg, eine Slaußacherin heiratete

einen Junker, cf. Oechsli p. Slb* u. f.

5*
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oder mit anderen Wertender Erwerb der Gerichtsbarkeit

für die Eidgenossen ist. Eben in jener Zeit bildete sich

überall auf der Grundlage der Vogtei im deutschen Südwesten

die Landeshoheit aus, die ihrerseits aus der bereits stark ver-

blassten Grundherrschait und Hörigkeit wieder ein straffes

AblrnngigkeitsrerhSltnis schuf. Es ist nun sehr charakteristisch,

dass die Eidgenossen nicht die Beseitigung der Hörigkeit oder

der Grundherrschaft, sondern den Ausschluss der Grafschafts-

rechte fremder Dynasten aut ihr Programm schreiben; gerade

dies verrät den grössten politischen Scharfblick der leitenden

Männer der Eidgenossenschaft, und nicht ganz mit Unrecht

stellt die Sage den Kampf gegen die Vögte als die Hauptsache

im Befreiungskampfe hin.

Uri hatte die Befreiung auf gesetzmässige Weise erreicht.

Für Schwiz und Unterwaiden blieb kein anderer Weg als die

Revolution. Die Bauern blieben siegreich und im Frieden vom
19. Juli 1316 wurde die Gerichtsbarkeit von den habsburgischen

Herzögen aufgegeben, wahrend die Eidgenossen ihre grund-

harlichen Rechte anerkannten. Erst langsam, im 14. und

15. Jahrhundert, wurde auch die Grundherrschaft iiji Schwiz

und Unterwaiden, ähnlich wie in Uri, abgelöst. ^)

Ganz analog war die Kntwicklung in Glariis und Appen-

zell. Glarus gehörte dem Franenstift Siu kmgen ebenso wie

Uri der Züricher Abtei. Die \^)gtei stand dem Hanse Habs-

burg zu, das auch 1288 die niedere Gerichtsbarkeit erwarb.

Die politische Befreiung der Waldstätte gab den Glarnem das

Beispiel. Auch sie erhoben sich gegen das Haus Oesterreich,

und verteidigte siegreich bei Näfels ihre politische Unab-

hängigkeit. In dem 20jährigen Waffenstillstand von 1394 ver-

zichtete Oesterreich auf die Gerichtsbarkeit im Lande Glarus

1) Vgl. Oeehsli p. 60. 65. 96. 801. Reg. Nr. 745. 748. 749. 780.

884. 888. 839. — Ueber die Ablösung der niederen Gerichtsbarkeit

rf. Oechsli p. 125. 144. Schwiz verbot 1294 bereits die Schenkung liegen-

der Güter an die tote Hand oder an Auswärtige, um die Entstehung

neuer Grundherrschaflen z\i verhüten. Vgl. Oechsli Reg. 389.
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gegen eine jährliche Rente von 200 Pfund. >) Nun trat

das Land auch in Verhandlungen mit dem Stifte am
Rhein. Endlich kam am i6./17. Juli 1396 ein Vergleich zu

Stande, nach dem die Glamer die Grandlasten zum Id—14 fachen

Betrage ablösten und ausserdem noch eine jährliche Rente von

32 Pfund doin Kloster zu bezahlen vers|)racheir. bis 1798

haben die Glanier jene Rente ihrer alten Gi uiuilierrin gegeben. ^)

Auch hier haben wir wieder das gleiche Bild, der Zwiespalt

von Grundherrschaft und Voglei schwächt beide, fürdeit die

Befreiung, und auf die Loslösun^; von der Gerichtsbarkeit folgt

die Vernichtung der grundherrlichen Verfassung.

Noch etwas später folgte die Befreiung des Appenzeller

Ländchens. Hier hatte sich 1345 die Vereinigung der Grund-

herrschaft mit der Vogtei in der Hand des Abtes von St. Gallen

vollzogen; es schien hier die volle Landeshoheit sich auszu-

bilden; aber es war schon zu spät. Bereits hatte die demo-

kratische Bewegung zu tiefe Wurzeln gefasst. Es kam zur

Revolution, und nacli langen erbitterten Kämpfen erreieliten

auch die Appenzeller ihre Befreiung. Aber die Herrschaft des

Abtes war hier schon viel fester begründet, und erst langsam,

im T.aufe des 15. Jahrhunderts, vollzog sich die allmähliclie

Ablösung der Grundlasten. 3)

Auf diese Weise entstanden durch politische Revolutionen

jene fünf demokratischen Bauernrepubliken in den Alpen.

Sollte nun die in ihnen herrschende demokratische Idee die

Kraft haben, auch den benachbarten Bauern in den verbündeten

Gebieten die Freiheit zu bringen? Wurde auch in den anderen

Territorien der Eidgenossenschaft die grundherrliche Verfassung

aufgelöst?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen

Bück uul die Organisation der anderen eidgenössischen Glieder

1) J. MflUer, Geachichten Schweizerischer Eidgenossenschaft II, 527.

8) Dieraner, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft I» 365.

^) Vgl. J. Maller IV, 2IH. „Wenn die Leute eines Dorfes einen

Sparpfennig erarbeitet, wnrde derselbe dazu verwendet, sich von fremden

Herrschaften und Kirchenrecht loszukaufen."
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werfen. . Neben den ländlichen Bauernrepubliken standen die

Städte Zug, Luzem, Bern, Zürich, Basel, Freiburg, Solothurn

und Schallhausen. Alle diese Städte trieben eine mehr oder

weniger glückliche Eroberungspolitik und erwarben durch Käufe

von benachbarten Herrschaften, von Vogtei-und Grafschaftsrechten

und durch kriegerische Aktionen Territorien. Aber dem aristo-

kratischen Bau dieser Staatswesen völlig entsprechend, darbten

sie nicht daran, den Bewohnern der eroberten Landesleile die

volle Gleicbbeieelitigung zu jiewäbrei). Sie tralen als Rechts-

nachfolger der früheren Dvnasten auf und übten gleich diesen

Herrschaftsrechte aus. Als Nachfolger von Grafen luid Vögten

sprachen sie Recht, legten Steuern auf und verlangten Frohnen,

als Erben der Grundherren zogen sie Bodenzinse ein und waren

Leibherren der Leibeigenen.

Dennoch konnte das Bündnis mit den demokratischen

Bauemrepubliken für die Städte nicht ohne jede Einwirkung

bleiben. Am stärksten enipfand naturgemäss das den Wald-

stätten benachbarte kleine Zug den Einfluss der Urkantone.

Tn einem Bürgerkrit^g wurde die Slelluntr der drei Land-

gemeinden Menzingen, Baar und Egeri zur Sladt entschieden;

es wurde ilinen die Gleichberechtigung eingeräumt, und König

Sigmund verlieh „den Bürgern und dem Ampte der Stat zu

Zug" den Blutbann. ^) Auch Luzern sah sich genötigt, den

Landleuten des Entlebuch eine weitgehende Selbstverwaltung

zu gewähren und sie von Steuern, Grafenhafer und Huhner-

abgaben zu befreien, *) aber im grossen und ganzen hielt diese

Stadt in den von Habsburg erworbenen Aemtem die Grund-

herrschaft aufrecht.

In den an der Peripherie der Eidgenossenschaft ge-

legenen Gebieten, in Tliurgau, Schaffhausen, Basel und Solo-

tlinrn, ist dage(?en kaum eine Einwirknng des Geistes der Dr-

schweiz auf die Gestaltung der Agrarverfassung nachweisbar.

In Schaffhausen herrschte nocli im 18. Jahrhundert

eine Agrarverfassung, wie sie uns Ludwig für Baden ge-

1) Dierauer I, 383.

8) cf. Müller II, 541 IT.
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schildert hat. Ein grosser Teil der Bauern, 1790 noch B80

erwachsene Personen, waren hier leibeigen. Die Leibeigen-

schaft verpflichtete zur Entrichtung des Leibschillings und des

Leibhuhns, bei Todesfallen zur Zahlung des Totfalls, der ge-

wöhnlich zu Geld gesetzt war. Beim Wegzug musste die

Manumissionstaxe bezahlt werden, die 5 fl. betrug. ^)

Milder war die Leibeigenschaft in Basel und Solothtirn.

Man gieht eine loiiiiell niclit ganz einwandsfreie, sachlich aber

zutrefFeiulc Ddinition. wenn man sagt, dass die Leibeigen-

srliaft in diesen (lebielen im 18. Jahrhundert hauptsächlich

darni bestand, dass man sich von ihr loskaufen musste. Der

Totfall war seit dera 17. Jahrhundert verschwunden; 1610

erhielten die solothurnischen Leibeigenen, die liaiipt sächlich in

den nördlichen Aemtern des Kantons, in Thierstein, Dornedc

und Gilgenberg zu finden waren, die volle Testierfreiheit.')

Dagegen kam ihr unfreier Stand dadurch zum Ausdruck, dass

sie alle 3 Jahre vor dem Vogt huldigen mussten, dass sie

nicht „Burger" genannt werden durften, und dass ihnen die

Heirat mit fremden Leiheigenen und Freien bei Strafe der

sogenannten „Ungenossami'" verboten war. Endlich war ihnen

noch der Forlgang in ein fremdes Lgind nur mit S( hi ilUicher

Erlaubnis gestattet. ^) In den letzteren Fällen, bei Hoirat mit

Freien imd bei der Auswanderung, pllegten die Leibeigenen

sich ^jogen Erlegung der Manumissionstaxe, die nach ihren

Mitteln bemessen wurde, frei zu kaufen. Obwohl kein ibrmeller

Anspruch auf Manumission bestand, scheint dieselbe nie ver-

weigert worden zu sein.*)

1) Vgl. Beiträge zur vaterliindisclien (ieschichte, herausgegeben vom
iii Nirisch-antiqnarischen Verein des Kantons SchafThansen. Heft 2: Ur-

Kundliche Darstellung des Leibeigenschaftswesens im Gebiete des jetzigen

Kantons SchaCThausen von II. W. Härder. Schaffhausen 1866. Die Ein-

nahmen ans der Leibeigenschaft betragen nach Härder jährlich nach

einem 50 jährigen Durchschnitt 3$9 fl. 15 kr.

S) Kantonalarchiv Solothum. Ratsmanaal ISIO^ p. 143.

3) Ratsmanual 1750, p. 1200 (13. November).

4) Die Ausführungen berulien auf den Akten des Solothurner Kan-

tonalarchivs. In Basel finden sich aaf dem Kantonalarchiv L. 99 zabl-
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Der Widerspruch zwischen eidgenössischer Freilieit und

<\eT Leibeigenschaft wurde in poHtiscii aufgeregten Zeiten stark

empfunden. So zum Beispiel wiesen 1525 die Tliurgauer

Bauern darauf hin,*) und auch in Basel, Soh^thurn und

Schaiihaiisen hat man damals die Beseitigung der Unfreiheit

verlangt. Während in Solothum die Bauern die Ablösungs-

tose zu hoch fanden.und es vorzogen, bei der wenig drückenr

den- Leibeigenschaft zu verbleiben, beschloss der Rat von

Sehaflhausen, die Inhaber von Leibeigenen zur Befreiung auf-

zufordern, und gewährte dann im 17. Jahrhundert einen gesetz-

lichen Anspruch auf Manumission gegen eine Zahlung von 5 fl.^)

Erst die Ideen der Autklärung bestimmten die Städte

dazu, die Leit»eigensclialt völlig zu beseitigen. Eine Kommission

des Rates von Solothurn, die zur Prüfung der Angelegen-

heiten in Beinwyl, wo die Leibeigenschalt noch bestand, be-

stimmt war, kam am 8 Juni 17BÖ zu der £rwägung, „ob es einer

freyen RepubHk nicht angemessen seye, diesen hässlichen

Namen, da die Beschwerden schon lange nicht mehr gefordert

worden, gänzlich aufzuheben". Am 9. August 1785 beschlossen

dann „Ihro Gnaden und Herrlichkeiten aus sonderbarer Gross-

mut und landesväterlichejr Liebe gegen HÖchstdero Unterthanen,

damit durch einen so hässlichen, der Menschheit widrigen

Namen unter selben hinfüro kein Unterschied gemacht werde,

alle und jede in Ihro Gnaden Landen befindliche und mit

Leil)oig('ns('haft anoch bohaftote Unterthanen von nun an oluie

Entgelt derselben anmit zu entheben".*)

reiche Manumissionsurkundcn, die auf jrodruckten Formularen crtoilt

wurden, lieber Basel vgl. sonst noch lleusler. Dauernkrieg in der Land-

schaft Basel p. 27. 31 und Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft

Basel VIII, 108 ff. — Ueber Thurgau: Jahrbuch für Schweizer Ge-

schichte VI (1885), p. 22*ff.

1) Dändliker II, 476.

2) Ratsmanual 1620.

3) Härder a. a. 0. p. 35.

*\ Batsriianual 1785, p. 43t), öOO. Das Ereignis wurde durch ein

Gedicht eines „teutschen Schulherren" Schmidt verherrlicht, das für die
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In Basel, wo die Leibeigenschaft viel verbreiteter war,

als in Solothurn, in Thurgau und Schaffhausen, ist die Leib-

eigenschaft erst infolge der Bewegungen der französischen

Revolution aufgehoben worden. Auch hier lag das gehässige

mehr im Namen als in der Sache und es entspricht völlig der

Lage der Dinge, wenn der Baseler Rat ausdrücklich verbot,

„den ehemaligen Unfreien die Leibeigenschaft durch Schimpf-

worte oder auf andere Weise vorzuwerfen". ^)

Weit stärker waren indes die F^inwirkungen der demo-

kratischen Ideen auf die den rikantoneii l)enachbarten Städte,

auf Zürich 2j und luöbeboadere auf Bern, dessen Pohtik wir

danialiii;t Zeit so charakteristisch ist, dass ich nicht umhin kann, einige

Verse desselben hier mitzuteilen:

Gläck, Segen, Freiheit, Heil, o mein geliebtes Land,

Wo man der Menschlidikeit erhabenen Trieb empfand,

Selbst in der finsteren Zeit, da Grausamkeit regierte,

Und roher, dammer Stolz das ähme Scepter führte.

Ihr folgt aus eigenem Trieb dem Beispiel jener Fürsten,

DIp nur nach Mensrhonwolil und nicht nach Landern dttrsten.

Die trotz dem Vorurtoil, trotz langer Sklaverey,

Laut riefen, , .Menschen, seyd vom Sklaven joche frey!*'

Der Name Kneclitsrhaft nur empöret luire Herzen,

Voll Edelmut vereint mit väterlichen Schmerzen.

Ruft Eure Gkossmat aas: „Als werten Unterthan,

Als teures Landeskind sehn wir den Sklaven an."

HeU Euch und tausend Dank noch einmal weise Väter,

Ihr seid der Menschlichkeit und ihrer Rechte Retter ....

.... Allein ich geh zum Tempel

Der Ewigkeit und grab' zum künftigen Exempel

Die mir so süssen Worte in Erz und Marmor ein:

„Auch Solnlliurn boliehil den Sklaven frei zu sein!"

Der Rat beschloss. das Gedicht mit 5 Louis d er zu honorieren.

RaLsmanual 1785, p. G9ü.

1) Ochs VIII, 108; Harde? p. 40; Sugenheim p. 52» ff.

S) In Zürich wurde die Leibeigenschaft 1625 infolge des Bauern-

kriegs beseitigt, „in Anbetracht, dass wir alle Kinder Gottes sind und

brOderlich gegeneinander leben sollen, sagen wir alle unsere eigenen

Leute der Eigenschaft frei und erlassen ihnen die Sterbefälle. Gelässe

(Erbfälle) und die Ungenossame, welche von der Eigenschaft herrühren".

VgL Blonschli, Geschichte der Republik Zürich II, 385.
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uns nun zuwenden. Vom Beginn des 14. Jahrhunderts an

begann Bern in viel umfassenderer Weise als die anderen

Scfaweizerstädte Gebietserwerbungen zu machen. Zunächst

suchte man das Oberland mit den wichtigen nach dem Wallis

fuhrenden Pässen zu gewinnen und den Bemer Kaufleuten

eine sichere Strasse nach Italien zu schaffen. Allmählich

wurde aber die Beherrschung dt i i,t'sainten westlichen Hoch- '

ebene zwischen Jura, Alpen, Hiieiu und (ienlor See das konse-

quent verfolgte Ziel der bernischen Staatsniäiincr. Im v<>i i<;cn

Jahrhundert, als dies Ziel wirklicli erreicht war. iinifaHsle das

Berner Staatsgebiet 235 Quadratmeilen und zälille gegen

400000 Einwohner.»)

Weitaus die meisten Gebiete erwarb die Stadt durch Käufe»

und zwar erwarb sie ebensowohl gerichtliche als grundherrlicfae

Rechte. Der wichtigste Schritt zur Befestigung der Landes^

hoheit war der Ankauf der Landgrafschafl Kleinburgund, die

Bern 1406 den gänzlich verschuldeten Grafen von Kyburg ab-

kaufte. An die Stelle der Dynasten traten bemische Vögle, die

von den allen Rittersilzen aus das gewonnene (l(^biet

regierten und die Steuern und Alicraben für di*: lleehnung der

' Stadt einzogen. Aber die stets wachsende Macht der Aarcstndt

zwariji auch zahlreiche Dynasten und Stiftunjzen, sich in den

Schutz Berns zu begeben oder den eigenen Besitz als Lelien

aufzutragen. So bildete sich innerhalb des Berner Staats-

gebiets eine Aristokratie aus, die einen Staat im Staate bildete.

Bern erkannte die Gefahr rechtzeitig; im Interesse der konse-

quent durchgeführten Territorialpolitik konnte es die Entstehung

von Seigneurien, die ihm viel gefährlicher werden mussten, als

einem monarchischen Staatswesen, nicht dulden. Dem tüchtigen

Schultheissen Peter Kistler gelang es 1471, die sogenannten

Twingherren, wie man diese Gericlitsherren im Berner

Staatsgebiet nannte, zu unterwerfen. Im Vergleich vom
6. Februar 1471 verzichleten sie auf die hohe Gerichtsbarkeil

und die sogenannten fünf Artikel; Reisen (Kriegsdienstj, 1 eilen

3) Vgl. Leuenberger p. 13,
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(Steuern), Harnischschau, Fuhren (Frohnen) und allgemeine

Gebote (Gesetzgebung)/) also gerade auf diejenigen Rechte,

die den Inhalt der französischen Seigneurie ausmachten. Die

gesamte Macht vereinigte sich in den HSnden der Con^mune.

Die Bauern des bernischen Gebiets waren — wenigstens

zum weitaus grössten Teile — von ihren alten Herren, den

Stiftern und Dynasten holreit, aber sie hatten eben nur ihre

Herren gefausclit. Bern dachte niflil daran wie Zug. drn

Landgemeinden Gleichberechtigung zu gewähren. Aber Bern

stand doch in zu inniger Berührung mit den bäuerlichen Ver-

bündeten, das Oberland grenzte an die ürkantone sowohl

wie an «das demokratische Oberwallis; die demokratischen

Ideen, die hier zur Herrschaft gelangt waren, konnten auf die

'Dauer auch auf Bern nicht ohne Einfluss bleiben. Es ging

nicht an mit freien Bauern eng verbündet zu sein und selbst

leibeigene Bauern zu beherrschen. In kluger Weise befolgte

die Regierung die Politik, die Leibeigenschaft im gei?amten

Staatsgebiet zu beseitigen, die Grundherrschaft aber überall

aufrecht zu erhalten. Gegen Preisgabe des gehässigen aber

minder wichtigen Meclits rettete man sowohl den Ruf der

freiheitlichen Gesinnung bei den Verbündeten wie die viel

bedeutenderen Rechte gegenüber den Untergebenen.

Fast in. allen Teilen des deutschen Bernbiets bestand

die Leibeigenschaft im 14. Jahrhundert in ähnlicher Form,

wie wir sie in den Urkantonen kennen gelernt haben, als

mehr oder minder abgeschwächte Villicationsverfassung.

Von 1413 an beginnen die Ablösungen, die gewöhnlich für

ganze Herrsdiaften stattfanden und gegen Geldentsehädigung

erfolgten. So kauften sich 1413 die Leibeigenen der aus elf

Ortschaften bestehenden Herrschaft Oltingen für 2078 fl. frei.

1) lieber den Twingherrenstreit vgl. Job. Malier IV, 615 ; Tillier II,

169 fr. 481 ; Leuenberger p. 104.

2j Vgl. Fontes Renim Bemensium III, Nr. 26. 89. 561. 731. IV, Nr. 607.

732. V, Nr. 206. VI, Nr. 800. — Lenenberger p. 168 ff. Grimm, Weis-

tümer I, 814 (Herzogenbuchsee).
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Es folgten Befreiungen in Uttligen, Affoltern, Aarwangen,

Brandis, Erlau, Nidau, Schenkenberg, Twann, Möriken und Bipp.

1485 erliess die Regierung eine prinzipielle Erklärung, Leib-

eigene nicht mehr dulden zu wollen und zwang auch die

geistlichen Stifter, ihre Leibeigenen zu befreien, obwohl letztere

selbst mitunter der Befreiung widerstrebten. Als sich bei dem
Loskauf der Gotteshausleute von Frienisberg Schwierigkeiten

ergaben, übernahm der Rat selbst die Bürgschaft für die

restierende Summe. In der Reformationszeit waren fast alle

Einwohner des deutschen Bernbiets freie Leute.

Aber die Befreiung bezog sich nur auf die spezihschen

Leibeigenschaftslasten, d. h. den unfreien Status und einige daran

haftende Abgaben, wie den Leibzins und den persönlichen

Totfall, aber nicht wie es in der Urkunde für Bipp (im Aare-

thal) heisst,') «auf die Tagwen, Fuhrungen, Zinsen, Renten,

Bey»en, GrQlten und andere Dienste. » Also das grundherrlicfae

Verhältnis wurde von der Befreiung nicht berührt. Nach wie

vor blieben die Bauern zur Bezahlung der Bodenzinsen, Lau-

demien und des Totfalls, soweit er Reallast war, verpflichtet.

Sie besassen zwar nominell ihre Güter meist zu Erblehen,

die nach dem strengen Recht nicht verstückelt werden durften.

In der That war aber ihr Besitzreeht von einem Eigentum

kaum unterschieden, das nnr mit Bodenzinsen beschwert war.

Dieselben waren zum Teil grundherrlichen Ursprungs; andere

waren aus alten Gerichtsabgaben, dem Grafenliai'er und den

Vogthühnern entstanden, während die in Aarwangen vor^

kommenden Mortuarien bei den Fallehen ein Rest des aus der

Leibeigenschaft entspringenden herrschaftlichen Erbrechts waren.

Nur wenige Bodenzinsen waren an Private zu zahlen, die

meisten bezog die Stadtkasse, in deren Budget sie eine wich-

tige Stelle einnahmen, zumal regelmässige directe Steuern noch

1) Vgl. Tillier II, 488 IT. III, 540. — Leuenberger p. 188 ff. Geringe

Reste erhielten sich noch bis ins 16. Jahrhundert. Der Berner Rat

setzte später feste Taxen für den Loskauf fest. Vgl. Leuenberger p. 191.

2) Leuenberger 189. Anm. 6.
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im 18. Jahrhundert völlig fehlten. ^) Mwrtr flinnillniiltn wurden
durch die helvetische Gesetzgebung beseitigt; die endgiltige

Ablösung der Grundherrsdiafl ist aber erst nach 1846 erfolgt.')

Auch in den romanischen Gebieten der Schweiz

herrschte im Mittelalter eine grundherrliche Verfassung mit

allgemein verbreiteter Hörigkeit. Aber sie tritt uns in der

Form der uns aus Savoyen bekannten Mainmorto entgegen.

Wie dio Eidgenossen bei der Eroberung des französischen

Gobiots verfuliren, wie die demokratisclien Ideen auf die ein-

zf hini Territorien der französischen Schweiz wirkten, soll die

Aufgabe unserer Untersuchung sein, die einerseits einen Beitrag'

zur Kenntnis der Mainmorte und der französischen Agrarver-

fassung geben soll, andererseits ein nicht unrühmliches Kapitel

Schweizer Geschichte erzählen wird.
I

I

2.

WAADT.

Der heutige Kanton Waadt bildete im ausgehenden

Mittelalter einen Bestandteil der saYOyischen Monarchie. Im
13. Jahrhundert hatte Gral Peter IL, le Petit Gharlemagne,

1) Vgl. über das Berner Finanzwesen im 18. Jahrhundert Tillier

p. 339 ff. Die Grundzinsen brachton 140s— 150 000 Frs., das Salzregal

19 } 015 Frs., die Zölle 297 ODO Frs.. du- Zclmten und Eigengüter 400 ÜOO Vis.

Steuern erhob man nur in ausserordenl li' lifn P'aUen und dann ge\vr>lin-

hch als gemischte Kopf-, ürund- und Einkommensteuer. Vgl. TUlier IV,

400 ff.

2j lieber die späteren Verhältnisse vgl. Landwirtschaftliches Jahr-

buch der Schweiz (IX) 1895. K. Geiser, Studien über die Bernische

Landwirtschaft im Id. Jahrhundert. — Bemer Kantonalarchiv, Urbarien--

archiv: Hausbuch von laterlaken (1795). Urbar der Herrschaft Gutten»

berg (1616/22). Zinsurbar des Schlosses Frutigen (1766), Bodenzinsurbar

von Hettiswyl (1622). Ehrschatz- und Totfallbuch in Aarwangen (1781).—
Leuenberger p« 284 ff. 310 ff.
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wie er genannt wurde, es unternuuiincii, im Norden dos Genfer

Sees die savoyische Macht zu begründen. Mit englischem

Geld, mit List und Gewalt nötigte er die Herren des Landes,

seine Oberhoheit anzuerkennen, und erst die Grafen von Habs-

burg setzten der weiteren Ausdehnung Savoyens an d^ Aare

ein Ziel.*) Früh traf hier Savoyen mit den mächtig auf-

strebenden Zäliringerstädten zusammen. Die Bemer Territorial-

politik richtete ihre Blicke auf das reiche fruchtbare Welsch-

land. Im Burgunderkrieg errang sie als Siegespreis die Herr-

schaft Aigle (Aelen) im Klionethal, und die Aemter Murten,

Echallens, Orbe und Grandson mil Freihiu'g gemeiiisjani. Als

der Herzojr von Savoyen löHH das mit IJern verbündete Genf

bedrohte, drangen die Berner in die Waadt ein und eroberten

dieselbe im Einverständnis mit dem iran/üsischen König, hn

Vertrag zu Lausanne vom 30. Oktober 1564 wurde das Land

endgiltig abgetreten. Der weitaus grösste Teil fiel an Bern,

nur einige Aemter im Osten wurden dem verbündeten Freiburg

überlassen. *)

Eben in dieser Zeit, zwischen 15Ö5 und 1562, wurde

das waadtländische Recht von dem Edelen Pierre Quisard

aufgezeichnet. Sein Werk « Ck)mmentaire Coutumier ou soyt

les franchises, Privileges et libertez du Pays de Vaud es

Helveties, » das auch im Freibur<^er Gebiet geltendes Hecht

wurde, ^iebl uns im Verein mit zahheiciien Urkunden ein

g' h I ues liild von den Zuständen, die im iö. Jalu^hundert im

\V aadtland herrschten. ^) An ihrer Hand gedenken wir die

damalige Agrarverfassung zu schildern, ehe wir auf die

Reformen der Berner eingehen.

J| Vgl. St. G^nis I, 2i9 ff. Dierauer I, ff. und Wurstemberger,

I'eler der Zweite, Graf von Savuyen.

2) S. u.

3j Dt'i Coinmontaire ist herau.sgegobon von J. Schnell und A. Heusler

in der Zeitschrift für schweizerischem Reclit XIII. XIV. XV f IStj'!— Iöü8).

I>io citate hc/.iehen sich auf die Nummern am Rande dieser Ausgabe, sofern

niclds arideres bemerkt ist.
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A. DIE AGRARVERFASSÜNG DES WAADTLANDS ZUR ZEIT

DER BERNER EROBERUNG.

Die Entstehung der Territorialhoheit kann auf zweierlei

Weise erfolgen. Der Landesherr hat in einem Gebiete seit

alter Zeit gräfliche oder herzogliche Befugnisse. In diesem

Bezirk giebt es freilich noch andere Grundherren, die mit dem
Grafen durch das Band des Lehenwesens und der Ministerialität

verknüpft sind. Aber sie sind gewohnt, sich als die Vasallen

und Unterthanen ihres Herren zu betrachten. Im Gegensatz

zu dieser Entwicklung, die wir in Savoyen finden, steht der

Gang der Din^e im Wandt laiid. Als die Savoyer Grafen die

Eroberung desselben begannen, gab es hier bereits eine «rrosse

Anzahl kleiner Dynasten, geistlicher Herrschaften und halb

selbständiger Städte. Sie /Zwangen diese, ihre Oberhoheit

anzuerkennen und ihre Lehensleute zu werden, mit anderen

Worten, sie mediatisierten sie; aber naturgemass konnte die

landesherrliche Gewalt nicht zu der Ausbildung gelangen wie

südlich des Sees.

Der Hauptstützpunkt der savoyischen Macht und Verwaltung

war das Schloss Chillon, zu dem eine umfangreiche Chatel-

lenie gehörte. Der weitaus grösste Teil dcrf Landes stand

unter weltliciieii und geisllieheii Herren. Im Verein mit. den

vier « bonnes villes du Pays de V aud, > Moudon, Nyon, Yver-

don und Morges und 8 kleineren Orten bilde ten sie die Stände

des Waadflandes, auf denen der zu Moudon residierende Bailli

den Landesherren vertrat. ^)

Unter den geistlichen Herren steht der Bischof von

Lausanne an der Spitze, der indes selbst wieder Reichsfürst

war.') Von den Klöstern war die Abtei Romainmotier bei

1} Sie umfasste Montreax, Vllleneuve, OUon, Aigle, Ormonds, Bex,

Grion and das Unterwallis bis Evionnaz. Vgl. Uim. et doc Serie II, ßand 2

(1890). Domänen waren im 16. Jahrhundert ferner: die Grafschaft Romont

und die Seigncurie Cossonay.

2) Vprl. Comm. Cout. 14. 15. Wursteniber^ieL- IV, Nr. 671.

3) In den Ständen sas.s ei auf der Adeisbank.
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•

weitem die reichste; auch Hautcret, Lac de Joux, Oujon und

einige andere hatten grosse Besitzungen, standen aber hinter

dem Adel zurück, der hier wie in Savoyen mächtiger war
als der Klerus. Unter den Adligen ragen die Grafen von

Neuenbnrg und Greierz hervor, die selbständige Dynasten

waren. Dann folgten die 5 Barone von Ck>s9onay, La Sarraz,

Aubonne, Desmonts und Grandcourt und die zwölf sogenannten

Bannerherren (Rannerets). Für die Eijjfenschaf't als Baron

waren 25 Vasallen und 3(KK) fl. Einkommen, für die als

Bannerhorr oin Schloss und 80 gerichtsunterthänige Feuerstollen

erforderlieh. ^
) Die TTerren selbst nahmen Reeht vor dem

Gericht des Baüli zu Moudon, von dem aus Appellation nach

Ctiamb^ry zulässig war.

Die waadtländiseho Seigneurie*) mit hoher Gerichts-

barkeit unterscheidet sich nur wenig von einem eigenen Staats-

wesen. Aliein die wenigen Rechte, die dem Landesherren vor-

behalten sind, wie die Creierung von Notaren, die allgemeine

Gesetzgebung für die „Erhaltung heiligen und guten Lebens,

guter Sitte und des öfTentlichen Wohles'^ das Begnadigungs-

recht, das Münzrecht, das Recht Geleitbriefe auszustellen,*)

und schliesslich die oberste Appellations-Geriehtsbarkeit, stehen

ihnen nicht zu. Und selbst bei einigen dieser Hechte wie ins-

besondere bei der Gesetzgebung wirken die Seigneurs als

Stände mit. *)

Alle übrigen Rechte, wie den Blutbann, die Verwaltung,

das Besteuerungsrecht, Jagd und Fischerei üben die Hauts-Justi-

ciers aus, zu denen die obengenannten Prälaten, die Bannerets

und die bonnes villes gehören. An die niedere Gerichtsbarkeit,

die häufig, aber nicht immer, mit der hohen verbunden ist,

biüpfen sich die Bannrechte (Backofen- und Mühlenbann), der

0 Corom. 8a a.

") Wir geben eine ansführliche Schilderung der Seigneurie und

ihrer Structur im Theil III und beschränken uns hier auf das für das

Verständnis der Ägrarverfassung Notwendige.

^) Das Rocht liatlr* der Herr von Aubonne auch. Comm. 16.

*) Cojnm. Xilre second.
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Anspruch auf Funde und konfiszierte Gegenstände, die

Goncessionienmg von Wirtshäusern und Kaufläden.

Wie in Savoyen sind auch in der Waadt eine Reihe von

Abgaben an den Gerichtshenren zu leisten, über die wir uns

kurz fassen können.^) Es sind die sogenannten' Genses
usaigeres, Abgaben, bei deren Niehtzahhing der Seigneur

usaiger das Reclit hat, die Thür des Schuldners ausheben

und auf die Strasse legen zu lassen, im Gegensatz zu den

Bodenzinsen, bei deren Niditzahlung das Gut verfällt.*) Sie

sind ferner von der Feiierstelle zu entrichten und wachsen

mit der Vermehrung derselben, während die Grundlasten un-

veränderlich sind. 8)

Die gewöhnlichste Abgabe ist die alte Grafschaftsabgabe

in Hafer, Hühnern, Eiern und einigen Deniers, die im Waadt^

land als Focage, avoyennerie, chaponnerie oder gerberie be-

zeichnet wird. Als Ablösung der Banngerechtigkeit kommt
-die foumage oder pannaterye genannte Steuer vor. Eine

dritte Gruppe von Berechtigungen der Geriehtsherm kn3pft

sich an die Frolmen oder Corvees, die ebenfalls zu den

Censes usai^eres gerechnet werden. Die in der Nähe von

Schlössern wohnenden Untei'thanen waren überall zu Waeht-

diensten (garde oder gayte) verpflielitet
,

ptlerrten j>ic aber

nicht persönlich zu leisten, sondern dem Burgherren eine

feste Rente zu entrichten. So gaben die Leute im Val de Joux

im Jura 40 sols gayte jährlich, die Einwohner von Montreux

3 Scheffel Korn für die garde des Schlosses Ghillon, zu dessen

Erhaltung die Bürger der Gemeinde Vouvry im Unterwallis

drei Tage jährlich arbeiten mussten. Dagegen lösten die Leute

1) Vgl. Seite 13 f.

2) In Cüinin. 164 sind grundherrliche und gerichtsherrliche Gefälle

2lisainmengeworfen. Die Uoterscheiduag war sehwierig, da wie in Savoyen

verschiedene gerichtsherrliche Abgaben zu Reallasten geworden waren.

Ueber die Censes usaigöres vgl. Gomm. 216 a.

8) M^moires de la Suis» romande Qcflnftig citiert M S R.) I, 2

p. 123. xni, 118. XXVI. 849. Serie II. Band II, 40. Grimm, Weistümer V.

14. 22.

DAr««ttdt«r» Dl« B«f^«liins d«r Leib«]f«n«n. 6
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von Piney die ihnen obliegende Instandhaltung der Festungs-

werke zu Moudon bereits 1274 für eine Abgabe von 12 d.

pro Hausstand ab.^) Noch weniger Bedeutung hatten die

Frohnen, die im Interesse des herrschaftlichen Eigenbetriebs

zu leisten waren, nicht wegen der menschenfreundlichen

Gesmnung der waadtländischen Herren, sondern weil dieselben

einen sehr geringen Eigenbetrieb besassen. Wo sie Grund-

stücke hatten, pflegten sie sie zu verpachten, die Frohnen in

Geld einzuziehen. Hie und da kommen drei Spaunirohnen vor,

die aber auch meist ablösbar waren.

Die meisten waadtländisciien Seigneurs waren auch

Grundherren und bezogen als solche bedeutende Eniiiahtnen,

die ihre gerichtsherrlichen Beziige ergänzten. Die Structur

der Grundherrschaft ist keine wesentlich andere als in Savoyen.

Die meisten Bauern besitzen ihre Liegenschaften zu einem

emphyteutischen Recht, nach dem bei dreyahrigem Rückstand

des Bodenzinses das Gut verfallt. Der Inhaber desselben, der

Gensier, darf es gegen Zahlung des Lods, der in der Regel des

Kaufpreises betrug — observanzmässig wurde nur Vio er-

hoben — frei veräussem und teilen. *) Die savoyischen Plaids

kommen in der Waadt auch vor, sind aber viel seltener als

südlich des Sees. ^) Dagegen begegnen wir im Waadtland den

uns aus der deutschen Schweiz bekannten Erblehen. Ihre

Inhaber, die albergataires durllen Has Gut nur geschlossen

verkaufen und mussten bei der Ueberuahme die Intraige ge-

M S R. I, 2. p. 128. XXVII, Nr. 4. XXX, Nr. 801. Serie 2,

Band II, p. 11.

) M SR. Serie 2, Band II, 13. Die Weinberge in Chillon waren z. B,

in Teilpacht aasgethaa. Ueber Frohnen vgl. MSR. Serie 2. II, p. 7^.

Xm, p. 118.

Comm 189. 214. 214 a. „Et iceux troys ans passcz les dictz

heritaiges demcurerout au dict seigneur et d'iceulx. en pourra faire a
son bon plaisir.*'

*) cf. TiUier V, 341.

») MSR. Serie 2. II, 67.
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nannte Abgabe entrichten. Der Lods pflegte biei den nach

diesem Rechte besessenen Gütern nur %g zu betragen.

Wie die Grandherrschaft die Gerichtsherrschaft, so ver-

stärkte die Unfreiheit, die Mainmorte, wieder die Grundherr-

schaft, und auch sie tritt uns in .-.( hr ähnlichen Formen wie in

Savoyen entgegen, ist aber doeh der burgundischen Mainmorte

verwandter, lieber die Verbreitung im 16. Jahrhundert haben

wir keine völlig sicheren Nachrichten. Am häufigsten war die

Mainmorte in den Juradistrikten und in den Waadtländer Alpen;

auf der Hochebene kam sie seltener vor, da hier im 14. und

15. Jahrhundert viele Befreiungen stattgefunden hatten. Am
frühesten scheint die Unfreiheit aus den stadtähnlichen reichen

Orten am See verschwunden zu sein.*)

Die Mainmorte— sie heisst im Waadtland auch Taillabilit^,

TaiDabilite ä misericorde (deutsch Leibeigenschaft oder tote

Hand) 8) — war ursprünglich personal und rea! zugleich, d. h.

nur Mainmortables durften bestimmte Güter erwerben, und wer

diese Güter inne hatte, wurde eo ipso unfrei. Daher finden wir

auch oft das Verbot, Güter überhaupi oder doch an nicht der

Mainmorte unterworfene Personen zu veräussern.*) In Burgund

wurde der alte Zusammenhang der Person mit dem Gut durch

die Bestimmung gewahrt, dass der Freie, der auf einem un-

freien Grundstück wohnte, unfrei wurde.*) Dieser grundherr-

liche Zusammenhang war in Savoyen und, wie wir sehen

werden, noch mehr in Lothringen verschwunden. Das Waadt-

land nimmt eine Mittelstellung ein, indem zwar prinzipiell das

*) Com. 193. 205. 210.

•) Vgl. für den Jura MSR. I, 322 ff. (Joux) lU (Romainmotier)

XIII. 116 {BaulmesV — Alpen: Ollon und Ormonds vgl. Seite 94 f.

Bex MS H. Serie 2. II, 53. Leysin ib. p. '.'> — Hochebene: XU,

3. p. 117. XIV. XV. 23 iEchallens und Lausanne . V. 200 (Cossonay).

Befreiungen: M S R. XU, 1. Nr. 8 (GenoUier a. 1221). Xil, 3. p. 145

(in Boulens a. 1461). XIV Introduction (Echallens 1351).

*) Comm. Coat. 176 a. Der Landschaft Waadt Statutea p. 298.

M S R. X3CVI, 830. S. auch anten.

*} CoQt du dach6 de Bourgogne IX, 5. 6. ComU § 84. Zeitschrift

für Sozial- und V^rtschaftsgeschichte IV. 848.

6*
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Wohnen auf dem unfreien Meix unfrei machte, aber doch

durch die Leistung des sogenannten hommage r^el die Be-

gründung der rein grundherrlichen Mainmorte reelle zugelassen

war.*)

Persönliche Freiheilsbeschränkungen hrachte die Mainmorte

im 16. Juhiliiiiulert nicht mehr mit sich. Die alten Be^

schränkiin^en der Freizügigkeit waren völlig verschwunden,

dagegen kommt noch hie und da eine Heiratsabgabe vor. 3)

Ebenso erscheint auch noch der alte Kopfzins, die sogenannte

Taille ä misericorde, die indes in den meisten Orten fixiert

war nnd sich zum Teil in eine Reallast verwandelt hatte.

Das Waadtländer Recht beschränkt ihre Erhebung, sofern nicht

spezielle R^nnaissances vorhanden waren, auf die bekannten

lehnsrechtlichen Fälle. ^)

Die Rechtsfähigkeit der Mainmortables ist wie in Savoyen

nur in der Testierfreiheit gemindert. Bei den erbrechtlichen

Bestimmungen, die wie überall den Hauptinhalt der Mainmorte

ausmachen, steht wie in Burgund die Communion im Miltei-

punkt. Taihables können nur von einander erben, wenn sie in

Haus- und Gütergemeinschaft It l i haben. Ein Testament

war unzulässig, Schenkungen und Veräusserungen waren erlaubt,

sofern der Schenkende nicht krank war und ^den Kopf nicht

unter den Kissen hatte". Töchter erbten nur, soweit keine

Güterteilung stattgefunden hatte, ihre Kinder und ihr Mann
nur gegen Zahlung einer Sufferte. Für die Heirat Freier mit

Unfreien gelten die gleichen Sätze wie in der Freigrafschaft. ^
Im Falle der £chute erbte der Seigneur die Mobilien und

Immobilien (bei der Mainmorte r^Ue nur diese), ohne die auf

die letzteren kontrahierten Schulden zu bezahlen. Dagegen

') Coinm. 178. Art. 10.

«) cf. MSR. XII, a. p. 117 (1.30«).

•) M S R. XIII, 118. vgl. unten Seite 86.
~

• «) Gomm. 178 Art. 9. cf. M S R 1, 828. XXVI, 880. Serie 8. II, p. 68.

Bei der Tallia ist stets darauf 2U achten, ob sie nicht eine gerichts-

herrliche Steuer ist.

Vgl. Zeitschrift ffir Sozial- und Wirtschailsgescbichte IV, p. 34».

Digitized by Google



2. WAIDT. ^ 86

musste er die Begräbniskosten und die sonstigen Schulden bis

zum Betrage der Aktiva übernehmen oder die Erbschaft den

Gläubigern überlassen.

Eine Beendigung der Mainmorte duroh Verjährung £emd .

im allgemeinen nicht statt. Wenn dagegen ein Taillable Jahr

und Tag unangefochten in einer der vier ,4piten Städte des

Waadtlands*^ gewohnt und hier mit Wissen seines Herren das

Bürgerrecht erworben hatte, so sollte er för frei gelten, ^
Es dürfte vielleicht zum besseren Verständnis der Waadt-

ländor AgrarvertassunK (iienen, wenn wir rlie Anwendung der

von uns besprochenen Ueehts.sälze an einem konkreten Beispiel

zeigen. Wir wälilen dazu die grössle geistliciie Gruudherr-

schaft des Landes, die Terre de Romainniotier. *)

Das uralte, von einem tränkischen Priiizea im yiebenteu

Jahrhundert gestiftete Kloster hatte jrrundherrliche Rechte in

einer grossen Anzahl von Orten im Waadtland und in der

Freigrafschaft, die aus allerlei Schenkungen herrührten. Den

Hauptbestandteil der Herrschaftsrechte machte indes die so-

genannte Terre de Romainmotier aus, ein geschlossenes

Gebiet, in dem die gesamte Gerichts^ und Grundherrschaft dem
Kloster zustand. Dasselbe lag in dem Teil des Jura, den

heute die Eisenbahn von Lausanne nacli Pontai-lier durch-

schneidet, uml'asste 13 Ortschafteri und reichte von den Höhen

des Gebirges und den Gestaden des Lac de Joux bis zu den

weinreichen Getilden von Arnex. Nach der Reconnaissance

generale von 1499 zerfiel das Land in 8 Viilicationen oder

Bezirke der niederen Gerichtsbarkeit. Die Mittelinstanz für

das ganze Land und zugleich der Richter für sclnverore

Vergehen war der Chätelain, die höhere Instanz war der Judex

appellationum. Eme Berufung an den Abt war zulassig, nicht

aber an den Landesherren.

*) Vgl. Ck>inin. Gout. Livre II, chap. 3. — Urteil des Bemer Gerichts

bei Gteniis-Saladin n« 171, p. 308.

•) Vgl. MSR. III (1841). Recherches sur le COttvent de Romaia-

motier und Cartulaire de Romainmotier publik par F. de Gingins^La Sarra.

8) Daaalbst p. 784>-80L
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Die Abtei bosass Bannmühion nnd Bannba(k()fen im

Lande. An regelmässigen Steuern empfing sie von jeder

Feuerstelle ein Huhn, ein hiebet Weizen als mareschallia, und
ein hiebet «pro elemosynaria die dem Almosenier zukam.

Während diese Abgaben auf der Feuerstelle lasten, ist das

hiebet Weizen, dasjeder verheiratete Mann, das hiebet Hafer, das

jede veriieiratete Frau schuldet, die Gerbe d'4t6, eme reine

Personallast, die sich vielleicht aus emer alten Heiratsabgabe

erklärt. In ausserordentlichen Fällen, wie bei grossen Prozessen,

Feuer und Krieg u. s. w. hatte die Abtei das Recht, ihre Unter-

tbanen zu Extrasteuern, den sogenannten Aides heranzuziehen.^)

An Diensten verlangte das Kloster von jedem Gespann 3

Ackerfrohnen, die zu je 10 sols abl(».^bar waren, und eine

Transportfrobn von den Weinbergen im Unterland nach

Romainmotier. Für die letztere Frohn musste aber jedem

Fuhrmann ftir je zwei Tonnen eine Maass Wein gereicht werden,

damit er nicht unterwegs die Weintonnen austränke (adeo

quod in doliis bibere non debeantl). Fuhren zu Bauarbeiten

konnte man innerhalb der Grenzen des Klostergebiets verlangen,

so oft es notwendig war, musste sie aber mit einem Lohn in

Brod honorieren; schliesslich musste noch jeder Zugvieh haltende

Hausstand jährlich einmal eine Fuhre Holz aus dem Wald
der Abtei zum Kloster fahren tfaggot i, wälirend die nicht

Zugvieh haltenden je einen Tag im Wald und einen Tag im

Garten mit der Hand arbeiten mussten.

Die gesamte Grundherrsrhaft. Wiesen, Wälder und Wasser-

läufe, gehörten dem Kloster, alle Rechte waren von ihm abge-

leitet. Allein, wie schon aus der Frohnverfassung hervorgeht,

hatte sich dasselbe nur einige Forsten, wie z. B. den Wald

von Forel zur ausschhesshchen Nutzung vorbehalten und Hess

ausserdem nur einige Wiesen und Weinberge selbst durch

Frohner bewirtschaften. Der weitaus grdsste Teil des Landes

1) Der Landesherr, der Herzog von Savoyen, rrhielt die Censc dos

('.li'^es, d. h. von jedem Dach (^froste) eine coupe Weizen, 2 coupes Hafer,

einen Kapaunen und 6 Deniers. M S R. HI, p. 39,
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war an Bauern verliehen, die auch die Nutzung der Wiesen

und des grössten Teiles des Waldungen besassen.

Die Bewohner der Terre de Romainmotier heissen zwar

in den Urkunden liberi, unterlagen aber doch der Mainmorte
reelle und personnelle. Frei von ihr waren ausschliesslich die

Allodien der adligen Familie von Amex und die Bewohner

und Güter im Dorfe La Praz. Alle übrigen Bewohner und

Güter, ja sogar die sogenannten Francs, Familien, die für

adlig galten, waren Mainmortables. Die Echute trat ein, wenn
weder Kinder noch Conimuniprs vorhanden waren, sollte aber

nur nach Anht)rnnff zweier (Je« fi\vorener aus der Land-

bevölkerung st atllinden. Ausgenommen vom Heimfallsrecht waren

lediglich zu militärischen Zwecken dienende Gegenstände.^)

Eine Milder ung brachte ferner die Bestimmung, dass der

nächste Verwandte das Recht hatte, das Gut für */& des

Wertes zurückzukaufen (Droit de replait).

Die Mainmortables hatten die Befugnis, ihre Güter an

Unterthanen des Klosters zu verkaufen und zwar ohne Lods,

während die personlich freien Leute von La Praz den Lods zu
i/e entrichteten. Auch hier finden wir die oft beobachtete Thal-

sache, dass die Aufhebung der Unfreiheit die Grundherrschaft

verstärkt.

Die Freizügigkeit stand schon 1266 völlig fe«t. Derjenige,

der auswandern wollte, halte dem Abte Mitteilung davon zu

machen. Hatte dieser sich überzeugt, dass der Emigrant

seinen Verpfliclilun<rcn nachgekommen war, so hatte er ihm
Tag und Nacht das Geleit zu geben, die Hufe fiel indes der

Herrschaft zu. Auch bei einer Abwesenheit von Jahr und
Tag verfiel das Gut, es sei denn, dass Krieg oder Armut die

Veranlassung gegeben hätten.^ Ebenso verfielen die Güter

bei Ehen mit Ungenossen, eine Folge der territorialen Ab-
Schliessungspolitik.

Einen weiteren Ausflll^s der Unfreiheit bilden die soge-

nannten Eiernosynae; beim Todesfalle eines Zugvieh haltenden

<) M S R. UI, p. 679. Verordnung des Priors Jean de Seyssel 1893.

2) Ebendaselbst p. 481.
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Familienvorstandä liess der Prior ein beliebiges Stück Vieh,

doch nicht das beste, schätzen und konnte dann den Preis

desselben nach Abzug von 5 sols verlangen. Wir haben hier

die sonst sehr seltene Verbindung der Bfainmorte mit einer

dem Totfall nahestehenden Abgabe.

Einen regelmässigen Kopfzins gab es im 16. Ja&m

hundert nicht mehr. Vallorbes hatte 1403 die Taille &

misericorde f&r 40 fl. Gold und gegen eine jährlidie Rente

von 20 Lausanner i1und abgelöst.^)

Eine Ausnahniestelhing nahmen ausser den Leuten von La

Praz noch die Francs ein. Es waren die 8 Villici des Klosters

und 8 Inhaber von Aemtern, die sämtlicli in Ministerialen-

familien erblich waren. *) Sie waren von Frolmenf Eieraosynaria

und anderen Abgaben frei, nicht aber von der Mainmorte.

Wie in dem l)enachbarten Lande von St. Claude, finden

wir auch in Romainmotier schon im 13. Jahrhundert eine aus^

gebildete Gemeindeverfassung und weitgehende Selbstverwaltung,

die anderseits wieder an die Zustände in Uri erinnert. Aber

im Gebiete des Klosters findet nicht nur ein Anteil der Be-

wohner an der Gemeinde-, sondern aodi an der Landesver-

waltung statt. Alljälirlieli zwischen Allerheiligen und Martini

versammeln sich alle Familienväter des Landes zum Landtag,

Zinn Ph^id general. Hier werden unter dem Vorsitz der Meier

die i^i iiiriMsamen Angelpjsrenheiten der Land.schaft beraten, üi)er

die Nutzung von Wald und Weide beschlossen. Ohne die Zu-

stimmung des Plaid general können die alten Gewohnheiten

und Rechte der Rewolmer nicht geändert, iiire Lasten nicht

erhöht werden. £s ist der Gipfel der genossenschaftlichen

Organisation dieser Herrschaft.

»> 1. c. p. 700.

*i Vgl. p. 801 fT. Es sind: der Salterius, Marschall, Maleccuiarius,

Portier, Kocli. S(Mnmerius und 2 Förster.

•) Si alitiua mnovanda fuerint aut mulanda in consuetudinibus

Bupradietis, in generali placito de commmii conaillo innoventur aat mu-
tentur. a. a. 0. p. 485 (126C). Eine ähnliche Organisation zeigt die eben-

falls Romainmotier gehörige Herrschaft Apples hei Morges. Ebendaselbst

p. 616 (al827).
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Diese Rechte der Bewohner sind freilich auch hier er-

kämpft. Ueber die „gravis dissensio et sumptuosa contentio^S

die lange Zeit im Lande im 13. Jahrhundert geherrscht haben

soll, wissen wir noch weniger als über die Kämpfe der Eid-

genossen. Haben diese damals auf die Jurabauem eingewirkt?

Wir haben keine Kunde davon. Das Ziel der Eidgenossen konnten

^ie nicht erreichen, sie errangen zwar weitgeliende Hechte,

aber noch nicht die vöUige Freiheit. Erst eine grosse politische

Umwälzung konnte ihnen dieselbe versctmlTon.

Eine solche erfolge 1536. Das W aadtland wechselte jetzt

seinen Herren, der Bär von Bern erschien an den alten

Klostermauern, die Frage war, wie sich die neuen Gebieter

zu den Institutionen des Landes stellen würden.

B. DIE REFORMEN DER BERNER.

Der Uebergang der Souveränität im Waadtlande vom
Herzog von Savoyen an die Stadt Bern brachte naturgemäss

iffrichtige Veränderungen far die gesamte Verfassung des Landes

mit sich. Die Reformation wurde durchgeführt, die puri-

tanische Strenge des Galvinismus erfüllte das weinfrohe Land,

Spiel und Tanz wurden dem fröhlichen Völkchen an den lachen-

den Ufern des blauen Sees bei hohen Bussen versagt. Mit

ausserordentlicher Strenge ging man sofort nach der Eroberung

^egen die Trunksucht und Unzucht vor, ordnete die Tracht

der Frauen, verbot Pilgerfahrten und das A\ t' Maria, schaffte

das Totengeläut ab und beialil die Unterweisung der Kinder

in den göttlichen Gesetzen. ^) In jenem Zeitalter standen die

religiösen Fragen so sehr im Vordergrund, dass man bei der Er-

oberung eines Landes zu allererst an sie dachte; die Ordnung

der politischen Verhältnisse kam erst in zweiter Linie.

Man sollte meinen, dass der Uebergang von einer

Monarchie an eine Republik eine Umwälzung zur Folge ge-

1) Vgl Greans, Docameata Nr. 113, p. 207. (1536) „Danses sont

scandaleuses".

2) Grenus Nr. 113.
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habt hätte, etwa wie sie 1792 in den Rheinlanden und in

Belgien eintrat. Aber man trifft eher das richtige, wenn man

der Stadt Bern oder ihren Rat als eine Einheit aufVasst, der

nun an die Stelle des Herzogs von Savoyen trat. Die Weiter-

entwickelung der politischen Zustände im Waadtland trat nicht

in die Richtung zur Demokratie ein, sondern eher zum Abso-

lutismus, bloss das derselbe nicht vom Herzog, sondern von

einer Körperschaft ausgeübt wurde, die aber nadi aussen hin

ebenso geschlossen auftrat wie etwa die savoyische Regierung.

So schwand die Mitwirkung der Stände an der Verwaltung

immer mehr; zuletzt gab es noch Städtetage der vier guten

Städte, die über lokale Angelegenheiten imd Beschwerden

mitor Aufsicht von Berner Kommissaren berieten. Als sie

emmal 1680 sich in politische Dinge einzumischen wagten,

erfuhren sie eine derbe Zurückweisung vom Berner Hat:

„Sie sollten den Hochmut aus ihren Städten verbannen, die

überflüssigen Prozesse und den Wucher abschaffen, melir auf

Frömmigkeit und Ehrenhaftigheit halten und ein Gott gefälliges

Leben fuhren". ^)

Dagegen wurde die staatliche Verwaltung und Gerichts-

barkeit immer intensiver. Durch die Saecularisation des

Bistums Lausanne und der Kirchengüter von Romainmotier,

Hautcret, Payerne u. s. w. hatte die Stadt Hern einen grossen

Besitz im Lande erworben. Zu dem einen alten Baillage in

Moudoii errichtete Bern Aemter fbaillages) in Yverdon,

Lausanne, Vevey-Chiilon, später in Avenclies, Morges, Nyon,

Payerne, Romainmotier und Bonmont, an deren Spitze Amtleute

oder Landvögte traten.*) Ihnen wurden die Funktionen des

savoyischen Bailli in Moudon übertragen, sie richteten als

Mittelinstanz in Appellsachen der Untergerichte, während als

oberstes Gericht die „wälsche Appellationskammer" in Bern

eingerichtet wurde.

Dagegen blieb die Lokalverwaltung von den Ein-

wirkungen der Berner Regierung fast unberührt. Aber wie ver^

1) Grenus Nr. 297, p. 476.

2) Grenus p. 200 Anm.
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trug sich eine Republik mit den von uns geschilderten feudalen

Institutionen? War die soziale Verfassung des Waadtlands mit

einem Freistaate vereinbar? Nach unserer Kenntnis der Ge-

staltung des deutschen Bembiets werden sich diese Fragen von

selbst beantworten. Dort herrschte ja die gleiche autoritative

Struktur, immer mehr bildete sich die rein aristokratische Ver-

fassung in Bern aus, und mit dieser stand die im Waadtland

herrschende Seigneurie niclit im Widerspruch. Man sah in den

waa'ttläiHlisclieii Seicrneurs niehtp als Twingherren, wie wir sie

im (]( iit-ciioii Gebiet kennen gelernt hatten, allerdings mit aus-

gedehtileron Kompetenzen. Aber gerade in ihrer wichtigsten

Befugnis, in <lcr Ausübung der Gerichtsbarkeit, wurden sie durch

die Gesetzgebung des 17. Jahrhunderts mehr und melir be-

schränkt und durch die LandvÖgte kontroliert. Da sie an den

Koniiskationen Anteil hatten, wurde ihnen die persönliche Teil-

nahme an den Gerichtssitzungen untersagt, die Besetzung des

Gerichts mit mindestens einem Präsidenten, 6 Geschworenen und

einem Gerichtsschreiber angeordnet. ^) Aber je mehr man sie in

den obrigkeitlichen Befugnissen beschränkte, desto mehr schützte

man sie im Genüsse der Gnindherrschaft, woniit mau ja die

eigenen Interessen der Stadt walirnalini. K< lag durchaus

im grundherrliehen Sinn, wenn man im Statut von 1()16 die

Zerstückelung der Bodenzinsen verbot und die Gesdiiossenheit

der Höfe anordnete.^) Man suchte so die übrigens dem Waadt-

land, wie wir sahen, nicht völlig fremden Erblehen im gesam-

ten Staatsgebiete einzuführen. Endlich erlaubte man den Herren,

bei säumiger Zinszahlung den Hof durch einen Spruch des

Lehengerichts einziehen zu lassen, sprach aber gleichzeitig aus,

dass man solche Massregeln nicht billigen würde.*)

Während man so die Grundherrschaft aufrecht erhielt,

die soziale Stellung des waadtländischen Adels eher stärkte

und privilegierte, konnte man doch nicht verkennen, dass die

1) Vgl. der Landsdiaft Waadt Satzung p. 387. 461.

2) Ebendaselbst f'l fT.

3) Ebendaselbst p. 554.
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Agrarverfassung in einem wichtigen Punkte mit der des deutschen

Bernbiets nicht in Uebereinstimmung war. Zahlreiche Bauern

waren noch unfreie Leute, und die Unfreiheit war, wie wir

gesehen haben, mit den in Bern herrschenden Traditionen un-

vereinbar. So sehr der Rat an der Grundherrschafl, der Etasis

einer aristokratischen Republik, festhielt, so sehr widersprach

doch die Leibeigenschaft, auch in der Form der Mainmorte,

dem eidgenössiscli-republikanischen Staatsbegriff, wie man ihn

in Bern auirasste, und so hat die Hemer Regierung sich die

Aufhebung der Unfreiheit im Waadtland von Anfang an zur

Aufgabe gomacht.

Zunächst waren es Ziele der Territorialpoiitik, die die

Regierung zur Beschäftigung mit der Mainmorte nötigten. Zahl-

reiche fremde, meist in Savoyen angesessene Herren, hatten

Besitzungen im Waadtland, und übten auf diesen auch die

Mainmorte aus. Andererseits kamen auch Taillables aus dem
benachbarten Savoyen in das Bemer Gebiet, insbesondere um
in den Weinbergen am Genfer See Beschäftigung zu finden, ^)

und siedelten sich dann hier dauernd an. Der Rat hielt es

aus zweierlei Gründen für geboten, die Unfreiheit dieser Per-

sonen zu beseitigen : man wünschte nicht Uutertlianen im Lande

zu haben, die von freniden Hei-i-en persinilich abhängig waren,

und noeli weniger konnte man es dulden, dass, im Falle der

Echute, im Berner Gebiet erworbene Vermögen ins Ausland

strömten. Als 1573 der Herzog von Savoie-Nemours seine

Absicht aussprach, auch seine im Bemer Gebiet ansässigen

Mainmortables zu befreien,*) befahl der Rat von Bern allen

fremden Seigheurs, die auf Bemer Boden Leibeigene hätten,

ein Verzeichnis derselben binnen 2 Jahren einzureichen,

widrigenfalls alle nicht darin genannten Personen for frei gelten

sollten. Die Betreffenden sollten sich dann freikaufen oder,

falls sie nicht die dazu erforderlichen Mittel hätten, mit Hab

und Gut unter Bezahlung des gewöhnlichen Abzugs aus dem

1) Vgl. Tillier IV, 465.

2) Vgl oben Seite 30.
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Lande ziehen, ,,dena Bern will anderer Fürsten und Herren

Leibeigene in seinen Landen und Gebieten nicht gedulden noch

sie als Unterüianen haben*^ Ein weiteres Bfandat vom 31. Mai

1574 befahl, kOnftig keine Hintersassen mehr anzunehmen, die

nicht durch schriftliches Zeugnis beweisen konnten, dass sie

freier Kondition und der Leibeigenschaft ledig und abgekauft

seien. Endlich schärfte ein Mandat vom 7. Dezember 1574

es den welschen Amtleuten noch einmal ein, dass die fremden

Leibeigenen sich abkaufen oder aber zur Herrschaft ziehen

sollten, der sie gehörten.
')

Der zweite wichtijjere Schritt bestanfl ni iler Befreiung

der Bauern auf den Grundherrschaften des bernischen Staats,

der Befreiung der Domänenbauern, wie wir in monarchischen

Staaten sagen wurden, die hier wie überall der Befreiung der

privaten Unterthanen vorausging. Bereits 1569 hatte der Rat

von Bern befohlen, die Mainmorte in die neuen Urberien des

Bezirks Aigle nicht mehr aufzunehmen.*) 1574 erfolgte die

Befreiung der Taillables in der Seigneurie Gossonay, und

zwar, wohl unter dem Einfluss der uns brannte) Ordnung

Emanuel Philiberts, sollten die Taillables für ihre Person

10 Gulden und 10*'/o des Werts ihres Verniö^jens geben. Für

die Befreiung von der Maniinorte reelle wurden lO^lo des

Werts des Guts erhoben. Ausserdem sollte jede pose, die früher

der Mainmorte unterworfen war, künftig mit einem Hodenzins

von 1—3 d. belastet werden. Im ganzen wurden 16 persön-

liche Taillables und 21 unfreie Güter in Penthaz, Sullens,

Boumens, Penthallaz und Senarclens für 1210011. befreit.')

Am 21. Mai 1600 erfolgte die Befreiung der drei ehemals

der Abtei Lac de Joux gehörigen Orte Joux, Lieu und

1) Berner Kantonalarchiy, Maadatenbuch Nr. II, p. 417' An
die Amtleath des welschen Laads der Leibeigenen wegen. 26. Dez. 1573. —
p. 420. An die welschen Amtleath wegen des Hensogen von Nemours

leibeigener Lfith Freyung und Abkauff. 81. Mai 1574. — p. 422. An die

welschen Amtleuth. 7. Dez. 1574. — Vgl. lieuenberger p. 191.

2) Grenus, Documents Nr. 136.

3) M S R. V, 200.
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Chenit gegen eine jährliche Rente von 25 Livres, die den

Gemeinde auferlegt wurde. ^) Am 7. Februar 1624 schaffte

der Rat die Mainmorte im Thale von Ormont in den Waadt-

lander Alpen ab.*) Da uns die Ereignisse in Romainmotier
am genauesten bekannt sind, so wollen wir auch die Ent*

Wicklung in diesem Gebiete nSher verfolgen. Kurz nach der

Eroberung der Waadt wurde das Kloster säkularisiert, die Be-

sitzungen desselben für den Herner Staat eingezogen, und

Adrian v. Bubenberg als Amtmann in Romainmotier einge-

setzt. Eine aus drei Mitgliedern bestehende Konnnission stand

ihm zur Seite und ordnete zunäciist die Verpachtung der Eigen-

güter der Abtei. ') Die Mainmorte wurde noch zunächst aufrecht

erhalten; 1551 beim Tode des Herrn Jean de Romainmotier,

Maire des Ortes selbst, wurde die Hinterlassenschaft vom Rate

«ingezogen, obwohl die Familie zum Adel gehörte.^) Zuerst

wurde 1683 die Gerbe d*4t^Jene alte Heiratsabgabe, aufgehoben

und durch eine Feuerstellenabgabe ersetzt, also die Personal-

in eine Reallast verwandelt und für die ärmeren Leute bedeutend

^rmassigt. ^) 1589 wurde die alte savoyische Steuer, die Gense

des CI6es (s. o.), umgewandelt, und bei dieser Gelegenheit in

einem offiziellen Aktenstück des Berner Rates die .,conditioii

de mainmorte, en quoi leurs biens et herit;!if?ps sont a notre

Estat afTecte", als 5,quasi insupportable" bezeu huet/) ein Zeichen

dafür, dass ihre Aufhebung nahe bevorstand. Die Bewohner
des Landes hatten sich an den Rat gewandt und insbesondere

auf die Ungleichheit mit ihren Nachbarn hingewiesen, denen

sie ihre Güter nicht verkaufen durften, und deshalb um Ab-

schailung der Mainmorte gebeten. Vincenz Dachselhofer und

Nikolaus Moratell prüften die Verhältnisse in der Herrschaft,

und auf Grund ihres Berichtes verfügte der Rat von Bern am

1} M S R. 1, 459.

8} Kantonalarchiv Bern. Unnfltze Papiere XII, Nr. 243. 244.

5) M S R. m, 815 f.

Ebendaselbst p. H27.

6) Ebendaselbst p. 825. 86d tt.

«) Ebendaselbst p. Ö7&.
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15. Mai 1591 die Aufhebung der Malnmorte. Mit ihr zu*-

gleich schaffte man die Aides ab, die nur bei bestimmten, selten

vorkommenden, Gelegenheiten erhoben wurden, und insbesondere

die Aum6nes und die lästigen Fuhren der Komzehntai. Als

Entschädigung für diese Rechte wurde der Lods für alle Ver-

käufe im Lande zum Satze von ^Ih eingeführt. Die Hauptwirkung

der Befreiung bestand in der Verkleinerung der Hausstände

und der Vermehrung der Feuerstellen, eine Folge der Auf-

lösung der Communion. Während man in Romainmotier

1485 24—26 Feuerstellen,

1529 31 „ zahlte, gab es

1620. . . . schon 61 „ »).

Es blieb nun noch die Befreiung der Privatbauern übrig,

und auch diese wurde von Bern begünstigt. So ermahnte der

Rat 1635 den Amtmann von OUon, die Befreiung der Leute von

OUon im Rhonethal, die Mainmortables des Klosters St. Maurice

waren, eifrig zu fördern, und erliess denselben 1637 die Lods,

die für die Befreiung zu zahlen waren.*) Als 1678 der Herr

von St. George auf Grund der Mainniorle nocli Ansprüche auf

ein Gut machte, 3) erliess der Rat am 27. Juni 1678 ein

Schreiben an alle welschen Afutlrute und befahl ihnen, inner-

halb eines Jahres die Abschallung der Taillabilite oder Main-

morte als einer schweren und unter freien Eidgenossen un-

gewohnten Kondition durchzuführen. Sie sollten den Abkauf

nach Billigkeit fördern und, falls unter den Parteien keine

Einigung zustande käme, selbst vermittelnd eingreifen. Nach

Ablauf eines Jahres sollte die Mainmorte ungültig und verwirkt

sein. „Denn wir sind nicht gemeint, dergleichen unfreie Leute

länger in unseren Landen zu gestatten.** Um die Massregel zur

allgemeinen Kenntnis zu bringen, wurde die Verkündigung von

den Kanzeln belblilen.^)

1) S. ebenda p. 877 ft

>) Kantonalarchir Bern. Unnütze Papiere XI, Nr. 46. 49.

^) Kantonalarchiv Bern. Ratsmannal Nr. 181. p, 455.

*) Das Schreiben siehe in den Beilagen II A. Ein kurzer Auszug

bei Grenus, p. 251. Anm. Boyve, Remarques p. 240.
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Die Mainmorte per.sonnelle - denn nur um diese handelt

es sich in dem Erlasse — war damit im Waadtlande ver-

schwunden, während die grundhenrliche Mainmorte r^Ue noch

lange fortbestanden hat. ^) Die gesamte Verfassung, wie wir

sie geschildert haben, blieb im 17. und 18. Jahriiundert er^

halten. Die Verwaltung unterschied sich nur wenig von den

benachbarten monarchischen Staaten und suchte ängstlich Jede

ständische Opposition zu unterdrücken,*) während die Seigneurs

in ihrer Stellung? als privilegierte Rentenempfänger verblieben.

Erst mit dem Zusammenbruch der Berner Herrschaft in der

^Waadt im Jahre 1798 vollzog sich der Umsturz der alten

-Feudalverfassunj^, Am 1. Januar 1812 war die Ablösung aller

' Bodenzinse und Gefälle im neugebildeten Kanton Waadt
vollendet. ^)

3.

i-RElBÜRG. ')

In dem alten wenig umfangreichen Stadtgebiet von

Freiburg gab es bereits 1583 keine Unfreien mehr; der Rat

bezeugt in diesem Jahre, «dass alle unsere Unterthanen in

Wunnenwyl und anderen Orten unserer alten Landschaüt aller

Lybeigensdiaft fry sind».?) Dagegen herrschte in den 1535

erworbenen Teilen der Waadt, die den Westen des heutigen

Kantons Freiburf^, das Glanethal mit Romont, die Chrdellenie

Rae und das obere Broyethal mit Chätel St. Deniä unüassten, ")

1) Vgl. Boyve, p. 240. Staatsarchiv Lausanne, Corresp* dn Baill. de
Lansanne, 7 Man 1779. 15 Mara 1789.

») cf. Tülier V, 115 ff.

3} lieber die Ablösung vgl. Bulletin des lois d« la R^pabliqne Hel-

v^tique I, 43. II, 71. VI. 2^5. Sugenheim p. 538.

4) Die Heslandteile des heutigen Kantons, die ehemals zur Graf-

schaft Greierz geliürten, sind unten behandelt.

^) Zeitschrift für Schweizer Hecht XXII, p. 71.

^ Es sind die Orte: Romont, Rae, ChAiel St. Denis, Vuippens,

Farvagny, Montaigner, Surpierre, Attal«is, Vanrus, Vnissens, St Albin,

Vnadens, Prevondaux, Deley, Vallon, Pott Alban. Zeitscbrilt für Schweizer

Recht Xm, p. 17. XXI, p. 4.
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die gleiche Agrarverfassung, wie wir sie im Berner Waadlland

kennen gelernt liahen. Ancli Iiier finden wir die Seigneurie

und die Mainrnorte, die indes schon im 14. und 15. Jahr-

hundert in manchen Orten beseitigt worden war. *)

Die Politik der Freiburger Regierung bewegte sich etwa

in der gleichen Linie wie die der Berner. Auch sie traf zu-

nächst im Interesse der Territorialpolitik am 4./5. Januar 1574

die Anordnung, dass die fremden Herren unterworfenen Leib-

eigenen sich binnen Jahresfrist befreien oder aber das Land

verlassen sollten.') Einen allgemeinen Erlass tsmt Befreiung

aller Mainmortables, wie in Bern, kennen wir in Freiburg

nicht; das Gebiet war so klein, dass ein isuUlur wohl als

überflüssig angeselioii wurde. Es scheint, dass im Laufe des

16. Jahrhunderts durch Einzelbelreiun<i('n, die in frntsserer Zahl

stattfanden, die völlige Beseitigung der Mainrnorte jx'rsonnelle

erreicht worden ist, 3) während die Mainmorte reelle hier wie

im Berner Gebiet noch im 18. Jahrhundert bestand.^)

4.

WALLIS.

Zwei Gewalten kämpften im Mittelalter um die Herr-

scbaft im oberen Rhonethal, der Bischof von Sitten, dem der

burgundische König. Rudolf 999 den comitatus Vallensis ge-

schenkt hatte, und die gewaltig aufstrebenden Grafen ans dem

1} So z. E 133t in Goraerie bei Rae. 1487 and 1438 in Attalens bei

Rae. Staatsarchiv Freibarg. Hanterive sappl. Nr. 100. Attalens Nr. 15.

Rae Nr. 244.

2) Staatsarchiv Freiborg. Ratsmanual Nr. 109.

3) Solche rJefreiungen erfolgten z. B. 1559 durch Charles de Ghallant,

Seigneur de Villarcel, zu Attalens (Ratserkcnntnusbuch Nr. 9, Fol. 122.

Ratsmanual Nr. 79, 19. Dezember). — 157H clnrrli Hrn. v. Mentli^n zu

Prayon gegen 5% des Wertes der Güter. (Uatsinanual Nr. 110.) —
7. Februar 1584 zu Attalens (liatserkenntnubbuch).

*) Vgl. Ratsmanual 1748. 17.50. 1766 (Villar d'Avry).

Darni»tädt«r, Die Befreiung der Leibeigenen. 7
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Hauso Savoyen. Im Jalire 1260 wurde durch einen Vergleich

das Fiüsschen Morge, das sich bei Conthey, eine halbe Stunde

unterhalb Sitten, in die Hlione ergiesst, als Grenze zwischen

den zwei Gebieten bestimmt. Aber schon erhob sich als tertius

gaudens, als Erbe beider Gewalten, eme neue Macht, die demo-

Jcratische Föderation der Landgemeinden des Oberwallis, die

sieben «Zehnten» Sitten, Siders, Leuk, Raren, Visp, Brieg

und Gombs. In kluger Benutzung des Streites zwischen Bischof

und Graf verstanden sie es, in ihren Vertretern, als « Landrat

der Wallis » organisiert, sich dem Hi?^chof an die Seitt^ zu

stellen und seine Macht nach und nacii zu verdrängen. M
Unter dem Einlluss der so organisierten Landgemeinden

war die grundherrliche Verfassung, die auch im Oberwallis

ursprünglich geherrscht hatte, auf die gleiche Weise wie in

den Waldstätten, mehr und mehr geschwunden. Bereits im

13. Jahrhundert kauften die Gemeinden im oberen Rhonethal,

wie Biel, Reckingen, Gesehenen, Mörel, die grundherrlicfaen

Berechtigungen ab und verwandelten sich in « liberi alloditarii, >

als welche die Leute von Biel schon 1277 erscheinen.')

In einigen Thälem des mittleren Wallis finden wir

dagegen noch bis ins 14. Jahrhundert hinein Hörigkeitsver-

hältnisse. Der Grundbesitz des Bischofs zerfiel in mujoiiae,

die in den erblichen Besitz von majors oder niistrals üher-

geofangen waren. Die hörigen Bauern, die wir insbesondere in

den beiden Hoclialpenthälern, dem Val d'Anniviers und dem Val

d'Herens, fmden, werden gewöhnlich als tallial)iles oder tallia-

biles ad misericordiam ^) bezeiclmet. Sie unterliegen einem

Kopfzins oder tallia und entrichten die «placitum» genannte

1) Vgl für die allgemeine Geschichte des Wallis: Furrer, Ge-

schichte, Statistik und Urkundensammlong Uber Wallis. — MSR. XXXHI,

hitroduction. — Gingins-La Sarra, im Archiv für Schweizer Geschichte II,

1 fr. HI, 1D7 fL und besonders A. Heusler in der ^tschrift lür Schweizer

Recht, XXIX, p. 1S3 ff.

2) Vi^l. Furrer, p. 198 und Documcnts relattfs ä Thistoire du Valais

in M S Ii. XXIX ff. Kr. 849. 2340. 2427. 2438.

8j ib. Nr. 897 (1281). 1619 (1328). 2039 (1857). 2016 (1358).

1
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Abgabe bei Besitzwechsel durch Todesfall des Herrn oder

Bauern.*) Sie dürfen ohne Erlaubnis des Herrn nicht fort-

ziehen und sich auch nicht mit Auswärtigen vei lieiraten. *)

Auch ihr Erbrecht war jedenfalls ursprünglich beschränkt, wie

die vielen Erwähnungen von Kchutes (esca^ure) in den Urkunden

beweisen. ^) Allein schon frühzeitig fanden, unter dem Kinfluss

der Entwicklung im oberen Thale, Befreiungen statt, ^) und es

scheint, dass im 15. Jahrhundert die strenge Form der Main-

morte im bischöflichen Gebiet nicht mehr vorkam.

Eine ganz andere Organisation herrschte im Unter-

wajlis. Die Grafen von Savoyen hatten das Land in Bezirke

eingeteilt, die von Ghätelauis verwaltet wurden. Das soge-

nannte wallisische Ghablais zerfiel in die Ghfttellenien Monthey

und St. Maurice, das savoyische ünterwaliis in die vier Bezirke

Entremont, Saxon, Saillon und Conthey. Hier war keine Rede

von Beteiligung von IJanorn an der Regierung; die Agrarver-

fassung ist hier analog der savoyischen ausgebildet, die Mainmorte

ist die herrschende Institution. Hloss in einigen Urten, wie in

dem Städtchen Monthey und in Orsieres, das am Grossen St.

Rernhard lag und infolgedessen dem Staate wichtige Dienste

leistete, hatten die Grafen die Mainmorte im 14. Jahrhundert

beseitigt.^) In Saillon bestand ein Erbrecht bis zum vierten

Grade, ^) in PortrValais galt 1429 das gewöhnliche Erb-

recht der savoyischen Mainmortables ; der Verkauf der

Liegenschaften war denselben bei Strafe der Commise ver-

botai, doch scheint in dieser Hinsicht wie itt>erall eine nach-

sichtige Praxis gewaltet zu haben.

Welche von den beiden Verfassimgen sollte siegen? Sollte

die monarchische Gewalt der savoyischen Herzöge, die Feu-

1) Nr. 982. 1182. 1151.

5) Nr. 1529 (1825).

8) Nr. 1024 (1292) in Val d*H6rens. Nr. 1638. 1713.

4) Nr. 864 (1229). 894 (1280). 1294 (1309).

6) Nr. 1994 (a 1352). 2218 (1876). 2886 (1886).

6) Nr. 2067 (1361).

7) Nr. 2793 (1429).

5) Nr. 2007 (1361). 1037 (1291).
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dalität und Unfreiheit oder die Föderation der freien Land-

gemeinden das Rhonethal beherrschen? Die Frage konnte nur

auf dem Schlachtfeld entschieden werden, und zugleich mit der

Existenz des Schweizerlandes wurde auch über die Existenz

der Republik Wallis entschieden. Noch einmal verbündete

sich der kraftvolle aus dem Oberwallis gebürtige Bischof

Walther von Supersax mit den Zehnten, und wiiliiend Bern auf

den Schlachtfeldern von Granson und Murlen die burgundische

Grossmacht besiegte, entrissen die Walliser das Unterwallis

bis zum Genfer See der savoyisclien Herrschaft. ^) Gemein-

sam mit dem Bischof wurde das Land erobert, gemeinsam

wurde es auch verwaltet. Obwohl der mässigende Einfluss des

Bischofs unverkennbar ist, griffen doch die OberwaUiser Bauern

ganz anders durch als die aristokratischen Ratsherren von

Bern und Freiburg in der Waadt.

Auf dem Landtage zu Sitten, der die Verhältnisse der

neu eroberten Landschaft regelte, wurde am 31. Dezember 1477

die Abschaffung der Unfreiheit proklamiert. « Wir der Bischof

von Sitten, so heisst es in dem denkwürdigen Aktenstück, mit

dem Landrate der Landleute erklären die armen Hörigen der

adeligen Herren, die iji.^lior Taillables ä mi^^ericorcie und Main-

mortables gewesen sind, und anderer Kneclitschaft und Last

unterlagen, von dieser Knechtschait und Last für ewige Zeiten

frank, frei und ledig, dass keiner der Adeligen es wage, jenen

armen braven Leuten noch Knechtschaft, Lasten und Beschwer-

nisse aufzuerlegen. . . Und dies aus besonderer Gunst, damit

jene armen Leute doch merken, dass sie an eine mildere

Herrschaft Qberg^angen sind. » Bloss die Grundzinsen, die die

Natur eines einfachen Zinses hatten (simplicis census) und

nicht mit der Knechtschaft zusammenhingen, sollten jenen

Herren, die den Oberwallisern huldigen würden, weitergezahlt

werden, die gleiche Unterscheidimg, die die Nationalversammlung

1790 zwischen Propriete und Servitude machte. 2)

1) Vgl. 1)68. Gingins-La Sarra. Arduv III, p. 107 ß. und Heusler

in der Zeitachrift für Schweizer Recht XXIX, p. 155 ff.

2) Vgl. Fairer, p. 268. Archiv für Schweizer Geschichte III, 144.
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In dieser Proklamation zeigt sich eine revolutionäre

Stimmung, die nicht mehr ängstlich nach d^ Bereditigung

der Ansprüche fragt. Zwar wagt man noch nicht die Grundherr-

Schaft zu beseitigen, aber man ist doch bereits so weit vom
demokratischen Geist der Urlcantone durchdrungen^ dass man
alle persönlichen Herrschaftsrechte ohne Entschädigung aufhebt.

Ausser den drei Republiken, die im 16. und 16. Jahrr

hundert auf dem Boden der französischen Schweiz festen Fuss

fassten, gab es hier noch zwei kleine Fürstentiimer, die auch

eine eigentümliche Thätigkeit zur Befreiung ihrer Unterthanen

entfaltet haben und, trotz ihrer geringen allgemeinen Bedeutung,

doch eine Stätte im Rahmen unserer Erzähhmg finden müssen.

Es sind dies die Grafschaft Greierz und das Fürstentum Neu-

chätel.

5.

DIE GRAFSCHAFT GREIERZ.

Das Gebiet der Freiburger Alpen nahm im Mittelalter

die Gi:afschaft Greierz ein, die 1555 von Bern und Freiburg

erworben wurde. Sie erstreckte sich über das obere und

mittlere Saanethai vom Sanetsch bis unterhalb Gorbi^res,

etwa 10 km. südlich von Freiburg. Im Westen wird sie

durch die Bergkette begrenzt, die von den Rochers de Naye

über die Moleson bis zu den Gibloux streift, im Osten schloss

sie das Jaunthal mit ein und reichte bis zu den Bergen des

Simmenthals, im Süden erheben sich jene vergletscherten

Gipfel, die die Landschaft Sannen vom Wallis trennen.

Es war ein nicht unbeträchtliches Territorium, das, heute

unter die drei Kantone Waadt, Freiburg und Bern verteilt,
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ehemals den Grafen gehorchte. Es ist im wesentlichen ro-

manisch, bloss das oberste Saanegebiet von Vanel aufwärts

imd die Landschaft Jaun (Bellegarde) gehören zum deutschen

Sprachgebiet. Die Grafen ilbten die hohe und niedere Geridits-

bariceit und hatten, wexm man von den von ihnen dotierten

Klöstern Valsainte und Rougemont absieht, auch alle grund-

herrlichen Rechte.

In der ganzen Grafschaft, in den franz(jsischen sowohl

wie auch in den nicht zahlreichen deutschen Gemeinden,

war die Mainmortc verbreitet in einer dem Waadtländer

Rechte gleichenden Form. Nach einem Statut des Thals von

Gharmey von 1408*) erbten Kinder immer voneinander und

Geschwister, sofern sie in Communion lebten, die Schwester

aber nur dann, wenn sie nicht verheiratet war. Wie in

Romainmotier galt auch hier das „ius propinquitatis^S i^ch

dem der Herr im Falle der Schute dem nächsten Anverwandten

das Gut billig überlassen musste. Waren Leute mit Genehmigung

des Herrn zu einer Communion zusammengetreten (alfarachiati),

so erbten sie und ihre Kinder ebenfalls voneinander. Ausser

der Beschränkung des Erbrechts bestand überall noch ein

Kopfzins, der aber früh beseitigt wurde.

Bereits im 14. .Tahrhundert begann der Erbfehler der

späteren Grafen von Greierz, das Schuldenmachen, das schliess-

lich 1555 mit einem schmählichen Konkurse endigte, in dem

Bern und Freiburg die Grafschaft für 85000 Kronen über-

nahmen. Graf Rudolf IV. (1363—1401) borgte schon übeiv

all, wo es etwas zu borgen gab; beim Domkapitel von

Lausanne und den Gebrüdem Salomen und Abraham war er

verschuldet, und vergeblich bat er den König Wenzel, ihn von

der Bezahlung seiner bei den letzteren kontrahierten Schulden

zu dispensieren. ^ Es blieb dem Grafen kein anderer Ausweg,

als seine Unterthanen heranzuziehen, und bei diesen fand er

auch williges Entgegenkommen. Infolge des von den Waldstätten

1) Staatsarrliiv Frcibiirg, Grosse de Corbitees Nr. 98, FoL 277.

cf. MSR. X, 421. Siehe Beilagen.

2) Vgl. Hisely in M S R. X, 318. 374. XXII, p. 2bl, Nr. 156.
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und tlem Wallis gegebenen Beispiels war auch in die Bevölkenuig

der Freiborger Alpen die Liebe zur Freiheit eingedrungen,

und um diese zu erkaufen, war sie zu grossen Zahlungen

bereit. Die Verschuldung der Grafen einerseits, die Opfer-

willigkeit der Bewohner andrerseits haben zur Befreiung der

Grafschaft gefiUirt

Im Jahre 1388 fand zuerst die Befreiung der Orte des

mittleren Saanegebiets statt. „Da eine gewisse Knechtschaft,

so Mainniorte genannt wird, von unseren Vorfahren, so er-

klärt der Graf, auf unerlaubte Weise eingelühri worden ist,

weshalb wir die Fmelit hegen, dass diese unsere Vorfahren

dadurch Sünden gegen den Herrn Christus begangen haben,

und da diese Dörfer wegen der Mainmorte unaufhörlich Schaden

leiden und viele sich scheuen, sich dort niederzulassen und

ihr Vermögen dorthin zu bringen, so schaffen wir zum allge-

meinen Nutzen die Mainmorte auf ewig ab/* Nach diesen

Worten könnte man erwarten, im Grafen Rudolf von Greierz

einen Vorläufer der humanen Regenten des 18. Jahrhunderts

zu sehen, aber ganz am Schlüsse der Urkunden finden wir regel-

mässig ehie sehr beträchtliche Summe erwähnt, für die der

Graf die von ihm als so schändlich charakterisierten Rechte

verkaufte, hi vorschiedonoii gleichlautenden Urkunden wurden

btjlrt ii; die (icineinden Montbovon, Nerigue, Viliar sous Mont,

AiVlon, Ey, Chenaux, Pringle, Estevanens in der Chäteüenie

Greierz für 900 Gulden, die Gomoindon Broc, Monsalvens und

Ghätel sur Monsalvens unterlialb Greierz für 380 fl., die Leute

von Grandvillars am rechten Saaneufer für 380 fl. und Chäteau

d'Oex östlich von Montbovon. 1396 die Leute von Lessoc

Fragni^re, Ruth, Vuey, Neyflemond und Provinchy.^)

Am lehrreichsten ist die Entwicklung im obersten Saane-

gebiet, m der Landschaft Saanen (französisch Gessenay, heute

im Kanton Bern). Bereits 1312 halten die Grafen Joiiann und

Peter von Greierz die Bewohner des Hochthals von dem Kopf-

1) cf. Urkonden HSR. XXII, 14S. 144 nnd p. 521. 527. Vgl. Müller,

Geachiehten schweizerischer Eidgenossenschaft II, 655 ff., der die Main-

morte mit dem Totfall verwechselt, undM S R. X, 861 ff.
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zins, der aus einer Geld-, Korn- und Käseabgabe (Suega) be-

stand, befreit. 1371 verkaufte der uns bekannte Graf Rudolf IV.

der Gemeinde Saanen filr 2260 Florentiner Gulden alle Ab-

gaben in Korn, Kapaunen und Bohnen und erliess ihnen

sämtliche Frohndienste. Er behielt sich allein die Boden-

zinse (censibus teneinentonuui und das Recht der Mainmorte

(iure manusmorluo ) vor. hn Jahre 1397 verkaufte der gleiche

Graf für 5200 fl. auch das letztere Recht an die l.audleute

von Saanen ,,das l^pcht der toten Hand von dem Grisbach bis

Jaun, vom Simincnthal bis Wallis und Ormont, so dass alle

in Zukunft entbunden sind von Totfall und Erbsehaft". In

dieser deutschen Urkunde wird unter Tolfall lediglich die in

der lateinischen von 1371 erwähnte Mainmorte verstanden,

wie aus dem folgenden klar hervorgeht. Denn in Zukunft, so

bestimmt der Graf, dürfen die Saanener über ein Drittel ihres Ver-

mögens frei testleren, der Rest soll den natürlichen Erben,

den nächsten Lidmagen zufallen. Sollten keine solchen vor-

handen sein, gewährt der Graf die volle Testierfreiheit. ^)

Die nächste Folge dieses Abkommens, das den Saanenern

die per.süiiliche Freiheit gab, war der Bürgervertrag Saanens

mit Bern vom 30. Juli 1401 ^) Die Saanener waren zwar

freie Leute, aber der Graf Iiatte nocli «zewisse grundherrliche

und gerichtsherrliche Rechte im Thale; es ergaben sich

Streitigkeiten, die 1429 durch einen Schiedsspruch der Städte

Freiburg und Bern geschlichtet wurden. Danach sollte der

Lods (Lob) zum Satze von ö^/o in Saanen noch dem Grafen

zustehen, und in einer Urkunde von 1439 anerkannten die

Saanener selbst, die Bodenzinsen noch zu schulden. ^) Sie traten

nun in erneute Verhandlungen ein, und der stets geldbedürftige

Graf Franz verzichtete 1448 gegen die Zahlung von 24733 L.

Lausanner Münze auf alle ,,zins uuii i^üli, ^^tür und teilen,

lob und rechtsame," die ihm oder anderen Grundh<'rien im

Tliale zuständen. Auch die niedere Gerichtsbarkeit und der

1) M S R. XXII, Nr. 71 (1318). 133 (1371). 167 (1397).

.

2) M S R. XXII. lt)8.

9J M S R. XXli, m, XXIII, 213.
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mit ihr verbundene Mühlenbann wurden der Gemeinde über-

tragen, die ihren Landammann frei wählen durfte. Allein die

hohe Gerichtsbarkeit behielt sich der Graf vor.^) So waren
die Saanener erst zu freien Bauern und nun auch zu Frei*

bauern geworden. Nicht in Kampf und Sieg wie die Urkantone,

sondern durch lange Verhandlungen und unter grossen Geld-

opiern hat sich Saanen die hcissc rs(?hnte Freiheit erstritten.

AiK'li das wichtigste Seiteathal des Saanethals, das Thal

von Charinoy, war damals schon von freien Leuten bewohnt.

In Charmey und Arses hatte 1319 Peter von Greierz für

80 L. Lausanner Münze die Kopfzinse besoiiigt. Die Bewohner

dieser Dörfer sollten in Zukunft nur noch Keallasten unter-

worfen sein ; sie mussten fortan für die posa Ackerland 2 sols,

für die carrata Wiesenland 4 sols zahlen, die aides in den

quatre cas leisten, einen Kapaun und eine cupa Heu für die

Feuerstelle geben und
,
einige Tage auf den herrschaftlichen

Wiesen arbeiten. Die Freizügigkeit wurde den Leuten gewähr-

leistet, und allein die dauernde Anwesenheit des Familien-

liauptes auf dem Hofe verlangt. 2) Ueber 100 Jahre später,

am 1. September 1 .s( liaflte dann der Bastard Humberl

von Savoyen, dem damals die Seigneurie Corbieres gehörte,

die Mainmorte in Charmey gegen BezahUmg von 500 Savoyer

Pfund ab; 3) doch blieb die Mainmorte reelle in Charmey

bis ins 17. Jahrhundert erhallen.^) Im ober.sten Orte des

Thaies, in dem deutsch sprechenden Ja un (frz. Beliegarde) be^

seitigten Peter und Rudolf von Ck)rbieres 1395 die Mainmorte

für 400 Gulden.«)

1) M S R. XXIII. 218.

2) M S R. XXIi, Nr. 74.

^1 F. Künün. Dictionnaire göopraphique de Friboui;,' p. 91.

4) Das Thai wurde von der .Mainmorte r6elle erst in den Jahren

1573—1650 durch den Freibnrger Rat befreit Vgl. Ratserkenntiiasbueb,

JUr. 29, p. 401. Ratsmanual 1573, Nr. 107. Zeitschrift für schweif. Recht

XXU, p. 75, 09 ff.

») Regest im Freiborger Kantonalarchiv Jaun Nr. 22. Die Urkande

selbst fehlt.
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So hieb diese Institution allein noch auf den Besitzungen

des Priors von Rougemont zwischen Ghäteau d'Oez und Saanen

bestehen. Da alle Nachbarorte befreit waren, drückte die Un-

freiheit die Leute daselbst ausserordentlich, sie schämten sieh

der Mammorte, wie es in der Urkunde lautet. Sie riefen den

Schiedsspruch des Grafen Franz an, und dieser entschied 1456

dahin, dass auch die Bewohner von Rougemont in Zukunft frei

sein sollten. ^)

So war in der ganzen Grafschaft um die Mitte des

15. Jahrhunderls die Mainmorte verschwunclen. Das stete

Geldbedürfnis der Dynasten, das in anderen Gegenden gerade

dazu fülirte, die unfreien Unterthanen fester an die Kette zu

schmieden, die Wohlhabenheit und der Opfermut der Bewohner

bewirkten in dieser Gegend die frühzeitige gänzliche Befreiung.

6.

NEüCHATEL

Wie in der Grafschaft Greierz, so konzentrierten sich auch

in den beiden JurahLii;-cliarten Neuehätel und Valangin, die

159i vereinigt wurden, fast alle BefLignisse in der Hand des

Landesherrn. Er sprach im ganzen Lande Recht : fast überall

war er Gruudlierr und viele seiner ünterUianen waren seine

Hörigen.

Ein grosser Teil der Bevölkerung, insbesondere in den

oberen Juradistrikten, war jedenfalls schon im 13. Jahrhundert

persönlich frei. Es sind meist Kolonisten, die sich hier an-

gesiedelt haben und dem Grafen nur einen germgen Bodenzins

1) MSR. XXni, Nr. 826 „et qnia servicium manusmortue ipaos

homines erabescit in loco animos snos letari et gaudere".

2) Die wenigen privaten Herrschaften wie Colombier, Bevaix und
Yal Tiavers wurden nach und nach vnm T nnriesherrn angdcauft. Vgl.

Jonas Boyve. Annales de Neuchätel» III, 12& aö7. V, 420.
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und die Laudemien entrichteten, die sogenannten Francs
abergeans. £ine andere Klasse von freien Leuten, die zum
Militärdienst verpflichtet waren, wurden als Francs sergents,

wieder andere, die j&hrlich eine Wachsabgabe zahlten, als

Francs comands bezeichnet, Unterschiede, die erst 1708

aufgehoben wurden.^)

^ Die sehr zahlreichen Unfreien unterlagen der Mainmorte

in der waadtländischen Form. Sie waren unfähig zum Bekleiden

öffentlicher Aemter, von der (^onibourgooisie mit Bern aus-

gesclilosben und vt^rpfliclitet, bei Hinrichtungen dem Verurteilten

mit der Hellebarde zu folgen und dem Scharfrichter Handlanger-

dienste zu leisten. Der Verkauf ihrer Güter war prinzipiell nur

an andere Unfreie erlaubt, doch kam auch die Mainmorte

reelle allein, wenn auch seltener als in der Waadt, vor. An
Abgaben entrichteten sie die Tallia, einen Kopiteins. Ausserdem

hatte der Herr das sonderbare Droit de rude bftton, d. h. er

durfte jährlich ein Stück Vieh des Unfreien gegen niedrige Be-

zahlung in Anspruch nehmen, vielleicht ein Rest der alten

jr Vermögensunfähigkeit der Hörigen.
' Wie zur Besiedlung der öden Hochebenen des französischen

Jura mehrere Dynasten iliren unfreien Unterthanen im Ii. Jahr-

!
hundert die Freiheit boten ^j, so nahmen auch die Herren im

I

Schweizer Jura viele umfangreiche Befreiungen vor. Sie unter-

1) Vgl. Boyve, I, 850 über die Francs abergeants. Ba sind z. T.

Gmfer, die bei einer groasen Feuersbrunst aus Genf auswanderten und

im Jura die Orte Geneveys erbauten. Ueber das Gesetz von 1708 vgl.

Kantonal a FChiv Neuchätel N, 2. 18. Gegen Zahlung von 4000 L. wurden

sie alle Bürger von Valanjjin,

2) Leber die M a i n mo r t a bl es zu vergleichen: Boyve II, 100.

211. IV, 45. Archiv Neuchätel M. 21. 14 (1585). G. 11 (1476). Recon-

^ naiasancea dn Vat de Travers Fol. 48 (1627), femer die Staatsratsbeschlttsae

I
vom 18 juin 1578, 7 aoflt 1604. Mainmorte reelle: S. 2, 22

(1590). Ein Bflrger von Vevey zahlt 400 fL für die Befireiung seines Guts

in Coloinbi«r, das der Maimnorte r^dle unterlag.

8) Vgl. über die Befreiungen in der Freigrafschaft: Mämoires et

docoments in^dits pour servir ä Thistoire de la Franche Ck>mt6. Besan^^n

1838. I, 46». 480. 486. 489. II, 511. IV, 459 etc.
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scheiden sich von den etwa gleiclizeitigen in Greierz dadurch,

dass sie durchaus im landesherrlichen Interesse stattfanden. Die

Dynasten wünschen die menschenleeren Landstriche zu bevölkern

und bieten den neuen Ansiedlern, sowie den wenigen alten die

Freiheit. So hob Graf Raoul von Nencfaätel 1337 die Mainmorte

in Mijoux und G6te-Aux-F6es im Val de Travers auf, und Johann

von Aarberg, Herr von Valangin erteilte 1372 den Leuten zu

Locle, La Saigne und Brenets das Erbrecht bis zum sechsten

Grade, das freie Verkaufsrecht ihroi- Güter jjegen einen Lodä von

^12 und volle Freizügigkeit. Nur die Aides, einige geringe Ab-

gaben und die Heeresfoljje beliielt sich der Landesherr vor. ^)

In der Herrschaft Valangin blieben Cnireie nur noch im Val de

Ruz, das sich nördlich von Neuchätel in den Jura liineinzieht.

Aber während in einem Verzeichnis von 1418 noch 96 unfreie

Familien erscheinen, ist im 17. Jahrhundert ihre Zahl bereits

auf 36 heruntergegangen. Durch Einzelbefreiungen ist die Main-«

morte hier nach und nach verschwunden.*)

Viel zahhreicher waren die Unfreien noch in der Graf--

Schaft Neuchätel, sowohl am Seeufer (La C6te), wie im Val

de iiavers. Auch hier suchten die wohlhabenden Familien,

die natürlich unter der Mainmorte am meisten htten, sich los-

zukaufen : andererseits wurde verdienten Personen, wie z. B.

einem Bauern in St. Snlpice, der 1873 eine grosse Schlange

tötete, oder einem grällichen Diener, zur Belohnung die Freiheit

verliehen,^) aber es handelt sich in dieser Zeit, im. 15. und in

der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, stets nur um einzelne

Familien.

Sehr viel häufiger wurden die Befreiungen unter dem
Grafen Leonor d'OrlSans-Longueville (1552—1573), einem

Nachkommen des aus der „Jungfrau von Orleans** bekannten

Dunois, Bastards von Orleans. Wohl unter dem Einfluss der

1) Matile, Honrnnents de lliistoire de NeuchAtel Nr. 418. 691. 696.

2} Staatsarchiv Neuchätel F 18,8. F 21. Vgl. BeUagen.

8) Boyve I, 36S. II, 230 (1515). 278 (1527). Archiv S 4, 24. 25

(1490). T 17,2 (1491). Die Befreiungen fanden statt in Pesenx, Auvemier,

Corcelles, Gommondrtehe' und CortaiUod.
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Befreiungen in der Waadt und Savoyen worden nun von dem
Grafen eine grosse Anzahl von Leuten in der neuerworbenen

Seigneurie Colombier, in Boudry, Auvemier, Corcelles, Gom-

mondr^he, Cortaillod etc. in der Art befreit, dass sie eine

ihrem Vermögen entsprechende Geldzahlung machten und ausser-

dem eine jährliche Rente von einigen sols übernahmen, die

als Reallast auf das Gut nvW^^l wurde. ^) Norh im 18. Jahr-

hundert iuidil ^idi z. Ii. im Lagerbueh von Auvernier der Ver-

merk: ,jl dolL au Roi de Prnsso '^ sols faiblos de ceuae an-

nuelle pour raffranchissement de la mainmorle". ^)

So war zu Beginn des 17. Jalirhunderts die Mainmorte

nur noch im Val de Travers zu finden. Gerade jetzt, wo
in allen Nachbargegenden die Freiheit herrschte, empfanden

es aber die wackeren Gebirgsbewohner besonders hart, in

ihrem Erbrecht und im freien Verkauf ihrer Güter beschränkt

zu sein, von ihren Nachbarn wegen ihrer Unfreiheit dazu ge-

schmäht und missachtet zu werden. Der Name Mainmorte

hatte jetzt einen gehässigen Klang angenommen. Die Thal-

bewohnor wandten sich dalK r am 6. Februar 160G an den

Staatsrat, die oberste H(>{:ienmirsbohörde des Ländchens, und

baten zunächst um die Erlaubnis, ihre Güter auch an Freie

verkaufen zu dürfen. Die Sache wurde in der Beiiörde er-

wogen, und am 23. Juli 1(511 fasste man den Beschluss, die

Befreiung prinzipiell durchzuführen. Nach weiteren Beratungen

erging am 27. August 1613 ein Befehl an die fürstlichen Beamten,

den Unterthanen die Befreiung von der Mainmorte vorzuschlagen,

indes ohne die landesherrlichen Finanzen zu schädigen.*)

In den folgenden Jahren wurden dann Aufnahmen Ober die

Zahl der Unfreien im Val de Travers sowie der wenigen

noch nicht befreiten Leute im Val de Ruz und an der Cöte

1) Staatsarchiv Keuchätel F 2. 72 (1570—1585). H 2, 37 (,1504/70).

M 2,19. 20 (1570>-1585). S 2. 27 (1570/85). Boyve III, 129. 169.

^ Rentier d^Auvemier Nr. 1 (im Archiv zu Neuchätel) Fol. 105.

107. 108. 110 etc.

B) Staatsarchiv Neachätel. Manuels du Gonseil d'Etat 1597—1616»
Fol. 540.
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gemacht, und zugleich ihre Vermögensverhältnisse festgestellt. ^)

Der LandesfOrst Henri n. d'Orleans-LongaeviUe (1595^1663),

der freilich mehr als französischer Magnat, als in seiner Eigen-

schaft als Fürst von Neuchätel bekannt ist, ein ausgezeichneter

humaner Mann, bewies viel Interesse für das Befreiungswerk

und forderte wiederholt in Briefen zur möglichsten Beschleuni-

gung desselben auf. ^) Mehr wie an eine Anregung ist freilich

bei dem Fürsten, der sich stets in Frankreich audiielt, nicht

zu denken. Die Arlteit wurde vom Gouverneur Vallier und

dem Staatsrat geleistet. Seliwierigkeiten ergaben sicli noch

daraus, dass im Val de Travers auch einige andere Grund-

herren beteiligt waren, mit denen man sich verständigen

musste, und erst in den Jahren 1628—1634 wurde die Be-

freiung im Val de Ttavers definitiv durchgefOhrt.

Mit der Befreiung zugleich wurde eine genaue Regelung

der gesamten seigneurialen Beziehungen vorgenommen. Auf-

gehoben wurde die Mainmorte, die Verpflichtung, die Helle^

barde zu tragen, das Droit de nide bftton, der Kopfzins und die

Gerberie (Heiratsabpabe). Erhalten blieb das Verbot, ohne

Erlaubnis der Regierung Bürgerreeht in Städten zu erwerben,

und die einzige Tochter oder Erbin ins Ausland zu verheiraten,

soiern nicht die Leistung der Abgal)en verbürgt war.

Die grundherrliciien Abgaben blieben ebenso wie die

Leistung der Fastnachtshühner erhalten. Dazu wurde eine

Abgabe von 5 sous pro Feuerstelle neu eingeführt. Ueber die

Frohnen wurden Bestimmungen dahin getroffen, das drei Frohnen

jährlich überall innerhalb des Fürstentums verlangt werden

konnten; doch waren die Spannfrohnen mit 10, die Handfrohnen

mit 5 sols ablösbar. Ausserdem blieb noch die Verpflichtung,

das Schloss zu Vantravers zu bewachen und an der Befestigung

und Erhaltung desselben zu arbeiten.*)

1) Ebendas. Gonseil d*Etat und S 4,83. F 18,3.

2) Ebendas. T 20^ 1. W 4,18. cf. Beilagen.

8) 1775 fand die völlige Umwandlung der Frohnen in Geld statt.

Archiv 0 17. 5.
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Als Preis für die Befreiung wurde — ausser der kleinen

Feuerstellenabgabe — ein Sechstel des gesamten Besitzes fest-

gesetzt. ^) Die Bewohner der Orte Buttes, St. Sulpice, Pleurier,

Gouvet, Mdtiers und Boveresse, im ganzen 311 Familien

wurden 1628 für zusammen 51067 L. 4 gros befreit.*) Am
18. November 1634 wurden dann die Leute der Grundherr-

schaft Val de Travers für 30000 L. befreit, von denen der

Fürst 10000, die Mitbesitzer, die Herren von Bonstetten,

20000 erhielten. Für das Droit de gerberie, das dem Fürsten

ausschliesslich zustaiifl. erhielt er eine besondere Entschädigung

von 2000 L. 3) An Steile der K;i|)italzahlung wurde auch eine

Verzinsung zu ö®/© zugelassen, die zu Martini (tillig war.

So blieben nur noch ganz geringe Spuren der Mainmorte

übrig. Die wenigen Mainmortables in Valangin wurden in

einzelnen Kontrakten befreit.^) Als Fürst Henri 1657 nach

Neuchätel kam, befreite er gratis die Reste der Taillables und

die Bastarde.^) Trotzdem blieben noch einige dieser Leute

unfrei. Ganz allmählich verschwinden die letzten Spuren der

Mainmorte; im 18. Jahrhundert gab es nur Freie im Ffirsten-

tum. ^)

7.

LEBERSiCHT.

Die gewaltige Bewegimg, die im 12, und 13. Jahrhundert

zur Selbstverwaltung der Städte und aul dein platten Lande

vielfaeh zur lietrtüung der Uauern geführt hat, ist auch der

Ausgangspunkt der Schweizer Eidgenossensclialt geworden.

1) Vgl. Archiv G 17. 9. Siehe Beilage.

2) KantonatarchiY S 4, 26. Vgl. die Recoimaissances des Val de Tra-

vers, in denen die einzelnen Zahlungen veneicbnet sind.

«) cf. Archiv Z 17, 1. Boyvc, IV, 28 ff.

Conseü d'Etat 5. Febr. 1644. 29. Mai 1660 etc.

») Boyve IV, 91.

0) Vgl. Osterwald, lois, us et coutomes p. 4.
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In kluger Berechnung haben die Urner, Sehwizer und Unter-

waldner aber nicht die Beseitigung der Unfreiheit, sondern in

erster Linie die Befreiung von der landesherrlichen Gerichtsbar-

keit, die politische Befreiung, angestrebt und erst, nachdem sie

diese erreicht hatten, auch die Fesseln der Hörigkeit und

Grundherrsehaft abgestreift. Wie der in den Teich geworfene

Stein das ganze Wasser in Bewegung bringt, die entfernteren

Teile aber weniger bewegt, als die näher gelegenen, so hat

auch die Befreiung der Urkantone auf die verschiedenen Teile

der Eidgenossenschaft verschieden stark eingewirkt. Kinige

nahe liegende Landschaften erreichten ancli die vülliK'' ^f^-

freiunjj und Selbstverwalluiig, ahei- in den meisten fK l ieten

der Eidgenossenschaft blieb die grundlierrliche Slructur der

Gesellschaft bestehen. Allein die Unfreiheit wurde ebenso

wie in den italienischen Freistaaten schon früh als dem
republikanischen eidgenössischen Staatsbegriff zuwiderlaufend

angesehen, und von diesem Gesichtspunkt aus .sind die Be-

freiungen in Bern, Zürich, Freiburg und Wallis erfolgt.

Aber nicht nur die freiheitlichen Ideen allein sind es ge-

wesen, die dies Resultat vollbracht haben. In der Grafschaft

Greierz kam das Geldbedürfnis der Dynasten, in Neuchätel traten

Ideen der Bevölkernntrspolitik hinzu; auch die Fjnflüsse der

Bewegungen in der Freigiarseliaft und in Sav(»yuü sind von

Bedeutung gewesen. Dazu treten noeli insbesondere im 16. Jahr-

hundert christliche und humane Ideen, der (ledarike der all-

gemeinen Gleichheit vor Gott, verbunden mit der Furcht vor

Bauernrevolutionen, die namentlich in Zürich zur Erscheinung

trat Ueberau aber handelte es sich nur um die AbschalTung

der persönlichen Unfreiheit; die Grundherrschaft entsprach

durdmus der Verfassung der Schweizer Stadtrepubliken, denen

sie eine wichtige Einnahmequelle gewährte, die Herrschaft

über das platte Land und die Autorität der Regierung be-

festigte. Sie ist die Verfassung der Aristokratie und ist erst

mit deren Sturze aus der Schweiz verschwunden.
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III.

SEIGNEURIE UND LEIBEIGENSCHAFT

IM HERZOGTUM LOTHRINGEN.

1.

DAS HERZOGTUM LOTHRLNGEN UM 1700.

. Am 30. Oktober 1697 wurde der Friede zu Ryswick

unterzeichnet. Die glänzende Aussicht auf die spanische Erb-

schaft beslimmte Ludwig XIV., das Herzogtum Lothringen,

das schon eine französische Provinz geworden war, aufzugeben

lind den jungen Herzog Leopold in das p]rbe seiner Väter

wieder einzusetzen. Noch einmal erfreute sich das Land einer

staatlichen Selbständigkeit; aber schon mit Leopolds Sohn,

Herzog Franz^ verliess die Dynastie für immer das Moselland,

um an der Donau höheren Zielen entgegenzugehen. Die Re-

gierung des Polenkönigs Stanislaus bedeutete den Uebergang

an Frankreich, der formell 1766 vollzogen wurde.

Der lothringische Staat hatte unter den letzten Herzögen

eine Ausdehnung von etwa 40 Lieues in der Länge, von 30

in der Breite und mochte gegen Ende des 18. Jahrhunderts

etwas weniger als eine Million Einwohner zählen. Er setzte

sich aus den zwei Herzogtümern Bar und Lothringen zusammen,

die durch die Heirat Renes von Anjou mit Isabella von Loth-

ringen am 14. Oktober 1420 vereinigt wurden. Das Herzog-

tum Bar oder Barrois, das sich von Longwy im Norden bis

zu den Sichelbergen im Süden erstreckte, zerfiel in zwei Pro-

Darmttldter, Die B«llr«ioiif 4«r L«lb*Ig«naii, 8
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vinzen : die eine, Barrois mouvant, westlich der Maass gelegen,

mit dor Hauptstadt Bar-le-Duc war seit dem Brugger Vertrag

von 1301 ein Lehen der franzosischen Krone und unterlag

der Gerichtsbarkeit des Pariser Parlaments;^) der ostiiche Teil,

das sogenannte Bar non mouvant, gehörte ebenso wie Loth-

ringen zum deutschen Reich. Das eigentliche Herzogtum Loth-

ringen, die letzten Trümmer des gewaltigen Reiches Lothars,

bestand aus drei Provinzen. Die südliche, Baillage des Vosges,

ist im wesentlichen mit dem heutigen Departement gleichen

Namens idonlisch. Sie wird östlich von dem Hauptkamin des

Gebir;res vom Welschen Deichen bis zur St. Didier HiUie be-

grenzt, greift indes bei dieser ins Elsass über, uinfasst das

Leberthal und erreicht bei St. Pilt (St. Hippolyte) die Rhein-

ebene. Die Mitte des Landes, das Meurthegebiet, fuhrt die

Bezeichnung Lorraine j^ro/pre oder Baillage de Nancy. Den

Nordosten des Landes nahm das sogenannte Baillage d'Alle-

magne ein, das wir schlechthin als Deutsch-Lothringen be-

zeichnen, und das von einer überwiegend deutschen Bevölke-

rung bewohnt wurde. Bis 1748 wurde hier auch die deutsche

Sprache im amtlichen Verkehr zugelassen.*)

Zwischen die einzelnen Territorien des Gesamtstaats

schoben sieh in buntem Gewirr die Gebiete der drei Bistümer

Metz, Toul und Verdun. Vergeblich hatten die Herzöge ver-

su( hl, sich in den Besitz von Metz zu setzen; stolz rief der

Metzer aus

:

"^T.orraine est jeune et Metz ancienne

Metz de rien lui appartient.»

Glücklicher als die Herzöge eroberten die französischen

Könige die gewaltige Festung an der Mosel; als auch das

Elsass französisch geworden war, war die Annexion Lothringens

nur noch eine Frage der Zeit. Die militärische Position

Frankreichs wurde durch den Pariser Vei Lrag von 1661 ausser-

ordentlich verstärkt. Durch die Erwerbung von Mar6-la-Tour

1) De Rogöville, Dictionnaire des ordounances I, 70 ff.

2} Recueil des Mits. VU, 241.
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und Gorze wurde Verdun mit Metz verbunden, durch die Ein-*

Verleihung von Dehne, Saarburg und Pfalzburg, eine Militär-

strasse auf franzosischem Boden zwischen Metz und dem
Elsass hergestellt, Lorraine propre vom Baillage d'Allemagne

völlig abgeschnitten . M

EntäproelK'nd der territorialm Zersplitterung galten noch

mehr als ein Dutzend verschiedener Rechte im Lande, so dass

man nach einem Worte Voltaires öfter das Recht als den

Postwagen wechselte. Das wichtigste, das Coutume de Lor-

raine, war subsidiäres Recht für das gesamte alte Herzogtum;

in Bar non mouvant galten die Coutumes von St. Mihiel und

Bassigny, in Bar mouvant das Recht von Bar. Daneben gab

es noch eine grosse Reihe Partikularrechte, wie die vom
Leberthal, La Bresse, Epinal und andere.

Wirtschaftlich zerfiel das Land in zwei scharf geschiedene

Gebiete, die Vogesen und die Hochebene. An den Abhängen

der Vogesen lagen wie heute meilenlange dichte Wälder ; ein

hochentwickelter Holzhandel füiirte die Ficliten- und Eichen-

stämme die Mo.sel und Saar abwärts nach Koblenz und Köln

lind selbst nach Holland, wo man .sie /.um Scliiffsbau ver-

wandte. Auf den Höhen des Gebirges lagen prächtige Weide-

flächen, die zur Alpwirtschaft geeignet ware n. Der in der

Nähe von Gerardmer gewonnene Käse wurde unter dem Namen
G6raum^ viel nach dem Elsass, Burgund und Luxemburg ver-

kauft, war aber von minderer Gute als der Roquefort. In den

Thälem baute man viel Kartoffeln, die damals sonst noch wenig

cultiviert wurden, und die der Prokurator Bourcier noch 1715

als eine „gemeine Frucht bezeichnete, die mehr far das Vieh

als für Menschen bestimmt sei". Der Raps ging insbesondere

ins Gebiet von Liitiich. Ein wichtiger Erwerbszweig der Ge-

birgsbewohner war endlich noch der Bergbau, dessen Blüte-

zeit freilich längst vergangen war.

1) Für di« territorialen Verbältnisse vgl. Mathieu, Tsncien rögime

dans la province de Lorraine et Banois. Paris 1878, ehap. 1. — Baa-
mont, Etttdea attr le r^ne de Leopold, p. 1^. — Kirchner, historische

Karte von Lothringen am 1. Februar 1766.
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Die Hochebene war überreich an Weizen, dessen Qualität

in der Umgebung von Nancy und in einigen Distrikten von

Bar non mouvant am besten war und viel nach den un-

fruchtbaren Ardennenbezirken exportiert wurde. Weniger ge-

schätzt wurde der lothringische Wein, doch erfreuten sich die

im Mosel-, Maass- und Omainthal gezogenen Sortai eines

guten Rufes und wurden in recht bedeutenden Mengen ins

Ausland verschickt. Die Saaigeguiid zeichnete sich durch

prächtige Wiesen aus.

Wie die Bürge der Vop^esen Silber und Erze, so barg

die Hochebene grosse Mengen von Salz in ihrem Schosse.

1697 wurden in den drei Sahnen zu Hosieres, Dieuze und

Chäteau-Salins 19500 muids (ä 560 Pfund) und gegen Ende

der Regierung Leopolds 36264 muids Salz gewonnen, die

grösstenteils nach den benachbarten Gebieten des deiitsdien

Reichs ausgeführt wurden. Dagegen lag die heute blühende

Eisen- und Glasindustrie noch in den ersten Anfängen. Sie

ist erst ein Produkt der merkantilistischen Politik der letzten

Herzöge.

StaatsrechtUch war das Herzogtum — mit Ausnahme

von Bar mouvant — noch immer ein Bestandteil des deutschen

Reiches. Kine Reihe von Ortschaften besass der Herzog ge-

meinsam mit (jliedern des Reiches, so z. B. Merzig und

Saargau mit 24 Dörfern mit dem Kurfürst von Trier, 3 Dörfer

mit dem Kaiser als Herzog von Luxemburg, 2 mit dem Fürsten

von Nassau-Saarbrücken.*) Die Regeln nir der Beziehungen

zum Reiche erfolgte nach dem Nürnberger Vertrag, den Herzog

Anton am 26. August 1642 mit Karl V. abgeschlossen hatte.

1) Diese Angaben sind grüsstenteils entnommen aus dem Bericht

des französischen Intendanten de Vaubourg von 1697, gedruckt Kecueil

de docmnents sut rhistdie de Lorraine. Nancy 1859. Vgl. auch Bau-

mont p. 563 fll und Arch. nat. K. 1184. M4in<»ie aar T^tat de Loiraine

(1680) und Memoire sur le Commerce 1788. Vgl. die Anlagen zur Stati-

stik des Herzogtums Lothringen.

2) Mathieu p. 81. Als Lothringen französisch geworden, erfolgten

mehrere Grrazreguliemngen.

Digitized by Google



1. DAS HBRZOGTUM L0THBIKG8N ÜM 1700. H?

Lothringen stand hiernach noch unter dem Schutze des

Reiches, war aber ezimiert von der Jurisdiktion und Beiträgen

für das Reichskammergericht; es war dagegen verpflichtet, zu

den fiir den Landfrieden (pro conservatione publicae pacis

erectae in imperio) notwendigen Lasten zwei Drittel der von

den Reichstagen den Kurstaaten auferlegten Summen aufzu-

bringen, i) Thatsächlich hat Herzog Leopold, der 1699 in

demütigenden Forineri vor Ludwig XIV. für Bar mouvant die

Huldigung leistete, 1716/17 noch bedeutende Summen für den

Türkenkrieg l)eigeäteuert und wäln end des spanischen Eibiulge-

kriegs sogar zeitweise den abeii feuerlichen Plan gehegt, sein

Land mit dem Elsass zu vereinigen und in ein Kuriurstentuin

zu verwandeln.*)

Infolge der langen französischen Occupation waren die

alten ständischen Einrichtungen verschwunden, Lothringen in

einen von einem absoluten Herrscher regierten Beamtenstaat

verwandelt worden. Die eigentliche Regierungsbehörde war

der Conseil d'Etat, der aus den Staatssekretaren, den Maitres

des reqn^tes und einigen Rftten zusammengesetzt war, und dem
der Herzog gewöhnlieh in eigener Person zu präsidieren pflegte.

Hier wurden die auswärtigen und militärischen Angelegen-

heiten beraten, hier wurden die zahlreichen Gesetze, mit denen

nia n das Land beglückte, ausgearbeitet. Die F i n a n z v e rw a 1 1 u n g

stand unter den Chambres des comptes zu Nancy und Bar-le-Duc,

die die Steuern verteilten, alle Rechnungen prüften und zu-

gleich als Verwaltnngsgericht in allen Steuer-, Zoll-, Forst-,

Salmen-, Berg- und Domänensachen entschieden.

Wie in der Verwaltung war es dem Herzog auch

gelungen, im Gerichtswesen die Anerkennung des landes-

1) cf. Calmet, Histoire ecciesiastique et civile de Lorraine III,

Preuves p. 393. Mathieu p. 15. Baumont p. 4 Eine ansfllhrliche Schüdening

des Verhältnisses Lothringens zum Reich giebt S. Fitte „Das staats-

rechtticlie Verhältnis des Herzogtums Lothringen zum deutschen Reich

seit (lern Jahre 1542'', in den Beiträgen zur Landes- und Volkskunde

von Elsass-Lothringen. Stiassl)urg 1891,

2) Baumont p. 82 ff., 220. 290.
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herrlichen Gerichts, der Cour souveraine, als obersten Appell-

hüfö für das gesamte Her/ogUun durchzusetzen, und auch auf

diesem Gebiet die Mitwirkung der Stände zu beseitigen. Im

Mittelalter hatten in Nancy, Mirecourt und Walierfangen die

Assises, in St. Mihiel die Grands-Jours getagt, Gerichte, die

sich aus Vertretern der Ancienne Ghevallerie, des alten Adels,

zusammensetzten; Alle sechs Wochen versammelten sich Montag

mittags um 1 Uhr die Herren unter dem Klange der Glocke von

St. Epvre an der grossen Treppe des Schlosses zu Nancy und

Jberieten in einem Gartenzimmer, um einen langen mit Sammt
bedeckten Tisdb hemmsitzend. Den Ehrenvorsitz föhrte zwar

der herzogliche Bailli, die Entscheidung stand aber ausschliess-

lich den Kdelleuten zu, die eine ganze Woche ohne Hntgelt ihres

Rieliteramts walteten. Aber in den Stiirineri der Kriege des

17. JahrhLnidert.s verschwanden die altehrwiirdigen Pairbgerichte

ebenso wie die Stände. An ihre Stelle traten ausser der

Cour souveraine die herzoglichen Gerichte mittlerer Instanz.

Das Gerichtsverfassungsgesetz vom 31. August 1698

schuf 16 Baillages, die zugleich Gerichts- und Verwaltungs-

bezirke waren, und von denen jeder ein grosseres Beamten-

personal besass. Der wichtigste Beamte war aber nicht der

Bailli, der lediglich eine repräsentative Stellung einnahm,

sondern der Generallieutenant, dem in der Regel em Lieutenant,

einige Räte und Assessoren zur Seite standen. Dazu kamen
noch Steuereinnehmer, Forst- und Polizeibeamte und ein

zahlreiches IJnterpersonal. Die Kompetenz der Gerichte er-

streckte .sieii in erster histanz auf Prozesse Adliger tmd Geist-

Hcher, Domänensachen, lehenrechtliche Materien, M ijestäts-

beleidigung, Falschmünzerei und einige Vergehen gegen die

1) Vgl. de Rog^ville I, 28—52. Arch. nat. K. 1184. M6mnirr sur

r^tat de la Lorraine (1680). Die Kosten eines Prozesses betrugen 0 francs,

von denen 1 an die greffiers, 5 an die Armen fielen. Drei Edelleute

konnten ein Urteil anfechten, was Verschiebung! der Sache an die nächsten

Assisen zur Folge hatte. — Neuerdings veröfTentlicht Krug -Basse eine

Geschichte des lothringischen Parlaments in den Annales de 1 Kst.

Bd. X (1896) ff.
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Sicherheit des Staates. ^) Ausserdem aber bildeten die Gerichte

die zweite Instanz für die Untergerichte, sowohl die herzog-

lichen, die Prev6t6s, wie auch die seigneurialen mit gleich

zu berührenden Ausnahmen. Endlich hatten nach der Ordonnanz

von 1701, die sich an die französische Ordonnance criminelle

von 1670 anlehnt, die Baillages das Recht, alle Vergehen an

sich zu ziehen, über die die Untergerichte nicht binnen drei

Tagen die Untersuchung eingeleitet hatten. Von den meisten

Baillages konnte man an die ( iir souvcraine appellieren,

sofern das Streitobjekt 50 frs., vuii den Gerichten zu Nancy,

MirecGurt, Saargemünd und St. Mihiel nur, wenn es 100 frs.

überschritt. ^)

Hinzugefügt sei eine Uebersicht der Baillages, die zu-

gleich einen Einblick in die Territorialeinteilung des Herzog-

tums gewährt.'')

A. LOTHRINGEN.

1. Haillage Naiuy iiiit Prev(jtes in Nancy, St. Nicolas,

Rosieres, AinaiK:c, Chateau-Saliiis, Gondreville, Preny, Pompey,

Gontchen, Clialigny, Marsal, Einville.

2. Baillagc St. Die mit Prevöte Markirch (die direkt

unter der Cour stand).

3. Baillage Lun^ville mit Prevdt^s Badonviller, Azerailles,

Blamont, Deneuvre.

4. BaÜIage de Vosge in Mir^court mit Prevöt4s in

Mir^urt, R^moncourt, Ghfttenois, Arches, Dompaire, Val-

froicourt, Charmes, Damey.

5. Baillage Nenchitteau.

6. „ Bruycies. *

7. „ Epinal.

8. „ Chätel.

1) Vgl. Ordonnance dvile et crimmelle vom Juli 1701. Tit 1.

Art 5 ff. 14. 19.

^ Vgl. Riston, Analyse 87 ff. Canon p. 147. Mathieu p. 288. Gou-
turne de St. Mihiel titre 2. Coutume de Bar titre 2. Recueil I, 71.

^) Bccueil I, 40 (1698). Die Einteilung wurde 1754 abgeändert.

Recueil VIU, 254.
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9. Baillage Nomeny.
10. „ Grafschaft Vaudemont in Vezeiise.

11. „ d'Allemagne in Saargemünd mit Pre-

öt^s in Saargemünd, Walleifangen, Insmingen, Dieuze, Bolchen,

Freisdorf, Siersberg, Merzig-Saargau, Schaumborg, Saaralben,

St Ävold, Ritsch, Bockenheim.

B. BAR NON MOÜVANT.

12. ßaillacro St. Mihiel mit Provotos in St. Mihiel,

Hattonchätel, Apremont, Sancy, Norroy-le-Sec, Briey, Conflans-

en-^amisy, Foug, Boucconville.

13. Baillage Etain mit Prevot^s in Longuyon und

Arancy.

14. Baillage Pont-ä-Moasson mit Prevdtös in Thiau-

Court und Mandre^ux-Quatre Tours.

15. Baillage du Bassigny in Bourmont mit Prerdt6s

in Bourmont, La Marche, Gonflans, (Mtillon-8ur-Sa6ne,

Gondr6court.

G. BAR MOÜVANT.

16. Baillage Bar-le-Duc mit PrevötSs in Bar, Pierre-

fitte und Souilly.

Unter den Prevotalgerichten standen die immodiateii

Gebiete. Diese uinfa^sten von den 2082 Genieindon, die das

Herzogtum (ausser Bar mouvaiitj zählte, 729, also etwas mehr

als ein Drittel, darunter sämtliche Städte ausser Remiremont

und St. Die. In 281 Gemeinden — es sind dies meist Be-

sitzungen geistlicher Stifter, deren Vogt der Herzog war —
Cibte der Herzog die Gerichtsbarkeit gemeinsam mit anderen

Herren aus. Den Rest, 1072 an Zahl, also etwas mehr als

die Hälfte, bilden Mediatgebiete. Einige unter ihnen, wie das

Damenstift Remiremont, die Mannsklöster Etival und Moyen-

montier, das Kapitel von St. Di6 in den Vogesen, die Mar-

quisate Graon-Haroue, Tantonville und Chaumont in Lorraine

propre, die Grafschaft Mikcliingen, das Marquisat Falkenh(Tg,

die Herrschaft Forbach und andere in Deutsch-Lothringen
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hatten sogenannte Büffets, d. h. eigene Gerichte mittlerer histanz,

waren von den Baillis eximiert und unterstanden direkt der

Cour souveraine, während die meisten Seigneurien mir Gerichte

erster Instanz besassen. faides auch ein Gericht erster Instanz

hat die volle Jurisdiktion, auch ein gewöhnliches seigneuriales

Gericht kann ein Todesurteil verhängen. Nur kann der Verur-

teilte von einem solchen noch an das Gericht des Baillage appel-

lieren, während dem vom Büffet Verurteillea lediglicli die Fie-

rufung an das oberste Laiidesgericht in Nancy gestaltet ist.

Verfassungsgeschichtlieh ist die Thatsache bedeutungsvoll, dass

noch in diesem, von einem absoluten Herrscher regierten Be-

amtenstaate eine grosse Anzahl von llnterlhanen von Eingriffon

der landesfürstlichen Provinzialgerichte befreit und lediglich

der Zentral-<}ewalt unterworfen waren. Die grossten Kontraste

stehen nebeneinander. Während die Verwaltungsbeamten sich

in die kleinsten Kleinigkeiten des täglichen Lebens einmischen,

herrschen im Gerichtswesen noch Zustände, die an die mittel-

alterlichen Immunitäten erinnern.

Aber es handelt sich nicht nur um die Ausübung der

Gerichtsbarkeit. Mit ihr sind noch andere wichtige Rechte

verbunden, die der Seigneurie- erst ihr Gepräge verleihen.

Wenden wir uns nun der näheren Hetraclitung derselben zu,

die uns gleiclizeitig einen tiefen Einblick in die staatliche wie

in die Agrarverfassung Lotlu'ingens gewähren wird.

2.

DIE LOTHRINGISCHE SEIGNEÜRIE.

Lothringen hat von jeher den Ruf gehabt, ein Mischland

zu sein, in dem deutsclies und franzusisches Wesen aufeiuander-

stoösen und sich in tausendialügen Beziehungen diu-chdriugen.

Und in der That gerade auf dem Gebiete der Verfassungs-

geschichte ist die Richtigkeit dieser Thatsache einleuchtend.
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Die lothringische Seigneurie ist der französischen zwar eag

verwandt, aber sie ist in manchen Beziehungen stärker aus-

ge{»!ägt als diese und zeigt vi^faehe Beröhningspunkte mit

den südwestdeatschen Kleinstaaten und den mediatisierten

elsässischen Herrschaften. Wie hier die französische Krone,

so hat in Lothringen die herzogliche Gewalt sich über die

Kleinstaaten erhoben; aber es fehlte ihr die Machtfülle der

französischen Krone, und .sehr uiugsam und viel später als

dkiser gelang es den lothringischen Herzögen, die Macht der

Vasallen zu beschränken.

Einige Herrschaften auf lothringischem Boden verstanden

es, sich gänzlicii der herzoglichen Gewalt zu entziehen. Abge-

sehen von den drei Bistümern sind es die nassauische Grafschaft

Saarwerden, die gefürstete Grafschaft Salm und die winzige

Grafschaft Krieclüngen, die dem Hause Wied-Runlcel gehorchten.

Diese kleinen Territorien waren reichsunmittelbar, gehörten

zum oberrheinischen Kreise, unterlagen der ' Jurisdiction des

Reichskammergerichts und unterschieden sich nicht von den

anderen Kiemstaaten des heiligen Römischen Reiches.

Die Herrschaften, von denen wir zu sprechen haben,

bilden dagegen einen Bestandteil des Herzogtums Lothringen.

Sie unterlagen der Gesetzgebung und seit dem 17. Jahrhundert

auch der Besteuerung doa Herzogs und unierstanden der Juris-

diction der Cour s'ouveraine in Nancy.

Mehr als der dritte Teil der Gerichtsherrschaften war,

wie wir oben sahen, herzoglich, aber diese Seigneurien sind

durch eine systematisch konsequente Politik nach und nach

in den Besitz des Landesförsten gelangt, sie werden zwar von
seinen Beamten verwaltet, zeigen aber im übrigen die gleiche

Struktur wie die privaten Seigneurien.

Die letzteren können, da sie Lehen der Krone sind, nur
geistlichen Korporation^ oder Adligen gehören. Bürgerliche

1) Ueber die französische Seigneurie vgl. die trefflichen Aiisführungen

Dareste de la Chavanne^s in der Histoire des dasses aghcoles en France.

Paris 1858. p. 332 ff.
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sind von ihrem Besitz ausgeschlossen und, falls sie dennoch

seigneuriale Rechte erwerben, verpflichtet, sie binnen Jahr und

Tag zu veräussem.^)

Unter den geistlichen Korporationen müssen wir an

erster Stelle das adlige Fräoleinstift Remiremont an der

Mosel nennen, dess^ Besitzungen sich über das ganze Gebiet

der südlichen Vogesen ausdehnten. Im Vergleich zu den

anderen Damenstiftein, die sämtlich von ihren Insassen 16

adlige Ahnen (olme Mesalliance), 2) aber kein Gelübde ver-

langten, sprach der Volksniund von den Damen von Remire-

mont, den Fräulein von Kpmal, den Kanimerjungfern von

Bouxieres und den Mägden von Poussay. Die Aebtissin,

eine Prinzessin aus hohem Hause, war seit den Zeiten Rudolfs

von Habsburg Fürstin des heiligen Römischen Reiches.*)

Sie trug ein goldenes Kreuz, thronte in der Kirche unter

einem sammeten Baldachin und fuhr in einer Karosse sechs-

spännig aus. Nach ihrem Tode läuteten ihr die Glocken von

hundert Kirchen, deren Patronin sie gewesen war, 24 Tage

lang das Totengeläut.*) Von altersher hatten Könige und

Kaiser das Kloster des heiligen Romaricus beschenkt. In

nicht weniger als 52 Herrschaften, den sogenannten Bans

St. Pierre, übte das Stift die hohe Genciitsbarkeit aus, in dem
18. Jahrhundert allerdings in den meisten gemeinsam mit dem
Herzog, der Vogt des Klosters war. In mehr als 2U0 Orten

in Lothringen, Elsass und Burgund empfing dasselbe Zehnten

1) Riston, Analyse p. 60. Coutume de Lorraine V, 2. Es wird an-

genommen, dass jede Herrschaft im Herzogtum ein Lehen ist. Der Inhaber

muss beweisen, dass das Gut Allod ist, „parce qu'il est re«ju en droit

coutumier, qiie nulle terre sans soigneur". Riston p. 75. Erst im Juni

1771 wurde Bürgerlichen der Besitz von Lehen gestattet.

2) Weder Ludwijj; XIII. noch Ludwig XIV. hätten ihre Tochter auf-

nehmen lassen können wegen ihrer Abstammung von Maria Mcdici.

Haussonville I. 329.

8) cf. Doc. des Vosges I, 80.

4) M^moires de la baronne d'Oberkircb I, 160. MaUiiea p. 70 t
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und ^iindherrliche Gefälle, so dass seine Einnabmen atif etwa

dOOOOO L. geschätzt wurden.^)

Das Stift, das sich den grossen burgundischen Abteien

St. Claude und Lure, deutschen wie Fulda und Hersfeld wohl

an die Seite stellen lässt, wurde von keinem anderen an

Reichtum auch nur annShemd erreicht. Immerhin hatten das

Kapitel von St. Di^, die Benediktinerkloster Senones, Moyen-

moutier und Etival auch sehr umfangreiche Seigneiirien.

In den Distrikten der Hochebene gab es zwar auch einige

reiche Kliister, aber nur wenige befanden sich im Besitze der

liohen Gerichtsbarkeit. Hier sind es vor allem (he grossen

Vasallen, die Herren der alten Ritterschaft, wie die Familien

Tornielle, Bassompierre, Lenoncourt, Haraucourt, Uaussonville,

Beauvau u. a., die grosse Herrschaften besassen. Eine der

bedeutendsten war z. B. das Marquisat Graon-Haroue, das 18

Gemeinden umfasste. Das von dem berühmten Architekten

Boffrand erbaute Schloss zu Haroul mit seinen 4 Türmen, dem
geräumigen Vorhof, seinen breiten Wassergraben und semen

ausgedehnten Wirtsehaftsgel^nden und Stallungen, dem herr-

lichen Parke mit seinen Jahrhunderte alten Kestenbäumen trug

einen durchaus fürstlichen Charakter. Dem Aeusseren entsprach

die reiche Ausstattung. Eine mit Sculpturen gesclimückte Treppe

führte in die prächtigen Räuine des Ritterschlosses, die voll

waren von kostbaren Möbeln und Walieu und alten Uandrischen

Gobelins. 2)

In Deutsch-Lothringenwaren wie im Elsass mehrere deutsche

Reichsfürsten begütert So besass das Haus Leiningen-Harten*

bürg die umfangreiche Herrschaft Forbach, der Fürst von Salm

ausser seiner reichsunmittelbaren Grafschaft noch einige vom
Herzog lehnsrührige Herrschaften, der EUieingraf von Salm-

1) Lepage, Vosges II, 417. Taine, Anden regime p. 26. Remire^

mcmt hatte lange um seine Unabhängigkeit gegen die Henöge gekfimpft

nnd hat sich erst am 6, Juni 1566 deflniüv dem Herzog nnterwoifen.

Vgl. Fitte, staatsrechtliches Verh&ltnis p. 71 f. Lepage, Vosges II, 414.

S. auch unten.

2) Lepage, Mcurthe 1, 473. Harou6 gehörte derFamilie BeauTau-Craon.
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Grumbach und der Fürst von Löwenstein-Wertheim die Graf-

schaft Püttlingen. An der ausserordentlich grossen Grafschaft

Mörchingen hatten die Rheingrafen, die Wied, Pfalz-Birkenfeld

und Württemberg Anteil.

Aber neben diesen grossen Herrschaften, die im Umfang

manchen süddeutschen Kleinstaat übertrafen, gab es doch eine

sehr grosse Anzahl kleiner Seigneurien, die nur eine Gemeinde

und mitunter sof^r nur wieder Tolle oinor Gemeinde umfassten.

Sehr häufig kommt es vor, dass zwei oder melirere Seigneurs

Inhaber einer Seigneurie sind, und oft noch zu sehr ver-

schiedenen Bruchteilen. Als IJeispiel für viele wähle ich die

Gemeinde Rog^ville bei Pont-ii-Mousson, die si( h 1708 aus

15 Hausständen -zusammensetzte. In die hohe Gerichtsbarkeit

und die daraus entspringenden Rechte und Einnahmen teilten

sich sechs Herren, und zwar derart, dass von je 100 frs.

M. de Brul^ 43 frs., Madame de Saintignon 35 frs. und ein

M, Paton gar nur 6 gros (Vi fr.) erhielt,
")

Es ist natürlich sehr schwierig, sich von der wirtschaft-

lichen Lage des Adels ein klares Bild zu machen. Gewiss

manche grosse Herren müssen sehr vermögend gewesen sein:

aher es sclieint, dat^s die üherwiegende Mehrzahl des Adels nur

ein geringes Einkommen besessen hat.^) Dil sein eigener land-

wirtscluifUicher Betrieb gering war, und die meisten Gefalle,

die er bezog, unveränderlich waren, mussten bei sinkendem

Geldwert seine Einnahmen im Vergleich zu den steigenden

Anforderungen, die das Leben an ihn stellte, immer germger,

seine Lage eine immer schwierigere werden. Nur die Hof-

steilen einerseits, die Versorgung in den adligen Stiften anderer- ^

seits boten der Aristokratie Schutz vor dem drohenden Ruin.

Wie sind nun die Rechte beschaffen, die d&p Seign^ir,

1) Lepage, Meurlhe U, 419. Vgl. Mathieu p. 303.

Vgl. Mathieu p. 900. Recueil de docoments IV, p. 72. Nach dem
Bericht Vaubourgs (1097) soUen nur wenige Herren 10000—12000 L.

Rente besessen haben, etwa ein Dutzend mehr als 4000, die anderen

unter 4000 L. In manchen französischen Provinzen war der Adel in

nicht viel besserer Lage. Vgl. TocqueviUe, De Tancien regime p. 145.
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der Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit ausübte, wie grenzen

sie sich nach oben gegen die landesfOrstliche Macht, wie nach

unten gegen die Unterthanen ab? Die Summe dieser Rechte

pflegt von franzosischen RechtshistorilEem gewöhnlich als

droits f(§odaux, seltener als droits seigneuriaux, deutsch vielfach

als grundherrliche Rechte bezeichnet zu werden. In der

Regel figurieren in den Aufstellungen, die sich in jeder Rechts-

geschichte zu linden pflegen, r)frentlich rechtliche Refugnisse,

Bodenzinson, Lods et ventes, und Leibeigen^sehaftsrechte bunt

durcheinander, während wir unter den scigneurialen Rechten

ausscliliesslich die aus der Gerichtsherrschaft entspringenden

Rechtstitel aufführen. So oft daher schon ein Verzeichnis

dieser Rechte angelegt worden ist, so sehen wir uns doch

genötigt, dasselbe zu wiederholen,, hoffen aber,
.
einige neue

Momente für ihre Beurteilung und damit für die Wiirdigung

der Seigneurie als verfassungsgeschichtlicher Institution bei-

bringen zu können.

Die lothringischen Historiker teilen die droits seigneuriaux

in droits honorifiques, droits honorifiqiies et lucratifs ä la fois

und droits lucratifs. M Und in der 'I hal
, es ist schwer, eine

befriedigende Einteilung für die sehr verschiedenartigen Rechte

zu finden. Wir teilen sie ein in Ehrenrechte, Rechte der Justiz,

der Verwaltung, Agrarrechte, Regalien, Ansprüche an Zwangs-

beiträge (Steuern) und Dienstleistungen (Frohnen) der Unter-

thanen. Wir verkennen nicht, dass manche Steuern und
Frohnen z. B. aus bestimmten Verwaltungsrechten entspringen,

aber es schien geboten, die Steuer- und Frohnverfassung im
Zusammenhang vorzuführen. Nicht so sehr die juristische

Konstruktion, als die soziale und verfassungsgeschichtliche Be-

deutung der Seigneurie steht uns im Vordergrund.

1) Mathiea teilt noch in droits de jnstiee imd foneien, venteht aber

unter droits foneiers auch Steuern, Frohnen und Leibetgenschaftsabgaben.

Eine An&&hlnng und Besprechung der droits de justice ohne rechte

Ordnung findet sich in dem Buch von V. Riston : Contribution k Tötude

du droit coutumier k^rrain, das mir erst während des Drucks bekannt

geworden ist.
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A. DIE EHRENRECHTE.

In so (( mnoniellpn Zeiten wie im 17. und IS. Jahr-

hundert haben Ehrenreclite eine noch grössere Bedeutung als

heute gehabt und sind naturgemäss auf die soziale Stellung-

nicht ohne Einfluss gewesen. Der Seigneiir hat z, B. das Recht,

von seinen Unterthanen mit dem Hut gegrOsst zu werden.*)

Insbesondere aber zeigt sich seine privilegierte Stellung im

Verhältnis zur Kirche. Er hat seinen bevorzugten Platz im

Chor auf der rechten Seite, emprangt zuerst die Hostie und

das Weihwasser, und schreitet bei Prozessionen hinter dem
Priester einher. Im Kirehengebet wird er nach dem landes-

fürstlichen \Uum: ftyrch folgende Formel «genannt: «Beten

wir für unseren Sei<;neur und die Dame dieses Ortes, auf

dass durch ihre Autorität, -duicli ihre Fürsorge und ihr

gutes Beispiel der Fri(vle bewahrt bleibe, die guten Leute ge-

schützt, die Bösen gestraft und die Armen erleichtert werden

mögen. » Bei Freudenfesten in seiner Familie darf der Seigneur

ein feierliches Tedeum beanspruchen, nach seinem Tode müssen

die Glocken drei Tage und drei Nächte geläutet werden.

Schliesslich werden dem Seigneur noch im Tode durch ein

besonderes Grabmal in der Kirche, das mit dem Wappen der

Familie geschmückt ist, die gebührenden Ehren erwiesen.

Im bfirgerlichen Leben zeigt sich die bevorzugte Stellung

des Seigneur insbesondere an dem P'este des Schutzheiligen

(f§te patronale). An diesem Tage ging vor der Messe der

Sergent des Orts umher und verkünflete nach dreimaligem

Trommelwirbel die Eröffnung des Festes im Namen Gottes,

des Heiligen und des Seigneur. Nach einer Aufforderung, sich

am festlichen Tage gut zu benehmen, folgte nach erneutem

Trommelschlage die Erlaubnis zum Tanze (Cri de la fete pa-

tronale). Nach der Vesper kam dann das Volk in den

Schlosshof, und der Herr und die Herrin pflegten den Tanz zu

1) Mathiea p. 280. Lepage, Meurthc I, 310

2) Lepa^e. Menrtbe 311 f. Mathieu p. 280. Riston, Analyse 93.

3) Lepage, Meurthe I, 310. 316. II, 65. 466.
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eröffnen. *) Geistliche Herrschaften, wie die Aebtissin von

Vergaville, hatten Anspruch auf die erste Serenade oder auch

ein Morgenständchen. Am Nei\jahrstage waren die Unterthanen

verpflichtet, ihr ein frohes neues Jahr 2U wünschen und ihr

dabei zwei £!llen seidenes Band und 200 Nadeln zu überreichen.")

Diese kleinen Züge sind vielleicht besser als manche

andere geeignet, uns in das Wesen der Seigneurie einzufOhren

und uns über die soziale Stellung eines lothringischen Herrn

aufzuklären. Trotz mancher Härten im einzelnen trug die

Seigneurie eben doch einen gemütliclien patiiarelialiseheii

Charakter.

B. JUSTIZ.

Die wichtigste Kumpetenz des Seigneur, zu der die

anderen eigentlich nur Annexe sind, ist die Ausübung der

Gerichtsbarkeit. Nach lothringischem Recht teilt sich dieselbe

in hohe, mittlere und niedere (haute, moyonne et hasse).

Selten wird noch eine vierte Gattung, justice fonci^re, erwähnt.

Die Unterscheidung richtet sich lediglich nach der Art der

Vergehen, nicht nach dem Instanzenzug, die hohe Gerichtsbar-

keit kann auch schon von einem Gericht erster Instanz aus-

geübt werden.

Die hohe Gerichtsbarkeit umfasst die Aburteilung aller

nicht ausdrücklich dem Herzog vorbehaltenen Verbrechen (s. o.),

die Vollstreckung der Todesstrafe, Verstümmehmfr, Rrandmarkung,

i\i 1:^-1 üllong am Pranger, Folterung, Auspeitschung und Ver-

bannung MUS dem Hereieh des Gerichtsbezirks. Ihr Zeichen

ist vor allen Dingen der Galgen. ^) Es gab auch einige Hauts-

Justiciers, denen die Vollstreckung der Todesstrafe versagt war,

obwohl ihnen die gesamte Jurisdiction und alle aus ihr

fliessenden Sportehi zustanden.

Die mittlere Gerichtsbarkeit, die stets mit der hohen

verbunden war, und mir eine juristische Konstruktion zu sein

1) llatbieu p. 280.

^ Lepage II, 6-48.

8) Ck)ut. de Lorraine VI. Riston, Analyse p. 90 f.
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scheint, gab die Befugnis körperlich zu strafen, ohne die

Peitsche anzuwenden oder Glieder zu verstümmeln, Aburteilung

von Tnjurienklagen und geringen Vorfrchen und die Vprhän^ung

von Haft bis zu 24 Stunden und Geldbussen bis zu öO pols.

Nach Ablauf eines Tages musste der Schuldige dem Haut

Justicier übergeben werden. ') Die Civilgerichtsbarkeit war

prinzipiell der mittleren Gerichtsbarkeit vorbehalten, zuweilen

aber nur bis m einem bestimmten Streitobjekt. Praktisch kam
die ganze Unterscheidmig kanm in Betracht

Dagegen ist die niedere Gerichtsbarkeit nicht selten von

der hohen getrennt und mit der Grundherrschaft verbunden.*) .

Ihre Kompetenz erstreckt sich auf Strafsachen, in denen Geld-

bussen bis 10 sols verhängt werden, Feldfrevel, Abgrenzung

von Grundstücken, Pländung, Gerichtsbarkeit über die den

Herren Zins schuldigen Felder u. s. w. ^)

Die Ausübung der Justiz war brit'ils durch eine Ordon-

nanz Herzog Karls III. vom 1. Dezember 1583 an bestimmte

Regeln gebunden. Vor allen Dingen wurde das schriftliche

Verfahren vorgeschrieben, und dadurch bereits die Vasallen

zur Einsetzung von gelehrten Richtern und Gerichtsschreibem

(greifiers) genötigt.^) Eine genaue Ordnung des Verfahrens

wurde in der Ordonnance civile et criminelle vom Juli 1701,

dem sogenannten Ck>de Leopold, vorgenommen, die die Ernennung

Graduierter vorschrieb und den Richtern befahl, mindestens .

ein Mal im Monat sich nach ihrem Bezirke zu begeben, um
in demselben Recht zu sprechen. Auch der Strafvollzug, ins-

besondere das Gefängniswesen, wurde durch herzogliche Gesetze

geregelt, und die Verbesserung des sanitären Zustandes der

Kerker sowie der Beköstigung der Gefangenen auf humane

Weise gefördert.*)

1) Coiit. äe Lorraine YIL

2) Vgl. Lepa^e, Meurthe I, 114. 208. 433. 570. II, 244. 462. 607.

C92. Vgl. unten.

8) Cout. de Lorraine Vlil.

4) Rogöville I, a57.

• 6) Ordonnance criminelle I, lit. 7. II. p. 72. Recneil II, 376. VI, 89.'

Darmatädter, Die Befreiung der Leibeig^oneo. 9
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Die grösseren Herrschaften hatten eigene Boffets oder

Prevdtes baillageres, die mit mehreren gelehrten Richtern be-

"^setzt waren. An der Spitze stand ein Bailli, in Deutsch-Loth-

'ringen Amtmann genannt Daneben gab es gewöhnlich noch

einen oder mehrere Graduierte, einen Procurator, einen Ge-

riehtsj^ehreiber nnd verschiedene Unterbeamte. Die kleineren

Seigneurs konnten die Mittel für die liezalilung eines HeamtPn-

personals natürlich nicht aufbringen: sie ergriÜ'en den gleu hen

Ausweg wie in Savoyen, thaten sich zusammen und ernaimten

für mehrere Herrschaften zusammen einen Advokaten an einem

herzoglichen Gericht zu ihrem Richter (juge-garde). So war

z. B. der Advokat Gcenry 1788 Richter in 28 Ortschaften.

Trotzdem war es, wie Mathieu anschaulich geschildert hat, in

den kleuien Seigneurlen mit der Rechtsprechung übel genug be-

stellt; der Richter, der gewöhnlich auf die Sporteln gestellt

war, kümmerte sieh nur um Vergehen, wenn der Angeschul-

digte die Mittel hatte, die Kosten zu bezahlen. *)

C. VEIUVALTIING.

Eng verbunden mit der Gerichtsbarkeit sind die Befug-

nisse, die der Seigneur in der Lokalverwaltung ausübt. £r

hat das Recht, Ordonnanzen zu erlassen, deren Befolgung er

eben als Herr der Gerichtsbarkeit durchsetzen kann. Er hat

die Befugnis, Schutzbriefe zu erteilen und die Beleidigung der

so von ihm privilegierten Personen durch Geldbusse zu ahnden.

Das Geleitsrecht dagegen (sauvegarde oder haut conduit) ist

im allgemeinen fiskalisch, und gehört nur ausnahmsweise, wie

etwa in Forbach, dem Seigneur. ^) Ihm steht im w eitesten

Maasse die Polizei zu: so kimn er ihm missliebigen Fremden

den Aufentlialt vei*<a<;en und ihi-e Aufnahme in den Gemeinde-

verband verhindern. Kr wacht für die Aufrechterhaltung guter

1) Mathieu p. 287 ff. Sehr anschaulich sagt ein Memoire (Arcli.

nat. K. 1184) prdseat un haut justicier qui a quelque miserable, n'est

pas conseill^ d'en d^penser 200 4ciis pour faire pendre im coquin; en
dix ans sa haute justice ne reportera pas tant'*.

Ck>at. de Lorraine VI, 17. Canon p. 198 ff. Jahrbuch V, 159.
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Sitte, er sorgt für die SonntagsheiUgung, bestraft Frauenzimmer,

Hin ein liederliches Leben führen, und Aerzte, die nicht recht-

zeitig den Beichtvater rufen lassen, er kann die Anzahl der

Gerichte bei Hochzeiten bestimmen und Zigeuner aus dem _

Lande weisen.^) Ferner hat er das Aecht, Wirtshäuser zu

concessionieren, Tanz und Spiel zu erlauben, er Qbt die

Marktpolizei aus, sorgt fQr Maass und Gewicht, fiir den guten

Zustand von Brücken und Wegen. *)r Mitunter hat er auch

die Aufj^icht über das in seinem Bezirk befindliche Handwt rk.

die freilich meist den landesherrlichen Behörden zusteht. Wir

weiden vielen dieser Rechte bei der Betrachtuiii^ der Steuer-

verfass'unj? wieder begegnen, da sie sicii zum Teil in Abgaben

umgesetzt haben. Den mannigfachen Rechten steht die Pflicht

der hohen Gericht lien en fre^enüber, für die ausgesetzten Kinder

zu sorgen. Erst 1774 erlaubte ihnen eine königliche Ordonnanz,

dieselben gegen eine jährliche Zahlung von 60 frs. Pension im

Spital zu Nancy unterzubringen.^)

Wie der Seigneur für die Rechtsprechung sich einas

Graduierten bedient, so hat er auch in der Regel mehrere

Beamte für die Verwaltung der Seigneurie. Das wichtigste Organ

derselben ist der Maire oder Meier. Er wird vom Herrn

gewöhnlich nach freiem Ermessen ein- und abgesetzt, mitunter'

wird selbst für dies Amt der Stellenkauf angewandt. Nur hie

und da steht den Cnterthanen ein Vorschlagsrecht zu. In den

grosseren Seigneurien, insbesondere in den herzoglichen

Domänen und den Sliftsgebieten der Vogeseu, ist die Mairie

ein grösserer Verwaltungsbezirk, der sich über mehrere, ja

zuweilen über ein Dutzend Gemeinden ausdehnt.^) Haben

1) Vgl. z. B. Lepage I, 310.

S) cf. Riston d3. 106. S. auch unten.

8) Z. B. in Harou4, Lepage I, 472 „droit de han et de maitrise de

tous mßtiers". Vgl. Rog^viUe II, Suppl. 80.

*) Riston p. 102.

5) Lepage. Vosgos II. 11. 88. 219. 306 tt. 8, w. Vorschlagsrecht II,

11 Meurthe I, 21. Zuweilen unterschied man noch grand maire und

menus maires. Vosges llj 307.

9»
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mehrere Herren Anteil an einer Gemeinde, so hat jeder prinzipiell

.seinen be.^onderen Mahe: zuweilen einigen sie sieii aber auch

und ernennen zusammen einen gemeinsamen Beamten. ^)

Der Maire ist, wie aus dem Gesagten hervorgeht, lediglich

herrschaftlicher Beamter und entspricht, wenn auch nicht

durchaus, demVillicus des Mittelalters* Er ist in mter Linie

ein Wirtschaftsbeajnter, der die Einnahmen des Herrn ein-

zieht und verrechnet. Dann aber ist er auch Polizeibeamter

und iibt häufig auch die niedere Gerichtsbarkeit aus. Ihm zur
' Seite stehen dann einige Schöffen (echevins) oder Geschworene

(jures). In der Regel ist der Maire von den Lasten der anderen

Unterthanen l)efreit und pflegt Anteil an einigen Gefallen zu

haben. In Deutsch-Lothringen entrichtet er dafür jährlicli ein

„feist Rehwein". *)

Der Maire ist der Leiter der Versammlungen der Seigneuri(%

, / der Plaids-annaux (Jahrgedinge), die ihren Ursprung nicht

etwa in den karolingischen öffentlich-rechtlichen Placita^

sondern in den alten Versammlungen der Angehörigen einer

ViUication haben. Indes ihren langen Bestand verdanken sie

wohl dem herzoglichen Edikt vom 1. April 1598, das ihre

alljährliche Abhaltung im ganzen Herzogtum, in Stadt und
Land, in domanialen und privaten Seigneurien, 14 Tage nach

St. Remy (1. Oktober) vorschreibt. Nach der Messe müssen

sämtliche Eingesessene des Gei lt litsbezirks (justieialjles) bei

.Strafe von 8 frs. erscheinen. Hier werden dann die Namen
der Einwolmer der Seigneurie verlesen, ihre Abgaben und

Heeht(^ aufgezählt, die Beamten wie die Maires, Gerielits-

beamten, Feldhüter, Förster ernannt und vereidigt, Klagen der

Unterthanen über die Beamten vorgebracht. Zugleich werden

hier die verfallenen Geldbussen eingezogen und neue Polizei*

Verordnungen verkündet. ') In den herzoglichen Bezirken

hält der Pr^vöt, in den privaten der Herr selbst oder sein

Richter das Jahrgeding ab.

1) Lepage, Meurtlie I, 258. II, 419. Uy3.

2) V-i Jalirbuch V, 1Ö7. cf. Lepage I, 73. II, 621. 754.

3j Rogivillc II, 314.
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Diesp VoisaimnlunK<'ii ^n\d zwar eine Veranstaltung der

Seijrnpui ie, aber es kommt nicht selten vor, dass die Seigneurie

mit der üemeinde zusammeiilällt. AlsdanR kann der Maire

auch zum Gemeindebeamten, das Jahrgeding zur Gemeinde-

versammlung werden. Denn auch die Gemeinde unterliegt

am Anfang des 18. Jahrhunderts noch in- vielen Beziehungen

der Beaufsichtigung durch den Gerichtsherm. So darf z. B.

keine Versammlung von Gemeindemitgliedern stattfinden ohne

Erlaubnis des Maire oder eines anderen herrschaftlichen

Beamten, die dazu das Recht haben, derselben jederzeit bei-

wohnen zu düi fen. Ferner hat der Haut Justicier ein I i

spruchsrecht gegen alle Veräusserungen und Veränderungen

von Gemeindeländereien, ein lieeht, das vielleieht aus der

Stellung (fes Herrn als Obereigentiiniers der Alhnende zu er-

klären ist, aber wie wir sehen werden, auch auf einem persön-

lichen Interesse desselben beruht. Schliesslich sind die Ge-

meindebeamtenverpflichtet, in den Plaids-annaux ihreRechnungen

zur Prüfung vorzulegen.')

Aber gerade hier, auf dem Gebiet der Gemeindeverwaltung,

hat die herzogliche Gewalt schon früh ihren Einfluss neben

derjenigen des Seigneur geltend gemacht Die Gemeinde ist

der herzogliche Steuerbezirk, nicht die Seigneurie, und hierauf

beruht das landesherrliche hiteresse an iluer Beaufsichtigung.

Ein zweiter Grund ist wohl in der Fürsorge zu suchen, die

die herzogliche Regierung von jeher den Forsten zuwandle,

die wieder ihre Ursache in der ^yrossen Bedeutung der

Salinen tür die herzogliehen Finanzen lindet. So wandte

sich schon seit dem 12. Jahrhundert die Gesetzgebung dem
Forstwesen zu und unterstellte nach und nach alle Waldungen

des Landes den herzoglichen Gruyers.^) Der andere Grund,

die Rücksicht auf den richtigen Eingang der Steuern, bewog

1) Cout. de Lorraine VI, 18. Cout. de Bassigny 20.

2) Cout. de Lorraine XV, 28. Riston p. 92.

3) 1585 brrictiton die Domänen lOOOUOO. die Steuern 1800000 und

die Salinen 15(R)0(H) ha. ein. Arch. nat. K. 118 i.

4) Rog^villc I, 524 ff.
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Herzog Karl III. dazu, durch ein Gesetz vom 12. Oktober 1577

den Gemeinden zu vcrbielcn, ir^iond etwas von ihren Ländereien,

bei Strafe von 10 frs. für die Qiiadrattoise, zu veräussprn oder

zu verpfänden. Zugleich sollten die landesherrlichen Heainh n,

selbst in den Gerichtsbezirken der Vasallen, Revisionen der

Allmenden vornehmen und die Berichte der Chambre des

Comptes einsenden. ^) So standen die Gemeinden unter der

doppelten Aufsicht des Seigneur und des Herzogs; für die freie

Entfaltung der Selbstverwaltung war kein Platz gelassen;

immerhin überwog doch der Einfluss des Seigneur bei weitem.

Da wurde durch das Gesetz des Königs Stanislaus vom
B. Mai 1738 die Gemeindeverfassung neu geregelt. Jedes Jahr

sollte die erste Klasse der Steuerzahler, die über 30 L. zahlten,

mit Stimmenmehrheit den Syndie wählen. Man könnte meinen,

dass damit die Selbstverwaltung in Lolhi-ingen cingefülirt

worden wäre an Stelle der bisher herrschenden Beaulisichtigung

durch den Herrn; nein, diese Heaufsichtigunp: wurde nur

verstärkt, nur dass an die Stelle des Herrn das neu creierte

Amt des Intendanten trat. Er revidierte die Rechnimgen, er-

teilte die Genehmigung zur Anlage oder Veränderung von

Kirchen, Friedhöfen und anderen öffentlichen Arbeiten; an

seine schriftliche Erlaubnis wurde die Giltigkeit aller wichtigen

Beschlüsse der Gemeinde geknüpft.*) So wurde die bureau-

kratische Bevormundung der französischen Monarchie noch kurz

vor der Annexion auf Lothringen übertragen, die Aristokratie

auch in der Lokalverwallung durch die Bureaukralie verdrängt.

D. AGRAHHECHTE.

,
Eng verknüpft mit der Stellung des Seigneur in der

'Gemeinde sind seine wirtschaftlichen Rechte und Privilegien,

die seinem landwirtschaftlichen Betriebe zu gute kommen. Ob-

wohl sie ihren Rechtsgrund in der hohen Gerichtsbarkeit

finden, gehen sie doch wahrsdieinlich auf das Obereigentum

1) Rog^ville I. HCiO ff.

2) ÜGCueü VI, 116.
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zurück, das dem Herrn ursprünglich an der gesamten Mark

zustand. $q hat er den sogenannten Tiers denier, d. h.

er nimmt zu einem Drittel Anteil an allen Verkäufen von

Gemeindeländereien und von deren Erträgen, wie z. B. Holz,

Heu, Feldfruchten u. s. w. Das einträgliche Recht wurde

durch das Gesetz Herzog Leopolds vom 13. Juni 1724 dahin

beschrankt, dass bei Naturalteilung der Erträge der Seigneur

nur zwei Anteile von Gomeindemitorliodern erhalten sollte. Da-

mit vcrbindf t sich eine besondere Nutzung der Genieindeländereien,

das droit de troupeau h part, „Gerechtigkeit Jhro herr-

sc'haflliehe Hoerflen Viehes", wio es in Forbneb beisst. Nach

der ersten Heuernte pflr^rlcn die Wiesen der gemeinsamen

Beweidung, der sogenannten Vaine pature, geöffnet zu werden.

Der Herr hatte alsdann das Recht, einen Teil des Banns aus-

zuscheiden und sein Vieh oder das seines Pächters besonders

dorthin zu schicken. Allein es war der Herrschaft verboten,

das Recht für sich zu veräussem oder an Dritte zu vergeben. In

den trockenen Jahren gestattete die herzogliche Regierung eine

zweite Heuernte (Regain), an der der Seigneur stets zu einem

Drittel Anteil nahm. ^) Endlich besass der Herr noch das

sogenannte droit de prelation, welches ihm gestattete, auf

seinen eigenen Feldern einen Tag vor den ünterüianen zu

ernten. ^)

£. REGALIEN.

Dem Inhaber der Landc^iiohciL gehören eine Heiiie von - «

nutzbaren Rechten, die wir gewöhnlich unter dem Namen
Hejralien znsaninieniassen. Einst eine Pertinenz der koniK-

lidien Gewalt, sind sie durch die Verleihung der Grafschatls-

rechte und ihre immer weiter fortschreitende Zersplitterung

1) Riston 10i>. Matbieu 283. Recueil III, .44. Das gleiche Recht

findet sich auch in Blieskastel (Recueil XV, 156) und im elsässischen

UlMed (Sesenheim-Röschwüog). cf. Strassb. Bezirksarchiv E 5556 (169ß).

2) Cout. de Lorraine XV, 30. 81. Canon 421 f. Jahrbuch V, 158.

Riston 100. Recueil II, 274. 639 u. s. w.

Riston 93. Mathieu 2S8.
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/iiii iehst an die Reichsfürsten, später auch an die anderen In-

h.tber der hohen Gerichl:5barkciL gelangt. Kv^i der ei wacliende

Teriitoi'ialstaat und die Ro/f'|)lion des Römi.sclien Ueclits setzten

dieser Entwicklung ein Ziel und sucliten wenigstens einen Teil

der Regalien für den Fürsten zu retten. So sehen wir auf

diesem Gebiete eine Kollision der landesherrlichen mit den

seigneurialen Interessen, die selten zu einer prinzipiellen Ab-

grenzung, meist nur zu Kompromissen geführt hat

£in landesherrliches Recht ist das Münzregal. In

^ . Lothringen scheint im 17. Jahrhundert nur noch der Rheingraf

in der Herrschaft Finstingen Münzen geschlagen zu haben. ^)

• Der gleiche Dynast übt auch das Stenipelrecht bei Verträgen

^ über Liegens( haften aus, das P/o des Wertes betrug. Hie

und da ersrheiiien auch noch andere V;i.sallen im Besitze

dieses einträgüchen lleelits. ''^j Prinzipiell lier/ngUch sind das

Judenregal, 3) die Salinen, das Bergregal für Gold und

Silber und die Salpetergewinnung.-*)

Dagegen sind diejenigen Regalien, die sieli auf die herren-

losen Sachen im weitesten Um£ang beziehen, zum Teil auf

den Haut Justicier übergegangen. Die Jurisprudenz hat diese

nicht sehr wichtigen, aber prinzipiell interessanten Rechte

ausserordentlich ausgebildet. Herrenlos sind zunächst die-

jenigen Erbschaften, für die der Erbe fehlt. Ist der Erblasser

ein Inländer, so beerbt ihn der Haut Justicier nach dem droit

• de deslierence, ist er dage-ien ein Fremder, so beerbt ihn

der Fiscus nach dem (hoit d aubaiiK'. Ist der Verstorbene

aber ein Bastard gewesen, so wird er nur vom Seigneur

1) Lepage, Meurthe I, 843. Im Mittelalter schlug auch die Aebtissin

V09 Remiremont Münzen.

cf. Lepage, Heurthe L 843. 727 (in Manonviller), 472 in Harou«

droit de Label lionagc.

3» Ansnalitne in Finstingen, T^epago T, H-i;5 und in Forbach (Jahr-

bucli V, 1G5), wo die Juden ausser der herzogliclit n nudi eine seigneu-

rialc Steuer bezahlen müssen. Vgl. Recueil V, 235 (Verbot der Uesteuprung'i.

*) Vgl. Lepage I, 310, „sei, or ou argent röserves au Souverain",

Rogöville U, 90. 425. Malhieu 175. Canon 146 ff.
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beerbt, wenn er innerhalb der Heigneurie geboren und gestorben

ist, und nur für die innerlialb des Gcrichtsbezirks gelegene

Hinterlassenschaft. Ist eine dieser drei Bedingungen nicht er^

füllt, so tritt das fiskalische Erbrecht ein. ^) Noch verwickelter

liegt die Sache mit den Funden, deren Eigentümer nicht zu

ermitteln ist, die auch zu den herrenlosen Sachen gehören.

Ist etwas am öffentlichen Orte gefunden, so gebührt die Hälfte

dem Binder, die Hälfte dem Haut Justicier; fand aber der

Fund auf einem privaten Grundstück statt, so erhalten der

Finder, der Maut Justicier und der Eigculüuicr des Grundstücks

je ein Drittel, Lnterlässt der Finder die Anzeige innerhalb

24 Stunden, so hat er sowohl seinen Anteil, wie eine arbiträre

Geldbusse verwirkt ( tresor eaehe). ^) Dem Haut Justicier

allein gehören verirrte Tiere, deren Eigentümer sich nicht

binnen 6. Wochen meldet (epaves), herrenlose Güter im

engeren Smne und die Accrescenzen nicht schiffbarer Wasser-

laufe, während die der schiilbaren dem Herzog zustehen.*)

Endlich hat der Seigneur noch das Konfiskationsrecht als

Ausfluss der hohen Gerichtsbarkeit. Allein dasselbe erleidet ,

eine Einschränkung durch die Grundherrschaft und die Leib-

eigenschaft, indem die grundherrlich abhängigen Liegenschaften

an den Grundherrn, die Giiler eines Maianiortable an dessen •

Herrn (allen. Endlich gehören die wegen Majeslätsbeieidigung

konüszierlen Güter dem Beleidigten, dem Herzog.*)

Einen doppelten Charakter tragen die Jagd und Fischerei.

Sie sind eine Zubehör des Grund und Bodens nber schon in

fränkischer Zeit hatte sieh, wie Waitz hervorhebt, ein „aus-

gedehntes königliches Recht daneben geltend gemacht'S^) so

dass man sie, wenn auch in beschränktem Sinne, auch zu den

Regalien rechnen darf. Die Jagd-Gesetzgebung hat sich in Loth-

ringen der Landesherr vorbehalten und sich tiefe Eingriffe

1) Cout de liOrraine VI, 9. Riston 101. Lepage, Meurthe II, 6tö.

2) Cout. de Lorrnino VI, 8. Riston 102.

Cout. de Lorraine VI, ö. Riston lOS.

*) Riston 104 fT.

6) Waiths, Yerfassungsgeächichte, 2. Aufl., IV, 128.
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in das Jagdreeht erlaubt. ^) Die An;^Übung der Jagd sieht

prinzipiell don Hauls Justiciers zu, aber von jeher hat sieh

auch das Recht des Eigentümers, des Grundherrn, erhalten.

Die Gesetzgebung dieser Materie ist ausserordentlich verwickelt;

jedenfalls hätten die Grandherren, die einen abgeschlossenen

Bezirk besassen, auch das Recht, in demselben zu jagen. Die

Anstellung der Förster, die Bestrafung des Wildfrevels und die

Einziehung der Bussen steht dem Geriehtsherm zu. Hie

und da, insbesondere in den sikllichen Vogesenthiilorn, wurde

die .la^rd auch den Hauciii übertragen: in Gerurdnier hatten

die Bewohner das .lagdrecht mit der lietlingung, die Kopie der

erlegten wilden Tiere am Portal der Kirche aufzuliängen.

Einen den Regalien verwandten Ciiarakter tragen die

Monopole, die dem Inliaber der hohen Gerichtsbarkeit zustehen.

Sie beruhen auf dem richteriichen Verbot, dem Bann, und

heissen darum Bannrechte. Mit den Bannrechten verwandt

ist das gewöhnlich nicht zu ihnen gezählte droit de
colombier, d. h. das ausschliessliche Recht des Haut Justi-

cier, Tauben zu halten. Begründet wird das auf dem Ck)utume

de Lorraine beruhende Recht mit dem grossen Sehaden, den

die Tauben angeblich der Landwirtschaft zufügten. Infolge-

dessen befahl Herzog Ileinricli 1612, alle Taubensc hla^u' im

Lande zu vernichten, die nicht Hants ,hi>ti<-iers gehörten (»der

seit mehr als HO.lahren l»estäiid( ii. 1 7 1 1 wurde durch herzog-

liche Ordonnanz den Pfarrern die Erlaubnis erteilt, unter be-

stimmten Bedingungen Tauben halten zu dürfen.*)

Viel wichtiger als dies ziemlich harmlose Privileg sind

die eigentlichen Bannrechte, der Mühlen-, Backofen- und

Kelterbann, Moulin, Pour et Pressoir. Wir sind ihnen schon

früher begegnet, aber ihre Verbreitung war in Lothringen weit

1) Vgl. Rog^ville I, 196 ff. II. Suppl. p. 7.

2) RUton p. 93. MaUiieu 281. Recudl I, 409.

3) Lepage, Vosges Ii, 235. Vgl. Lepage, Meurthe I, 09. 861. II, 651.

714. 7öl.

4) Riston, Analyse 100. Mathieu 284. Rog^ville I, 344 ff. Recaeil 1,

722. 749.
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grösser als anderwärts, erstreckte sich auch auf die meisteu

Städte und war nur in wenigen Ortschaften abgelöst. Die

Ordnung der Bannrechte, die schon auf sehr altem Herkommen

beruhten, erfolgte durch ein Reglement Herzog Heinrichs vom
23. März 161 f). Danach waren sämtliclie im Gerichtsbezirk

eingesessenen iVrsonen, solbst Inlmber von Lehen, gezwungen,

ihr Korn in der Banntnühle mahlen, ihren Teig im Bann-

Backofen backen und ihre Trauben in der Banntrotte keltern

zu lassen, bei Strafe der Konfiskation der bannpflichligen

Objekte und einer Geldbusse von 5 frs. Indes die Grundherren

hatten nach lothringischem Recht die Befugnis, für ihren

eigenen Bedarf Mühlen und Keltern (aber nicht Backöfen) zu

errichten, durften sie freilich nicht zu Bannmuhlen (oder

Keltern) ausgestalten, da ihnen das dazu erforderliche richter-

liche Gebot fehlte. Ferner wurden 1629 die Kuraten und

Vicare von der Bannpflielit beireit und ihnen nur verboten, im

Ausland malilen, backen und keltern zu lassen. \) Am ge-

hässigsten scheint Hie Bannkoltri- gewesen zu sein: ihr gab

man Schuld für die minderwertige Qualität des lotiiringischen

Weins. 2)

Weit seltener ist die Brauereigerechtigkeit und das

in Südfrankreich sehr häufige Bannwein recht oder droit

de banvin. In Bouxi^res aux Dames z. B. hatte die Aebtissin

das Recht, zu Ostern und Pfingsten je 14 Tage ausschliesslich

Wein verschenken zu dürfen.')

Alle diese Rechte des Herrn bedeuten ebensoviele Lasten

und Abgaben für die ünterthanen und bedmgen eine indirekte

1) CoQt. de Lorraine VI, 5. VIII, 5. Riston 95 IT. Canon p. 17

L

Rog6ville I, 69. Mathieu 284. Recueil V, 267. Nach dem Recht von SU
Mihiel II, 29 liabr n auf Ii die Ras .lusticiers Bannrechle. Ablösungen z. B.

Doc. des Vosges III. 219 (1429). VII, 270 (1Ö04). Lepage, iMeurthe I, 187

(16C5). Refreiung vuiu Kelterbann für neuangele^te Weinberge im Raill.

d'Allemagne durch herzogliches Edikt vom 22. April 172;:^. tKecueillll, 370.)

2) Riston p. 9U IT.

8) Lepage, Meurthe I, 1^0. Ebenso in Abauccmrt Lepage, Meurthe

I, 2, in Lay I, 167, in Moivrons II, 47. Brauerei in Münster II, 92, in

Arches, Lepage, Vosges II, 12, in Schaumburg, Arch. nat. E, 2861, fol. 86.
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Besteuerung derselben. Aber der Herr hat auch das Recht,

seine Unterthanen direkt zu Leistungen für sidi und die Seig-

neurie, fQr die Öffentlichen Aufgaben, die er erfüllt, sowohl

wie für seine eigenen wirtschaftlichen Interessen lieranzuziehen,

sie mit Steuern und F'rohiipn zu ästen. Der Reclitsgrund

ist die Gerielitshohcit, die LeUlungeii .sind öffentlir-h-rechtlielier

Natur, sie ln<t(Mi auf allen (Tfrichtseingt-r^t'sscnen (mit Aus-

nahme der privilegierten Stünde) und unterscheiden .sich da-

durch von mannigfachen anderen x\bgaben und Frohnen, die

auf privaten Herrschaftsrechten beruhen.

F. Dl£ ST£ÜEHN DER SEIGNEURIE.

Die Herzöge von Lothringen und Bar hatten lange ledig-

lich von den Einkünften ihres sehr ausgedehnten Domanial-

besitzes, dem Ertnige der Salinen und Bergwerke, dem Siegel-

recht und dem (Jeleit^^^eeht ihre Ausgaben Ijeslritten. So liatte

sich auf den Besitzungen ihrer Lelinsmannseliaften ein eigenes

Steuerwesen entwickelt, das dem herzogiiclien auf den Domänen

parallel ging. Erst am Ende des 15. Jahrhunderts begannen

die Herzöge, zumeist noch unregelmässig und mit Zustimmung

der Stände, auch die Unterthanen der Vasallen zu Steuern

heranzuziehen. Herzog Karl IV. fühlte sich stark genug, der

Mitwirkung der unbotmässigen Stände entraten zu können.

Um den richtigen Eingang der landesherrlichen Steuern zu

sichern, wurde gleichzeitig, durch eine Ordonnanzvom 13. Februar

1631, den Vasallen die Einführung neuer Steuern verboten.

Die regelmässige Steuer der Seigncurie ist die Taille,

die mit der in Deuls( bland vorkommenden Beet identisch

ist und in Deutsch -Lotluiiigen j?ewöhnlich als Schafft be-

zeichnet wird. Man darf sicli freilich bei dieser Abg;d)e wie

bei so vielen anderen nicht durch den Namen irre tüiiren

lassen, denn ein und derselbe Name karm ganz verschiedene

Bedeutung haben. So giebt es unzweifelliaft eine Taille und

Schafft, die nur von Unfreien erhoben wird und der elsässischen

1) Vgl. Rog^viUe I, 595 SS. Canon, Gommentaire p. 161. 486.

Digitized by Google



2. DIE LOTUKINGISCHE &£I6??£UiaB.

Leibbcti, dem barlisr-hon Leibschilliiig entspricht. Vielfach

wurde von den Jiuisleu des 18. Jahrhunderts die Taille als

Loskauf von der Unfreiheit angesehen, während z. R. das

Recht von Bar-le-Duc die Taille ais Abgabe der Gerichts*

UQterthanen bezeichnet.^)

Die Steuer wurde in der Regel von der Gfemeinde als

Gesamtheit erhoben und dann auf die einzelnen Eingesessenen

nach ihrem Vermögen verteilt. Mitunter kam es indes auch

vor, dass man direkt die betreflfenden Beträge von den Steuer-

zahlern einforderte. Die Taille musste nach der Rechtspreehang-

des Parlaments von Nancy fixiert sein, aber sie konnte von

einem zum anderen Jahre schwanken und hiess dann „ä vo-

lonte"; war sie ein lür alle Mal fept.^teliend, so wurde siei^

„laüle abonnee" genannt. Von der Zahlung befreit waren der

Maire, der sie einsammelte, die anderen Gerichtsbeamten, die

Geistlichen, die Herren vom Adel und gewöhnlich die im

unmittelbaren Dienste des Herrn befindlichen Personen. Die

Einziehung erfolgte meist an zwei Terminen im Jahr, zu Ostern

und zu St Remy (1. Oktober), zuweilen auch zu Martini, in

Deutsch-Lothringen wurde die Schafft im Mai und im Herbst

eingefordert. Die Steuer war gewöhnlich in Geld zu entrichten

;

bloss in einigen Distrikten des Baillage d^Allemagne wurde

die SchafTt in Weizen und Hafer abgeliefert. Was die Höhe-

der Beträge anlangt, so schwankt dieselbe sehr stark und

bewegt sicli für die einzelne Gemeinde meist zwischen 50 und

150 frs. im Jahr. 2)

1) Riston p. 24. Mathieu 2Q4. der sie fälsclilich zu den droits

fonciers rechnet. Cout. de Bar-le-Duc (1698) p. 55. Hie und da findea

sich die Aides in den Qnatfe Cas, so z. B. in Borville. Lepage II, 733.

Die Angaben beruhen aitf einem sehr umfassenden Material ans

Lepage, den Documents in^dits des Vosges und dem Deparlementalarchiv

za Nancy. Vgl. auch Mathieu p. 294. Anbei folgt eine kleine Tabelle über

die Höhe der Taille:

Bayon 150 frs. (Lepage I, lU) a. 1777.

Essey-les-Nancy . . . 124—100 ,. (Mathieu 294) 1V89.

Tomblaine 90—70 „ (Mathieu 294) ?

Bouxi6res-aux-(:h6nes 80 „ (Lepage 1, 186) 1508/80.
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Ausser der Taille kommen noch andere Abgaben an den

GerichtsheiTn vor, die auf der Feuerstelle laston (feu oder

conduit) und mit der Vermehrung der Hausstände wachsen.

Diese Steuer wurde wie in SüdWestdeutschland ^ewöhnUch in

Hühnern entrichtet, die als poules de ban, de lumee, g^lines

de droiture, poules de cameval, als Raucbr, Pastnacbts* oder

Rechtshühner, bezeichnet werden. Die Abgabe war üb^ das

ganze Herzogtum verbreitet: in Forbach wie in Domr^my und

in den Herrschaften von Remiremont begegnen wir dieser

seltsamen und doch so Mufigen Steuer. Vielfach werden

ausser einigen Hühnern (die höchste Zahl ist 6) noch 5 Eier

und 2 deniers gegeben. Nicht so verbreitet ist die aus dem

alten deulsdien lipehte entsprungene Haferabgabe an den

Oerichtsherrn. die ebenfalls auf dem Hausstand ruht und in

deutschen Gegenden als Vogt- oder Grafenhaber bezoicluiel

wird.*) Im Nichtzahlungsfall hat der Herr das uns aus der

Schweiz bekannte Hecht, die Thür des säumigen Schuldners

ausheben zu lassen.*)

Zu diesen allgemeinen, sämtliche Gerichtseingesessene

treffenden, Abgaben kommen Steuern, die auf einzelne Gegen-

stände gelegt werden. Ein trefiliches Besteuerungsobjekt bietet

das Vieh dar, und Viehsteuern, ui Lothringen vielfach

"Assises oder Cornages genannt, gehören zu den verbreitetsten

Moncourt 70 frs. (Lepage il, 52) 1680.

Boiixi^res-les-Dauies . 54 „ (Lepage 1, 190) 1784.

Chanteheux ca. 50 „ (Lepugc 1, 223) 1749.

Lindre . . . 86 „ (Lepage I, 595) 1616.

Die Zahlen köonea trotz der Verschiedenheit der Jahre miteinander

verglichen werdoi, da die Taille seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr
veränderlich war.

1) Vgl. Mathieu 295. S06. Bonvalot Tiers Etat 488. Doc. des

Vosges I, 5. in, 219. IX, 118 ff. Levy, Hcrhilzheim p. 29. Departemental-

«rchiv Nancy n. 3080. 8070, 90d0. 9432. £. 13. Inventar des Bezirk»-

archivs Metz II. 531.

Vgl. Lepage 1, 28. 85 (in Fiii^int-iix heisst die Abgabe „Soane").

210. Depailementalarchiv B. 9148 (Vogthaber in Saarburg).

8; cf. Lepage I, 415 (Germonville). Vgl. oben Seite 81.
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Abgaben. Der Betrag ist meist niedrig und pflegt 1 sol für

das Stück nictü zu überschreiten. Für Kleinvieh pflegte nur

1 denier gezahlt zu werden. Vielfach musste von ge-

schlachtetem Rindvieh die Zunge dem Seigoeur abgeliefert

werden, das sogenannte droit de langue.') Seltener sind die

Getränkesteuern (droit de gabeile oder Umgeld), die ins-

besondere in den deutschen Gebietsteilen vom verschänkten ,

Wein» Bier, Obst- und Branntwein erhoben wurden.')

Hierzu tritt noch ein ganzer Komplex von Steuern,

die sämtlich ans dor l'olizcigewalt des Gericlitsherrn hervor-

gehen. So gestaltete ein Gesetz Karls III. vom 27. November

1599 den Hauls .lusticiers, von allen Wirten, die Wein ver-

schänkten, für die Lieonz jährlich zu Martini 10 Iis. zu er-

heben (droit de taverne), ciiif Ab<:nbe, die den Charakter einer

Gewerbesteuer trägt, während das Lmgeld eine Gonsumtions-

abgabe ist. In Gondreville bekam der Seigneur jährlich 12 frs.

für das Kegelspiel, in Forbach 1 Pfund Pfeffer für die Erlaubnis

zum Tanze.*) Ferner gab es eine Reihe von Verkehrsabgaben,

wie die verschiedenartigen Marktgelder (droit d'hallage), das

Waagegeld, die Steuer auf Verkäufe von Vieh (Gulden- und

Kreuzergeld), das Aichungsgeld und die Brücken-, Fuhr- und

W'egezülle. Eine Verbindung von Wegegeld und Exportzoll

kam in der Herrschaft Amance vor. Hier musste jeder, der

Wein, Koin oder andere Waaren dasei l»sl gekault hatte und

aus de?- lleirsehaft e.xportierte, 8 d. füi' den Wagen, 4 d. für

den Karren „rouage" zahlen. ^)

1) cf. Mathieu 29T. 30(3. Doc. des Vosges i, ö. Ii, 2ü7. Aichiv

Nancy B. 9050. Lepage I, 520. 715.

3) cf. Mathieu 307. Recueil XIV, 222. Lepage I, 279. II, 470. 052.

9) Jahrb. für lothr. Geschichte V, 159. Vgl. Lepage I, 128 (Ben»-

dori). 446 (Gneblange). II, 92 (Münster). Die Steuer betrug gewöhnlich

1—2 pots par mesure von dem verschinkten Getränke; sie scheint mit

dem Bannweinrecht zusammenzuhängen.
i) Rogeville I, Uö. Vgl. Lepage, Meurthe I, 25. 885. 428. II, 81.

49. Jalirbuch V, 150.

B) Vgl, über diese Reclite: Deparlemotilalarchiv ß. 3190. 11746.

Lepage, Meurthe I, 25. 42. 323. II, 227. m u. s. w.
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Ebenfalls aus der Polizeigewalt entspringt das überall

Vorkommtode droit d'entr^e (Einzugsgeld). Da der Herr

ohne Zweifel ein Einspruchsrecht gegen die Niederlassung ihm

missliebiger Personen in seinem Bezirke hatte, ^) so war es

auch nur recht und billig, dass neu sich niederlassende

Personen ihm eine Abgabe fÖr den Schutz zahlten, den ihnen

der Gerichtsherr künftig gt währen sollte. Daher bekam er die

Hälfte des von der Gemeinde erhobenen droit dentree oder

droit de bourgeoisie, das zwischen i nnd 60 frs. schwankte.

Für diejenigen, die sieh mit Ortsaiigeliürigen verheirateten,

oder Einheimisc he, die nach langer Abwesenheit heimkehrten,

pflegte der Salz ermässigt zu werden.*)
'

Dem Einzugsgeld müsste mm — ?o sollte man erwarten —
ein Abzugsgeld entsprechen. Erlitt doch der Herr durch den

Wegzug eines Unterthanen Schaden durch die Schwächung der

Steuerkraft und Verminderung der Frohnpflichtigen. In aJl^

benachbarten elsässisdien Territorien und auch in der kleinen

Herrschaft Blieskastel kam der Abzug oder zehnte Pfennig zur

Anwendung. Aber aus Lothringen konnte der Emigrant, so-

fern er persönlicli frei war, ohne Abfrabe auswandern. Indes

ist damit noch nicht gesagt, dass auch wirklich Freizügigkeit

bestanden hätte. Denn wie überall, so war auch m Lothringen

der Landesherr bedacht, seine Unterllianen zu behalten und zu

vermehren, und verbot infolgedessen durch Landesgesetz die

Auswanderung. Andererseits waren viele Einw^ohner durch

persönliche Unfreiheit gebunden, und schüesshch standen dem

1) S. o. Seite 130. Vgl. Lepage I, 128 (1789): „Personne ne pent

s*6tablir duss le lieu de Benestroff (Bensdorf) sans Texprös eonsentonent

du seisnenr repr^setit^ par ses ofliciers et k Charge de payer audit seigneor

12 francs". Vgl. auch I, III. 310.

2) Vgl. Mathieu S07. Gout de La Bresse^ § 6. DepartementalaichiT

Nancy ß. 9050. Lepage I, 3. 44. 50. III, 199, 224 u. s. f. In Hablainville

hiess die Steuer „la bienvenue". Lepage I, 457.

3) Vgl. Recueil XV, 141 (Blieskastel). Bezirksarchiv Slrassboff E.

4478 Niederbronn. E. 4538 Oberbronn, lieber die Natur des Abzuges vgl

Ludwig, der Badiscbe Bauer p. 27 ff.
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Zuge von einem Orte zum anderen die hohen Einzugsgclder

hindernd im Wege. ^)

Sehr charakteristisch für die Mittelstellung Lothringens

zwischen Deutschland und Frankreich ist os nun, daf5s sich Teile

des deutsclieii Abzugs in den östlichen Distrikten des Landes

erhalten haben. Falls Frennde Erbschaften in der Grafschaft

Hitscli machten und sie nach auswärts verbringen wollten,

hatten sie ein Zehntel des Wertes derselben zu entrichten. 2)

In Finstingen und Münster liatten Fremde nur vom Verkauf

von Immobilien, die sie in der Seigneurie durch Erbschaft er-

warben, diesen Betrag zu bezahlen. Auf Einheimische fanden

dagegen diese Bestimmungen keine Anwendung. —
Aus dieser Aufzählung, di^ keine Vollständigkeit be-

ansprucht, wird man erkennen, dass kaum ein besteuerungs-

föhiges Objekt dem Spürsinn des Seigneur entgangen ist. Wir
finden Personal- und Realsteuern, Gewerbesteuern, Markt- und

Wegeabgaben, Einzugs- und Abzugsgelder. Das Hans, das

Vieh, der Wairon des Landbewohners wird bestenert, der

Schoppen, den er im Wirtshaus trinkt, seine Vergnügungen

werden ihm vom Gerichtsherrn verteuert.

Trotzdem war diese Steuerverfassung gerechtfertigt, als

der Seigneur noch den Landmann t>eschützte, als er l'ür ihn

in den Krieg zog, als er die Staatsgewalt repräsentierte; als aber

der moderne Staat entstand, als landesfürstliche Beamte das

1) Eine kleine Gemeindeabgabe von 15 sols bestand in dem Metzer

Orte Albesdorf. Lepage I, 15, eine Abgabe von 18 gros in St Germain

II, 468. In der Frevdt^ Arches bestand flQr Abziehende die Verpflichtung,

als „droit de sortie" Eisen, Wein und Handschuhe zu geben. Lepage,

Vosges II, 12. Ueber landesherrliche Beschränkungen der Auswanderun«

V{{1.: Recueil III, 19 (1724). VI, 32 (1737). '2h2. Das droit de sortie in

Deutsch -Lothrinoren ist gewöhnlich eine Leibeigenschaftsabgabe. Vgl.

darüber Abschnitt 4.

2) DepartementalarcluY i\ancy B. 3190. „Les forains «jui lieritcnt

des biens dans la seigneurie et les vendent ou transport^t hors de

roffice, sont obiigös d'en laisser la dixiöme partie k la seigneurie pour

sortie, coutume obsenrö au Palatmat."

fi) Lepage I, 848. II, 93.

D«ra»tidt«r« DI« Befireiaaf der Leibeigenen. 10
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Land verwalteten, ein stehendes Heer es verteidigte, und der

Bauer hierfür auch bezahlen musste, war die seigneuriale Steuer

ungerecht und drückend.

G. DIE FROHNEN.

Alle staatliche Thätigkeit beiulit auf Abgaben und per-

sönlichen Diensten der Unterthanen. Je kleiner ein Staats-

wesen ist, desto mehr werden die letzteren überwiegen, da

die Mittel für die Haltung eines eigenen Beamtenpersonals

für die öfFentltch-rechtlichen Leistungen nicht ausreichen. Alle

Zweige des staatlichen Lebens werden durch die Unterthanen

besorgt; bald hat sich der Gerichtsherr so an die ihm be-

quemen Dienstleistungen der Unterthanen gewöhnt, dass er

sein richterliches Gebot dazu benutzt, um die Arbeitskräfte,

deren er in seinem privaten Interesse bedarf, sich auch auf

dem Wege der Frohn beschafft. ^)

Der üfTentlich-rechtliche Charakter der .Seigncurie zeigt

sich 'in den Diensten, die der Herr zur Wahrung der Hechts-

pflege benutzt. So zieht er z. B. in Gelucourt im Amte

Dieuze die Unterthanen heran, um die Gefangenen unentgelt-

lich zu bewachen.*) Die Bewohner von Bisping hatten das

Holz herbeizufahren, dessen man für die Hinrichtungen durch

Verbrennung, für die Galgen- und Folterwerkzeuge in der

Ghitellenie Dieuze bedurfte.') Die Unterthanen der Prev6tei

Bayon waren verpflichtet» mit Waffen Exekutionen beizuwohnen

und den Prevot und die Justizbeamten auf dem Wege zum
Riclilplatz zu begleiten.'*)

1) Es soll nicht etwa behauptet werden, dass alle Frohnen ülTenllich-

rechtlicher Natur sind. Zweifellos giebt es auch ;irimdhcrrliclie und Leib-

eigenschaftsfrohnen. Aber die grosse Masse der Dienste scheint in Loth-

ringen allerdings auf Grund des richterlichen Gebots entstanden zu sein.

Lepage, Meurtbe I, 399.

^ L«iwge, Meurthe I, 148. Ebenso in M(mt SL Jean in Luzemborf

.

Fublicfttioiu de Thastltut de Lnxembourg. XXV, 251.

^) Lepage I, III. Ebenso II, .541 (Tant<xivine). 716 (Xouuange bei

Saarbarg). Lepage, Yoages I, 68 (Bouzemont).
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Eine zweite Gruppe von Diensten fand im Interesse der

Landesverteidigung statt. Noch bis in die Neuzeit hinein

erscheint die Pflicht der Einwohner eines Hezirks dem Kufe des

Inhabers der (jffeiithcli-reehüichen Gewalt, des Nachfolgers do^

Giafen, zur Landesverteidigung zu folgen, jene uralte Land-

folge, die in vielen Territorien des Reiches sich erhalten hat. ^)

Ein Rest hiervon ist die Pflicht zur Bewachung der Rurgen

und Schlösser, garde et guet, die in zaiülosen Dokumenten

vorkommt. Sie ist meist abgelöst mid. durch eine Abgabe

ersetzt worden, die von der Gemeinde oder auch von den

einzehien Feuerstellen gezahlt wird.")

Ebenso wie die Verteidigung gegen den Feind, so wird

auch die Erhaltung der Burg in verteidigungsfähigera Zustand

durch die ünterlhanen in der Prohn besorgt. Die Rewohner

von Bayonville musslen alle H Jahre die Gräben des Schlosses

Preny ausbessern, die Leute von Risping und Lindre zur

Unterhaltung des Sc hlosses zu Dieuze durch Herbeisehaffung

von Steinen, Kalk, Ziegeln und anderen Mafei'ialien l)eitragen. 3)

Weitgehend war die inansprudinaiime der Fröhner im

Intetesse des Verkehrs: zum Strassen- und Brückenbau. So

hatten die Bewohner von Kuttingen Sand und Steine für die

Pflasterung der grossen Strasse von Dieuze zu fahren, die

Leute von Bisping die Brücke von Germingen zu unterhalten.*)

Diesen Frohnen, die zum allgemeinen Nutzen geleistet

wurden, stehen zahlreiche Dienste gegenüber, die lediglich im

Interesse des Seigneur liegen. Je umfangreicher seine Herr-

1) Lepage I, 106. II, 613. 709 „ils sont sqj^ts d*aUer aons la ban- ^ \
aiftre dudit comtä en toutes exp^ditions".

2) Vgl. oben Seite 81. Canon p. 169. Zeitschrift für lothr. Ge-
''^

schichte V, 167 ,.Wechter- und Hütergeld vor die Hut und Wacht, so

die Unterthancn ol)ligiert sein zu tliun auf dem Schloss zu Forbach".

Doc. des Vosges Iii, 242 in Ghätel s. M. Departernentalarchiv ß. 9050 in

der Grafechaft Salm, & 9555 in St. Quirin. Lepage, Meurthe I, 537. 595.

n, lU. 640 n. s. w.
S) Lepage, Menrthe I, 115. 143. 341. 595 u. a. s. Jahrbuch V, 168.

4) Lepage I, 267. 143.

10*
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148 HI. SEIQNEÜRIE U.LEIBEIGENSCHAFT IM HERZOGT.LOTHRINGEN.

Schaft ist, desto mehr tritt die Menge der Frohnen, desto

mehr aber auch die Arbeitsteilung hervor.

In den grösseren Seigneurien, insbesondere in den

Domanialgebieten, spielen die Tran sporifrohnen eine wichtige

' Rolle. So miissien die Bewohner der Gemeinde Bessingen das

dem Hcrzofj zukoiinnende Korn gejren einen gor ingen Lohn nach

Dienze iahren, wuiür sie abei* von weiteren Frohnen in der

betrcfTenden Zeit befreit waren. Die Gemeinden WCi^skin hen

(Blanciie Eglisei, Diimmcnheim^ Bes.singen, Geinslingen, Lauter-

lingen, Kuttingen, Kerprich, Gebesdorf, Mulcey, Lindre,

Tarqiiinpol, Zemmingen und Angweiler hatten die Verpilichtung,

je einmal im Jahre einen Wagen für die Beförderung von

Fischen aus dem grossen Linderweiher nach der 40 km. ent-

fernten Landeshauptstadt zu stellen. Ebenso wurde das iiir

die Heizung des Schlosses nötige Holz, das für die Haushaltung

des Seigneur erforderliche Salz, der für den Klosterkeller ge-

brauchte Wein, das auf den herrschaftlichen Wiesen einge-

braclite Heu, das für die Mühlen, Backöfen und Keltern not-

wendige Baumaterial, die für die Erhaltung von Deichen und

Hecken gebrauchten F'nhren auf dem Wege der Prohn bcscliafft.

Ferner liegt die lieförderung der berrschattliclien Brief-

sendungen den Geriehtseingesessenen ob. Die Unterthanen

der Seigneurie Oron (bei Chäteau-Salins) waren gehaHon,

Briefe itires Herrn, des Hheingrafen bis nach dem 35 km.

entfernten Püttlingen zu bringen, die Bewohner von Dorsweiler

(Torcheville, südlich von Albesdorf) mussten Briefe bis Strass-

burg oder Nancy tragen gegen die blosse Vergütung der Ver-

pflegungskosten. *)

1) Vgl. Lepage 1. 102. 142. lül. 2üÜ. 51u. 527. niiö für das Amt
Dieiize. Vgl. Zoitschrift für lothr. Geschichte V, 169 für Forbach. Coulunie

de Marsal § 1«, Lepage I, 129 (Bensdorf). I (Finstingen). 692 (Mai-

2i6res-les-Vic). II 621 (Vathim^nil). Vgl. Lepage, Vosge.s IL 206. In Etival

muBsteti die Unterthanen den Weta von Colroy und Plainfaing bis zum
Kloster fahren.

2) Lepage 11, 2ß0. 55&. Ebenso I, 129. 092. II, 230. Doc. des Vosges

I, 5 in Domr^my. Deparlementalarchiv Nancy £, 124 <Rixingen).
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Sehr viel drückender waren die Dienste, die der Herr •

für die Ausübung der Jagd und Fischerei beanspruchte.

Denn für die vielen verschiedenen Verrichtungen, die hierbei

nötig waren, bedurfte es einer grossen Masse von Personen, -

lind der Gedanke, bloss zum Vergnügen des Herrn thätig zu

sein, musste Erbitterung undHass verursachen. Es galt, die Wild-

zäune in Stand zu erhalten, Hunde zu füttern, das erlegte .

Wlldpiet zum Schloss zu fahren, die Lücken ins Eis der

Teiche für die Fische zu hauen. Hauptsächlich alter * bean-

spruchte man die Leute als Treiber. Wenn der Herzog im

Forst von Einville jagte, benachrichtigte der Prevot die Maires

von 18 Ortschaften, die man für die Treibjagden zur Ver<

fügunjr hatte.

Zu Dienstleistungen im Hause wurden Fröhner im

allgemeinen nicht herangezogen. Es ist wohl eine Ausnahme,

wenn die Leute von Viller und Menü für die Reinigung des

Schlosses zu Luneville zu sorgen hatten. >)

Ein Auswuchs des Frohnwesens ist das in allen Büchern

citierte Schlagen des Froschteichs, um die Nachtruhe der

florrschaft zu siehern. Thatsächlieh erwähnt wird dasselbe in

Muntiiiireux sur Sanne und in Girancourt. In letzlerem Orte

musstou die Leute bei Anwesenheit der Aobtissin von Remire-

mont dreimal in der Nacht den Teich schiaj^en und ausrufen:

„Paix de par Dieu et de par Madame de Remiremont qui dort".^)

Nur wird gewöhnlich vergessen zu sagen, wie oft die gnädige

Frau Aebtissin sich nachts in Girancourt aufgehalten hati

Sehen wir von dieser seltenen Frohn ab, so bleibt doch

eine grosse Menge von Frohnen übrig, die dadurch einen un-

1) Vgl, Lepage I, H23 und p. 37. 143. 161. 607. 718 (Treibjagd)

I, 143. IGl. 52(3. mö (Wildzäune). I, 161. 501 (Hunde). I, 49. 129. 143,

161. 266. 3Ö5. 625. 595. 718 (Fischerei). Deparlementalarchiv Nancy B.

881. p. 279.

2) Lepage 11^ 92. Ebenso 1, 172 in Bonviller fSr den Schlosshof.

lieber Zwangsgesindedienste s. u.

8) M. Richard, Essai chronologinue sur les moeurs, contaraes et

asages anciens dans la Lorraine, ßpin^ 1885, p. 46. Documents des

Vosges n, 275.
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angenehmen Charakter gewinnen, rlass sie alle ins Belielx'o

des Herrn gestellt sind. Je nachdem der Herr sich in der

Nähe der frohnpflichtigen Herrschaft aufhielt, je nachdem er

ein eifriger Nimrod oder vielleicht ein Lielihabep einer viel-

seitigen Korrespondenz war» musste sich die Höhe der Frohnen

bemessen, über die sich demnach keine positiven Angaben

machen lassen, wie denn überhaupt das Schlimme häufig nicht

sowohl in der Einrichtung selbst, als in deren unzweckmässiger

oder zu häufiger Anwendung liegt.

Alle bisher von uns besprochenen Frohnen werden den

Kenner süddeutscher Verhältnisse vor und nach dem Bauern-

kriege lebliaft an die dortigen Zustände erinnern. Aber auch

die nordostdeiUsche Frohn im Interesse des herrschaftlichen

Eigenbetriebs, wie man jenseits der Elbe sagen würde, des

Ritterguts, ist in Lotliringen wohl bekannt und verbreiteter als

in den angrenzenden französischen, vielleicht auch als in den

deutschen Gebietsteilen. Dieser Satz ist aber nur mit einer

Einschränkung richtig. Denn in den an Burgund grenzenden

Suddistrikten und in den Stiftsgebieten der oberen Vogesen ist

der Eigenbetrieb äusserst geringfügig. Nur einige Wiesen und
Weinberge sind hier im herrschaftlichen Besitz, die dann

natürlich durch Frohner bearbeitet werden.*)

Im Gegensatz hierzu lagen auf der lothringischen Hoch-

ebene, in den ackerbautreibenden Distrikten zwischen Mosel

und Vogesen recht erhebliche herrschaftliche Kigengüter, welchen

natürlich auch ein grösserer Umfang der Frohnen entspricht.

Das in Südwesideutsehland übliche Frohngeld kommt allgemein

nur in Saarwerden, Dagsburg und in den östlichen Aemtern

Bitsch und Lixheim vor, ^) im weitaus grossten Teile des

Herzogtums werden die Frohnen in natura geleistet Dabei

giebt es zwei verschiedene Arten: Nach der einen unterliegt

1) So in Gogney Doc. des VoBges IX, 183, in Raroonchainp II, 216.

2) Vgl. Archiv Nancy B, 8080. 8084. 6Ö01. Bezirksarchiv Slrassburg

E, 4442 und Saarwerden. Generalia 57. Ebenso in Faulx bei Contclion,

Lepage I, in Münster II, 92, vereinzelt auch im französischen Gebiet.

I, 472. 477. II, 49.
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die Bestellung eines bestimmten Stück Landes, das dann selbst

la corvSe heisst, der Frohn, und alle nötigen Arbeiten sind

eben auszuführen,*) oder aber die Frohnpflicht ist auf be-

stimmte Tage, sehr oft 3—4 im Jahre, begrenzt, die gewohn-

lich auch wieder auf die verschiedenen Jahreszeiten verteilt

sind. Indes werden diese Normalzahlen auch gelegentlicli über-

sehritten. Die li()clisto fielaüjtung mit AckertVolme^n mochte

etwa 15 Tage im Julire betragen: dazu kommen (]ann die ffir

die \Vi(>?en und Woinborjre nötifien Arbeiten und die zahlreicbeu

Transportiuhren. Die P'rohnpflicht war nir lil persönlicli, aber

man schützte sich gegen die Zusendung ungeeigneter Arbeits-

kräfte dadurch, dass man .sich, wenn der Bauer selbst kam,

mit einem halben Tage begnügte, falls er aber Familienange-

hörige sandte, einen vollen Tag Arbeit verlangte.^

Bei den dem Gerichtsherm geleisteten Frohnen ruht die
.

Pflicht auf allen im Gerichtsbezirk eingesessenen Hausständen,

ganz gleichgilt ig, ob sie Land haben oder nicht; aber natür-

lich muss der Herr im landwirtschaftlichen Betriebe auf die

wirtschaftliche Lage der Einzelnen Rücksicht nehmen, und

dem entspricbt die auf der ganzen Hochebene gebräiuliliche

Einteilung in laboureurs, die mit dem Gespann Irobnen, und

nianouvriers, die als Handarbeiter f)ienste verrichten, Tn den

Vogesen war diese Ijuterscheidung unbekannt. Allgemein ist

es iiblieli, dass die Fröhner während ihrer Dienstleistung ver-

pflegt werden, und mitunter ist die ihnen zu gebende Nahrung

in detaillierter Weise geregelt. So erhielt in Haraucourt der

Spannfrohner für jede Frohn einen Krug Wein, oder Bier, falls

der Wein selten war, mit 2 Pfund Brod und einem Stück Käse.

Die Bezahlung in baar ist in Lothringen nicht gebräuchlich.*)

1) So Lepage I, 383, in Freiburg (bei Dieiue) für Acker. I, 141

Xür Wiesenland.

2) So in G^lucourt. Lepage J, 398.

3) Vgl. Über das Frohnwesen Lepage paf^^^ini. — DocumentS de»

Vos^es I. ."). III. 49. IV. 119. — Mathieu p. 295 f. — Dopartemenlalarchiv

^ancy. — üeber die Nahrang in Haraucourt vgl. Lepage 1, 467.
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Werfen wir oinen lUickblick auf das Frohiiweseii, so trägt

es die gleichen Züge, die die ISeigneurie im allgemeinen aus^

zeiclinen. Die Dienste entspringen d(m öiTentlichen Interesse,

wie wir sie in den der Justiz, dem Militärwesen und dem
Verkehr dienenden Frohnen kennen gelernt haben. Aber weit

häufiger sind doch diejenigen Verrichtungen, die nur im wirt-

schaftlichen Interesse des Herrn stattfinden.

W'eim wir die Seigneuiie in ihre Anfänge zurückver-

folgen, bejze^nien mis schon ihre zwei Klemonte; auf der enien

Seite liegt ihre Wurzel in der Gewalt des karolingischen

Grafen, dessen vornehmste Aufgabe die Ausübung der öfient-

lichen Gerichtsbarkeit ist, auf der anderen Seite aber tritt uns

der römisch-keltische Possessor, der Herr von Viliicationen,

entgegen, der bereits seit altersher eine privatrechtliche Ge-

richtsbarkeit und Polizei über die von ihm abhängigen Per-

sonen ausübt und bemüht ist, nun auch die Grafengewalt für

seinen Herrschaftsbe2h>k zu erringen. Das grosse Kloster sowohl,

das seinen ungeheuren Güterkomplex durch kaiserliches Pri-

vileg zum Immunitütsbezirk macht, wie der kleine Minisiterial,

der die hohe Gerichtsbarkeit, die er als Beamter eines mäch-

tigen Herrn in einem kleinen Bezirk ausübt, nun als Lehen

bekommt, sie Iteide hal)en das gleiche Ziel; sie leitet nicht

nur das Streben nach Gewinn, sie leitet aucli das Streben

nach der politischen Unabhängigkeit, nach der Macht.

Lockert sich das lehnsreclitliche Band, das den kleinen

Ritter mit seinem Herrn, den Grafen mit dem Herzog ver-

bindet, ist das Kloster stark genug, um des Schutzes eines

mächtigen Vogtes entraten zu können, so bildet sich der Ge-

richtsbezirk zum Staate um. Die zahlreichen privatrechtlichen

Berechtigungen, die der Landesherr, der alte Inhaber von

Viliicationen, in seinem Gebiete ausübt, dienen dazu, seine

Stellung gegenüber seinen Unterthanen zu stärken, die Ge-
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richtshoheit wird durch die Gruudherrscliatt und Leibeigen-

schaft wirksam ergänzt.

Aber nicht überall sind die kleinen Vasallen so glücklich

gewesen, die heissersehnte Selbständigkeit erringen zu können.

In Sudwestdeutschland, wo eine herzogliche Gewalt fehlte, war

es ihnen gelungen, aber im benachbarten Lothringen hatte

sich eine solche erhalten und es gluckte ihr durch das Üeber-

gewicht ihres eigenen ausserordentlich ausgedehnten Domänen-

besitzes, der sich über das ganze Herzogtum erstreckte, die-

selbe zur Geltung zu bringen. Das Haus Gerhards von Elsass,

das durch kaiserliche Verleihung 1018 das uherlolliringische

Her/o},4uni Ijekouuuen Imtte,
, .verstand es, aus dem Tilel eine

Wirklichkeit zu machen, Dorf auf Dorf, Schloss auf Schloss

durch Gewalt, durch Heiraten und durch Lehen von der

Kirche zu gewinnen" und sich schon im 12. Jahrhundert die

führende Stelle im Mosellande zu erol>erii. Aelmlich wie das

französische Königtum, kämpfte es mit den Vasallen, und diese

anerkannten nach vielen Fehden die Oberhoheit des Herzogs,

aber sie waren stark genug, um bis ins 18. Jahrhundert hinein

ihre Selbständigkeit auf weiten Gebieten des öffentlichen Lebens

wahren zu können. Das Produkt dieser Verhaltnisse ist die

lothringische Seigneurie, wie wir sie im einzelnen eben ge-

schildert haben.

3.

DIE GRUiNDHERRSCHAFT.

Wie wir schon oben hervorhoben, liegt es nicht im

Wesen der Seigneurie, ist aber durchaus die Regel, dass der

Gerichtsherr auch zugleich Obereigentümer des gesamten

Grund und Bodens oder doch eines grossen Teiles der Seig-

neurie ist. Alsdann stellt die Grundherrschalt wie in den

deutscheu Staaten eine Art Domauialbesitz innerhalb der

1) Mathieu p. 3.
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«rrösseron Gericht sherrschafl dar. Indes es kommt auch vor,

dasö die Gerichts- und Grundherrseliaft völlig von einander

getrennt sind. ^) Das Verhältnis kompliziert sich aber dadurch,

dass oft mit der Grundlierrschaft die niedere Gerichtsbarkeit

verbunden zu sein pflegt. So hatten, um Beispiele anzuführen,

in Gosselmingen bei Saarburg die Herren von Lötzelburg und

Saareck die hohe Gerichtsbarkeit. Dagegen war der Komthur

von St. Jean-<ie-Bassel Grundherr. In Bayonville war der

Herzog ids Seigneur von Preny haut justicier, während die

niedere Gerichtsbariceit und die Grundherrschaft den Herren

von Ancerville, Chambley und Saint-Prin zustand.*)

Gewöhnlich erschoptt sich die Grundherrschaft in Loth-

ringen in einem blossen Obereijjentum. Der Bauer hat seinen

Hof zu dem uns wohl bekannten eniphyteutischeu I ic-^itzrecht,

d. h. das bäuerliche (ruf ist frei teilbar, frei veräusserlich und

frei vererblich. Erst bei dreijähriger Nichtzahlung des Zinses

verfallt es dem Eigentümer. ^) Nach dem in Bar non mouvant

gütigen Recht von St. Mihiei konnte der Grundherr nach Aus-

ruf an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen sich durch richter-

liches Urteil das Grundstück zusprechen lassen. Doch durfte

der Bauer, sofern er binnen Jahr und Tag den ruckständigen

Zins bezahlte, sein Gut wieder erwerben. ^) Falls der Inhaber

das Gut verliess, konnte sich der Herr in den Besitz desselben

setzen und die Früchte f'iir sich erheben.^)

Eine seltenere Form des bäuerlielien Besitzrechts sind die

Erblehen oder Erbbosfandsgüter,* denen in den französischen

Gebietsteilen die sogenannten menanties entsprechen. Erstere

1) Canon erkannte dies völlig klar, p. 168. „Tont le contena

etf un territoire est pr^snm^ an seigneur quant & la Jurisdiction, non
quantäla propri6t6«.. lapropri^t^ n*ayant rien de commnn avec
la Jurisdiction."

2) Lepage, Meurthe I, 4B4, vgl. oben Seite 129.

3) Riston p. 80. Cout. de Lorraine XYI, 4 Ebenso ConL de Bar
V, § 68.

4) Cout. de St. Mihiei XI, 2.

ß) Cout. de Luiraine XVI, 1.
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kommen in der Gralöchaft Saarwerden und im Lcherthal, letzlere

in einigen Diätrikten der französischen Vogesen vor. Sie sind

geschlossene Bauemgäter, die nicht ohne Consens des Grund-

herrn veräussert oder geteilt werden dürfen; sie vererben

sich nur auf den ältesten Sohn und fallen an den Grundherrn

zurück, wenn keine Leibeserben vorhanden sind. Beim Tode

des Lehnsmannes und des Lehnsherrn ist ein neuer Lehnbrief

einzuholen, ffir den 1

—

2^lo des Wertes als Laudemium und

eine Kanzleigeböhr zu entrichten sind. ^)

In den luxemburgischen Distrikten Lothringens gab

es ebenfalls geschlossene Güter, die sieh indes nur innerhalb

eines bestimmten Kreises vererben und siel) eng an die in

dieser Gegend ht-nscljende Form der LeiljeiL^cnsehaft an-

seliliessen. Wir werden deshalb die Besprechung dieses Be- -

sitzrechtes besser bei Behandlung der Leibeigenschaft vor-

nehmen. ^
Die wichtigste grundherrliche Last ist der Bodenzins

oder Cens. Er ist meist so niedrig, dass er als einfacher

1) Fabert, Remarques p. 117 definiert die menanties als „h^ritages

donnte k cens ou rente qui ne se peuvent d^membrer et advoumt le

d^cöB des preneurs eane enfants retouraent au seigneur." Ebenso Arch.

xiat. K. 1199. Index et explication de certains mots et termes usis en

liOrraine. Ffir Saarweiden vgl.: Bezirksarchiv Strassburg. Specialia 6. —
Für das Leberthal: Cout. du Val tle Liopvrc p. 28. Rog^ville II, 468. 471.

Departementalarchiv Nancy R. Höf)!. Es gab 1578 in Markirch 85, in

St. Krenz 29, in Dentsrh-Rumbach 2 und in Leberau 7 Lchengüter. —
Menantics in den franz. Votresen, Lcpage, Vosges I, 206. ;M)',].

2) Eine Anoinalic ist dc-r Agrarkommunismus der Grafschaft Schaum-

burg, Mathieu p. 322. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich

noch hinzuIUgen, dass selbstverständlich auch Zeitpacht in Lothringen

vorkam. Wahrscheinlich wurden die herrschaftlichen EigengUter gewöhn»

lieh an P&chter gegeben; ja oft wurde das Gut mit den dazu gehörigen

nutzbaren nechtoi verpachtet. Ud>er die Verbrdtnng der ZeHpacht

fehlen alle Anhaltspunkte. Die Agrarenqudte von 1762 (Arch. nat. K. 1193)

betont, dass es früher nur Eigentümer (d. h. mit Bodenzinsen belastete)

gegeben h:Utp. dass aber durch die grosse Not viele sich in Fermiers

verwandeh hatten. Oft zogen auch Bauern in die Stadt und verpachteten

ihre Güter an andere Bauern.
.
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Recognitionszins angesehen wird; da er nämlich unveränderlich

ist, so muss er natürlich mit sinkendem Geldwert immer ge-

ringer werden. Er liegt unablösbar und unteilbar auf dem
Grundstück; falls dasselbe geteilt wird, kann sich der Grund-

herr an irgend einen Efesitzer halten, der seinerseits wieder

Anspruch an die anderen erheben kann.^) Der Zins ist ge-

wöhnlich in Geld zahlbar, doch kommen auch Abgaben in

Weizen, Hafer, Orangen, Hühnern und Kapaunen vor. Ein

herzogliches Edikt von 1595 setzte den Preis des Huhns auf

3 gros, des Kapauns auf 6 gros fest. *)

Eine in Lothringen seltenere Art des Bodenzin^es ist der

>^ogonannte Terrage, der der T.oi de Beaumont seine Ent-

stehung verdankt und den Zweck verfolgt, den Zins stets auf

einer dem Werte des Landes entspreclienden Höhe zu erhalten.

Bei dem Terrage ist die Abgabe, wie beim Zehnten, auf eine

Quote des Rohertrags, %—^/is, bemessen. ^ Auch als Herzog

Heinrich fßr die verfolgten Pfälzer Katholiken am 15. Mai 1614

das Dorf Heinrichsdorf im Amte Pfalzburg gründete, bestimmte

er einen Zins der achten Garbe für Ackerland,^) 3 gros für

die faucht Wiesen, und etwas Hafer, einen Kapaun und ein

Huhn fiir jedes Haus. Der oberflächliche Beobachter könnte

das im Inneren Frankreichs sehr häufige droit de terrage

leicht mit dem Toilhaii vmvtK bsoln. Allein die einzige Ana-

logie ist, dass in Ix'Kicn Fällen eine Quote gezahlt wird. Beim

Terrage hat der Bauer ein festes dingliches Hecht auf das

Out, während beim Teilbau der Herr römisch-rechtlicher Eigen-

tümer, der Bauer nur „Cultor" ist. Der Terrage ist nichts

als eine Bemessung des Bodenzinses, der Xeilbau ist ein

Arbeitsvertrag. ^)

1) Riston, p. 76 ff. Cout. de Lorraine XVI. St Mihiel XI. Bar V.

^ Vgl. Mathieu 299. Rogeville II, 879. Lepage II, 52 ^chapons

«ffect^s sur difT^rents h^htages" in Moncourt.

8) So z. B. in Laneuveville V»5. Lepage l, 549; »/it H, 599.

*) Lepage I, 486. 1622 wurde die Abgabe auf '/lo ermässigt.

6) Hier ist es der Platz, auch ein Wort über den Zehnten, die

Dirne, zu sagen. Sie ist eine reine Reallast, die ebensowenig grund-
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Hie und da kommen auch Frohnen vor, die dem Grund-

herrn geleistet werden. Die Unterscheidung ist in vielen

Fällen dadurch erschwert, dass sich eben viele Grundherren

auch im Besitze der niederen Gerichtsbarkeit belinden, und

da es ausserdem nach lothringischem Recht gewisse Berech-

tigungen giebt, die zwar zur Seigneurie gehören, aber auch

im Besitze solcher sein können, die nicht Gerichtsherren

sind. ^) Unzweifelhaft grundherrliche Dienste sind die Aitrins in

Vergaville; es sind Frohnen, die die Inhaber be.stimmter Güter

leisten müssen. Sie bestehen in Arbeit von (i Uhr morjrenii

bis 6 Uhr abends, und die A^'l)ti^^lii kann einen beliebigen Ge-

brauch von ilinen rnaclien, inuss indes für den Aitrin 4 Pfund

Brod und Käse zum Frühstück, Brodsuppe zum Mittagessen

und dann noch Milch und Käse zur Vesper liefern.*) Bei den

anderen, dem Grundherrn geleisteten Frohnen lässt sich eine

^Beziehung auf ein bestimmtes Grundstück in den Urkunden

nicht nachweisen.^ Erwähnenswert ist, dass in Gosselmingen

die dem Grundherrn gegenüber frohnpflichtigen Leute von

Frohnen für den hohen Gerichtsherm befreit sind.^)

Zu diesen regelmässigen Lasten treten wie überall auch

unständige Gelälle, Die Abgaben beim Verkauf von Giuntl-

slücken, die Lods und ventes, haben in Lothnngcn koim-^

all^remeine Verbrcitmi}:. Wir trcllrn sie an in dem im

lichen Teile des Herzogtums Bar geltenden Coutume de Bas-

herrlich ist, wie etwa die Grundsteuer. Im allgemeinen war die Dlme
in Lothringen in der Hand der Kirche, doch gab es auch sogenannte

dimes infeodöes, die dem Horzot: oder anderen Seigneurs zustanden. Dem
Prinzip nach mnssten auch dir H( i ren die Dirne bezahlen, doch hatti ii

sich viele davon in alter Zeit befreit. Die Höhe variierte sehr stark. Der

Beamte, der die Dirne einzog, liiess Paulier. Vgl. Malliieu p. 1H7. 1W4 ff.

Riston p. 74.

1) Rtston p. 82.

2) Lepage II, 651.

3) So Lepage I, 208 in Burth^iirt. ^ in Gosselmingen. II, 24$

in Norroy. Aber in diesen wie in anderen Fällen ist mit der Grundherr«-

Schaft die niedere Gerichtsbarkeit verbunden.

4) Lepage I, ^4.
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signy, in Vir6court im Bailiage Rosi^res, in Limey im Baillage

Pont-&-Mousson und in Villey-St. Etienne im Bistum Toul.

Häufiger sind sie im deutschen Grebiet, wo wir ihnen in Pfalz-

burg, Bolchen, Busendorf, Schaumburg und Forbach begegnen.

Der Satz war in Pfalzburg 6 Pfennig auf den Gulden (V20),

in Virecourt V'io, in Villey ^/lo- ^) Am hüehslen mussten die

Lods naturgemäss da ?ein, wo Mainmorte reelle vorkam, zu

der sie eine durchaus notwendige Ergänzung bilden. Ohne

Lods und ventes wäre bei der Verkaufsfreiheit das Heimfalls-

recht völlig illusorisch geworden. Eine gesetzliche Beschränkung

findet sicli im Recht von Bar, nach welchem sie des

Verkaufspreises nicht überschreiten dürfen.

Häufiger sind die Abgaben beim Uebergang des Grund-

stiicks durch den Todesfall des Besitzers, die in Lothringen

als droit de reviture, relief, rel^vement oder rev^tement be-

zeichnet werden. Sie entsprechen den uns aus Savoyen be-

kannten Plaids, die allerdings oft auch beim Tode des Herrn

zu zahlen sind, und den bei den Erblehcn üblichen Laudemien.

Eine gewisse Analogie besteht mit dem realen Totfall; indes

sind die Sätze bei diesem erheblich höher.*) In einer be-

istimmten Frist, meist innerhalb 40 Tagen, müssen die Erben

die Erbschaft aus den Händen des Maire sich übertragen

lassen und eine Abgabe leisten, die gewöhnlich in 4—8 Krügen

Wein (ä 4 Schoppen), zuweilen in einer Geldabgabe von

einigen Groschen best^t Zahlten die Erben nicht, so trat

die Gommise ein, das Grundstück war verwirkt^) In manchen

1) Vgl. Lepage I, 595. II, 27S. 094. G97. Coutume de Bassigny X.

D(>partementalarchiv Nancy B 8078. H 3096. Recueil XIV, 401. Jahrb.

für lotiir. Gesclnchte V. Mathieu p. 298.

iij Cout. de Bar. IV. § 52.

^) Mathieu p. 2^)H wirft beide fälsclilich zusammen.

^) Die Zeugnisse sind ungemein zahlreich: cf. Mathieu 298. Le-

page Henrthe l, 8. 25. 86. 48. 64. 97. X39. 190. 254. 468. 727. D, 28. 81.

49. 60. 66 u. s. f. Departementalarchiv Nancy 6, 11746. B, 13. Hie und
da wild unter reldvement auch eine Verkanfsabgabe wie der Lods ver-

standen, mit dem einzigen Unterschied, dass ersterer fest, letzterer pro-

zentual ist
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Urkunden wird ein Zusammenhang zwischen der Mainmorte

und der rev^ture angedeutet.

Hier ist der Ohrt, einige Worte über das in Lothringen

herrschende Erbrecht zu sagen. Mit Ausnahme der Erblehen,

Menanties und der luxemburgischen Guter herrschte Überall

die freie Teilbarkeit, auf deren ungünstige Wirkung für die

Cultur man bereits im vorigen Jahrhuiulert binwies.^)

Indes der Hauer besass nicht nur GruiKistüoke, er balle

auch NutzunfTsrccbte in der Mark. Es kann wohl kaum einem

Zweifel unterliegen, dass die Mark, Wald und Wiese, ursprünglich

Bestandteile der Grundherrschaften gewesen sind. Fustel de

Coulanges hat gezeigt, dass die Gemeindeiändereien in GalUen

nicht aus einem alten Gommunismus entspringen, sondern

aus einer vom Grundherrn seinen Bauern eingeräumten Nutzungs-

berechtigung. *) Daher erklart sich die Abgabe, die die Bauern

in vielen Fällen dem Herrn zahlen müssen, wie andererseits

der Tiers denier, der später zu einem Recht des Gerichts-

herrn geworden ist.

Die Abgabe für die Waldnutzuiifr, die wir als eine

grundherrli(;he bezeichnen müssen, wenn sie auch häufig an

den (lerichtsheri'n geleistet wird, wurde mitunter von der Ge-

iiitMode als solcher, mitunter von den einzelnen Hausständen

bezahlt. So zahlte z. B. die Gemeinde Albesdorf 11 frs. 8 gros,

jeder Hausstand in Badmenil gab 2 gros jährlich „seigne*^ für

die Holznutzung im Bannwald; die Bewohner von Baccarat

hatten das Recht, je 7 Schweine in den herrschaftlichen Wald
zu treiben gegen eine jährliche Abgabe von 2 deniers für

jedes Schwein.^)

1) So Lepage I, C4. 189. 11, 49. 62.

2) Mathieu p.

3) Fustel de Coulanges, Histoire des institutii^ns politiques de l'an-

cienne France. Paris 1889. „L'alleu et le domaino rural", p. fT. 485 ff.

Vgl. Wittich, Grundherrscbaft in Nordwestdeutschland p. 272. In Frank-

reich waren die ViUicationen wahrscheinlich von jeher geschlossener als

in Deutschland.

4) Lepage, Mearthe I, 15. 80. 75. 77. 140. 479. 691 u. a. s. Lq|»age,

Vosges I, 25.
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Eine seltsame Abgabe, deren Ursprung nicht zu erklären

ist, die aber vielleicht auch für bestimmte Nutzungen zu leisten

war, bestand zu St. Maurice am Fusse des Welschen Beleben.

Die Bewohner des Dorfes mussten alljährlich am Pfingstmontag

ihrer Herrin, der Aebtissin von Remiremont, ein Pferd mit zwei

Körben Schnee übersenden. War kein Schnee vorhanden, so

mussten sie zwei weisse Ochsen schicken. *) Als indes in

einem warmen J;ihre der Schnee in don Schluchten der Vogesen

geschmolzen war, hess die Aebtissin, damals (1783) Prinzessin

Christino von Sachsen, sich an zwei opnfs k la neige genügen,

die ilir die Bauern mit einigen .schlechten Versen überjraben. -)

Die Prinzessin acceptierte die Kier lächelnd, ein Zeichen dafür,

dass auch in der guten alten Zeit nicht alles ausgeführt wurde,

was auf dem Papier stand.

4.

MALNMORTE UND LEIBEIGENSCHAFT.

Die ölTentlich-rechtlichen Institutionen haben sich im

Herzogtnin Lotlningen durch die Staatsgewalt einheitheli ge-

stalLct, die lothringische Seigneurie trägt darum einen eigen-

artigen Charakter, der sich zwar im wesentlichen an fran-

zösische Institutionen anschliesst, aber doch von der benach-

barten deutschen Entwicklung hie und da beeinflusst wird. So

wie wir aber auf das Gebiet dos Privatrechls kommen, treten

uns die nationalen Unterschiede des Herzogtums entgegen

;

bereits bei der Betrachtung der Grundherrschaft begegneten

wir den Frankreich fremden Erblehen; noch viel frappanter

zeigt sich die nationale Zweiteilung des Landes bei der Ge-

staltung der Unfreiheit. Der deutsche Teil des Herzogtums

Doc. des Vosges iX, 149.

2) Mathteu p. 71. Eine sonderbare Abgabe ist auch z. R. das Paar

Stiefel im Wert von H frs., das vier Unterthanen von Azejrailles (Baill.

Lunt'villcM (lern noarnten des Herzogs alle diri Jahre am Tage nach

Weihnachlen geben mussten. Departementalarchiv Nancy £, 14 (1605).
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kennt diejenige Form der f^oibf ijxrnsclinft, die Ludwig als die

südwestdeutsche Ix /f ic linet hat.*) Im französischen Sprach-

gebiet finden wir die Mainm orte wieder, während in den

nordwestlichen Distrikten an der luxemburgischen Grenze

eine dritte, eigentümliche, Art der Leibeigenschaft vorkommt.

Daneben finden sich mancherlei Uebergangsverhältnisse. Fast

alle Arten der Hörigkeit kommen in verschiedenen Kombina-

tionen auf lothringischem Boden vor. Dadurch entsteht eine

grosse Mnnnigfalti^fkeit, aber daraus «iklaien sicli auch die

Scliwierigkeitcn, die sicli der Beschreibung der lothringischen

Agrarverfassunff cnf Gegenstellen.

Die ursprüngliche Scheidelinie zwischen MainrnorLe und

Leibeigenschaft wird durch den Kamm der Vogesen vom

Welschen Beleben bis zum Donon gebildet. Alsdann folgt

die Grenze ungefähr der heutigen Reichsgrenze und über-

schreitet dieselbe in der Gegend von Avricourt. In Scherzingen

(Xirxange) treffen wir die Mainmorte auf heute reichsländischem

Gebiet an. Auf der Strecke zwischen Moussey und der Mosel

bleibt die Grenze unklar. Dagegen gehörten die Bistümer

Toul, Verdun und das gesamte Herzogtum Bar zum Mainmorte-

gebiete. In der Niihe von Loiigwy erreicht die Mainmorte das

Herzogtum Liix(mburg, in dessen westlicher, heute zum König-

reich Belgien <i» iiörigen, Hälfte sie vielfach nachziiweisen ist. 2)

Der Griinrl für die Unsicherheit der Grenzbestimmung

zwischen Saar und Mosel ist darin zu suchen, dass die Main-

morte sich weniger widerstandsfähijr erwiesen hat, als die

Leibeigenschaft. \\ iiiirend diese im 18. Jahrhundert noch im

weitaus grössten Teile des BaiUiage d'Aliemagne vorkommt,

ist die Mainmorte um 1700 bereits in die südlichen Vogesen-

thaler zurückgedrängt, und kommt im mittleren Lothringen

und in Bar nur noch sporadisch vor. Abgesehen von anderen

1) Ludwig, Bädische Bauer, p. 185 ff., weist darauf hin, dan die

badische Agrarverfassung „die Mosel und die lothringische Grenze er«

reicht, vielleicht noch überschreitet".

-) Ucber die Verl)reilun^ der Mainmorte und Leibeigenschaft, vgl.

Exkurs V, über die Geschichte der Mainmorte siehe Abschnitt ö.

DArmitidt«r, DI« Befratun^ d«r L«lb«iffeBeB. 11
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Gründon, die spiitcr des uäliorcii /u erörtom «ein werden,

erklärt sich das frühe Verschwinden der Maiiniiorte, die Zäiiig-

keit der Leibeigenschaft, aus ihrer inneren Natur. Die Leib-

eigenschaft haftet am Bezirk oder an der Gemeinde, in Luxem-

burg am Grund und Boden, während die lothringische Main-

morte im Gegensatz zur burgundischen sich vielfach zu einem

reinen Personalverhältnis umgebildet hat.

Eine gesetzliche Regelung durch tiie Coutumes fehlt für

die Leibeigenschaft ebenso wie für die Mainmorte; da das

Coutume de Lorraine prinzipiell nur Recht für das Herzogtum

giebt, hat man wohl die Leibeigenschaftsverhältnisric ausge-

schlossen. Alles beruht hier auf liewulmheitsrecht, ^) das

natiirlic-h lokal sehr verscliieden ^restaltet ist. Im grossen

und ganzen alx'i lassen sich für die lothringische Mainmorte

folgende Sätze aufstellen.

Die Mainmorte kommt in den Herzogtümern meist als

Mainmorte personnelle, seltener als reelle, hie und da auch

als personnelle und reelle zusammen vor. Da die Mainmorte

reelle ein rem grundherrliches Verhältnis ist, so ist in den

letzten beiden Fällen der Inhaber der Mainmorte mit dem
Grundherrn identisch, der seinerseits wieder Gerichtsherr sein

kann. Diese Vereinigung der Befugnisse ist nicht notwendig

bei der Mainmorte personnelle. Der ihr unterliegende braucht

gar keinen Grundbesitz zu haben und kann seinen Wolmsitz

ausserhalb der Seiirnenrie nehmen, er kann sowohl Pächter

eines andurcu GrundliejTn, wie Handwerker oder Dienstbote

sein, und .so ist z. B. dci' Fall denkbar, dass ein Mainmortable,

etwa von Remiremont, in einer herzoglichen Seigneurie steuer-

und frohnpflichtig ist und zugleich einem anderen Grundherrn

Bodenzins schuldet.

Die Mainmorte vererbt sich vom Vater auf die Kinder,

entsteht aber nicht, wie in Burgund, durch Versitzung, durch

Aufenthalt in einer der Mainmorte unterworfenen Gemeinde.

„Droit qui &e r6gle par l usage , Canon p. 166. Ein Gewohnlieits- *

recht ist in St Di4 anfgeseiehnet worden, daa ich in Beilagen mitteile.
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Sie wird beendet durch Freilassung, durch Nobilitierung, durch

Verheiratung mit einem Adligen, und nach einem Urteil des

höchsten Gerichtshofs von 1701 auch durch Kintritt in

den geistlichen Stand, .,da derselbe doch mindestens ebenso

vornehm sei wie dar Adel und das Coelibat nicht aiu h nocii

zur Konliskation der Mobilien des Priesters fuhren dürfe".

Eijie Befreiung durch Verjährung kennt nur das Recht von

Vitry.
')

Zu irgend welchen Abgaben verpflichtet die Mainmorte

nicht. Es sei indes dahingestellt, ob wir nicht in manchen

grund- und gerichtsherrlichen Bezügen Reste des alten Kopf-

zinses der Leibeigenen zu erblicken haben. Ein solcher ist

wahrscheinlich der eigentümliche „Gens de m&V\ den alle

Männer und Frauen zu Goviller in der Grafschaft Vaudemont

alljährlich am 1. Mai „pour le rachat du sang de leurs t^tes"

zahlen müssen.^) Ob und inwieweit Frohnen iliien ursprüng-

lichen Rechtsgruiid in der Unlreiheit hatten, lä^jst sich nicht

feststellen.

Der Hauptnachdriirk liegt wie überall ani dem Erbrecht

des Herrn an d( i Hinterlassenschaft des Mainmortable. Der

Unfreie ist nicht befugt, zu testieren oder während seiner letzten

Krankheit etwas zu verschenken.*) Erbberechtigt sind in der

Regel die legitimen, direkten Naclikommen. Das in Burgund

die Mainmorte beherrschende Institut der Hausgemeinschaft

kommt in Lothringen nur sehr selten vor.^) Hie und da

1) Canon p. 26. 166 ff. Recueil I, 317. Cout. de Vitry § l^^- Nach

Fabert, Remarques p. 116, giebt es auch eine Versitzung der Mainmorte,

doch beruht dies wahrscheinlicti auf einem Analojrie^rhluss nach dem

burjjundiscben Peclrt, das übrigens in die stidlichen Gebietsteile Loth-

ringens liit' und da ('inueclrnnwen war.

- Le[>a^e. Meurtlie 1. 4:5*5. In r.luiinagne gab es eine servage ge-

nannte Haferabgabe. Lepage, Vosges II, 1*1

.

^ In VitrY bis zn 5 sols. Cont de Vitry § 108.

*) Canon p. 167. Ebenso nach dem Recht des Thaies von St. Di6.

Vgl. Beilagen.

^) z. B. in Derbamont (bei DarneY, nahe der Grenze der Freigraf-

schaft): „Et si plusieurs fröres sont, qui n'aient point partaig^ ensemble,

11*
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erben Seitenverwandte, so z. B. seit 1554 Brüder und

Schwestern voneinander in G6rardmer.^) Am strengsten war

das Recht im Thale von St.-Di6, in dem sogar verheiratete

Kinder vom Erbrecht am väterlichen Besitz ausgeschlossen

waren.') Das herrschaftliche Erbrecht bezog sich hier wie

fast überall in Lothringen nur auf den Mobiliamachlass, das

Gut liel den nächsten Erben zu, die dafür aber auch die

Schulden des Verstorbenen übeinelnnen mussten.^)

Zu den Mobilien wurden in La lirer^se auch diejenigen

Häuser gereclinet, die nicht ans Mauerwerk gebaut waren, mit

Ausnahme der 18 sogenannten „Beimevises'', die überhaupt

von der Mainmorte ausgeschlossen waren. *) Um die Erbschaft

des Mainmortable aucli ausserhalb der Seigneurie einziehen zu

können, diente das droit de poursuite.

Indes die Handhabung dieses Rechts war bei der mangeln-

den Rechtssicherheit, den grossen Kosten der Prozesse und

des eventuellen Transports äusserst schwierig und unbequem.

In den Gegenden, in denen die Gommunion herrschte, war die

Freizügigkeit zwar gesetzlich erlaubt, aber sie war praktisch

docli durch das eigene Interesse der Hörigen stark beschränkt.

Der Sohn, der nur dann erbte, wenn er in Hausgemein schätzt

blieb, zog doch inn' nn<(ern in die Fremde. Das Familien-

leben und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der

Familie wurde durch die Gommunion ausserordentlich gefordert;

durch die Mainmorte reelle und che Versitzung wurde die

territoriale Abschliessung der Unfreiheit hergestellt.

Von alledem wäre in Lothringen nach den giltigen erb-

rechtlichen Bestimmungen keine Rede gewesen. Man musste

mais que tout ceu qaHlz ont de part p6re on m^re soit tout ensemble^

et sy rung desdits fröres muert, les hiois du mort e&cbient aux fröres

ou soeurs puisqu'ilz n'ont riens partjr." Doc. des Yosges ¥11, 61.

1) Arch. nat E, 2862, fol. 185. Anßt vom 5. Dezember 1715.

2) ßibl. nat. Gollection Lorraine Nr. 448, vgl. Beilagen.

3) Vgl. Riston p. 21. Cout. de Vitry § 141. Lepage, Yosges I, 12.

92. 130. 220. 2S5. 256. 276 u. s. f. Vgl. Beilagen.

4} Cout. de la Bresse § 4.
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zu anderen Mitteln greifen, um den Zweck der Mainniorte, die

möglichste Sicherslellung des herrsohaftlidien Erbrechts, zu er-

zielen, und dies erreichte man vielfach dadurch, dass man die

Beschränkungen der Freizügigkeit, die sich in den mittelalter-

lichen Hörigkeitsverhaltnissen finden, heibehielt So finden wir

in Lothringen noch hie und da das droit de forfuyance,

das sowohl neben der Mainmorte, als auch für sich allein

vorkommt. So ist z. B. den Unfreien des Herzogs in Bassigny

die Auswanderung in eine andere Seigneurie bei Strafe der

Konfiskation ilirer in der Heimat zuiückhleibenden Güter und

des Veilusts iiue» lu-breclits verboten. ^) Wenn also ein Sohn

eines Hörigen auswandert, so verwirkt er seinen Anteil am
väterlichen Gut so gut wie der Mainmortable in Burgund, der

aus der Communion ausscheidet. Die gleichen Bestimmungen

kommen auch in einer Reihe von Gemeinden im Herzogtum

Bar (insbesondere in der Umgebung von Pont-&-Mousson), in

der Grafschaft Vaud6mont und in einigen Vogesengegenden,

bis ins 17. Jahrhundert hinein vor.*) Strenger noch ist das

Recht von Vitry, das geradezu die Verfolgung der entlaufenen

Hörigen gestattet. ^)

Die Forfuyance tritt meist in Verbindung mit der Main-

morte auf und bedeiilel dann eine Art Vorwegnahme der

Echute, bie und da finden wir sie aber in Französiscb-Lutb-

ringen auch selbständig. Alsdann dient sie nur zur Ver-

stärkung des UnterthanenVerhältnisses und zur Sicherung der

Abgaben. Allein die letztere wird durcb das sogenannte droit

de retenue bezweckt, das in einigen Distrikten von Bar vor-

i> tluul, de Bassigny § 44. cf. Doc. des Vosges VII, HO. VIII, 171.

2) Im Herzogtum Bar: Lepage II, 437 (160Ü; in Rosi6res-en-Haye

im Baitl. Pont-i-Mousson. II, 547 (1S86) in Thiaucourt. II, 401 (1573) in

Rauconrt bei Nominy im Pays Messin. II, 705 (1550) in Viviers bei

LonguyoQ. Lepage, Vosges II, 303 in Liffol (1878).

In Vaudemont: Lepage I, 864 (1608). 461 (1413). 656 (1484).

In don Vogesen: Doc. des Vosges IV, 86 (1538). VII, 58 (1892).

VlII, 149 (1571).

B) Cout. de Vitry § 145.
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kommt und dem ilt-rrn ermöjrlieht, Mm dem Unterthanen, der

ausgewandert ist, trotzdem die Abgaben und Dienste, die er

schuldet, zu verlangen.»)

Seltener als die Beschränkung der Freizügigkeit ist das

sogenannte droit de formari^ge, das die Heirat mit Hörigen

fremder Seigneurs verbietet. Das Recht entspringt ebenfalls

der alten ViUicationsverfassung und erklärt sich aus der Be-

sorgnis vor der Einmischung fremder Herren, die etwa noch

Rechte an dem einen Ehegatten geltend machen könnten,. So

verbietet das Recht von Vitry die Heirat mit fremden Hörigen

bei einer Geldstrafe von 60 sols. Hen au t indes ein Höriger

gegen den Willen seines Herrn, so verliert er ein DriUel

seines gesamten Besitzes. ^) Hie und da haben sich anch im

übrigen Lothringen Reste dieses alten ehemals weitverbreiteten

Hechtsinstituts noch erhalten.*)

So unwesentlicli Forluyance und Formariage für das

Wesen der Mainmorte sind, so bezeichnend ist ihr sporadisches

Vorkommen doch für die lothringische Agrarverfassung. In

dem national gemischten Herzogtum ist die franzosische Main-

morte nicht zu voller Ausbildung gelangt, sie ist durchsetzt

von anderen Elementen, die den Uebergang bilden zur deutschen

Leibeigensehaft.

Die Leibeigenschaft, die im 18. .lalirlumdert noch in

allen Bezirken des deutschen Teils von L( ithringen herrschte,*)

steht in sriini^Veni Cesiensatz ziur Mainmorte. ihr Zweek ist

nicht auf einen Krbfail gel ichtet, sondern anf eine Anzahl von

Abgaben bei verschiedenen Gelegenheiten imd in der Saar-

gegend auch auf bestimmte Dienste. Sie ist nicht rein persön-

lich, sondern ist räumlich abgeschlossen. Infolgedessen geriet

1) cf. Lepage II, 24. 292 (Baill. Pont-ä-Mousson). Ancien Ck>utuine

de Bar § 14.

2) r.oiit. de Vitry § 144.

ForinariajEre ist noch im 15. Jahrhundert oft crwülmt. Vgl. J)e-

partoiiientalarchiv Nancy B, 343. 365. SGC, anno 142<;. Hol. 14P8). Doc.

des Yosges I, 209 (1469). III, 220 (1420). Vgl. Lepage II, 208 ,^1G0Ö}.

4) lieber die Verbreitung s. Exkurs.
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auch derjenige, der eine gewisse Zeit, gewöhnlich Jalir und

Tag, in einem Bezirk gesessen hat, in die Leibeigensdiafl.

Daraus erklärt es sich, das sämtliche Insassen einer Gemeinde,

ja eines ganzen Amtes, Leibeigene sind.^)

Die Leibeigenschaft verpflichtet zu einer geringen,

ständigen Abgabe, der sogenannten Leibbed oder Gense serve,

einem Kopfzins, der in Geld oder in Hafer gezahlt wurde.

In manchen Aemtern, wie in Pfalzburg und Lixheim, mussten

ihn alle Leibeigenen enüiditen, während in den meisten Be-

zirken nur die itn Ausland Wuhiieiidtii die Abgabe als

RecnfrnitioMs/ins bezahlten. Die weit wicht irrere Abgabe der

Leibeigenen ist der Totfall, droit de chet d'hotel oder Best-

hauptsrecht. Ebenso wie im deutschen Saanen die Mainmorte

fälschUch als Totfall bezeichnet wird, wird zuweilen der Tot-

fall mit dem französischen Worte Mainmorte übersetzt.*)

Beide Institute haben den gleichen Ursprung, sie gehen zurück

auf das Erbrecht des Herrn an dem Mobiliarvermogen des

Hörigen. Aber während bei der Mainmorte noch — allerdings

in seltenen fest bestimmten Fällen — der volle Erbfall vor-

kommt, beschränkt sich der Totfall ledijjlich auf die Ab-

lieferung eines Verin(i<[('nsstikks, wird aber dafür in jedem

Todesfall eines Familien voi Stands erhoben. In manchen Gegen-

dcT» inu^s d;i- Ix'ste, in andcrcü das zweitbeste Stück Vieh,

mui III Kiriianjxclung dessen das beste Gewand abgeliefert

werden. Hie und da, wie z. B. in Insmingen, wird eine Geld-

abgabe erhoben, die der Maire mit den anderen Gerichts-

1) In der Grafschaft Saarwerden waren 1748 von 11*77 llausstämlcn

1608 unfrei, frei. Vgl, Krotm. Roifriiirc zur Territorialjieschichte der

Saargegend. Saarbrücken 1805. Ueber Finslingen vgl. Lepage I, 042.

Ueber Halzburg Lepage II, 276.

^) Vgl. Departementalarchiv B, 3080 „Penonen, so der Herrschaft

Bitach Leibeigene sind, aber in ausländischen Orten sesshaft**. B, 6fX)l

(Uxheim). B, 8078 (Pfolzbnrg). Lepage I, 204 „de payer 6 gros pour 1a

reconnaissance de serves conditions" (Brauweiler).

3) So z. B. Departementalarchiv 6, 350. Strassburger Besirksarchiv

G, 2268. Vgl. oben Seite 104.
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f
'

beainten abschätzt. Obgleich der Totfall aus der Leibeigen-

schaft entspringt, so hat er sich doch im Elsass und auch in

einigen lothringischen Orten länger als diese selbständig er-

halten.

Ausser zu diesen Abgaben verpflichtet aber die Leib-

eigenschaft auch zu Diensten. Inwieweit der Anspruch auf

„ohngemessene Frohnen*' seine Begründung in der Leibeigen-

schaft findet, ist nicht zu entscheiden.') Dagegen sind die

Zwangsgesindedienste zweifellos ein Ausfluss der Unfrei-

heit: sie traten g(Made in den Bezirken auf, in denen ein

grösserer landvvirtscliiitl lieber Betrieb bestand, in der Saa?'-

gegend. So warfen die männüehen und weiblichen Kinder

in den leibeigenen Dörfern der Herrschaft Saureck, Gossel-

mingen, Dolvinjjen, Stinzel, ferner in Eich, Rieding, Saaraltdorf

und im Amte Finstingen gezwungen, ihrer Herrschaft ein Jahr

gegen Lohn (salaire raisonnable) Gesindedienste zu leisten.^)

In der Grafschaft Saarwerden hatten die leibeigenen Knaben

sich für 10 fl., die Mädchen für 6 fl. der Herrschalt ein Jahr

zur Verfugung zu stellen. Euizige Söhne und für den Haus-

halt unentbehrliche Töchter, Handwerker und Gebrechliche

wurden befreit. Hatte in einer Familie ein Kinci gedient, so

blieb dieselbe drei Jahre hindurch verschont. Da die Herrschaft

trotz dieser zahlreichen Befreiungen noch immer Ueberfluss an

1) Vgl. Departementalarchiv Nancy B, 2078. 81d0. 93do. 9482. 11746.

Areh. nationales E, 2861. Lepage, Meurthe I, 446. 510. 607. II, 470.

S) So z. B. in Mnlcey und Blanche Eglise, wo der Totfall' 1341

besonders von Herzog Raoul an das Kapitel St Georges geschenkt wurde.

Departementalarchiv G, 3dO.

^ Tgl. Lepage I, 490 (Hessen). Bezirksarchiv Strassbnrg. Saarwerden.

4) A. Benoit, Ics Plaids-annanx de la baronnie de Sarreck, Metz

1869. p. il. — Journal de la Sociale arch^ologique 1862, p. 43. — De-

partementalarchiv Nancy R, 60?^9. Dir newolinor von Eicli und Riedinjr

lösten 1780 den lääligen Zwangsgesindedienst ab gegen eine jährliche

Abgabe von 25 s. 6 d. für jeden Hausstand. Arch. nat. D. XIV, 6 (Meurthe),

„parceque ancienaemcnt nous 6lions ohhgös de lui (sc. dem Herrn)

fournir annuelleraent des domestiques et des servanles".
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jGesinde hatte, Viesa sie die i^fliditigen losen und gestattete den

Gezogenen, sicli für 10, bozw. 6 11. frei^ukaufen. ^)

Noch abgeblasster sind die Zwangsgestndedienste in der

Herrschaft Forbach. Die Unterthanen sind hier nur verpflichtet,

jährlich „drey Knechte und zwo Mägdt zu furnieren, vormit

einer gagen oder lohnung resonnable, so ihnen durch ge.

Damen solle bezallet werden, welche jedoch keinerleyweisf?

solle die partickular Unterdhanen anhalten können, ilire Kinder

ihnen zu furnieren, sondern diejenigen an/.niu hnieii, .so dui ( Ii

die Unterdhanen ihnen vorgestellt werden, wann sie selbige

capabel findet." *)

Wichtiger als die zeitweilige Freiheitsbeschränkung des

Zwangsgesindediensles ist die dauernde. Die Leibeigenen

haben gesetzlich keine Freizügigkeit, sie dürfen ihren Wohnsitz

olme Erlaubnis ihres Herrn nicht verlassen. Der Zweck liegt

darin, sich die Abgaben und Dienste zu sichern; wird der

Herr für dieselben entschädigt, so kann der Leibeigene seines

Weges ziehen, und so wird auch das „droit de forfuyance**

wieder zur Rentenquelle. Die Taxe, für die der Leibeigene

seine Freiheit erhält, steht in einigen Bezirken, wie in Bitsch,

fest. Sie betiug hier 10 frs.; wollte aber der Leibeigene in

eine Gegend ziehen, wo die heilige aposlolisehe Helijrion nicht

lienschte, niusste er eine Abgabe „ä diseretion" eiilrichten. 3)

In Pfalzburg und Sehaumbur;^ wurde die Summe nach den

Mitteln des Leibeigenen bemessen. "*) Da der Abzug fehlte,

suchte sich die Herr.^cliaft eben auch für den Ausfall der

übrigen Rechte zu entschädigen. Wanderte ein Leibeigener

ohne Erlaubnis aus, so traf ihn im Amt Finstingen die Strafe

1) G. MaUhis, Bilder aus der Kirchen- und Dürfergeschichte der

Grafschaft Saanrerden. Strassburg 1S1>4, p. 141.

s) Jahrbach fQr lothr. Geschichte V, 167 IT.

8) Bezirksarchiv Nancy B, ä060. 3190. cf. Beilagen.

Departementalarchiv Nancy B, in Schaumburg: „Les

seignears maintenus h percevoir le droit de rachat de condition servile

Bur leurs sujets ä charge de les taxer modert ment et sauf Tappel

en cas d'excös." Arr£t vom 9. Juni 1702. Arch. nat. £, 2861.
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der Konfiskation beiner Güter, in Uxheim der Verlust eines

Zehntels seines Vermögens.

Wie die Freizügigkeit, ist auch die Heiratsfreiheit Be-

schrankungen unterworfen. Während in manchen Gegenden

ein Günsens zur Heirat mit fremden Unfreien nötig war, wurde

in anderen nur eine Abgabe geschuldet. Hie und da hatten

einige Herren durch Tauschverträge einen sogenannten „Unter*

lauf** zwischen ihren Leibeigenen hergestellt.«)

In i'ineni grösseren Staatswesen, wie im Herzogtuiii,

winde für die sehr innfangreichen herzoglichen Seigneurien so-

wohl die Eiitias.sun^^ wie die Heirat LeilK'ijzciici' bnreaukratiseh

geregelt. Die Erlaubnis zur Aii^wandf'riin«r w ic zur Heirat war

zwar nach dem formellen Hecht nötig, in Wirklichkeit aber

handelte es sich nur um die Zalüung einer Abgabe. In den

privaten Seigneurien war der Herr zufrieden, wenn er für die

Rechte, die er durch die Manumission verlor, eine genügende

Entschädigung erhielt.

Ganz unerträglich wurden aber die Zustande in einer

Herrschaft, die nicht klein genug, um sich lediglich mit dem
Rentenbezug zu begnügen, nicht gross genug war, um den

Verlust eines Unterthanen verschmerzen zw können. So be-

nutzte man in der kleinen Ciralsehaft Saarwerden die

formellen Handhaben, die die Lc!ibeigens( haft bot, dazu, um
die kleinlichsten Gesicliispunkle der Bevöikenui^s- und Bevor-

mundungspnlitik des 1<S. .lahrhunderts zur Geltung zu bringen.

Den tüchtigen und kräftigen Leuten wurde hier die Manumission

rundweg abgeschlagen, einem als „SöfTer und schlechter Haus-

halter" charakterisierten Subjekt wurde sie dagegen genehmigt.

Ebenso masste sich die Regierung hier ein Urteil über das

eheliche Gluck ihrer Unterthanen an. Als ein gewisse^ Geis-

kopf eine Elisabeth Zimmer heiraten wollte, verweigerte das

1) Lepage, Ufenrthe I, U2. (508.

2) cf. Departementalarchiv B, 11746. Lepage 1, 842. 434. 490. .510.

607. In Forbach war eine Abgabe bei Verlieiralunjj ausserhalb der Herr-

schaft zu entricliten. die je nacli dem Vermögen von 4—10 Frcs. be-

messen wurde. Jahrbuch V, 167.
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Amt den Heiralsconsens wegen zu geringer Mittel des

Bräutigams. Als indes das Verhältnis Folgen hatte, erlaubte

ihnen das Amt zwar nicht die Heirat — denn das Amt kann

eine Verfügung nicht widerrufen, — aber doch freien Abzug

ohne Erlegung der Manumissionstaxe. Da die Grenze gläck-

Itcherweise in Saarwerden überall nahe war, konnte das

Paar sich auf französischem Gebiet heiraten und hier sein

Giikk begründen. ^)

Freilich dies sind nur Aufwüchse der f.eilHMjicnscliaft,

aber ^'w zeigen fidcli die Konsequenzen, zu dcnfMi sie fülircn

konnte. Gerade das tiele Kingreifen in die wichtigsten Lebens-

verhältnisse cbarakterisiert die süddeutsche Leibeigenschaft

gegenüber der Mainmorte, sie entspricht förmlich der Klein-

staaterei im deutschen Südwesten.
Einen etwas anderen Charakter, der an nordwestdeutsche

Verhaltnisse erinnert, trägt die Leibeigenschaft im nordwest-

lichen Lothringen, im Bezirk Sierek, in Diedenhofen und im

deutschen Teile von Luxemburg. Aehnlich wie bei der

burgundisclien Mainmorte reelle und den westfälischen Hobs-

gütern liaftet die Unfreiheit am Giund und liuden. Es sind

hier ireschlossene Güter vorhanden, die sorrennnnten Schafts-

oder LeibeitrenschaRsgüler. Nur Leihei^reiie dürfen sie besitzen;

wer aus dem Kreise der Leibeigenen ausscheidet, verliert sein

Anrecht auf das Gut. Die Güter dürfen ohne Genehmigung

des Herrn, der überdies das Vorkaufsrecht besitzt, nicht ver-

kauft, veräussert, hypotheziert oder geteilt werden. Ein Sohn

oder eine Tochter folgt, ebenfalls mit Zustimmung des Herrn»

„in die Vogtei'^ d. h. in den Hof, zu dem das Inventar ge-

rechnet wird, mit der Verpflichtung, Eltern und Geschwister

zu erhalten, auszustatten und nötigenfalls aus der Leibeigen-

schaft loszukaufen. Hat der Bauer bei I^ebzeitfen keine Ver-

fiigüng getruH'en, so muss das älteste Kind, jzleiehviel ob Sohn

oder Tochter, den Hof übernehmen, und die anderen Kinder

') Vgl. Bezirksarchiv Strassburg. Saarwerden. Generalia 78. Spe-

zialia 17. /
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'aus dem vorhandenen Mobütarvermögen abfinden ohne Berück-

sichtigung des Leibeigenschaftsguts, das eben dem Herrn

gehört und deshalb nicht in Anrechnung kommt. ^) Auch hier

zeigt sich also das Anerbenrecht als eine grundherrliche Ein-

richtung, denn in die Güter, die nicht „mifrei" sind, teilen

sich alle Kinder. Eben hierin besieht ein wesentHcher Unter-

schied gogon die Mainmorle, dass der Herr auf den gesaniteii

Mobiharbesitz und auch auf die freien Güter ohne jeden Ein-

fluss ist; dagegen ist seine grundlierrUche Stellung, als Ober-

eigentümer des Leibeigenschaftsguts, weit stärker als bei der

Mainmorte. Wenn das Gut verlassen oder mangelliafl bestellt

ist oder der Inhaber seine Zinsen nidit regelmassig bezahlt,

so kann es der Herr an 3 Sonntagen ausrufen und es, wenn

der Leibeigenmami am vierten nicht erscheint, sich gerichtlich

zusprechen lassen. Allerdings hat der Herr die Vorpflichttmg,

den Hof an einen Angehörigen des abgesetzten Bauern binnen

Jahr und Tag nach freier Wahl zu vergeben.

Die Lasten der Leibeigenschaft sind die gleiehen wie im

übrigen Lothniigeu. Auch hier besteht die Cense serve, die

aber auch einen dinglichen Charakter trägt, hie und da auch

der Totfall, die Bescliränkung der Freizügigkeit und der Heirats-

consens. Aber es giebt hier einen gesetzlichen Anspruch auf

Freilassung nach einem Reglement vom 22. November 1600,

der eventuell vor dem ordentlichen Richter geltend gemacht

werden kann. Die Kehrseite der Medaille ist dann freilich der

Verlust des Anrechts auf das Gut. *)

So finden wir auf lothringischem Boden fast alle ger-

niaiiisch-romauischen Hörigkeitsverhältnisse vertreten. In der

lüxeiüburgischem Leibeigenschaft verkörpert sich die

Herrschaft über die Menschen und das Land. Hier zeigt sich

&aas £aire estat desdicts li^ritages de servile condition, lesqaels

apparliennent au seignenr en propri6tö et ne vieonent en balance ni

• consid^ration au taux desdits portements.

Cout de Luzembourg, titre 1 und 2. Departementalarchiv Nancy
^ 9482. Riaton p. 22. Leclercq, Gout. de Luxembourg. II, 89 ff.
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der alte enge grundherriiche Zusammenhang. Die Unfreiheit

haftet am Grund und Boden; nur Unfreie können das Gut besitzen, "

aber gegen die Aufgabe des Guts wird der Unfreie frei. In der

Mainmorte sind mitunter noch Reste dieses Zusammenhangs

zu entdecken, aber im grossen und ganzen ist in Lothringen •

diese Art der Hnnuki jt zu einem vom IJrund und Hoden loa-

gelüsten persönlielicn Verhältnis jreworden. Nicht die Herr-

schal't über ein Gut und die Siclierung der aus demselben

fliessenden Abgaben, sondern das Erbrecht am Mobiliarver-

mögen macht den Hauptinlialt der lothringischen Mainmorte

aus. Auch die Leibeigenschaft Deutsch-Lothringens iht

eine an die Person geknüpfte. Aber sie ist territorial abge-

schlossen, sie läuft dem allgemeinen Unterthanenverhältnis

parallel und dient zu dessen Verstärkung. Hauptsächlich

kommt es auf die Zahlung von Abgaben an; hie und da

finden sich aber auch, allerdings nur schwache, Ansätze zur

Tnlreiheit des östlichen Deutschlands. Aber während diese

einen — man möchlc sagen — notwendigen Bestandteil der

AgrarverfassunjT bildete, ist die Inthi'ingische Hörigkeit zwar

in die Agrarverlassung, in die Seigneurie, eingefügt w^orden,

aber sie bildet kein unentbehrliches Glied derselben. Am deut-

lichsten ergiebt sich dies aus ihrer Geschichte, die wie wir

zeigen werden, aus einer fortlaufenden Kette von Befreiungen

besteht.

5.

DIE GESCHiCIlTE DER BEEREIUNGEN, .

SEIGNEURIE UND LEIBEIGENSCHAFT BIS 1697.

Bei der eingehenden Betrachtung der lothringischen

Agrarverfassung haben wir die Seigneurie, die Gerichtshierr-

schaft, als ihr wichtigstes Institut erkannt. Die meisten Be-

rechtigungen, Abgaben und Frohnen knöpfen an sie an. Im
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Vergleich zu ilir verschwinden die Lasten, die aus der Grund-

herrschaft und der Leibeigenschaft entspringen. Ja die letztere

war, wie wir sahen, schon im 17. Jahrhundert aus dem

grossten Teile des Herzogtums verschwunden und war nur

noch in den Vogesen und in den deutschen Gebietsteilen ver-

breitet. Wie in Frankreich im grossen, war es im Herzog-

tum Lothringen im kleinen. Die westlichen und mittleren

Provinzen sind im 18. .lahrliundert nur noch von freien

Leuten bewohnt. Die üiitreilieil ist in die entlegenen öst-

lichen Distrikte zurückgedrängt worden. Wie in Frankreich,

so ist auch in Lothringen diese Befreiung allmählich vor

-sich gegangen, ein Prozess, der sich durch viele Jahrhunderte

hindurchzieht. Grosse Bewegungen auf wirtschaftlichem und

politischem Gebiet haben die langsame Entwicklung von der

alten Knechtschaft zur Freiheit gefördert. Ihre allgemeinen

Tendenzen in grossen Zügen klarzulegen, sei die Aufgabe der

nachfolgenden Betrachtungen. ^)

[)i'r ijrr)sste Teil des j)latton Lainies Mitteleuropas war
ini tVülieien MitlcUUter in der Form der \'illicationsverfassung

, organisiert. Die Bischöfe, Klöster und zulilreiche weltliche

Herren besassen ausser dem Mansus dominicatus oder Salland

eine grosse Anzahl von Hufen, die mit Zins zahlenden Bauern

besetzt waren. Der grössere Teil dieser Bauern bestand aus

Unfreien;') aber bereits in karolingischer Zeit hatte sich das

Los dieser ehemaligen Sklaven gemildert. Das Interesse des

Herrn bestand wesentlich in der richtigen Bezalilung der schul-

digen Gefalle, und diese war ihm am besten gewährleistet, wenn
stets dieselbe Familie auf der Hufe blieb. So hatte sieh ein

1) Dil' Ausfiihrungen berulien zum Teil auf den verdienstvollen

Forschungen Bonvaluts, kommta aber vielfach zu anderen Resultaten.

Für die benachbarte Champagne vergleiche die trefflichen auf sorgfältigen

QueUeostndien beruhenden Fofschungen von Henri S6e, fitnde sur les

classes mrales en Champagne du II. au 14. siftcle in der Revue Kisto-

rique 56, p. 226 ff. 57, p. 1 ff.

8) Vgl. Bonvalot, Loi de Beaumont, p. ^. Revue historique 56, p. 230.
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erbliches Anrecht, wenn auch nicht der Einzelnen, so doch

der Familie an der Hufe herausgebildet. Erst wenn keine

direkten Erben vorhanden waren, trat das Reclit des Herrn

wieder in Geltung; und '/amu- nahm er in diesem Fall niciil

nur das Gut an sich, sondern zn^f auch den Mobihai uuchlass

des Hörigen tiip sich ein. f)i('H i>t der Ursprung der Main-

inorte, die im 12. Jahrliundert bereits völlig ausgebildet in

allen Teilen Frankreiclis vorkommt.

Viele französisclie Villicationsherren waren nun aber

nicht bloss Grossgrundbesitzer, ihre SteUung war nicht nur

eine soziale, sondern auch eine politische. Das Bestreben der

grossen Stifter und der weltlichen Grossen ging in diesen Teilen

des karolingischen Reiches dahin, in einem Bezirk, der oft

iilier die eigene Grundherrschaft hinausging, die ölFentliche

ücrichtsl)arkeit, die Grafsrliali>rochte zu erwerben.^) So wurde

der Villicatioiisherr zugleich Inhaber der Gerichtsbarkeit, er

wurde Seigneur,

Seine Stellung war damit nicht unwesentlich verschoben.

Die mit den GraCschaftsrechten verbundenen nutzbaren Rechte,

Steuern und Prolinen kamen in den Besitz des Villications-

herm; es galt, ein Staatswesen zu organisieren. Je grosser

der Bezirk der Gerichtsherrschaft war, desto mehr traten die

privatrechtlichen Nutzungen hinter den allgemeinen politischen

Interessen zurück.

Im zwölften Jahrhundert erfuhr die bisherige soziale Ver-

fassung einen jrewaltigen Umschwung. Auf den ISuhlaehlteldern

der Poebene zeigte sich die neue Macht des organisierten

BürgertuTTis und mass sich im Kainiitemit einem der gewaltigsten

deutschen Kaiser. Ueberall entstanden städtische Gemoin\\ esen,

die wie die Grossstädte unserer Tage eine mächtige Anziehungs-

kraft auf das platte Land ausübten und den flüchtigen Unfreien

ein sicheres Unterkommen und Aussicht auf reichlichen Ver-

dienst gewährten.

ij Ueber die Immunitätsprivilegien der lothringischen Stifter, vgl.

Bonvalot, Histoire du droit, p. 121 Anm.
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Die Bewegung erstreckte sich auch auf Frankreich. Das

platte Land verödete, massenhaft wandten sich die Bauern

den aufblühenden Gommunen zu, die Unfreiheit begann zum
ersten Male im Mittelalter gehässig zu werden. Schon am
Anfang des 12. Jahrhunderts hatten die französischen Ivönige

mit Befreiungen begonnen; zahlreiche geistliche und weltliclie

Herren waren ihrem Beispiele gefolgt. •)

Aber es handelte sicli iiielif nur um die Befreiung; es

handelte sich darum, die Seigneurie und Grundherrschaft mit

der communalen Freiheit zu versöhnen, bei Aufrechterhallung

und sogar Verstärkung der Abgaben eine bescheidene Selbst-

verwaltung einzuführen. Die Lösung dieses Problems fand

Wilhelm „mit der weissen Handys Erzbischof von Rheims,

aus dem erlauchten Hause des Grafen von der Champagne.

In seiner geistlichen Laufbahn hatte er mehrereCommunen
Fr.uikit ichs kennen gelernt und war 1179 mit dem Vurkiimpler

(i( i Italicnischen Städtetreiheit, Papst Alexander III., auf dem

Lalerankoncil zus-aninicniretrofTcn. Als Minister Philipp Augusts

fand er Gch'^cniieit, scnn^ (Irnndsätze auf die Verwaltung des

Königreichs zu übertragen. Im Jahre 1182 erteilte der Kirchen-

fürst der zu seinem Erzbistum gehörigen Gemeinde Beaumont
en Argonne jenes Privileg, dass den Namen des kleinen Ortes

im ganzen Nordosten Frankreichs berühmt.gemacht hat. Ob-

wohl in der Urkunde, der Loi de Beaumont, von einer

„Befreiung*^ nicht die Rede ist, ist die Freiheit der Bewohner

doch die Voraussetzung für ihren Rechtsinhalt.*) Die in jener

Zeit so heiss ersehnte communale Selbständigkeit wird dem

1) Die allgemeine Bedeutung dieser Befreiungen und ihren Zn-

samTnonhan«,' mit den Bewegungen in aaderea Ländern habe ich im
Schlusskapitt'l klarzulegen versucht.

2) Die Urkunde, Bonvalot, Loi de Heaumont p. 98, spricht nur von

,,consuetuduies et libertales" allgemein, aber wie Bonvalot p. 297 11.

nachgewiesen hat, ist die Unfreiheit durch die Loi implicite beseitigt.

Zahlreiche spätere Urkunden enthalten die Formel „nous avons franchy
et franchisaons la ville k la loi de Beaumont", oder erwähnen ausdrück«

lieh die Abschaffung von Servitnde und Mainmorte.
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Argonnenstädtchen im weitesten Umfang gewährt. Die Ge-

meinde erhält die freie Wahl des Maire und der Jurati, nach

allgemeinem Stimmrecht der Bürger, mit der Befugnis, diese

Beamten nach Ablauf eines Jahres abzusetzen. Ja noch mehr,

der Erzbischof überträgt dem Maire und den Jurati die volle

Gerichtsbarkeit und die Vollmacht, die Plaids generaux abzu-

halten. Indes ist das erzbischöfliche Recht dadurch gewahrt,

daas der Maire seine alte Stellung als vUlicos behält und

erzbischöflicher Beamter bleibt: er schwört dem Stadtherrn

Treue und ist seinen Ministerialen g^enüber verantwortlicli. ^)

Auch in der inneren Verwaltung macht sich der Einfluss des

Erzbischofs geltend: Die Stadtkasse, die hauptsächlich aus

Geldbussen gespeist wird, steht unter der Aufsicht zweier Jurati

und eines erzbischiiflichen Beamten.*) Der Stadtherr kann

seine Unterlhanen, freilieh in bescheidenen Grenzen, zum

Militärdienst heranziehen, er behält den grössten Teil der

Gerichtsgefälle, übt den Mühlen- und Backofenbann in der

Commune aus und bezieht von jedem Haus in der Stadt und

jedem Garten ausserhalb der Mauer 12 d. Steuer.

Auch die Grundherrschaft bleibt in vollem Maasse auf-

recht erhalten. Zwar gewährt der Herr den Bürgern die

freie Wald- und Wassemutzung und erlaubt ihnen den freien

Kauf und Verkauf ohne Abgabe, aber er bezieht von jeder

Fauchee Wiesenland, 4 d. Grundsteuer und eine sehr bedeutende

Abgabe vom Ackerland, die mir den Kernpunkt der ganzen

Charte zu bilden sclieint, den sogenannten Terrage. Gerade

damals waren, durch das rasche Wachstum der Bevölkerung

in den Städten, die Kompreise stark gestiegen, der geringe

Zins, den die Villicationsangehörigen zahlten, war mit dem

sinkenden Geldwert immer geringfügiger geworden. Ebenso

wie in Niedersachsen und in Italien kam auch hier, in An-

lehnung an alte Rechtsinstitute, wie z. B. den Medem, den

1) Charte § 9.

2) Charte § 55.

3) Cliartc § 5r,.

Darmstädter, Die Befreiung der Leibeigenen. 13
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Zehnten und die colonia partiaria, die Idee auf, durch die

Festsetzung einer Quote des Rohertrags doii lioflcnziiis stets

auf einer angemessenen Höhe zu erhallen, mifl aiuli flies

Pi'(>l)lein löste die Loi He IVaniniml. iiKioni sie lifvsliniinte, dass

von bisher kuUiviertem Land der iSladtln rr die sechste, von

gerodetem die siebente Garbe bekommen sollte.*) Mit Recht

nannte man diese Garben die gerbes de hberte, denn sie

stellen den wirklichen Preis für die vielen Freiheiten dar, die

die Loi de Beaumoni bot. Bedenkt man aber, dass durch den

Mühlenbann der Stadtherr nochmals ^Ito des Korns bekam,

so wird man den Gedanken nicht von der Hand weisen können,

dass durcli die Preisgabe der Unfreiheit die Seigneurie nicht

aehr geschvväelit, die Grundlierrschaft eher verstärkt worden ist.

Dass die Charte den Bedürfnissen der Zeit und den

Interessen der Beteili ji'Mi eiits|)raf Ii. beweist ihre ausserordent-

liche Verbreitung. Nicht weniger als öOO Gemeinden, meist

Dörfer und kleine Städte, in Nordfrankreicb, Luxemburg und

Belgien, wurden nach der Charte befreit; allerdings wahren

diese Privilegien mehr noch als die Charte selbst die seigneurialen

Rechte. Insbesondere die Stellun;: des Maire als hcrrscliaft-

Hcher Beamter, und seine Khü iiuunjr durcli flen Stadlheirn

wird in vielen dieser Uikundeii ^tai-k betont. Manche behalten

dem Ict/feren auch die hohe ((criclilsbarkcit. andere Frohnen

in bescheidenen Grenzen vor, viele vermelireii die Steuern der

Bürger.

Am eifrigsten unter allen Fürsten des nordöstlichen

Frankreichs forderten die Grafen von Bar die Verbreitung der

Loi de Beaumont, und unter diesen wieder der friedliche Graf

Thiebant II. (1240—1279). Nicht weniger als 69 Befreiungen

von Gemeinden zälilt IJonvalot in seiner Uebersicht auf, die

von diesem Graiengeschlecht ausgingen, 49 Gemeinden in

1) Charte §4 Stliröder, Zeitsthr. für deuUche llechlsgeschiclito XX.

119 f., weiüt auf den Zusammenhaag des Terrage lail dem Modem hin.

2) Bonvalot p. 15(3.
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den Ardeiinen wurden von den Grafen von Chiny, 17 von den

Grafen von Luxemburg l)efreit, und noch in den Zeiten Maria

Theresias stand die Charte in einigen luxemburgischen Ort-

schaften in Geltung, die sie der zentralistischen Gesetzgebung

zum Opfer fiel. ^) Unter den Kux^henfürsten steht der Bischof

von Verdun an der Spitze, in dessen gesamtem Territorium

die Loi gesetzliche Kraft erlangt hat.'')

Weit weniger Anklang fand die Loi de Beaumont im

Mosellande, im Herzogtum Lothringen. Ausser den Bischofs-

süidten Metz und Toul gab es hier keine irgendwie neiincus-

weiien Städte: weder in den Vogesendistrikten noch in den

dent?ehpn Teilen de? Landes Avaren die Vorbedingungen für

die Eintührung der Befreiungen gegeben. Fortwährende Fehden

mit den benachbarten Dynasten einerseits, mit den eigenen

Vasallen andererseits, hatten die herzogliche Macht aufs

äusserste geschwächt, und Herzog Thiebaut I. (1213—1220) sah

sich im Vertrag von Amance (1218) sogar genötigt, Teile

seines reichslehenbaren Herzogtums von einem französischen

Vasallen, den Grafen von der Champagne, zu Lehen zu nehmen.

Dieser wiegelte die Leute des Städtchens Neuchäteau im äussersten

Westen des llcizogtums \2S1 gegen den Herzog Malhieu

(1220— 1251) auf, und der Vasall wurde gezwungen, unter der

Garantie des Champriffner Grafen den Bürg( rn von Neuchäteau

ein Freiheitsprivileg zu erleilen, das sich treilich nicht an die

Loi de Beaumont, sondern an das Stadtrecht von Troyes an-

schliesst. Die erste Befreiung nach der Loi de Beaumont be-

trifft — auch das ist bezeichnend — das in Bar enclavierte

Dorf Grand Failly (1247). Die Bürger des Ortes mussten ausser

dem üblichen Terrage noch eine erhebliche Kornrente auf sich

nehmen. *)

1) vgl. Lcclercq. noutumes du duclie de Luxembourg et Comt^ de

Chiny (in dem T^ecueii des anciennes coutumes de la Belgique) I, 57 f.

2) Bonvalot i. c. p. 158.

3) Bonvalot, p. 139.

Bonvalot, Appendix Nr. 16.

12*
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Erst mit Ferry Iii. (1251— 1303) begiiini in Lothringen

die herzojrliche Gewalt sich wieder Einfliiss zu versr-hafien.

Der kriilLigb und gewandte Fürst suchte das Ueljcrgewicht der

Vasallen zu brechen, er verlangte zuerst die herzogliche Be-

siegelung für die Rechtsgülligkeit seigneurialer Urteile, der erste

Eingriff in die Gerichtsbarkeit des Adels. Wie die französischen

Könige, machte er sich in den ersten Jahren seiner Regierung die

Befreiung seiner Unterthanen zum Programm, um durch ihre

Hilfe sich ein Gegengewicht gegen den Adel zu schaffen. Von
1267—1266 hat er 14 Gemeinden seines Landes nach der Loi

de Beaumont befreit. Die meisten liegen im unteren Meurthe-

gcbiet (Nancy, Lancuvcville-devant-Nancy, Frouard, PoinpLy,

Amance, Gerbeviller, Luneville, St. Nicolas de Port, Laiieuve-

ville s. Repy), einige im nberer! Moselthal (Bruyeres, Arches)

und in den westlichen Landesteiien (Montfort, Chatenois, Dom-
paire). Aber selbst diese bescheidenen Befreiungen, die, wie

Bonvalot meint, noch dazu unter dem Druck des Lehenshorrn

Thiebaut von der Champagne stattfanden, erregten den Zorn

der Vasallen, deren Unterthanen in die gefreiten Orte strömten,

während es der Herzog z. B. der gemeinsam mit dem Abt

von Etival neugegründeten Gemeinde Laneuveville s. Repy ver-

bot, seine und des Abtes unfreie Unterthanen daselbst auf-

zunehmen. Als Ferry im Walde von Laxou jagte, wurde

er duicli Bewaffnete überfallon und als Gefangener in die

Burg von Maxeville abgeführt. Ks ist sehr wahrscheinlich,

wie Bonvalot gezeigt hat, dass die mildere Tonart, die der

Herzog dem Adel gegenüber nun anschlug, auf ein ihm abge-

nötigtes Kompromiss zurückzuführen ist. Im eigentlichen Herzog-

timi hat er keine Befreiung mehr vorgenommen; dagegen hat

er noch 1280 den fünf in Bar enklavierten Gemeinden, die die

Mairie Longwy bildeten, die Loi de Beaumont erteilt. ^)

1) Vgl Lepage, Meurthe I, 408. 549. Yosges II, 10. Bonvalot, App.
Nr. 19-21.

2) Bonvalot, App. Nr. 21.

3) Vgl. Bonvalot, p. 144 ff. App. Nr. 23.
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In der Zukunft haben die Herzöge wem^'f t danach f^estrebt,

ihre ünterthanen, als sich selbst von der Macht ihrer Vasallen

zu befreien, und ihr Kampf mit dem Adel prägt der lothringischen

Geschichte des 14.—16. Jahrhunderts ihren Stempel auf. Herzog

Thiebaut ü. (1303—^1312)» der in der Schule Phüipps des Schönen

gross geworden war, spannte den Bogen au& äusserste an.

Er wollte den Vasallen nicht nur den Blutbann entreissen,

sondern — für damalige Zeit ein unerhörtes Vorgehen — das

Fehderecht verbieten.*) Den bewaffneten Aufstand der Herren

warf er in einem Gefeclit bei Luneville nieder, brach eine

Reihe von Adelsburgen, aber es war nur ein Scheinerfolg. Die

Zeit des Absohitismus war noch nicht gekommen. Unter der

Minoritätsregierung für Herzog Johann I. (1346—1300) trotzte

der Adel der Regentin die Bestätigimg aller alten Privilegien

ab. Der junge abenteuerliche Herzog Karl II. (1390—1431) gab

der Aristokratie 1392 das Versprechen^ keine von ihren Ünter-

thanen mehr in seinen Städten aufnehmen zu woll^ unter der

Bedingung, dass die Vasallen auch kerne herzoglichen mehr

annehmen würden.*) So hatte sich im Laufe von mehr als

100 Jahren die Politik der Loi de Beaumont in die Kapitulation

vor der Ritterschaft verwandelt. Durch die wiederholten Thron-

streitigkeiten wuchs der Einfluss des Adels immer mehr an.

Die grossen Geldopfer, die die Politik der Herzöge im 15. Jahr-

hundert zur Gewinnung des fernen Königreichs Neapel erfor-

derte, führten dazu, die Stände zu den eigentlichen Herrschern

des Landes zu machen.

Während in Lothrmgen eine Erstaming in der Befreiungs-

politik eintrat, hatte in emigen Nachbargebieten die Not die

Seigneurs zu erneuten Massregeln zu gunsten der Bevölkerung

gezwungen. Die Pest um ^e Mitte des 14. Jahrhunderts und

die gewaltigen Kriege zwischen der englischen und französischen

Krone hatten weite Flächen Ostfrankreichs bis an die Sichel-

1) cf. Hulin, Geschichte Lothringens I, 263.

2) RogöviUe I, 112.
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berge verwüstet; es galt neae Unterthanen zur Bebaawig der

öden Ländereien zu gewinnen. Ganz besonders scheint unter

den Fehden die kleine Grafschaft VinKlemont gelitten zu

haben, die südlich von Nancy itii Madontlialo liegt, und einer

Seitenlinie des herzoglichen Hauses geh()rte.

Nach dem Frieden von Bretigny (1360) waren die bre-

lonischen Banden des „Erzpriesters" Arnaut de Servolle in

Lothringen eingebrochen und hatten in der Grafscliaft Vaude-

mont übel gehaust ^) Besonders schlecht war es den Einwohnern

des Ortes Vaud6mont eigangen* Graf Johann beschloss des-

halb im Jahre 1368, um ihnen aufzuhelfen, ^e von der

Mainmorte personnelle und r^Ue zu befreien, und gewährte

— hierin liegt die Hauptsache — das gleiche Privileg auch

den aus Vaudemont Ausgewanderten, falls sie zurückkehren

würden. Dafür wurde den säiiitlichen Howohnern die Pflicht

auferlegt, für die Befestigung des Schlosses zu sorgen. ^)

Als am Ende des 14. Jahrhunderts iurchtbare Seuchen

und Hungersnot das Ländchen von neuem verheert hatten, hielt

es Graf Ferry von Vaudemont 1398 für seine Pflicht, die Be^

freiung auf alle Unterthanen auszudehnen. „In Anbetracht der

grossen Armut und des Elends des Landes Vaudemont, das

durch Krieg und Pestilenz verursacht ist", hob der Graf die

Mainmorte, die noch in 22 Orlen der Grafschaft bestand, ohne

KntscliädifTung aul. ^) liier bandelt es sich nicht mehr wie im

13. Jahrhundert um eine Erweiterung von kommunalen Frei-

heiten, aher auch nicht mehr um eine Stiirkiuig der Grund-

lierrschall. Das landesherrliche Interesse erforderte die Befreiung

der Unterthanen.

Neue Stürme brachten die Kämpfe, die nach dem Tode

Karls II. (1431) um die Erbfolge im Herzogtum Lothringen aus-

1} St. Mauris I, 202 f.

2) Lepage, Meurthe H, 023.

3) Lepage, Menrlhe II, Hestätigung durch Rene 11., 1491. T.e-

page I, 105. Ans den «bleichen M<)tivf'n befreite König Wenzel 1364 Unfreie

in den Ardennen (BerthoUet VIll, p. XXXIl).
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brachen. Eine Reihe von Gondottieren traten im Lande auf,

stellten sich den streit( ndon Parteien zur V( rtügung und lebten

von Brand und Plünderung. \) So wurde damals die Herrschaft

Isches im Südwesten des Landes so verheert, dass iiir Gebieter

Jean de Choiseul sich 14oH dazu genötigt sab, , die Bewohner

von der Mainmorte zu befreien. Gänzlich zerstört und ver-

brannt war das benachbarte Dorf Senaide, dem Guyot von

Provench^res 1452 die Freiheit verlieh.*) Am ärgsten war

indes damals das Bistum Toul mitgenommen worden. So gab

es z. B. im Orte Dommartin 1463 um die Hälfte mehr Häuser

als Einwohner. Um neuo Ansiudler heranzuziehen, hielt es das

Domkapitel zu Toni fiir geraten, in den von ihm besessenen

Ortscliatten die Uüheiheit zu beseitigen. ^)

Aber alle diese Schäden, die docli immer nur einzelne

kleine Teile des Landes betrafen, sind gering gegen die Leiden,

die die Kriegsfurie im Burgunderkriege über das Herzogtum

brachte. Lothringen bildete die Verbindung zwischen den bur-

gundischen und niederländischen Besitzungen des neuburgun-

dischen Reiches. Diese Lücke schmerzlich empfindend, nötigte

Karl der Kühne den jungen lothringischen Herzog Rene 11.

(1473— 1508j, iliin Ircieu Durchzug durch sein Tenilorium

zu gestatten, und ilmi die vier wichfijxon Festungen Epinal,

Darney, Neuchäteau und Preny auszulieiern. Als aber der

Burgunderherzog 1475 als Verbündeter des Kölner Krzl)ischols

die Stadt Neuss bekriegte, hielt Rene die Zeit der Hache für

gekommen, und trat in die grosse Allianz, die sich gegen Karl

gebildet hatte. Ein Herold überbrachte ihm einen eisernen, blut-

befleckten Handschuh als Kriegserklärung. „Sage deinem Herrn'S

antwortete der Burgunderherzog, „ich werde in kurzem in

Lothringen sein", und Karl war der Mann, seine Worte in

1) cf. St. Mauris I, 236.

2) Lepage, Vosges II, 283. 485.

In Dommartin, Villi y St. Etienne, Oarches und Boväe. Depar*

tementalarchiv Nancy G, 1333.
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Thaten umzusetzen. Er eroberte das Herzogluin und hielt am
30. November 1475 seinen feierlichen Einzug in Nancy. Der

junge lotbrin^ische H( rzug, vom Kaiser und vom König von

Frankreich verlassen, floh zu seinen Schweizer Verbündeten.

Ihre Siege bei Granson, Marten und Nancy stellten das Herzog-

tum wieder her.

Aber das Land war furchtbar verwüstet. Die Stadt Gerb^

viUer war in Flammen aufgegangen und blieb mehrere Jahre

hindurch gSnzHch verlassen; Laneuveville war während der

Belagerung von Nancy völlig zerstört worden, Charmes wurde

erstürmt und verbrannt, die Besatzung an den Weiden vor den

Thoren aufgehän^, ^) überall herrschte Not und Armut. Dazu

kam, die notwendige Folge langer Kriege in damaliger Zeit,

eine grosse Hungersnot, eine enorme Preissteigerung aller Lebens-

mittel und eine Menge beschäftigungsloser Leute.

Die landesherrlidie Regierung konnte ihre Befähigung

beweisen, wenn es ihr gelang, die Wunden zu heilen, die der

furchtbare Krieg geschlagen hatte. Herzog Ren6 II., eine mildeund

gütige Natur, verstand es, den lothringischen Territorialstaat

zu begründen und der Dynastie die i\iihänglichkeit der Unter-

thanen in guten und bö.sen Tagen für die Zukunft zu sichern.

Durch umfassende nützliche Bauten von Brücken und Kirchen,

Pflasterung der Strassen und Verstärkung der Wälle von Nancy

suchte er die Armee der Arbeitslosen zu verringern; den not-

leidenden Gegenden wurden Nachlässe der Abgaben für eine

Reihe von Jahren bewilligt.*) Die Lasten der Landbevölkerung

in den vom Kriege betroffenen Distrikten suchte der Herzog,

wie seine Vasallen, durch Befreiungen zu lindem, die eben

zum eisernen Inventar der Bevölkerungspolitik des 14. und

15. lahiiiuiiderts gehörten. Gerade in der Zeit nach den Bur-

gundci kriegen fanden, insbesondere in den die Freigrafschaft

angrenzenden Gebietsleüen, setu* umfassende lieireiungeu statt,

1) Lepage, Meurthe I. 'K)6. 550. Vosges I. 82. 102. 118.

2) Vgl. LepagCi Meurthe I, 5ö0. cf. Durival, p. 30.
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die sich, wenn auch in geringerer Zahl, his ins 16. Jahrhundert

hinein fortsetzten.^) Grosses hiteresse wandte Hmog Ren6

1) Ich erwShne, ohne vollständig sein 2U kSnnen, von 145(^1580:

a) 1469. Graf Salm befreit Moncel und Happoncourt (Arr. Neii-

ch&teau) von Mortemain und Formariai'-, um Ansiedler in

die verödeten Orte zu ziehen gegen geringe jährliche Rente.

(Düc. des Vosges I, 209.)

b) 1489. Herzog Ren6 bestätigt die von Ant. de Serocourt vor-

genommene Befreiung von SauviUe (Arr. Neuchäteau), von

Mainmorte und Formariage, wegen der durcii die „grandes

guerres" erlittenen Schäden gegen geringe jährUche Rente.

(Lepage, Vosges II, 482.)

c) 1490. Herzog Ren6 bestätigt die von verschiedenen Seigneurs

vorgenommene Befreiung vonParey-St. Ouen (Arr. Neuchäteau).

(Lepage, Vosges 11, 470.)

d) 140o. Jean de Savigay befreit Vigneules bei Rosi&res. (Lepage,

Meurthe II, 681.)

e) 1494. Warry von Lützelburg befreit die Leute zu Haute-Parux

(Arr. Lnn^ville) von der Mainmorte. ^page, Meurthe II, 269.)

f) 1496. Thomas von Pfaffenhofen befreit die Leute am Saxon

(Grafsch. Vaud6mont) von der Mainmorte. (Lepagei

Meurthe II, 622.)

1^ 1500. Henog Renä bestätigt die von venehiedenen Seignenrs

vwgenommene Befreiong von Ser^court (Arr. Neuchäteau)

von Corväes und Mainmorte. Das Dorf sei durch die Kriege

entvölkert Man will die alten Unterthanen zur Rückkehr

bewegen und neue heranziehen, ^epage, Vosges II, 491.)

h) 1507. Ren^ bestätigt die Befreiung der Bewohner von Thons

(Arr. Neuchäteau), die durch die Kriege total verarmt seien

und nicht imstande wären, ihre verbrannten Häuser wieder

aufzuhaben. (Lepage, Vosges I, 508.)

i) 1520. Der Abt von Moyenmoutier befreit Barbonville und

Ste. Marie (Arr. Lun^viUe) von der Mainmorte. (Lepage,

Meurthe I, 96.)

k) Befreiungen in der Herrschaft Hattonchätel in fiarrois. De^

partementalarchiv Nancy B, 865.
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dem Bergbau in den Vogesen zu. Da mm in dem Minendistrikt

von La (aoIx (südl. St. Die) nocli die Mainmorte herrschte,

so hob der Horzos", nm die fremden Bergleute nicht bc».ser zu

.stellen als die einiienni.sehen, 11 SS die Unfreiheit in dem ganzen

Gebiet von La Croix, das vier Ortschaften umlasste, ohne Ent-

schädigung auf.^)

Die Hauptaufgabe Renes und seiner Nachfolger war in-

des die Ausbildung der Landeshoheit, die Herstellung der her-

zoglichen Autorität gegenüber der Unbotmässigkeit der Vasallen.

Langsam, ohne Gewaltsamkeit wurde der Lehensstaat in den

Beamtenslaat umgewandelt. Vorlüuiig war allerdings die Mit-

wirkung der Stände nofh nicht zu entbehren : mit ihrer Zu-

stimmung wurde 1489 die erste landeslK ii liehe Steuer, die

sogenannte Aide St. Remy, die in einer am 1. Oktober fällijjen

Steuer von 2 Frcs. pro Feuerstelle bestand, eingeführt, und

damit die Ordnung im herzoglichen Finanzwesen hergestellt.

Uebereilte Reformen, starke Eingriffe in die Macht der Seigneurs,

lagen nicht im Sinne der ruhigen und verständigen lothringischen

Fürsten des 16. Jahrhunderts.»)

Da drohte der sozialen Ordnung der Umsturz von einer

Seite, die bisher in unsi^ior Untersueliunjjj noch nielit hervor-

getreten ist. Die gewaltige Massenbewegung der Landbevölke-

rung im deutschen Süden griff vom Elsass auch nach Loth-

ringen über. Die unfreien Bauern auf den grossen Herrschaften

Deutsch-Lothringens, in Bitsch, Mörchingen, Kriechingen, Fin-

1) 1555. Nikolaus, Graf von Vaudonnmf, befreit Rancourt (Arr.

Mirecourt) von der Mainmorlc wegen Entvölkerung. (Lepoge,

Vosges II, ;^96. Doc. des Vosges VIII, 134.)

m) 157G. Ht rzog Karl III. befreit Uxeigney (Arr. Epinal) wo^cn

Entvölkerung. (Lepage, Vosges II, öiö. Doc. des Vosges IV, 203.)

1) Documents des Vosges VII, 243. Es handelt sich um die Orte

La Croix» Chipal, Sardey und Laveline.

2i) Vgl. Rog^ville I, 595.
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stingen, Forbach und Saareek schlössen sich ihren Standes-

genossen an, bis Dienze dehnte sich die Kmpörung aus. Die

Westricher Bauern sclilugoii im Saarwerdener Kloster Herbitz-

heim ihr Hauptquartier auf, die Bitscher eroberten und zer-

störten die Abtei Stürzelbronn, die Dieuzer hielten auf einer

Wiese in der Nähe der Stadt eine Versammlung ab und ver-

langten die Durchführung der 12 Artikel. ^) Aber bereits jetzt

zeigte sich die Kraft des lothringischen Territorialstaats.

Wenige Tage nach dem Ausbruch der Empörung standen

•15*—16000 Mann unter den Waffen des Herzogs Anton bei

Dieuze und setzten dem weiteren Umsichgreifen des Aufstands

ein lasclies Ziel. In dvn blutigen Schlachten bei Zabern und

Scherweiler, die den Namen dos Herzogs Anton, der in Loth-

ringen mit Recht den Heinanien „der Gute" führt, in (1<m'

deutschen Geschichte berüchtigt machten, wurde der Aufstand

in kaum acht Tagen niedergeworfen.
y

In Lothringen wurden Johann von Helmstadt und Jacob

ßermeringer, Pr^v6t von Chäteau-Salins, mit der Bestrafung

der Schuldigen betraut,' aber es scheint, dass man im allge-

meinen Milde walten liess. Eine Reform der Agrarverfassung

fand aber ebeiisow oiii*? stall wie im deutschen Süden; mit

seltener Starrheil liabeii sifh die Zusiruide des Mittelalters bis

zur nächsten grossen Umwälzung erhalten. :

Die rasche Niederwerfung des gefährlichen Aufstands,

die Rettung von Thron und Altar, erhöhte das Ansehen des

lothringischen Herzogs, der durch eine strikte Neutralität in

dem grossen Kampfe zwischen Franz und Karl V. die einzige,

für sein Land richtige Politik befolgte. Durch den Nürnberger

Vertrag wurde die Hoheit des Herzogs auch nach aussen ge-

sichert, Eingriffe fremder Gerichte im lotluingischcn Territorium

ausgeschlossen.

1) Vgl. H. Lepagc, Oocuments inedits sur la giierre des Rustauds.

Nancy 18G1. — Calrnf t II, 1150. — Digot IV, 48. — Besler, Forhach

p. 35. Jalirb. für lothr. Geschichte V, 1. p. 126 ff.
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Unter Antons Enkel Kai l III. (1545—1608) vollzog

sich langsam der Uebergang uns dem feudalen Staat des

Mittelalters in die moderne Monarchie. Die Gründung der

Universität Pont-ä-Mousson ermöglichte die Ausbildung eines

wissenschaftlich geschulten Beamtentums. Der Herzog zog die

Konsequenz ünd befahl durch eine Ordonnanz vom 1. Dezember

1583 die Emfßhrung des schriftlichen Verfahrens in den

1) Zxaa besseren Terstibidiiis füge ich einen Stammhaom der loth-

ringischen Henöge seit dem 16. Jahrhundert bei:

Ren« n. t 1606

Anton

t 1^
Claude Guise

Franz I.

t 1545

Linie Guise

Karl Iii.

t 1608

Heinrich II. Franz II.

t 1632t 1624

Karl IV.

t len
Nikolaus

Franz

t 1674

Karl V

t 1690

Leopold

t 1729

Franz HI.

später deutscher Kaiser

t 1765

Kaiser Josef II. Kaiser Leopold

t 1790 t 17D2
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seigneurialen Gerichten. Die Verwaltung begann sich auch

um die Unterthaneii der Vasallen zu bekümmern, gi'ilT in die

Angelegenheiten der Gemeinden ein, und setzte Normen fest

für die Regelung der seigneurialen Abgaben Ja bereits 1595

lesen wir in einer herzoglichen Verordnung, dass der Herzog

alles thun wolle für die Erleichterung seines armen Volkes.*)

Die Idee der sozialen Monarchie, die sich ge^n die privilegierten

Klassen richtet» erwacht.

Karl in. dachte indes nicht daran, die althergebrachten

ständischen Einrichtungen völlig zu vernichten. Er, der der

Liga angehörte, konnte nicht für die gänzliche Unterdröckung

der Aristokratie eintreten. Aber wo die herzogliche Autorität

in Frage kam, ging er mit rücksiclitsloser Energie vor, und

zeip-te dies besonders in dem tnigikmnisclien Konflikt mit den

lianien von Heniiremoiit. Auf ein kaiserliches Privileg Fer-

dinands I. gestützt, behaupteten sie ihre Reichsunmittelbarkeit

und hefteten den kaiserlichen Adler an die Pforten des Klosters.

Der Herzog sandte einen Kommissar nach Remiremont; dieser

Hess in feierlicher Geremonie das Wappen abnehmen, und

legte es auf eine zu diesem Zwecke hergerichtete Tafel.*)

Die Güter der Nonnen wurden mit Beschlag belegt, die Wider--

spSnstigen in die Zellen emgeschlossen ; endlich gaben die

Damen nach und unterwarfen sich am 8. Juni 1566 ihrem Vogte.

Das Resultat der laugen Regierung des Herzogs ist in

den Cüutumes niedergelegt, die am Kndo des 16. Jabrhunderts

in Vereinbarnng mit den Ständen abgefasst wurden. In ibnen

zeigt sich die hervorragendste Eigensebaft dieses vortrefflichen

Fürsten, die Mässigung. Wie der in den strengsten katholischen

Kreisen aufgewaclisene Mann drei Wochen nach der Bartho-

lomäusnacht ein Edikt erliess, das die Ketzerei zwar pruizi-

piell verbot, den Ketzern aber doch ein Jahr Frist gab, ihre

1) Rogßville I, 860. 557. II, 879.

2) Daher der A\ame „Guerrc des panonceaux ' Wappenkrieg.

9) Vgl. Lepage, Vosges II, 414.
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Liej?enschafteQ zu verkaufen, um aus dem Lande zu ziehen/)

ebon.^o massvoU zeigt er sidi auch den Ständen gegenüber.

Die Scit^neurie als verfaö.snngsreclitliche Institution bleibt be-

stehen, aber über ihr erhebt sicli die rieiu' Maclit des Landesherrn.

Ganz anders geartet war Karls Enkel, Karl IV. (1624

—

1675\ Ohne jede Harmonie des Charakters, heftig und leiden-

schaftlich, galt er in jener Zeit der skrupellosen Diplomatie für

einen besonders treulosen Fürsten.^ Aber mit seiner Ver-

schlagenheit paarte sich nicht die Klugheit und Vorsicht, und

so musste er Politikern wie Richelieu und Mazarin unterliegen.

Von ungewöhnlichem Ehrgeiz beseelt, wollte er die Mitwirkung

der Stände nicht dulden. 1629 verschwinden sie aus der

Geschichte des Herzogtums. Ebenso wurde das ständische

Pairsgeiicht der Assisen von diesem Herzog für immer be-

seitigt, die landesherrliche Cour Souveraine an ihre Stelle

gesetzt.

Die Thorheiten des Herzogs, die Suelit in der eurnpäisehen

Politik eine Rolle zu spielen, führten den kleinen lothringischen

Staat in die grossen Kämpfe der Zeit. Unter Habsburgs

Fahnen hatte Karl für die katholische Sache am Weissen Berge

gefochten, und seit diesem Tage hat das Haus Lothringen seine

Sache an die des Kaiserhauses geknüpft. So wandte sich der

lothringische F'ürst, als er zur Kefrierung gelangt war, mehr

und mehr dem österreichischen Staate zu. Aber schon hatte

sich zum Gegensatz der katholischen • und protestantischen

Interessen der Kampf der Häuser Habsburg und Bourbon gesellt.

1) Rogeville I, 569. Edit du 14 septembre 1572.

2) Vgl. seine Gialischrifl in einem zeitgenössischen Flugblatt bei

HaussonviUe, R6union III, 200 :

„Ci git un itauvre rui sans lerres,

Qui fut jubqu ii ses deiniers jours
*

Peu fid^Ic dans ses amours

Et nioins fid^le dans les gaerres.^'

und über den Charakter des Fürsten vgl. HaussonviUe I, 138 ff.

8) cf. Mathieu p. 18.
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Dadurch geriet der lothringische Staat in einen Konflikt mit

dem mäclitigen Nachbar, in dem er untergehen musste. Fünf-

und/wanzi^ Jahre hielten dio Franzo^^en das Land besetzt,

und als Karl endlieh zuiiUkgrkohrt war, er bald durch

mut- Thorheiten und Treubrüche die franz()8ischen Tru|t|>en

zum zweiten Male in das Herzogtum, bis der Friede zu Kys-

wick die nationale Dynastie wiederliersteUte.

6.

DIE REFORMEN HERZOG LEOPOLDS.^)

Als Herzog Leopold das Herzogtum Loflirinffon zurück-

erhielt, war es durch die lange Kriegszeit und Occupation

fast ebenso ausgesogen und verwüstet als in jenen Tagen, da

die Schweizer Walten seinen Urahnen Ben6 in die Landes-

hauptstadt geführt hatten. Aber während damals die Macht

der Vasallen durch die Kriege gestärkt wurde, hatte die fran-

zösische Besitznahme des Landes dieselbe völlig vernichtet.

Die alten ständischen Hinrichtungen und Gerichte, die Assises

und die Grands-Juurs, waren in Vergessenheit geraten. Allein

in der Lokalverwallung hatten die Seigneurs nocli einen übcr-

w'iegenden Linflnss hchauiilet, die Landesregi(unnji und die

Provinzialverwaltung wurde, wie wir sahen, fast unuinscliräiikt

vom Herzog beherrscht. Stärker als je zuvor, ohne von über-

mütigen Ständen beschränkt zu sein, stand er den Unterthanen

gegenüber. Alle ihre Hoffnungen auf bessere Zeiten, alle' ihre

Wünsche waren auf den achtzehnjährigen jungen Mann gerichtet,

der im Mai 1698 von Strassburg aus seine Staaten betrat.

1) Litferalur über Leopold im Allgemeinen: Baumont, Etudes .sur

le regime de Leopold. Paris et Nancy 1811 {. — Foucault, Hisloire de

Leopold I. Bruxclles 179L — Noel, Memoires pour servir ä rhisluire de

Lorraine V.
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Herzog Leopold ist der Sohn des um die Habsburgische

Monarchie hochverdienten Herzogs Karl V. von Lothringen,

des berühmten Türkensiegers, und Marie Eleonorens, der Tochter

Kaiser Ferdinands III. Er ist am 11. September 1679 im
Innsbracker Schlosse geboren, wuchs im Lande Tirol auf, und

siedelte dann mit seiner Mutter nach Wien über, ein Spiel-

genosse der etwa gleichalterigen Erzherzöge Josef und Karl, in

engster Verbindung mit dem Kaiserhause. Der väterlichen

Tradition folgend, machte er, obwohl scliwaehcn Körpers,

1696 einen Feldziig gegen die Türken und dann den Rhein-

Ifcldzug unter dem Kommando des Prinzen Ludwig von Baden

mit, bis ihn der Ryswlcker Friede in das ihm bis dahin gänzlich

unbekannte Herzogtum seiner Ahnen rief.

Wenn w Leopold auch nicht zu den bedeutendsten

rechnen können, so zahlt er doch unzweifehaft zu den liebens-

würdigsten und menschenfreundlichsten Fürsten jener Tage,

und die ungeheure Beliebtheit, deren sich der dem Lande

doch innerlich fremde Herzog in Lothringen bei allen Klassen

der Bevölkerung erfreute, war gewiss nicht unverdient. Er

hatte jenen Zug patriarchalischer Leutseligkeit und gutmütiger

Freundlichkeit, die völlig anspruchslos auftritt, aber gerade

dadurch dem Fürsten eine grosse Popularität sichert. Von
Geburt und EIrziehung durchaus Deutscher, hat er seine

deutschen Neigungen und Empfindungen niemals verleugnet

und sich dadurch die besondere Gunst seiner Schwiegermutter,

der Pfölzerin Liselotte, erworben. Aber er war zum Heile

seines Landes weit davon entfernt, seine persönliche Zuneigung

zum Kaiserhause auch auf die Politik übertragen zu wollen.

Er verfiel nicht in den Fehler seiner Ahnen und beobachtete

in den Stürmen der Zeil die durch die natürliche Lage des

Kleinstaats gebotene Zurückhaltung. Kurze Zeit nach seinem

Regierungsantritt brach der grosse Krieg um die spanische

Erbfolge aus; Leopold hielt strikteste Neutralität und suchte

sich mit allen Parteien gutzustellen. Er konnte es freilich

nicht verhindern, dass die französischen Truppen sein Land

durchzogen. £s war indes ein Gebot der Klugheit, trotzdem
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nicht in den Kampf einzugreifen, und statt dessen seine Unter-

thanen zu ermahnen, für die gute Instandiialtung der Weg-
weiser zu jjorgen.

In wahrhaft patriarchalischer Weise suchte ( r .st in Land

zu reorganisieren und auf die alte wirtschaftliche Höhe zu

bringen. Voltaire hat, in freilich stark übertreibendem Tone,

das Lob des Herzogs gesun^^n: „Möge die Nachwelt erfahren,

dass einer der kleinsten Herrscher Europas seinem Volke am
meisten gutes erwiesen hat Leopold fand Lothringen menschen-

leer und verwüstet. Er bevölkerte und bereicherte das Land . .

.

Während sdner Regierung hat er sich nur damit beschäftigt,

seiner Nation Ruhe, Reichtum und Vergnügen zu verschaffen.

„Morgen würde ich meine Herrschaft aufgeben," sagte er,

„wemi ich nichts Gutes thuii könnte." So hat er auch das

Glück empfunden, von seinen ünterthanen j^eliebt zu werden.

Ja, ich habe gesellen, wie lange nach seinem Tode ünter-

thanen Thränen vergossen, indem sie seinen Namen aussprachen.

Er hat für die grössten Könige Europas ein Beispiel gegeben

und nicht wenig dazu beigetragen, seinem Sohne den Weg
zum Kaiserthrone zu bahnen.**

Gewiss entspricht diese phrasenhafte Lobrede, wie neuere

Forscher, insbesondere Baumont, nachgewiesen haben, nicht der

Wahrheit; auch das Regiment Leopolds zeigte vielfache

Schwächen, und sein Charakter war nicht frei von dunkelen

Flecken. Aber es ist andererseits ungerecht, dem Herzog aus

der Vertretung seiner dynastischen hiteressen einen Vorwurf

machen zu wollen. Er war sich völlig darüber klar, dass die

französische Monarchie auf die Dauer keinen unabhängigen

Staat zwischen der Maas und den Vogesen dulden konnte ; wer

möchte es ihm verdenken, dass er bei einer eventuellen Ab-

tretung einen für sein Haus möglichst vorteilhaften Tausch

machen wollte? Aber bei der nachdrücklichen Vertretung

dieser Interessen hat er das Wohl seines Herzogtums keines^

1) Rccuell I, 380. III, 401.

2) Voltaire, Siöcle de Louis XIV, chap. 17.

I>«rinttüdtcr, Die Befreiung der Leibeigenen.
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wegs vernachlässigt. Seine reine Menschenliebe und seine Güte

kann niemand leugnen, und die im Laufe der dreissigjährigen

Regierung erzielten Resultate sind erstaunliche gewesen. Als

Jo^ef II. seine beriihrote Reise nach Paris machte, drängten

sich die Lolliringer darnach, in ihm den Enkel des geliebten

Herzogs zu begrübsen.

Die Aufgabe des Herzogs bestanrl 1697 in nichts anderem

als in dem Aufbau des Staales. Lolhringea war französische

Provinz gewesen; die gesamte Hehördenorganisalion musste

neu geschaifen werden. Lord Taaffe, Graf von Garlingford, der

Spross einer alten irischen Familie, ist es gewesen, der ihm

zuerst als Regent, nachher als Chef du Conseil als treuer

Berater zur Seite gestanden hat.

An die Spitze der Staatsverwalttmg wurden vier Secreläre

gestellt, die, wie in Frankreich und l^reussen, die Angelegen-

heiten bestiiiuuter Landesteile und zugleich bestininile Kessorts

zu verwalten hatten, eine Miscliung von Fach- und Pruvinzial-

ministerien. ^) Vollkoinmen neu geregelt wurde die gesamte

JustizVerwaltung. Der alte oberste Gerichtshof wurde wieder-

hergestellt, in den Provinzen wurden 16 Bailliages und 58

Prevötes geschaffen; aber auch das Gerichtsverfahren im
Civil- und Criminalprozess wurde in einer, für die damalige

Zeit mustergiltigen Weise, durch die Ordonnance civile et -

cruninelle vom Juli 1701, gewohnlich Code Leopold genannt,

geordnet. Zahlreiche humane Bestimmungen, wie z. B. das

Recht unschuldig Verurteilter anf Entschädigung, zeicliiietcn

die lotlii-ingiöche Straf[)r()ze.-<orflnung vorteihaft aus. Die

drückenden, von den Franzosen eingeführten Steuern, wurden

abgeschafft, und allein die Subvention beibehalten, aber auch

dadurch in gerechter Weise verteilt, dass man die Bewohner
jeder Gemeinde in vier Vermögensklassen einteilte.^)

1) Mathieu p. 269.

2) Hecucil 1, 62.

Recueil 1, 22. hn Jalire 17 ii nah man sich freilich genötigt, die

privilegierten Klassen durch die Capitation zu besteuern. Recueil 1, 726.
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Eine grosse Anzahl von Edikten beschäftigten sich mit

der Besserung der wirtschaftlichen Lage der Unterthanen.

Zwar herrschen noch die alten Ideen der Bevölkemngspolitik,

die .^chon den Anstoss zur Loi de Beaumont gaben: der

Wunsch, inüglichst viele Unterthanen ins Land zu ziehen;

daneben aber inac lü sich s( hon der aufgeklärte Despotismus

geltend, der die Aufgabe des Staates darin sucht, nicht nur

viele Steuerzahler im Lande zu haben, sondern auch die

möglichst grosse wirtschaftliche Wohlfahrt der Steuerzahler

mit allen erreichbaren Mitteln herbeizuführen. Die Unterthanen

sind nicht mehr des Staates wegen, sondern der Staat ist der

Unterthanen wegen da, in dieser Formel lassen sich diese

Tendenzen den früheren gegenüber zusammenfassen. Mit voller

Klarheit stellt man in den Gesetzen, die häufig mit einer langen

Kinleitung beginnen, den Satz auf, dass die Monarchie sich

insbesondere der armen Unterlliiuicn annehmen müsse, dass

es andererseits aber aucli die Pflicht der \VOliliiabenden wäre,

zur wirtschafttichon Kräftigung der armen Klassen beizutragen.^}

Die Folge dieser Auliassung vom Staate und der Staatsallmacht

ist nun freilich die Einmischung des Staates in alle Lebens-

verliältnisse, die bureaukratische Reglementierung der unbe-

deutendsten Dinge. Ganz wie in den deutschen Kleinstaaten

regelte man die Kleider der Bedienten und kümmerte sich um
die Zahl der Gäste bei Bauernhochzeiten.*) Als ein weiteres

Element tauchen aber bereits damals liberale Ideen auf, noch

ganz schwach nnd nnhewusst, aber doch schon das IVlor-^eii-

rot einer neuen Zeil verkündend. Das gemeinsaine ]>aiid der oft

sich innerlich widersprechenden Gesetzgel)ung jener Tage l)ildet

das freundliche Wolüwoilea des meuschenfreuadlichen Fürsten.

1) Vgl. Recueil I, 14i. „D6clarons que de notre part nous retran-

cberoQS de ce ({ui est n^cessaire & notre döpenso pour £tre ea 4tat de

continuer autant que nous le pourrons nos secours ä tous nos bons sujets."

I. 163. „Exhortons tous nos sujels qui soni cn ^fat de preter de con-

courir avec nous au soulagcment de ccux qui ont besoin de lejir secours.'*

Vgl. auch Baumoni p. -iTB.

2j cf. Bauinonl p. 462.

13*
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Sehr radikal ging man auf dem Gebiete der Gewerbe-
politik vor. Die Regierung wünschte eine möglichst grosse

industrielle Bevölkerung ins Land zu ziehen, und kam hier in

den schärfsten Gegensatz zu den Zünftlem, die naturgemäss für

die Beschränkung der Konkurrenz oingoiiommen waren und die

Zulassung neuer Handwerker auf alle Weise erschwerten. Am
2. April 1698 gestattete der Regent Graf TaaflV Mllen beliebigen

Personen, sich als Handwerker frei niederzulassen und

jedes Gewerbe (ausgenommen Apotheker, Chirurgen und Gold-

schmiede) ohne Lehrzeit oder Befähigungsnachweis zu betreiben.

Vorbehalten blieb die Aufsicht durch die Zunft und ein nach

fünf Jahren abzulegender Befähigungsnachweis. Da man mit dem
Gesetze sehr gute Erfahrungen machte, verlängerte der Herzog

unter voller Billigung des Prinzips dasselbe 1703 noch aufweitere

sechs Jahre und erhob es am 5. September 1709 zum dauernden

Gesetz.*) Die Gewerbe fr eiheit war damit im Herzogtum

eingefülu"t, und bloss eine gewisse Aufsicht durch die Zuiili-

organe wurde im öffentlichen Interesse beibehalten.

Mit grossem Erfolg war der Herzog bemüht, die Gross-

industrie zu fi>rdern. Die Minen vermochte man nicht zu

neuem Leben zu erwecken, aber die Eisenindustrie, noch heute

die grösste Industrie des Landes, wurde von Leopold auf alle

erdenkliche Weise gefordert Die grossen Glashütten zu Meisen-

thal (bei Bitsch), Kreuzwald (unweit Saarlouis) und Vallerys-

thal wurden mit Privilegien und teilweise auf Anregmig der

Regierung ins Leben gerufen. 1730 zählte man bereits 13 Glas-

hütten im Lande, die ihre Produkte bis nach Paris absetzten.

Noch mehr begünstigt wurde die TextiUndustrie. Die Regierung

gab in der Hauptstadt die Räume für eine Tuchfabrik, Hess

einen Fabrikanten aus Rouen kommen, streckte ihm 50000 Fr.

vor und erteilte ihm für 20 Jalire ein Verkaufsmonopol im
Herzogtum. Die Absatzgelegenheit wurde dnreh einausgedehntes

treflQiches Strassennetz vermehrt, das durch das ganze Herzog-

in Recuei! I, 16. 883. 676. 707.

2) Die Ausfülininiren über die induslrie sind meist dem Buch von
Baumont entnommen. Kap. 15, 6—10.
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tum gezogen wurde. Lothringen war 1789 die an Strassen reichste

Provinz der ganzen französischen Monarchie,

Die Agrarpolitik war auch zunächst von dem Ge-

dankai beherrscht, die Bevdlkerungsziffer zu heben und die

Lücken auszufällen, die durch die lange Kriegszeit auf dem
fiachen Lande noch mehr als in den Städten entstanden waren.

Man erteilte Fremden, die sich in dem besonders verödeten

Deutsch-Lothringen niederlassen wollten, Steuerfreiheit auf

sechs Jahre; insbesondere Tyroler Kolonisten siedelten sich in den

verlassenen Gep^enden der Hociiebene an. -) Den Weinbau suchte

man durch Einfuhrverbote fremden Weines zu schützen; als

sich diese Massregel als verfehlt herausstellte, befreite Leopold

die neuangelegten Weinberge in den deutschen Bezirken vom
Kelterbann. ^ Durch Anlage eines Mustergartens in Nancy wollte

man die Obstkultur heben; die berühmten Äbricots de Nancy

gehen auf Aprikosen zurück, die man aus den Gärten des

Prinzen Eugen bezog; ja 1724 spendete der Herzog ein Grund-

stück zur Bepflanzung mit Maulbeerbäumen.^)

Noch schlimmer als in Deutsfli-Lothringen war die Lage

der Bevölkerung in den Vo g e s e n 1
1 i s t r i k t c n. Zu den Kriegs-

leiden war 1698 noch eine Missernte hinzugekommen, und ein

grosser Teil der Bewohner war an den Bettelstab gebracht.

Leopold und sein Bruder, der Erzbischof von Ollmütz und

Bisdiof von Osnabrück, steuerten erhebliche Summen bei; aber

der Herzog hielt das Einschreiten des Staats zu gunsten der

notleidenden Bauern für geboten und ordnete in den betreffenden

Distrikten die Bildung von Kommissionen an ; diese sollten die

wohlhabenden Bürger, insbesondere die Geistlichkeit, zwingen,

die für die wirtschaftliche Stärkung der armen Bauern nötigen

Summen bis zur nächsten Ernte vorzustrecken. ^) Auch die

Armenpflege suchte man auf die gleiche Basis zu stellen. Man

1) Mathieu 201.

2) Recueil I, 89. 681. Mathieu 173.

3) Recueil I, 24. m, S76.

*) Batiinont 669. Darival I, 289.

«) Recueil I, 142. 161.
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ordnete die Bildung von Ausschüssen für jrdes Kirchspiel an,

um die nötigen Summen auf die Vermögenden zu verteilen.

1717 wurde die Errichtung einer besonderen Kasse für Unter-

st&tzungsbedürflige vorgeschrieben. Als zahlreicl^ Beschwerden

einliefen, wies der Herzog auf das Beispiel hin, das er selbst

gab, und drohte diejenigen, die nicht geniigend milde Gaben

spenden würden, doppelt zu besteuern.^)

So sehen wir den Herzog in vielen Zweigen der Staats-

thätigkeit bestrebt, den Schwachcti zu Hilfe zu^ koinnien, die

soziale Stellung seiner Unterthanen zu bessern. Zei{?to nmi die

gesamte soziale Verfassung des Landes nicht tiefe Missstände,

waren die ünterliianen nicht niil Abgaben und Diensten der

verschiedensten Art belastet? Nahmen die Seigneurs nicht eine

ihrem Verdienste um das Allgemeinwohl keineswegs entsprechende

Stellung ein? Konnte der absolute Herzog nicht auch hier helf(^d

eingreifen und wie in Savoyen die soziale Machtstellung der Seig-

neurs vernichten? Gewiss, Leopold war ein absoluter Herrscher,

er war ein abgesagter Feind aller ständischen Einrichtungen
;
^)

aber er war am österreichischen Hofe aufgewachsen und hatte

die höchste Vorstellung von der Macht und Würde des Adels

;

er hat wohl nie daran jrodachf, die Seigneurie, die materiolle

Grundlage desselben, abzusciiairen. Und selbst angenonuncMK

Leopold hätte die Absicht gehabt, eine derartige Reform vor-

zunehmen, sie hätte scheitern müssen. Lothringen stand in

ganz anderem Sinne als etwa die savoyische Monarchie unter

französischem Einfluss; auf allen Seiten grenzte es an fran-

zösisches Territorium. Mitten im lothringischen Gebiet lagen

grosse franzosische Enklaven zerstreut, so dass irgend welche

tiefgreifende Aenderungen der Agrarverfassung ohne ein Ein-

verständnis mit Frankreich nicht möglich gewesen wären,

1) Recueil I, 106. 208. II, 113. Baumont 4t12.

2) Vgl. Baiimont iCA.

8) Für die Abhäniii^ikeit von Frankreich sind Briefe Leopolds an

Friedrich I. und FrieJrich Wilhelin I. von Preussen cliarakterisli;sth, die

sicli für die Protestanten in Lixheim verwandt halten. Leopold schrieb

den prcussischen Herrschern, dass er dieselben mit Rücksicht auf Lud-

wig XIT. nicht zu schützen wage. Baumont p. 492.
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Die französische Gesetzgebung hatte aber nur die Seigneurs,

soweit sie staatliclie Funktionen versahen, zu bescliränken ge-

sucht. In Lothringen folgte man diesem Beispiel. Man unterwarf

das seigneuriale Gerichtsverfahren strengen Regeln, erweiterte

die Kompetenz der landesherrlichen Gerichte und kontrolierte

die Vollstreckung der Strafen. So zwang der Herzog die Damen
von Remiremont, ein anständiges Gefängnis bauen zu lassen.*)

Dagegen kiiminerte sich die Gesetzgebung lUbt gar nielit

um die zalilreielien nutzbaren Rechte, die den Seij^iieiHs zu-

standen. Im Interesse des Herzogs selbst wurde das Jagdreclil,

zu gunsten der Landbevölkerung das droit du Tiers Denier

geregelt.^) Im grossen und ganzen blieb aber die seigneuriale

Verfassung in vollem Umfang erhalten.

Dagegen richtete sich die herzogliche Politik gegen die

gehässigste Einrichtung im sozialen Körper des damaligen

Staates, gegen die Unfreiheit. Bereits im 17. Jahrhundert

hatte der Jurist Canon, der Beisitzer des Vogesengerichts zu

Mirecourt war, geschrieben, dass die Mainmorte „ein Makel

sei, mit dem die Geburt den ünterthanen behaftet", und ihre

Beschränkung für wünschenswert erklärt, Ein Urteil des Par-

laments vom 12. De/cniber 1701 erkannte, dass die „Mainmorte

die gehässigsten Zeiciien der Knechtschalt bewahrt hätte, da

sie die Person und die Güter erniedrige und die Mögliclikeit

des Testirens raube." ^)

Wenn eine Körperschaft hoher Beamter sich so über

eine noch bestehende Institution in einem amtlichen Schriftstück

äussert, so können wir mit Sicherheit annehmen, dass ihre

Vernichtung nahe bevorsieht. Und in der That, die herzogliche

Regierung begann sich mit der Aufhebung der Mainmorte zu

1} Recueil I, 17fi. II, 87. Baumont 470 fi".

^ Baunumt 571. VgL oben p. 136.

3) Canon p. 166 f.

*) Recueil I, 338 ff. „la servitnde de mainmorte a conserv6 les

marques les plus odieuses puisqu'elle assujetüt encore la personne et

les biens et ravit la facult^ de tester", p. 330 „la maTq[ae la plus igno»

minieuse du malheur de leur condition."
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beschäftigen. Der Herzog selbst schrieb dem Grafen Lebcguc,

er solle dabei „keine Rücksiclit auf seine pekuniären Interessen,

sondern ausschliesslich auf das Wohlergehen und die Ruhe des

Volkes nehmen".

Die Gründe, die für die Beseitigung der Mainmorte geltend

gemacht wurden, waren ähnliche wie in Savoyen und sind

vorwiegend dem Arsenal der rationalistischen Anschammgen

des philosophischen Jahriiunderts entnommen. Man behauptete

ausserdem in den Regierungskreisen, dass die Mainmorte bei

denjenigen Unterthanen, die voraussichtlich von den Herren

beerbt werden würden, zum Müssiggang, zu Ausschweifungen

und Völlerei führe, dass sie durch die leichte Möglichkeit der

Defraudation die Bevölkerung demoralisiere und die Zahl der

Prozesse .stark vermehre. Hauptsächlich aber wies man darauf

hin, dass die Mainmortables von den anderen Bauern mit Ver-

achtung angesehen würden, als „Leute, die einen Domänen-

päohter als £irben hätten". Diesen zahlreichen Nachteilen ständen

sehr geringe Vorteile gegenüber. Die Mainmorte, die haupt-

sächlich noch in den drei Bezirken Arches, Bruy^res und

St. Di6 vorkam, würde von den Domaneni^htem kaum ge-

rechnet. Aus diesen Gründen schlug eine Denkschrift die Ab*

lösung der Unfreiheit vor. Da aber Gold und Silber seit der

Entdeckung Amerikas an Wert verloren hätten, empfahl man
eine Kornrente, die von den ehemals unfreien Hausständen zu

entrichten sei.

Trotz ihrer vielen Nachteile fand die Mainmorte dennoch

Verteidiger in den Herren vom Kapitel zu St. Die. Wie wir

gesehen haben, herrschte im Thale von St. Di6 die strengste

Praxis, das Kapitel bezog aus der Mainmorte erhebliche Ein-

nahmen und widersetzte sich daher entschieden einer sehe-'

1) No§l, M^moires V, 94.

S) Die voistehenden Betrachtungen sind der iür die Aufhebung

mas^dienden Denkschrift entnommen: „Memoire ioachaxit le droit de

mainmorte". Bibl. nat. Coli. Lorr. Nr. 448, fol. 66 ff.

8j Das Kapitel erhielt durcliscbnittlich jährlich 700 frs. aus Erb-

schaften, mitunter aber brachte eine Erbschaft 5000 frs. ein.
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malischen Ablösung, wie sie die herzogliche Regierung plante.

Das Kapitel sachte die Mainmorte dadurch zu yerteidigen, dass

es sie als Entgelt für die den Bauern verliehenen Güter hin-

stellte. Die Mainmortables zahlen erheblich weniger Abgaben

als die Freien, sie hätten volles Erbrecht an ihren Immobilien

und die Eehiite der Mobilien sei nur recht und billig. Ja, man
griff die ailgciiieinen pliilo.sophischen Gedanken und Grundsätze

der Regierurifr an und sa(?te, wenn diese die allgemeine Freiheit

und Gleichheit proklainicre, so niiissLe sie auch die Frohnen,

die Taille, die Forfuyance und Formariage abschaffen. Dem
Staatswohle sei die Mainmorte nicht schädlich, denn die ihr

Unterworfenen in den Vogesen befänden sich besser als die

Freien. Endlich wandte man sich auch gegen die proj^ierte

Ablösong und bat bei ihr wenigstens die besonderen Rechte

des Kapitels zu respektieren.^)

Aber die Vorstellungen der geistlichen Herren fanden kein

Gehör. Das Edikt vom 20. August 1711 folgte im wesentlichen

den Vorschläiren, die wir oben besprachen, Seine Einleitung be-

tont den riiiioiialistischen Standpunkt, von der Freiheit der Völker,

die Gott unter die Obhut des Herzogs gestellt habe, und ihrer

Gleichheit untereinander. 3) Es ist derselbe Ideenkreis, den wir

in Savoyen vorgefunden hatten, dessen Konsequenzen allerdings

doch zu ganz anderen Massregeln gefuhrt haben. Die Idee der

Freiheit und Gleichheit, die hier in einem Schrifbstöck des

lothringischen absoluten Herrschers, dort des sardinischen

Königs erscheint, musste mit 1789 und 1793 enden.

Damals diente sie freilich noch dazu, eine veraltete und

dem Rationalismus unverständlich gewordene Institution zu

1) Memoire pour Messieurs du chapitre de St. Di^ au sujet du droit

de mainmorte. Bibl. nat. Coli. Lorr. Nr. 448, fol. 58 ff., vgl. Beilagen Iii A, 5.

2) Edit de S. A. portant suppression dans tous ses Etats du droit

de mainiiiurte persunnelle et de poursuite. Recueil I, 754.

3) „Comme nous n'estimons rien de plus digue de nolre attention

4iae de oonserver la libertd des peuples quc Dieu a soumis k notre ob6is-

sanee et de la rendre €gale entre eax en supprimant les servitudes tfbp

odieuses.'*
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stür/.cn. Das Iviikt Ix'scitifjic das haupLsäclilich iiueli in den

Vogesenbczirken ^) besleheiide droit de Mairimorto, d. h. das

eventuollo KH)rof ht der Herren am Mobiliarnachlass des Hörigen,

und das droit de Poursuite, d. h. die Verfolgung dieses Mo-

biliarnachlaBses ausserhalb der Seigneurie. Nicht betroffen wurde

vom Edilct die Mainmorte reelle, die Forfuyance und For-

mariage. Mit dem nächsten Martinstage sollte die Mainmorte

aufhören, und alle Mainraortables für frei gelten. Als Preis für

die Befreiung sollte jeder bisher der Mainmorte unterworfene

Hausstand 1 bichet (iO Liter) Roggen +Hid 1 bichet HatVr,

Maass von Nancy, zahlen, die mit 4 Francs ablösbar waren.

AVittwen und Kinder mit eijrenem HaiisliaU niiis?Jten die Abgabe

ebenfalls entrichten. In Zukunit sollte die Rente, die wie die

Bodenzinse durch den Maire eingezogen werden sollte, am
Ciut haften, ganz gleich, in welche Hände dasselbe übergehen

würde.

Der liberale rationalistische Politiker sollte meinen, das

Befreiungsedikt, das noch dazu von^inem allgemein beliebten

Fürsten ausging, sei mit Jubel begrüsst worden, aber wir

machen die gleiche Erfahrung wie in Savoyen, dass gerade in

den wirtschaftlich zurückgebliebenen Gegenden, in denen die

MainiiKuic noch bestand, ihre Rcsf'ili»rnng wenig Fronde ci-

weckte. Fast alle (ieincindcn w id(.'rstrebtcn, eine dauernde,

wenn oncli nicht sehr p"rnsse Al)«i"al)0 zn zahlen, anstatt der

selten eintretenden Mainmorte. Der Ueizog führte den Wider-

stand auf die Opposition zurück, die alle, wenn auch vorteil-

haften Neuerungen verursachten, und um seine Ünterthanen

noch einmal die Nachteile der Mainmorte und die Vorteile der

Reform fühlen zu lassen, suspendierte er am 5. September 1713

das Edikt von 1711.?}

Aus neuen langen Beratungen ging die Deklaration vom
26. Mai 1719 hervor, die die Abgabe auf 1 imal Weizen oder

1) Die Mainmorte bestand aber auch noch z. B. 1706 in Manoncourt

en Woivre bei Liverdnn. Lepage I, 723.

2j Ordonnance du 5 Sept. 1718 portant surcis k Tex^ciition de
rEdit de Mainmorte. RecveiJ, II, 5.
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RfijrjTon und 1 imal Haler, d. h. auf die Hälfte der Abgabe von

1711 reduzierte. Ausserdem sollte Zahlung in Geld nach dorn

Preise des nächsten Marktortes zulässig sein. Kinder und

Wittwen sollten die Hälfte zahlen.^)

Aber selbst diese sehr mässige Abgabe fand Widerstand

in den Kreisen der Betroffenen und machte eine nochmalige

Beratung nötig. Dabei soll der Herzog das schöne Wort gesagt

haben; „Meine iMukünfLe werden vermindert werden, aber ich

kann sie entbelnen, dafür wird Lttlhringen durch viele neue

Bürger beroicliort werden, wobei icii nur gewinnen ktuni."

Infolgedessen erklärte der Herzog durch die Deklaration

vom 81. Dezember 1719^) die Mainniorte auf den herzoglichen

Domänen für unentgeltlich beseitigt. Die Unterthanen der

Vasallen sollten pro Hausstand 1 imal Weizen oder Roggen

und 1 imal Hafer oder 2 Francs nach freier Wahl zu Martini

zahlen. Bei den gemeinsamen Unterthanen, deren es insbeson-

dere im Gebiet von Remiremont zahlreiche gab, verzichtete

der Herzog auf seinen Anteil. Das droit de Poursuite wurde

für dm Bereich des Herzogtums aufgehoben, sollte aber in

Kraft treten für Auswanderer, eine Bestimmung, die in(l( s nur

den Cliaiakter einer Diohunj? hatte. Ausserdem war die Al)i;;il)0

diesmal nicht eine Reallast, sondern eine Abgabe, die auf dem
Hausstand ruhte, so dass bei Teilung jeder Chef d'hötel, in

vormals der Mainmorte unterworfenen Ortschaften, sie entrichten

musste.^) Die Mainmorte reelle, die indes in Lothringen nicht

sehr verbreitet war, blieb auch jetzt noch fortbestehen. Noch

1756 finden wir sie in Virecourt.*)

Die Reform ist materiell nicht von sehr grosser Bedeutung

gewesen. Die MaifTmorte kam nur noch in wenigen Distrikten

des T.andes vor und scheinL vielleicht mit Ansnahnie von St. Die,

nicht drückend gewesen zu sein. Sehr bemerkenswert ist es

1) Recueil II, 256.

2) Noel V, 94t,

3) Recueil II, 306.

^ Recueil VI, 259. Arr^l du Conseil 17. Dez. 1740.

^) cf. Journal d'Archtologie 1888, p. 159.
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dagegen, dua^ hier schon am Anfang de.s 18. Jahrhunderts

liberal-rationalistische Ideen auftraten, die wir sonst erst gegen

£nde des Jahrhunderts anzutreffen gewohnt sind.

Freilich ist ihre Anwendung damals noch eine sehr be-

schränkte gewesen. Nicht einmal auf Deutsch-lotbringen wurde

^die herzogliche Gesetzgebung aus^dehnt. Zwar wandten sich

1721 die Leibeigenen der Herrschaft Saareck an den Herzog

, und baten ihn mit Rücksicht auf die Aufhebung der Mainmorte

auch die Befreiung von der Leibeigenscliaft auszusprechen. ^)

„Denn was ist der F-reiheit mehr zuwider, als jemanden daran

zu hindern, die Heimat zu verlassen und sich in eine andere

Herrschaft zu begeben?" Zwar behaupteten die Leute von

Mulcey und Weisslcirchen bei Dieuze durch das herzogliche

Edikt von dem Totfall, der in dieser Gegend Mainmorte hiess,

entbunden zu sein'), Tergeblich. Die Agrarverfassung der

deutschen Landesteile blieb unverändert. Vielleicht geschah es

. mit Rucksicht auf die vielen fremden Fürsten, die in Deutsch-

* Lothringen begütert waren. Püttlingen, Forbach, Mörchingen

ün<i andere Herrschaften gehörten deutschen Reichsständen;

aiis einem Eingrili m deren Reclite mochten sich älmliche

Schwierigkeiten ergeben, wie sie nachmals infolge der revo-

lutionären Gesetzgebung eut.sLanden sind. Vielleicht erschien

auch eine spezielle Regelung der Befreiung von der Leibeigen-

schaft deshalb nicht thunlich, weil dieselbe ja nach dem geltenden

Recht thatsächlich jederzeit möglich war. Die Mantunission

wurde gegen Zahlung einer nicht bedeutenden Summe stets

erteilt; ja die Gerichte nahmen Klagen entgegen, wenn die

Herren zu grosse Taxen forderten.') Eine thatsächliche Be-

freiung von der Leibeigenschaft fand durch das Edikt vom

1) Arthur B^noit, Plaids-annaux de Saareck p. 4cl, S« A. avait

€i6 inform^e, ü est certain que quand Ü a doimö son ^dit portant ex-

tinction de la mainmorte, eile eüt de mfime d^chaig^ tous ses sujets de

cette prtteodae condition seTve,dont on ne doit parier qu^avecindignation".

2) Departementalarchiv Nancy '^50 (1726).

8) Ärch. nationales E, 2861, fol. 08 (9 jain 1702). Arröt du conseil

de Lorraine. Vgl. p. 169. Amn. 4.
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AugQst 1779 statt, das — abgesehen von der unentSeltlichen

Befreiung der Domänenbauem — solche Hörige, die ein Domizil

am freien Ort erworben hätt^, för frei ericlärte und deren

pekuniäre Schädigung diircli den Herrn verbot. ^) Damit war

es den Hörigen möglich, ohne Bezahlung der Manumissionstaxe

die Freiheit zu erlangen. So hlieb von den alten I.pibei^en-

öchaftj^lasten nur noch der Totfall übrig, der freiiicli den Bauern

sehr verhasst war. Die Abschaffung dieser Abgabe wird von

den Gahiers der Bauern Deutsch-Lothringens 1789 mit be-

sonderem Nachdruck verlangt.

Unangetastet blieb die seigneuriale Verfassung bestehen.

Weder das lothringische Herzogtum noch die französische

Monarchie fanden die Kraft zu einschneidenden gesetzlichen

Reformen, wie sie Savoyens Pörsten erfolgreich vorgenommen

haben. Die Lösung dieser Aufgaben blieb der Revolution vör^

beiialten.

SCHLUSS.

1. ^

Die eingehende Betrachtung der drei von uns behandelten

Geliiete ergiebt, trotz mannigfacher Verschiedenheiten im

einzelnen, viele gleichartige Züge. Es zeigt sich uns eui Bild

einer eigentümlichen, in sich geschlossenen Verfassung, die

für den Staat wie für die Volkswirtschaft von erheblicher Be-

deutung gewesen ist. Aber auch weit über die Grenzen unserer

Gebiete hinaus, für ganz Frankreich, lassen sich wichtige Re-

sultate aus unseren Forschungen ableiten.

1) Tch glaube, dass diese Bestimmung auf die Leibeigenschaft an-

zuwortflon ist. Zeugnisse für die Wirkungen des Edikts von 1779 habe

ich leider nicht finden können.

2) Archives parlementaires V, 697.
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Die franssösische Agrarverfassung des Ancien Regime

wird vor allem durch die Seigneurie bestimmt Wie im

ostelbischen Deutschland der Herr uns als Rittergutsbesitzer,

in Niedersachsen als Grundherr, in SOdwestdeutschland als

Landesherr gegenüber tritt, yo erseheint er uns in Frankreich

als Seigiu-Lii. Seine Ki^ensehaft als Inhaber der hohen Gt'ri( hts-

barkeit und der damit vcilnuKleiifii Rechte, ist das für ihn

Wesentliclip. Es handelt .sich weit wcniiTcr um die Hecht-

sprechung und Verwaltung, in denen der Landesiierr die Seig-

neurs frühzeitig weitgehenden Beschränkungen unterworfen hat,

als utn die zahlreichen nutzbaren Rechte, die wir eingehend

bei der Schilderung der lothringischen Seigneurie besprochen

haben. Nicht als ob sämtliche in Lothringen bestehenden

Rechte in ganz Frankreich gegolten hätten; aber hier an der

Ostgrenze lässt sich das klarste Bild von der Seigneurie ent-<

werfen. Ihre Struktur ist die gleiche in Artois und in der

Provence, in der BretagiK' und in Rcarn. Kin odci' der andere

Strich in dem von uns jjezeichneteri Hilde uyah hie und da

fehlen, miluiiter niuss aucli noch ein iieiiei' Siricli hinzugefügt

werden, die Unn isse der Zeichnung bleiben die gleichen. Die

Bannrechte, die Ansprüche auf herren- und erblose Sachen,

die Steuer- und Frohnverfassung der Seigneurie sind im ge-

samten Königreich Frankreich die nämlichen gewesen. So

gering auch vielfach die politische Macht des Seigneur im

18. Jahrhundert gewesen ist, so wenig er sich mehr als Organ

der Staatsverwaltung, das er ursprünglich war, bemerkbar

macht, so lästig erscheint sein wirtschaftliches üebergewicht,

so hervorragend ist seine Stellung in der französischen Agiar-

vei'fassung. Am anschaulichsten hal Tocqueville geschildert,

wie der Bauer auf allen seinen Wegen mit dem Seigneur zu-

sammenstösst und ihm allenthalben Tribut schuldet. „Der

Seigneur stört sein Vergnügen, stört seine Arbeit und isst

seine Produkte auf."*) Die Seigneurie war eben noch ein

1) Tocqueville, de l ancien regime p. 70 f. Vgl. die treffenden Be-

merkungen von H. S^e, Etüde sur les classes rurales en Bretagne p. HO«
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Staat im Staate, mit eigenen direkten und indirekten Steuern,

eigenen Zöllen und Monopolen, mit besonderen Dienstleistungen,

mit oigeneii Beamten, mit besondern Gesetzen. Sie Hess den

]]aii('in alle l iih('(|iiemliehkciten der Staatsverwaltung jspüren,

ohne iimi ilne X'ni-Icilc zu können.

Weit wenijjer einheitlidi hat sich die Grundherrschaft

in Frankreich gestahet. Im weitaus grössten Teile des Landes

hat der Seigneur fast jede Einwirkung auf die Benutisung des

Grund und Bodens verloren. Der Bauer besitzt denselben zu

einem emphyteutischen Recht, das sich nur wenig vom Eigen-

tum unterscheidet. Er kann sein Gut teilen, veräussern, ver-

pfänden oder hypothezieren. Der Herr bezieht lediglich die

unveränderlichen Bodenzinsen, den Lods genannten Anteil am
Verkaufspreis und hie und da iiucU Abgaben beim Besitz-

wechsel durch Todesfall (Plaid, Relief, Relevemenl odtr l^uiciu).

Eine blosse Abart des Bodenzinses ist der sogenannte Terragc

oder Ghampart, der nach einer Quote des Rohertrags bemessen

wurde.

Aber nielit überall ist dies dem bäuerlichen Eigentum

nahestehende Besitzrecbt durchgedrungen. Gerade in den Pro-

vinzen, in denen die Unfreiheit am frühesten verschwunden

ist, finden wir eine weit stärkere grundherrliche Verfassung

und schlechtere Besitzrechte. Einen eigentümlichen Typus

stellen z. B. die Domaines cong^ables oder Convenants der

Bretagne dar. Dem Herrn oder Foncier gehört der Grund

und Boden, dem Bauern oder Snperficiaire das Gebäude und

das gesamte Inventar; der Bauer hat das Nutzunfisrecht, aber

dergestalt, dass der Herr ihn gegen Entschädigung für Gebäude

und Meliorationen nach Ablauf gewisser, meist sechsjähriger

Fristen, absetzen kann. Nach dem Tode des Baiiorn geht das

Gut an den jüngsten Sohn oder die jüngste Tochter über.

Der Anerbe hat dafür die Pflicht die anderen Geschwister aus-

zustatten und, so lange sie minorenn sind, zu erhalten. That-

sächlioh unterscheiden sich die Domaines congeables freilich

wenig von Erbpachtsgülern. Gerade bei dem innigen patriar-

chalischen Verliältnis, das lange in der Bretagne zwischen
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Adel und Bauer herrschte, fand eine Absetzung selten statt.

Verdiente der Bauer viel Geld, so erwarb er oft das volle

Eigentum. Indes noch heute kommen die Domaines cong6ables,

die durch die revolutionäre Gesetzgebung nicht reguliert wurden,

in den Departements Finisterre und Morbihan vor.

Die Domaines congeables stellen freilich oft den üeber-

gang dar zu den reinen Zeitpachtverhältnissen, die in maiiciieii

westlichen Provinzen, wie in Flandern, der Normandie, Anjou

und Maine und in manchen Teilen der Bretagne im 18. Jahr-

hundert überwogen. In den anderen Gebieten war es auch

sehr Qblich, die herrschaftlichen EigengQter zu verpachte, ja

vielfach vapachteten die Bauern ihre Besitzungen unterein-

ander, in sehr kurzfristigen Kontrakten. In anderen Pro-

vinzen, insbesondere in der Mitte und im Süden, scheint für

gewisse Kulturen der Teilbau eine grössere Ausdehnung ge-

wonnen zu haben. ^)

Während im Westen der Grund und Boden noch vielfach

im unmittelbaren Eigentum der Herren steht, hat derselbe im

Osten die persönlichen Hcrrschaflsrechte über die Bauern be-

wahrt. Die ländliche Bevölkerung ist hier noch vielfach hörig,

sie ist der Mainmorte unterworfen. Während die Mainmorte

reelle ein rein grundherrliches VerhSltnis ist, bedingt die Main-

morte personnelle den Hehnfall der gesamten Ifinterlassen-

Schaft des Hörigen an den Herrn. In den von uns betrachteten

Ländern war die Mainmorte im 16. Jahrhundert noch überall

in voller Geltung, im 18. wenigstens noch in Savoyen und in

den Vogesendistrikten. Auch in den benachbarten französisciien

1) Ueber die Domaines congßables vgl* Coatninier gto^ral IV, 407.

409. 413. Arch. oat. DXIV, 7 (Hoibihan). Bandrillart, Lea popiilstions

agriccdes de la France, Normandie et Bretagne p. 887 ff. 504 ff. Henri

sie, Etüde sur les classes rurales en Bretagne au moyen-äge, p. 97 ff.

2) Es scheint mir indes sehr zweifelhaft zu sein, ob die Teilbau-

verträge wirklicli so häufig waren, wio Arthur Young behauptet. Wahr-

scheinlich Hegt eine Verwechslung mit dem allerdin^rs sehr häufigen

Terrage vor. Wenn wirklich '/« von Frankreich damals von Teilbauern

l)ebaat worden wären, Hesse sich das heute überwiegende bäuerhche

Eigentum nicht erklären.
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Provinzen, in den beidf^n Burgund, in Nivernais, Bourbunnais,

la Marche, Auvergne und der ( -liarnpagne war die Mainmorte

damals noch zu iinden. Aber nicht nur in den Coutunies

dieser Landschaften, den sogenannten Coutumes serves, ^) kam

die Mainmorte vor. Ehemals war j^ie über ganz Frankreich

verbreitet gewesen: die Questaux des Südwestens, die Serfs

der Touraine, die Motoyers der Bretagne, sie alle sind nichts

anderes als Mainmortables. ^
So gewinnt das Sludiam der Mainmorte eine grosse Be-

deutung für die Erkenntnis der französischen Agrarverfassung

überhaupt. Erst durcli eine genaue Betrachtung der Eigen-

tümli( iikeiten der französischen Hörigkeit in späterer Zeit ge-

lingt es, in die Zeiten der Vergangenheit einige Klarheit zu

bringen, die Wurzeln der französischen Agrarverfassung offen

zu legen, die Verwandtschaft und die Verschiedenheit der

deutschen und französischen Entwicklung zu zeigen.

2.

Bereits im keltischen Ciallien war die (irundlKTrschaft

vorwiegend. Die keltischen Herren liielten es, wie Cicero l)e-

merkt, für schimpflich, landwirtschaltlich thätig zu sein
;
^)

1) Es sind dies die Coutames von Lfton, Troyes, Vitry, Meaiix,

Chatimont en Bassigny, Berry, Nivernais, Bonrbonnais, La Marche, Au^

vergne, Bourgogne, Comtö de Bourjio^ine.

2) Vgl. Coutumier g6n^ral IV, ö22. 702 für die Touraine; p. 899,

§ 97 questaux in Hordcaux. p. 931. in Sf. Scvcr '1514). Dep. Landes: „Le

seigneur a plusieurs liomrnes ajipeloz questaux et de condition serve,

lesquels ne peuvenl lester ne disposer des biens qu'ils poss^»dent, par

testament ou contrats entre vifs en aucune mani^re. Car leurs biens et

höritaiges sont de condition questale et serve et sont au seigneur et non

audits hommes questaux, sinon k la seule adxninistration." Vgl, auch IV,

109d (B6am). ^ Für die Bretagne vgl. Cout. g^n^ral IV, 412: „L'homme
motoyer mourant sans enfants males, le seigneur lui succMe ä. Tex-

clusion des filles et parents collateraux.*' cf. Baudrillart p. 896.

3) Cicero, de rcpubliea nach A. de Courson, Prolegomenes zum
Cartulaire de Redon en Bretagne, p. 267. Mommsen, Komische Ge-

schichte HI, 229.

14
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das {Gewöhnliche Vulk, das nur wenig über die Sklaven her-

vorragte, L)el)ante dns Land. Durch (Ht' rö?nisr'}ip Herrschall

erfuhr dieser Zustand keine Veränderung. Neben die keltischen

Maipnaten traten die römischen Possessores. Allgemein be-

standen grosse Grundherrschaften, aber sie wurden nicht etwa

nach Art der Latifundien bewirtschaftet. Es fehlte ein Markt,

um landwirtschaftliche Produkte in grösseren Mengen absetssen

zu können, und so ergal) sich die Organisation des Grund-

besitzes in Form der Villication.

Neben einem meist nicht sehr ausgedehnten Hcnciilande,

dem Mansus indüuiinicatns, bestanden Bauernstellen, die hie

und da von Freien, rnei-st von Colonen und Sklaven Ijevvirt-

schaltet, den Zweck hatten, Abgaben zu entrichten. Allmählicli

aber verschwinden die Unterschiede unter' den Hauern, es

bildet sich nach und nach eine gleichmässige Form einer Unfrei-

heit aus, die wir am besten als Villicationshdrigkeit bezeichnen

und die sich dadurch charakterisiert, dass sie den engsten

Zusammenhang zwischen Gut und Mensch in sich verkörpert.

Ursprünglich hatte der Unfreie kein dingliches Recht

auf seine Hufe gehabt. Aber es lag im Interesse der Herren,

sich den regelmässigen Eingang der Abgaben zu sichern, und

das erreichte er am l)esten, wenn ein und dieselbe Familie

niöglieiLst lange auf dem Gute wirtschaftete. So bildete sieli

erst thatsächlich, später rechtlieh, ein gewisses Erbrecht an

der Hute aus. Erst beim Erlöschen der Familie fiel dieselbe

an den Grundherrn zurück.

Ebenso blieb zwar die Unfähigkeit des Unfreien, Mobiliar-

vermögen zu erwerben, rechtlich in vollem Umfang erhalten.

Beim Tode des Hörigen zog der Herr von der Hinterlassen-

schaft ein, was ihm gefiel. Aber auch hier ergaben sich

Milderungen; hie und da begnügt sich der Herr mit der Ein-

ziehung des besten Stücks Vieii (Totfall oder Besthaupt in

Deutsehland, Herini in England), oder er nimmt einen Teil

der Hititerlassenschaft des Hörigen an sich fKigenbelunigkeil
),

oder er zieht dieselbe nur daim ein, wenn keine Kinder oder

Familienmitglieder vorhanden sind (Mainmorte).
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Ausser dem Erbrecht war auch die personliche Freiheit

des Hörigen mannigfachen Beschränkungen unterworfen. Er

durfte bei Strafe des Verlustes seines Vermögens nicht das

heimische Gut verlassen, und sich nicht mit auswärtigen

Hörigen verehelichen. Freilich liess auch hier die Praxis Nach-

sicht walten. Im grossen und ganzen aber !)Ostand bis ins

12. Jahrhundert noch der volle Zusanimenhaiig zwischen Gut

und Horij^^en. Nur Hörige durften ein Gut in der Villication

erwerben; mit dem Ausscheiden aus der Hörigkeit verlor man
jedes Anrecht darauf, eine Hufe innerhalb der Villication zu

erhalten. ^)

Diese Verfassung, die im gesamten karolingischen Reiche

herrschte,^ ist der Ausgangspunkt der spateren Hörigkeitsver-

hältnisse geworden, die sich ihrerseits wieder den jeweilig

herrschenden Wirtschaftsverfassungen angepasst haben. Die

Eigenbehörigkeit Westfalens, die Leibeigenschaft Südwest-

deutsclilaudö, die Mainmorte in Frankreich, sie alle entspringen

der Villicationsveriassung des frühen Mittelalters.

1) lieber die Villicationsverfassimg vgl. namentlich W. Wittich,

Grundherrschaft in Nordwestdeutschland p. 271 ff. — Für Frankreich

beruht die Darstellung auf dem Studium des in den Cartularien ent-

haltenen Materials. Vgl. bes. das Livre des serfs de Marmoutier fin den

Mömoires de la soci6t6 arcli^olofriqiie de Touraine XVI) Nr. 76. 120.

App. Nr. 7, j.non enim unuiri sine aliiri aut patri succedere aut liberum

esse permittiinus". Von neueren Darstellun;;cn vgl. namentlich Fustel de

Coulanges, Histoirc des inbLitutions politiqucs de l ancienne France p. 32.

871 ff. Henri S^e, Etüde sur les classes rurales en Champagne in der

Bevne bistoriqne 56. 57. lieber die Unfreiheit in Frankreich im Allgemeinen

vgl. Lachaire, Manuel des institutions Ito^aises. Paris 1892, p. 298 ff.

2) In der Bretagne scheint es, wie S6e in seinem neu erschienenen

Buch, Etudc sur Ics classes rurales en I3retagne ge/.cigt hat, nicht zur

Ausbildung der Villicationshörigkeit j^ekonnTien zu sein, da hier die Grund-

herrschaflen durchweg sehr klein waren. Infolge der Verwüstung durch

die Nomannen bot man, nm überhaupt Ansiedler za finden, den Bauern

schon im 10. Jahrhundert die Freiheit Immerhin gab es in der Bre-

tagne bis ins 15. Jahrhundert auch Hörige.

14»
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3.

Karl der Grosso hat den kühnen Versuch unternunimen,

sein gewaltijjes Hoich in eine dnreh Beamte verwaltete Monarchie

umzugestalten. Der Versuch mussle scheitern. Beamte wollen

besoldet werden, und ^lu' einzige Besoldung, die man ihnen

bieten konnte, lag im Grundbesitz. Bald kam es dahin, dass

die Reichsämter und die Grondherrschaften in untrennbarem

Zusammenhang standen, sodass sich oft nicht feststellen lässt,

ob der Grundbesitz eine Dotation der Grafen war, oder ob

der Grundbesitzer Grafschaftsrechte erworben hat. Die durch

das Lehenswesen bewirkte fortdauernde Zersplitterung der

Herrschaftsrechte führte bald dahin, dass fast jeder Grundherr

im Besitze obrigkeitlicher Befugnisse, insbesondere ini Besitze

der Gerichtsbarkeit sich befand. Aus dem Herrn der Villication

war ein Seigneur geworden.

Aber was bewog die Herren, so sehr nach dem Erwerb

der Gerichtsbarkeit zu streben? Es ist nicht die Ehre der

Rechtsprechung, auch nicht die Erhabenheit der Justiz, die

ihn dazu bestimmte, auch nicht die Sportein, die oft kaum die

Kosten des Verfahrens deckten. Das wichtigste Recht, das

die Ausübung der Jurisdiction gab, war das richterliche Gebot

und Verbot. Einmal im Besitze der hohen Gerichtsbarkeit,

konnte der Herr gar viel ausrichten bei den anarchischen

Zuständen des Mittelalters, beim Mangel eines geordneten

Heruiungsverfahrens. So konnte z. B. der Seigneur Steuern

ausschreil)en und Frohndienste anordnen. Zahlten die Unter-

th:tnen nicht, kamen sie nicht zum Dienst, so nahm der Ge-

richisherr sie eben in Strafe. Ebenso konnte er seinen Untere

thanen die Jagd und Fischerei verbieten, er konnte sie zwingen,

in seiner Mühle mahlen, in seinem Backofen backen, in seiner

Trotte keltern zu lassen, er zwang sie, seine Burg zu bewachen,

den Schlosshof zu kehren und die Gräben auszubessern, er

nötigte sie, ihm Wege- und Marktgelder zu entrichten.

Es bildet sich so alliiuihlicli eine grosse Reihe von

Rechten aus, die sogenannten droits seigneuriaux, die bald
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die alten gnindherrlichen Rechte in den Schatten stellten. ^)

Sie lasten principiell auf allen im Gerichtsbezirk eingesessenen

Personen, einerlei, ob sie Grundbesitzer sind, oder nicht, ob

sie frei sind oder lu"jrig : aber cia .selir oft der Gerichtsbezirk

sicli mit der Grundherrseliaft j^anz oder teilweise deckt, treffen

sie docli vorwiegend die vom Gerichtsherrn abhängigen Grund-

holden. Gerade die Vermischung öirentlich-reehtlicher und pri-

vatrechtlicher Befugnisse, die Vereinigung der Villication mit

den Grafschaftsrechten, sie giebt uns den Sclüüssei för die

Erkenntnis der französischen Agrarverfassung.

4.

Die Villicationsverfassung entsprach einem primitiven

Zustand der Volkswirtschaft, ohne Tauschverkehr, ohne Markt,

bei dem der Herr alle Bedürfnisse aus seiner eigenen Wirt-

scliaft deckt. Seit dem 12. Jahrhundert beginnen die Voraus-

setzungen für diese Form der Wirt.^ehalt zu sehwinden. Die

Bevölkerung wächst an, grössere Städte und Märkte entstehen,

die Kreuzzüge und der durch sie vermittelte rege Handels-

verkehr mit dem Orient bewirkt das Aufkommen neuer Be-

dürfnisse und luxuriöser Neigungen im Herrenstande Europas.

Auf der andern Seite beginnen die Volksmassen in die

Städte zu strömen. Die städtische Freiheit lockt die Hörigen

vom Lande an, allenthalben regt sich der Wunsch, die Freiheit

zu erringen.

Auf beiden Seiten wün^seht man die alte Verfassung

aufzulösen, der Herr, um eine höhere Rente zu erzielen, der

Bauer, um die Freiheit zu erlangen. Aber der Hörige muss

sie teuer erkaufen, er muss sein Gut aufgeben, das der

Grundherr zu einem hohen, dem Ertrage angemessenen Pacht-

zins wieder austhut. Die in die Städte Oberitaliens gezogenen

Signori verfahren auf diese Weise. Sie entlassen die Hörigen

und setzen Teilbauem an, die die Hälfte des Rohertrages ab-

1) Vgl. über die droits scij^neurianx im Mittelalter Luchaire

p. 331 ff., der aber auch die grundherriichen Rechte nicht von den

gerichtsherrlichen scheidet.
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geben müssen. Die Communen begünstigen diese Entwicklung,

die die persönliche Abhängigkeit der Bauern, wie man meinte,

vernichten musste. Einige Städte, wie Bologna, Treviso und

Florenz ordneten die Befreiung der Leibeigenen an. Aus den

ehemaligen Schutzhörigen entstand eine freie, aber besitzlose

ländliche HeviMkeruiig, überall schied sich, wie Leo treifend

bemerkt, die Nation in Herren und Liinij)en, es bildete sich

jener Stand von Teilljaueni, der noch heute das Unglück der

Agrarverfassung Italiens ausmacht. ^)

Auch in Niedersachsen fährte das Streben der Grund-

herren nach höherer Rente zur Vernichtung der alten Ordnung.

Auch hier wurden die Hörigen freigelassen, neue umfangreiche

Bauerngüter geschaffen und mit Zeitpächtem besetzt. Allein

durch die Thätigkeit des Staates wurden diese allmählich in

Erbpächter umgewandelt, und in dem Meierrecht eine Ver-

söhnung zwischen dem auf Steigerung des Ertrages bedachten

Grundherrn und der die Erhaltung eines leistungsfähigen

Bauernstandes fordernden Staatsidee zu Stande gebracht.*)

In scharfem Gegensätze zu dieser Entwicklung sieht iL r

Gang der Dinge im deutschen Südwesten. Die Herren waren

hier wie in Frankreich nicht nur Grundherren, sie hatten hier

zum grössten Teile Grafschafts- und Vogtebechte erworben;

ihre Existenz beruhte nicht, wie in Italien und Niedersachsen,

auf den gmndherrlichen Abgaben, sondern auf den zahlreichen

nutzbaren Rechten, die mit der Gerichtsbarkeit verbunden

waren. Es war das Ziel der Herren, die Vülicationsverfassung

für die Begründung der Landeshoheit auszunutzen und im
Sinne des entstehenden Territorialstaats auszugestalten. Das

Ergebnis war die Leibeigenschaft, wie sie sich in Südwest-

deutschland im Traufe der Jahrhunderte entwickelt und mit

seltener Zähigkeit bis in unser Jahrhundert erhalten hat.

Eine vermittelnde Stellung nimmt Frankreich ein. In

den westlichen französischen Provuizen und im städtereichen

1) Vgl. Sugenheim, p. 202 ff. Leo, Geschichte Italiens II, 118 ff.

2) Vgl. Wittich, Gnmdherrschaft in Nordwestdeutschland.
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Flandern zeigen sich ähnliche Erscheinungen wie in Italien

und im benachbarten England. Hier wurden die Hörigen schon

f^ehr trüh freigelassen, und, besonders in der Normandie, durch

Zeitpäclitcr cist'lzl. Auch in den anderen westlichen Provinzen

ist II»)iü'k(Mt früh verschw uinlcn, dagegen die Grundherr-

schafl bedeutend verstärkt worden.

Im allgemeinen aber konnte der Seigneur die Ersetzung

der Erbpächter durch Zeitpächter nicht wünschen. Er war,

ebenso wie der südwestdeutsohe Landesherr, nicht auf die

Grundrente allein angewiesen ; seine Haupteinnahmen bestanden

in den von uns geschilderten seigneurialen Rechten, und diese

wurden ihm am besten durch eine möglichst ständige Bevölkerung

gewährleistet. Aber auch die alte ViUicationsyerfassung Hess

sich nicht in vollem Umfang auticclit cihaltoii. Die Herren

waren !)ei'e}t, die Hörigkeit <rejren hiiireielieiide Entschädigung

preiszugeben. Das landeshen-liche Iiitefes,<(", der Wunsch, die

Unterthanen im Lande zu liehallen und neue üiilerthanon, d. h.

Steuerzahler tür die Seigneuxüe zu gewinnen, ist das wesent-

lichste Motiv für die Hefreiungen gewesen. Hie und da treibt

eine Geldverlegenheit den Herrn dazu, seinen Unterthanen die

Befreiung vorzuschlagen ; nicht selten haben auch religiöse und

humane Ideen die Befreiung veranlasst.*) Nicht zu unter-

schätzen ist der Einfluss der allgemeinen Strömung jener Zeit,

die zur Blüte des Städtewesens und zur Entstehung der

Schweizer Eidgenossenschaft <fefüliii hat.

Es war von grosser Tragweite fih' Befreiung <les

franz()sischen Bauernstandes, dass das Königtum dieselbe auf

alle Weise förderte. Von Ludwig VI. (1108—1137) und

1) Vgl. für die Normandie L. Ddisle, Etudes snr la condition de
la classe agricole en Normandie p. 17 ff. 51, für die Bretagne die

oben ciliertcn Werke von Baudrillart und S6e. Neben den Pachtgütern

gab es übrigens nocli im 18. Jahrliundert Bodenzinsgüter, in der Bre-

tagne die Covenanls und die Quevaises.

2) IJeber die Motive vgl. Luchaire p. 319 IT., der aber wohl das

landesherrliche Interesse unterschätzt, S6e in der Revue historique 57,

p. 9 ff.
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Ludwig VII. (1137—1180) bis auf Philipp den Schönen (1285—

1314) und Ludwig X. 1314—1316) haben die Gapetinger in

zahlreichen Privilegien auf ihren ausgedehnten Besitzungen in

der Isle de France und in Orl6annais, in Languedoc und in der

Champagne die Unfreiheit beseitigt. Obwohl besonders bei

den Befreiungen des 14. .Jahrhunderts der liskMÜsche Charakter

unverkennbar ist,-) so hat docli flas vnni König gegebene

Beispiel die wicht! Josten Folgen gehabt. Viele andere weltliche

und geistliche Herren Frankreichs, wie der Dauphin, die

Grafen von Toulouse, Nivernnis, Valois und Blois, die Kirche

Notre-Dame in Paris, der Erzbischof von Rheims, die Klöster

St. Denis und St. Germain, nahmen im Laufe des 12. und

13. Jahrhunderts ebenfalls die Befreiung ihrer Hörigen vor.

Dabei werden nicht wie in Italien und Niedersachsen die

EigentumsverhSltnisse verschoben. Die Bauern bleiben auf

ihren Höfen sitzen, wie zuvor, die seigneurialen Abgaben werden

nicht verändert. Mitunter wird nur eine Kapitalzahlung an

den Herrn geleistet, oft werden al)ei' aiieii die btäjuiigen Ab-

gaben erlK tlit oder wie beim Terrage oder Champart nach dem
Ertrage bemessen.

Auch auf die Provinzen des Ostens, in denen die Hörig-

keit erhalten blieb, wirkten die Befreiungen wohlthätig ein.

Da die Herren hier nicht, wie im deutschen Südwesten, die

Landeshoheit erlangten, konnten sie nicht die Beschränkung

der Freizügigkeit und Heiratsfreiheit in voller Strenge aufrecht

erhalten.*^) Auch die Kopfzinse wurden im 13. Jahrhundert

1) Vgl. Beaune, Gondition p. 268. — Gu6rard. Polyptique de l'abb^

Irminon. Prol^gom^nes p. — Dareste de la Ghavanne p. 320 ff. —
Ordonnanccs des rois de France XI, 186 (1128). 189 (1137). 196 (1147).

214 (1180). 310 (1221). 321 (1224). XII, 335 (1298). 348 (1301). Olim II,

74 (1276-. — Isambert II, 251 (1246). TIT, 102 (1315). Dio im Ohm ge-

samtnelton l'artamentsbeschlüsse 7:eigen. dass die Mainmorte noch im

13. .Iah I hundert in der Isle de France und den angrenzenden Landschaften

sehr verlii eitel war.

2) Vgl. Luchairc p. 520.

Reste von Forfuyance und Formariage blieben indes noch in

den Goutumes von VitrVi Laon und Meaux. Vgl. auch oben p. 165 f.
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meist fixiert, die Nutzung von Wald und Weide durch Ver-

träge geordnet, die Gemeindeverfassung wird ausgebildet. Da-

gegen blieben die Hestimmungen, die sich auf den Heinifall

der Hinterlassenschaft bezogen, ungesehwäehl in Kiafl. Sie

nehmen seit dem IH. Jahrhundert den Hauptinlialt der fran-

zösischen Hörigkeit, der Maimnorte, ein.

Provinziell gestaltete sie sich sehr verschieden. In Bur-

gund bUeh der alte Zusammenhang zwischen Person und Gut,

den wir aus der Villicationsverfassung kennen, erhalten, in

Lothringen ging er mehr und mehr verloren. Hier bestand

nodi ein enger Anschluss des Erbrechts an das Institut der

Hausgemeinschaft, dort waren nur die Kinder fähig, von Main-

mortables zu erben; in einigen Gegenden bedingt die Aus-

^vanderung einen Verlust des Erbrechts, in anderen iiieht.

Die Feststellung der Rechlssätze im einzelnen, wie wir sie

oben kennen gelernt haben, blieb der wissenschaftlichen Juris-

prudenz, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung der Ge-

richte vorbehalten.

Die Mainmorte bildet so in der Folgezeit einen Bestand-

teil der Seigneurieverfassung, ohne freilich organisch mit ihr

verbunden zu sein. Dies ist auch der Grund, weshalb sie

sich von allen Hörigkeitsverhältnissen am wenigsten wider-

standsfähig gezeigt hat.

Zahlreiche Befreiungen erfolgten im 14. Jahrhundert, um
Ansiedler in die durch die Pest entvr)lkerten (hegenden zu

ziehen; ähnliclie Motive })edingten die Euianzipationcui, die in

den durch die englisch-französischen Kriege verödeten Bezirken

staltfanden. Neue umfassende Befreiunjien brachte das 16. Jahr-

hundert. Der Territorialstaat, die entstehende absolute Monar-

chie, will das Wohl der Unterthanen fördern. Aus christlichen

und humanen Gründen streben die wohlwollenden Fürsten

danach, die Reste der heidnischen Sklaverei zu beseitigen; ^)

in der Schweiz sind es die republikanischen Ideen, die den

1; Sielie oben. Vgl. z. B. das Urteil Oolluts. Advokaten am Parla-

ment in Dole in seinen lö92 herausgegebenen Memoires historiques de

la r^pubiique Söquanoise p. 08 K.
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gleichen Zweck verfolgen. Am Anfang des 18. Jahrhunderts

beseitigt der absolute Herzog von Lothringen die Mainmorte

in den französischen Vogesen.

5.

Alle diese Befreiungen, die wir behandelt haben, treffen

nur den unfreien Stand, die Mainmorte, olme die Grundlagen

der sozialen Verfassunj? zu berühren. Nur sehr seilen, wie

in den Schweizer Hochthälern, wurde auch die Grundherrschaft

auf dem Wege der Ablösung beseitigt. Aber gerade diese Aus-

nahme bestätigt die Regel, denn hier war eben eine neue

Struktur der Gesellschaft durchgedrungen, ein demokratischer

Staat war hier entstanden. Der mittelalterliche Staat und die

mittelalterliche Gesellschaft beruhten dagegen auf der Grund*

herrsehaft und ider Seigneurie. Die Voraussetzung des mittel-

alterlichen Heerwesens ist für d(Mi Krieger, den Ritler ein

arbeitsloses Eiukommen, das nur aus dem (iriuidbesitz beschafft

werden konute; die niittelalterliclie Landesverwaltung und

Rechtsprechung konnte ebenfalls nur von einer Klasse von

Grundherren wahrgenommen werden. Die mittelalterliche

Kirchenverfassung ist ohne die Dotierung mit Grund und Boden

undenkbar. Ja selbst die Stadtstaaten werden, wie das Bei-

spiel der Schweiz zeigt, erst durch die Beherrschung eines

ausgedehnten Landgebiets möglich. Wie hatte man in einer

so organisierten Gesellschaft an die Abschaffung der Grund-

herrschaft denken können?

Aliuiälilieh treten aber Aenderinigcu ein. hu entstehenden

Terrilerialstaat Ijeginnt der Landesherr die Ordnung <ler Dinge

umzugestalten. Er beseiti^d das schwerfällige Lehiisheer und

schafft sich eine kampfbereite Soldarmee; der Ritter als

Krieger wird überflüssig. Was Wunder, dass der Fürst sich

dem politischen Kinfluss seiner Vasallen zu entziehen sucht?

Indes zunächst reicht seine Macht nur dazu aus, das lieber-

gewicht der Herren in der Zentralverwaltung zu brechen und

die Landesregierung wohlgeschulten, römisch-rechtlich gebildeten
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Beamten anzuTertrauen. In der Lokalverwaltung auf dem
Lande bleiben die Herren noch einstweilen massgebend.

Aber bald macht sich der Einfluss des fürstlichen Beamten-

tums auch in der Provinz geltend. Interessen der Wehr- und

Steuerverfassung bestimmen den Fürsten, sich in die inneren

Allgelegenheiten der Seigneurien einzumischen, die Ueberlastung

der Bauern, die die besten Steuerzahler und Soldaten waren,

zu verhindern. Aus diesen Gesichtspunkten erklären sicii die

mannigfachen Massregeln, die im 16. und 17. Jahrhundert zur

Erleieliterung des Bauernstandes getroffen wurden. Man be-

schäftigt sich nicht nur mit der Aufhebung der Unfreiheit;

man sucht der willkürlichen Besteuerung Schranken zu setzen,

die Abgaben zu ermässigra, die Zahl der zulässigen Frohnen

gesetzlich zu regeln. ^ Ja man richtet sich auch schon gegen

die gerichtHchen Rechte der Vasallen ; Franz l. greift mit dem
Gesetz vom 15. April 1537 tief in die Geridilsbarkeit der

Herren ein, Karl IX. ordnet 1560 bereits die Friiluiig der

herrschaftlichen Richter vor den königlichen Gerichten an,

Ludwig XIV. dehnt die Gas royaux ins ungemessene aus. ^)

Auch in Savoyen und Lothringen folgte man dem franz()sischen

Beispiel und schränkte die Seigneurs in ihren gerichtlichen und

admmistrativen Rechten mehr und mehr ein.

So waren im 18. Jahrhundert den Seigneurs nur noch

die nutzbaren Rechte geblieben, ihre einstigen Kompetenzen

waren ihnen fast völlig von den landesherrlichen Beamten

entrissen worden. Es war ein Gebot der staatsmännischen

Klugheit wie der Gerechtigkeit, die Verniehtung der niittel-

alterlicheri Agrarverfassun^, die sich überlebt luitte, zu bewirken.

Die Heri-sclier ans dem Hau.se Savoyen und die trefflichen

piemontesischen Beamten der sardinischen Monarchie haben

das Verdienst, diese ihre Aufgabe klar erkannt zu haben. Auf

1) Man denke ausser den oben erwähnten Oefreiun^^en an die Ge-

danken Emanuel Philiberts zur Umwandlung der Plaids, an die Ver-

ordnungen der lothringischen Herzoge, die Frohnordnungen Ludwigs XIV.

u. a. m.

2) Isambert XII, 504. XIY, 79. XVm, 878.
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mustergiltige Weise, ohne die Berechtigten wesentlich zu

schädigen, haben sie die Grundherrschaft im Herzogtum Sa^

voyen beseitigt

Konnte ihnen die fWinzSstsche Monarchie nicht folgen?

Konnten die Bourbontii nicht dasselbe erreichen, was die sar-

dinischen Könige durchgesetzt hatten? Abgesehen davon, dass

in dem gewalligen fraiizösisciien Staate die Verhältnisse ungleich

komplizierter waren, als im kleinen Savoyen, abgesehen davon,

dass der mächtige französische Adel seine Rechte wahrscheinlich

mit anderer Kraft verteidigt haben würde, als der kleine Adel

des Älpenstaates, eine umfassende Äblösungsgesetzgebung hätte

die Grossmachtstellung Frankreichs in jener Zeit bedroht»

Konnte man doch die ersehnte Befreiung d6r Hörigen aus

finanziellen Gründen, nicht einmal völlig durchfahren. Die

bäuerliche Bevölkerung Frankreichs war im 18. Jahrhundert

derart mit Steuern belastet, dass sie die gewaltigen Siunmen,

die eine gerechte Ablö^sunji ei fordert, nicht hätte tragen können.

Die flurcli eine verständige Steuerverfassnng entlasteten Hauern

Savoyens vermochten, von einem hnanziell durch und durch

gesunden Staate unterstützt, die Ablösung zu bezahlen; aber

war von den durch enorme Steuern ruinierten französischen

Bauern ^) in dem von schwerer Schuldenlast schier erdrückten

Königreich ähnliches zu erwarten? Hier konnte nur das Durch-

hauen des gordischen Knotens, die Revolution, die erwünschte

Lösung bringen. Die Bourgeoisie hat auf Kosten der Seigneurs

den Bauern die Freiheit und das Eigentum geschenkt, die

soziale Machtstellung des Adels für immer vernichtet, aber

auch die unverwüstliche Kraft und den ungeheuren Reichtum

des modernen Frankreich geschalfen.

1) Tobel die Steuerlast vgl. die finf Pariser Archivalien beruheaden

Ausführungen über Lothringen im Anhang.
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I. SAVOYEN.

A. Aktenstücke zum Edikt vom 20. Januar 1762.

Vgl. S. 35 ff.

1.

Aus dem Memoire vom 7. Oktober 1761, aufgestellt vom
Gongr^ in Ghamb^ry. Staatsarchiv Turin. Duc Sav. V, 6.

La taillubilite personnelle etant une espece de serviUide qui flMrit

les faiiiilles qui y sunt souinises, gene le cunimerce des biens, donne

lieu k des firaudes et produit plueieiure autres inconv^niants k TEtat, on

ne peat envisager que corome avantageux an Poblic tont projet qui sans

pr^jndicier aox seigneurs qui ont des taillables, tend k eÄcer une täche

si odieose, et k porter T^galitö dans Tdtat personnel des snjets du Roi.

II 8i]0tt que TEtat ait nn int^rdt Hei k Textinction de cett^ ser-

vitude ponr que le Prince puisse en vertu de son autoritö souveraine

snpprimer par une loi generale la taillabilitf^ porsonnollo moyennant un

dcHU>mniagemcnt ^qiiitablo, et rette loy qui n aurait ponr bat que le

Bien gen6ral de l Etat afTocteiait necessairement tous les sujets du

Roy tant ecclösiastiques que laiques

2.

Aus dem Memoire du secr^taire d'Etat Bruel Oct. 1761. a. a. 0.

La taillabiiit^ personnelle, cette servitude si lionteuse ä riiuinanitA

qu'elle aurait du etre proscrite de tuut tems, non seulement est perni-

cieusc ä TEtat par rexj>atriation d une parlie des taillables, qui n'y

rapportent plus leuis foriunes, et d un grave prejudice ä Tautre partie

qui en ne s^expatriant pas, vit dans une gtoe continuelle qui la dötoume
et la d^goute de Vamölioration de la fortune et de ses fonds.
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B. Die Eiilslüliung des Edikts von 1771. Relation des

Operations qui ont precede WAii des af fraiulii.ssempnls.

Staatsarchiv Turin Duo. Sav. Add. 11. Vgl. Seite 44—4(5.

A roccasion que la communautö de Montaimont a recouni pour

rapprobation de raffranchissemcnt convenn avecle Marquis de La Chambre

et les autres seigneurs poss^dant des fiefs dans son tenitoiie. le Pro-

cnrear g^n^ral ') dans son se'ntimpnt du 23 ciorit 17(J9 a täclie de tracer

les rf"j1es avec lesquelles ou aurait du fixer un Systeme pour lapprobation

des afiianchissements.

Sur ce sentiment 11 y eüt un congrAs fn octol)re de la meine ann^e

pardevant S. Exc. M. le Chevalier de Mouroux avec l'intervention du

Procureur g^a^ral et du Comte Melyna (premier oflider dn contröle

g^a^ral)} dans leqael non seulement furant adoptöes les maximes trac6es

dans le sistöme projettö par le Procnreur g^n^ral, mais de plus il fut

conclu qull couviendrait encourager raffranchissement g6n6ral et avant

tonte antre chose penaer aax moyens propres pour procnrer ä la Savoie

le plaoement des capitaux provenants des affranchiaaements.

Des lors le Procureur g6n6ral avec 1p Baron Vi^not travaiU^rent

a suivre Tid^e de raffranchissement gener il; ils en priront tontes les

memoires, ils combinerent «n plan qui ful presenle a S. Exc. le Chevalier

de Moiiroiix, inform^ de foms en tems par le Baron Vi«rnet des projets

y cunlenus et que le Procureur g^n^ral eut Tlionneur de mettre aux pieds

dn fen Roi en juin 1770 qui a daignä d*ordomier qve la matiöre füt

examin^ dans un congr^s.

En septembre 1770 on s'est assembl^ chez S. Exc. M. le Comte
Corte, premier President de la Chambre avec TinterTentidn de TAvocat

g^n^ral, du Procureur g4n4ral, du S6natear Adami et du Baron. Vignet,

et aprfes plusieurs congr^s le projet fut approuv^ n'y dtant rest6 que

quelque difficulld sur l'alienalion des tailles pour le placement des capi-

taux provenant des afTrancliissements.

Ces diflicultes ont ^!le applanies dans un congres lenu en octobre

1770 pardevant S. Exc. M. le Grand Chancelier avec Tinlervention du

Premier President du Senat et d autreü magistrats que le Procureur

g^n^ral ignore parce qu'il n*a pu y intervenir et snivant la rösolutioa de

ce congres fut con^u Vartide 82 de PEdit & Pdgard de Tali^ation des tailles.

En juin 1771 rcn reprit la matiäre et dans un congrös tenu par-

devant S. Exc. H. le Grand Chancelier auquel intervinrent le Procnreur

gin^ral et rintendant Garlevarisi le projet de FEdit fut approuv^ sous

quelque modifications.

>) Graf Rossi di Toaongo.
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Le Roi d^lermina encore qne le mf>me projet avec celui des in-

structions fiit examin^ h rfmmh^^ry; cnsnite de ses ordrrs lo Procureur

g^neral s'y rerulit irnniediateuictit en juillet 1771. I'cndanl ledit mois

ayanl dcineure a Aix il juuil du lenis pour connaitre ])lus de |»r^s la

malieio des iiefs de Savuie siir les terriers et par les conversations do«?

comraissaires et d'une infinite de seigneurs qui ne s'occupaient qu'ü

parier affranchisBements. It a fr6queni6 tous ceux qui y 6tai«iit plus

contraires par des vues d'intörßt parüculier, il a entendu toutes les ob-

jections quHls faisaient et ensuite ayant demeur^ le mois d'aoQt k

Chainb^ry conformßinent aux ordres du Roy, S. Exc M. le Comte Salteur,

Premier President du sönat, rassembla plusieurs congr^s auxiiuels inter-

vinrent rintendant g6n6ral, les s^nateurs TioUier et Biord, ie Procureur

g6n6ral et ravoral fiscal g<5n6ral et sous quelques petites variations qui

resulfent du sentiment donn^ le 27 du dit iriois d'aoüt. les projets tant

de l edit que des instmctions ont ensuite 6t6 appiouves apr^s que la ma-

tiere fut de nouveau patticulierement liaitee entre le Bureau d'ötat et

le Procureur gt'n6ral pendant les mois de septenibre, octobre, novembrc

et d^cembre 1771.

De Rossi.

G. Der Widerstand des Adels gegen das Edikt vom 19. Dez. 1771.

Vgl S. 53 ff.

1.

Aus der Denkschrift vom 10. April 1773. Turiner Archiv.

Duc. di Savoia. Add. II.

1. Les seigneurs de Savoie ont distril)ue d^s les premiers teins

les jfrands fonds (|u"ils possi'-daient aux yieujdes nioyonnant des legeres

redevauces. Teile est rorigine de nos liefs. Si . . . comme de(;a des monts,

les seigneurs avaient conserv^ des immenses propri^t^s .... tios mon-

tagnes seraient d^test^es et incultes.

§ 8. Le droit saer4 de la propri^t^ est le fondement de la soci^t^;

il lear eät sensible de s^en voir d^pouillis.

§ 4. II leur est d*autant plus qu'une vente forc^e k prix bas peut

faire dooter le peuple sur la 14gitimit£ de leurs droits et avilir an eorps

qui s^est tonjours distingu6 par sa fid^lit£ et son zöle pour ses maftres.

§ 5. II 6tait un des droits de fiefs tel'que la taiUabilitÖ qui pourrait

parattre odieux. L'on avait donn4 la libert^ de s'en afihanchir; peu en

ont Profite ; ils ont pr6f6r^ une Charge qui ne regardait ny eux ny leurs
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enfants aux prix les plus modiques. Les lieux sujets ä la taillabiliU- soiil

regulierement les plus peupl6s; peut-etre ce druit 6tait un aiguillon au

mariage.

§ 6. Les autres droits de lief, servis et laods sont une cliarge,

mais une Charge juste; c'est le prix des fonds.

§ 7. L'on a reclam^ contre Texaction
;
peut-ßtre quelques seigneurs

en abusaient; cela est possible; mais la voie du recours ^tait

ouverte»

§ 8. Si Ton sopprimenit toat ce dont on abuae on dont on peut

abQser, rien ne sobsisterait La perversiM des hommes abnse de tont,

du aaicTi et du prophane.

§ 9. Ce n^est pas tant le peuple qui a rtclamö qu'on le pense;

<m Ta fSait parier. Ce aont les bourgeois des villes, ils y ont plus dMnt^rfit

et ils ont des vues.

% 10. n Goniriendra toujours xnieiix au peuple de dotmer qndques

xnesures de grain qne d*en payer r^cpiivalent II a les bl^s, Targent lui

manque.

^ 11. Lo prix des servis h paycr scra nne chnr;^»^ de plus. II ne

faut pas penser ([ue Ton vendra ce qu'on dovait donner en grains ; teile

n'est pas la inarche du paysan. (^e peu de bl6 se consommera de plus

ou le prix sera portö aux cabarets.

§ 13. L'6dit s'est publik; loutes les communaut^s ont d^lihere de

s'affranchir. Aucune n a elo instruite. Ce peuple a cru que le Roi payerait

;

on le lui a laiss^ croirc; Ton a fait partout des insinuations, dans plusieurs

endroits des menaces.

§ 18. Le peuple plus instruit le sent h präsent; il reconniüi que

les ais^s abuseront de leur difficultö ä payer; ils feront des avances, ils

pr6teront aux paysans et leur entöveront leur fonds. Ceux-ci distribu^s

par r^tabUssement des fiefs aux cultivateurs se r^uniront en peu de

mainS| les feux s^^teindront et la Savoie achevera de se d^peupler.

§ 20. Dans les ventes ordinaires le vendeur met le prix k son

effet, Tacheteur succombe ä tous les frais; ici dans une vente forc^e et

au plus bas prix, c'est le vendeur qui est chargd des plus grands frais.

Les 6tats') tels qu'on Texige sont tr^'s dispendieux; c'est nne grande

d^pense sans assurance de vendre, moins encore de payement.

§ 30. Si les Seigneurs avaient des rcntes en argcnt au licn des

denrdcs. ils pcrdraicnt snccessivemenf une portion de leur revenu. L'on

sali que Targent perd de sa valeur cn devenant plus common.

0 Ctom«ittt sind die von den Henen geforderten Aufttellnngen, die Etats

spedfiqiies.
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2.

Memoire important sur T^tat actuel de la noblesse

ea Savoie. Ebendaselbst Add. III, 1.

Je poss^dais un bien de 50 journaux. J'ai remis ce hiea & un
paysan qni ne poss^dait rien aiiparavant. Je luy ai remis sans payement

et an lieu de payement sous Ics clauses siiivantes qu'il payera en

cense, rente ou servis — le noin nc fait rien — tant de mesures de

fromenf, tant de scigles, tant de poules, de poulets, de livres de cire etc.

et que lui et ses enfants feront tant de journ6es pour mes jardins, mes
foinsetc. Voilä le servis!

La redevance est modique, mais eile en est plus precieuse par sa

süreU; eile est solidement attach^e au fond. Gommc je n*ai rien re^
d'argent, la propri6t£ me reste et eile mi'esi r^senr^e par la nature de Tacte.

3.

Memoire sur les affranchissements pr^sent6 k S. Ma-

je8t6 le 5 aoüt 1775 par son tr^s soumis. sujet Costa. Ce
memoire est fond6 sur ce grand principe : „Le Hoi est juste/*

a« a» 0«

.,La destruction de la noblesse suit celle des fiefs, Pins de hi6rarchie

que Celle (jue donne la richesse. E16vation des gens de petite ^tofTe,

ruine du paysan et depopulation."

4.

Plan dnquel il est impossible de s^^carter si on

veut taxer les servis avec equite ainsi qiie la directe. a. a. 0.

Eine Tabelle, die im folgenden abgedruckt ist, zeigt die „mani^re

artißcieuse, dont les commissaires taxent les sommes en r^diiisant le

Capital en rien."

Copie de l'estimation faitc par le commissaire L6ger de la Rente

de THöpital St FranQois. Ri^ie de la Molhe. 27 Janvier 1775.

Ä. L'^tat sp^cifiqiie a 6t6 dressö sur une rtoovation faite en

1786 et importe:

DumtiSiltev, Die Befirelmiff der Letbelgeneo. 1^
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L. s. d.

froment, quarlans 19. 8 ä mison de

35 sols soit 7 L, le veissel ^) , , . 8 4

une poule — U —
sols forts (Geldabgaben) ...... —

11 6

85 5 10

R6duite au capital au 4»/o 882 5 10

(Costa behauptet, das veissel sei in Wirklichkeit 13 L. wert, so

dass der wahre Wert 1598 L. betra^re.)

B. La contcnance föodale sujette audits servis est:

Terres labourables 8 journaux.

Prez, vergers (Obstgärten) ca 1 „

Vigne 1 „

Chataigniers .1 „

Ftez ea . 1 „

BroasaiUes 2

14 joumaiix.

Tous ces articles suppos^s & 266 toises, 2 pieds, r^duits k

Celle da cadastre revienneni k 9 journaux, 188 toises.

auxquelles on ajonte les pi^es de

la directe r^dnites en deniers in .. :^oo

Total des contenances 19 journaux, 833 toises.

(Ist V* KU wenig nach Costa.)

C. Suivant le Systeme pour l evaluation des contenances des autres

fiefs de la Mofhe, il r^snlte pour les journaux 19. 333 toises k raison

de 13 sols 9 d. run,

donnent de taille royale .... 18 L. 12 s. 8 d.

D. En multipliant quatre fois la taille pour avoir le revenu, les

contenances se trouvent prodaire • . . 54 L. 10 s. 8 d.

Le Capital donne an . . . , 1368 „ 6 „ 8 „

E. De cette somme on dMuit le

Capital ci-dessos 882 „ 5 „ 10 „

La Ysteur desdites contenances . . 481 L. ^ s. 10 d.

(Der waiue Wert nach Costa 5400 L.)

0 Dies ist in der Tbat eii) sehr niedriger Anaats. Nach deu „Obserrations**

Add. II betrug der Kurnpreis im Durchschnitt:

176^1-1774 12 L. 11 8. 5 d.

17M-1764 8 18 „ 9 „

1744r-m4 11 „ 1 „ 10 „
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.F. Dont on tire le 24^* port^ pour estime du domaine direct

qui rcvienl k 20 L. — s. 10 d.*)

dazu. . , . 882 S „ 10 „

902 L. 6 s. 8 d.

G. On 6te le quart pour les frais de recette, mmutiers, non Taleur^

enfretien du fief et antres charges des aeigneurs 225 L. 11 s. 8 d.

H. Ainsi le capital de raffranchissement reste 67G L. 15 s. — d.

(Richtig wäre naeb Costa: 2488 L. 3 s. 8 d.)

5.

Aus den Observations sur les affranchissements

forc^s des fiefs en Savoie (1775). Turiner Staatsarchiv

Add. n. Vgl. Seite 55 f.

§ 5. C'est une maxime qui est maintenant hors de toute cuntra-

dirtion qiie les vraies richesses d'une nation se rnesurent par les pro-

ductions de son sol. Je n'entreprends point de d6montrer les fondements

de c^te maxime sur laquelle appuye toute Pdconomie politique.

§ 18. La richesse nationale est la masse des richesses individuelles.

Lea demi^res dipendent de la quantit4 des productions annuelles, celle-

ci de la population des cultivateurs, de leur activit^, de leurs lumitoes,

de leurs avances ; sous tous ces points de vue les afTranchissttnents forc^s

sont niiisibles; ils le sont donc a la richesse de la nation.

17 r^dit qui passe dans Tesprit de la nation pour un

monunient de safjesse et le chef d'(i;uvre de la legislation la plus eclairee

en meme tems qu elle le regardo comme le sceau de sa libert^. Elle

envisage le syst6me feodal comme un Systeme de l'oppression, de rapine,

de l'esclavage. En effet, teile est Topinion publique en Savoie,

c*est-ä-dire teile est la plus grande partie de la magistrature, de tous

les Chefs de Tadministration 6conomique, de presque tous les favetiers

du ducih^; les recours innombrables pröwntte par les demiers, les sen-

timents donn^s par les seeonds, et les propos notoires tenus par les

proniers, tout 6tablit Tuniversitd de Topinion qu^on se propose de m6-
nager. Ge n'est point la crainte d'une r^volution politique qui y invite,

mais la crainte tont aussi pesante dans un 4tat mod^r6 de faire hafr

la 16gisIation et Ic gouvernement; car on croit d'apres Montesquieu et

Tacite que Topinion fait plus pour rexeculion des Inis que leur bonte

et que le gouvernement une fois discr^ditö, ses vues les plus utiles de-

') Ist die Abschätzung der Lods. Der Lnd«? ist '/24 dos Werts in diesem Fall,

der durch Abschätzung der Grundstücke nach Abzug der Lasten gewonnen wird.

16*
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viennent infmctueuses, ses f^^lifs restent sans vipienr, et il s'ouvre nne
large porte ä la licence. D une autre part il ne paralt qiron ne puisse

laisser subsister un ädit dont la mis^re et ia d^population doivent etre

les tristes suites.

D. Akteiiblücke zu den Regierungsmassregeln 1775—1778.

Vgl. S. 54 ff.

1.

Bill ei du Roy Victor Aime au Premier President du

Senat de Savoie. Ghambery 24 septembre 1775. Add. II.

Nous voulons que toutes Operations pour les dits affranchissements

soient suspendues jusqu'ä ce qae nous vous ayons fait panrenir les in-

structions sus ^noncäes.

2.

Billet du Roy au Premier Pr^ident du Senat de Savoie.

a. a. 0. Moncalieri 13 aoüt 1776.

Sur les difr^rentes repr^sentations qui nous ont ät^ faites ensuite

de TEdit du 19 -d^cembre 1771| nous avons jugö ä propos d*en siis|»endre

rex^ciition ainsi que nous avons fait par notre lettre-cachet da 24 sep-

tembre demier dans Tintention de faire examiner les m^moiies qui nous
ont ^16 prtsent^a et ensuite donner les arrangements les plus convenahles

au bicn de nos snjets ce qui fait Tobjet de nos soins patemels ä leor

6gard. Pour parvenir k ce but, nous avons fait r6diger en un memoire
siir la mati^re dont il s'agit, toutes les observations que nous avons
cru n6cessaires, lesqiiolles embrassent los diff^rents objets et

contiennent en outre les provisioiis qu'on nous a proposees comme plus

conformes ä l'etat actuel des choses et l'estime et l'övaluation des droits

düs tax seigneurs. Mais pour ne n^gliger aucun des moyens propres ä

nous procurer des lumiöres sur an objet qui intöresse k la fois le droit

de la propri6t6 des seigneurs et le bien de nos peuples du duch4 de
Savoie Nous avons räsolu d*6tab]ir h Chamb^ry une commission com-
pos6e de neuf membres dont nous vous Esisons panrenir le tout em con-

formit^ du plan ci-inclus que nous avons approuv6 et fait viser par notre

ministre et premier secrötaire d'Etat au Bureau des affaires internes

C/est pourquoi nous vous mandons de faire part de nos ddterminationg

aux membres qui sont nommö dans le sus-dit plan, le contenn duqnel

devra ^tre exactement observö. Et sur ce nous prions Dieu qu'il nous
ait en sa sainte garde.

0 S> oben C &
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3.

Risultato del Sentimento del coiigresbu jstabilito

d ordine di S. M. in Ciamberi per la disamioa del quindi

unito scritto anonimo in cui si e preteso di dimoätrare Tin-

giustizia degli affrancamenti generali. . . a. a. 0.

Qnanto al ptuito prindpale della revoca deir editto, tntti de^

soggetti componenti del congresso eccettatine soltanto l'abbate MellarMe

e il senatore de Baudry hanno concordamente opinato ehe noa con-

venga di rirocarlo.

II congresso ha creduto che la gloria di V. M., Tonoredei
governo, Tinteresse della legislazione e del pubblico bene
ne esigga Tesecuzione.

E. Zur Ausführung des Edikts. (Vgl. Seite 57 ff.)

1.

Module d'Etat sp^cifique (Add. DI. 1).

Etat sp^cißque de la Rente fäodale appartenante k M
Pafoisse de

Koma d«8
pOSBesRenrs.

J[>4signatioQ de
ceux qui

soDt UlUablea
pmoimeli.

Artlete

dM
reeoimsia-

MMl.

Btml» OB

R«dmae«s
ftnnuelles

OD

4«iiriei.

Sarrla «b fierrti en
Coirees

k homaiM
ou puids.

A la fin röcapitulation sommaire du conteno.

2.

Die Bestätigung eines Kontrakts durch den König.

Turiner Archiv, Ministero deir intemo. Regii biglietti, Serie 111,

n» 22, p. 147.

Victor Aim^ k la Verif'rie, 4 juin 1782.

Par contrat du 11 septembre 1781, Arnaud notaire, Nobles Jos.

Frames- et Ch. Pemn out affraachi en confonnitö de i*Edit du 19 d^
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cembre 1771, la ronnnunauf^; d'Aiguebellette pour le prix de

^•BOO L. quant au premier et 1500 quant au second, outre 100 L. pour

epingles. Et comme le dit contrat a ^t^ approuv6 par arröt de la d^l§-

gation du 16 f^vricr passe, et quo les droits y ailrancbis relevent de

notre comonne, k fonne de l^iuvestitiira du 10 aeptttDal»e 1771, c'est

pourquoi par le pr4s6Et Noos avons antorisö et autoruons raffiranclnsse-

ment de la communftutß d*AigaebeUette faite par Nobles Jos. Fran90i8

et Charles Pmn en verta da snadit contrai Nous remettons h ces

fins le reste dans le pr^^dant

3.

Die Auflösung der Grundherrsehaft des Marquis

de Condr^e. Arch. Garn. Affr. 63, p. 273.

Extrait des registres de la dAigation g^^rale stabile pour Texö-

cution de T^dit dn 19 d^cembre 1771. La dälögation gfoirale oui le

rapport a approuve et approuve les aiEranchissements faits par contrat

du 29 döcembre 1789, Arpin notaire, pass6 par Henry Moynat en qua-

lil6 de procureur du sieur Jos. Joarbim frAllin^res, Marqui<5 de Condröe,

par acte du 17 decembre 1788, Chamay notaire. savoir en favcur de la

communaute de Ballaison pour le prix de 4750 L., en faveur de la

coraiaunaut6 de Douvaine pour le prix de 250 L. et en favcur de la

communaute de Luis in ^) pour le prix de 13000 L. et ordonne que la

r^partition desdites sommes sera faite suivant le plan mis au 1ms da
rapport. Fait k Cbamb^ry 21 juillet 1790. Löger.

4.

Die Zuschläge zur Taille in der Provinz Savoie propre.

Oepartemeutalarchiv Ghambery C. 4934. 4937.

Jahr. L. s. d.

1772 54625 4 9
1773 36 263 17

1774 31 735

1775 32 276

1776 22660

1777 15490

1778 46840 7 4

1779 57892
1780 57486 11 5

1781 32425 14 11

Süntlich ia Chablais BfldweiUiflh tob Tbonon, imw«lt der OtaAr Oveoft.
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Jalir L. s. d.

ITSii 87667 9 6

1790 107 411 17 1

IVyi 95784 9 4

5.

Die Bilanz der Caisse d'affranciiisseraent 1 janvier

au Sl decembre 1791. Arch. Dep. C. 4937.

L. s. d. douz.

Best{tnd 81. Desember 1790 . ...... 14866 16 11 3

Impontion 1791 . 96784 9 4 —
Vom Gommiinautös erhalten 36617 3 7 11

Re&titation d^empnmtB von Particnliers .118536 7 4 9

Einnahtnen 260299 17 8 8

L. s. d. douz.

An Particulien 161638 14 1 2

„ Coinnninaat^s 14130 8 6 —
Gratifilcationen') 869 15 — —
Droit de r4cette (du tr^sorier) . . . 750 — ^ —

167863 17 7 2•

Kassabeatand 81, Dezember 1791 .... 92984 19 8 1

Guthaben bei Gemeinden 106839 8 4 6

6.

Der Stand der Befreiungen in Savoie propre,

15. August 1791. Arch. d6p. C. 4937.

Capitaux des fiefs affranchis 1772—1790 .... 3019 114 L. 18 s.

1791 bis 15 aoüt 262?^89 „ — ..

aiiöi ooa L. 18 s.

Davon bezahlt 1 507 470 L. 14 s. 11 d.

Rest 1771033 „ 8 „ 1 „

Angeordnet in kyl. Billet 21 liti 1784 Begii bigL ID, 22. p. 170,
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II. SCHWEIZ.

A, Waadt.

Wegen der Leibeigenen.

[Deutscher Text im Kantonalarchiv zu Lausanne. Mandats du

bailL de Morges II, 686. Franz. Text: Registre des Mandats

I, 273.] VgL S. 95.

Schultheiss und Raht der Statt Bern.

Wir haben schon zu mehrmahlen angesechen und gebotten, dass

alle diejcnij^o. rlie etwas Leibeigenschafft oder taillabüit6 ') Recht an eint

oder anderer unserer Unterthancn zu prätendieren vermeinen, dass die-

selben innert gewüssen Zeit auch solches abkaufen lassen sollen, damit

besagte die unseren dieser schwären und under freyen Eydtgenossen

ungewohnten Condition') erledigt werden mögcndt.

Wie aber denen änderst nit statt beschehen, dann das erhaltene

Bericht nacii dergleichen Rechte noch immer pretendiert und zugellen

gemacht werden wöllind, also haben Wir uns benöthigt hierwieder unsere

vorgehendere Ordnung hiermit dahin 2u erfrischen, dass allen denjenigen,

die dergleichen TaUlabilit^recht oder Leiheig^chaft aus eint oder andere

unsere Unterthanen zu haben vwmeynen, solches bey Pem der Ungfllüg«

keit oder Verwürkung derselben innert Jahresfrist abkaufen lassen, oder

da der eint oder andere T.eibeigener sich deswegen mit ihnen nach
Bilh'gkeit nicht abfinden wollte, sie mit demselben allhero kommen und

erwarten soUten, durch was Mittel derselbe daizu werde angehalten

werden.

Dann einmahlen Wir nit gemeynt sindt dergleichen iinfrr ve Leuthc

lenger in unseren Landen zu gestatten, und damit ein jeder, den es be-

rührt, sich denergeniäss zu verhalten wüssen sollte, dieses unser Gebot

zu derselben Nachricht von Rantzel verkünden lassen.

Datum den 27. Juni 1678.

Im fkanzOBisehen T«zt droit de tsillabilitö ou mainnwrte.

Im ümuQsiMheii Text oonditioa odiean dans ce paya de libertj «Mom»

cduy de Soisae.
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B. Greierz.

Das Recht von Charmey (14()8i im Urbar von Corbieres.

Staatsarchiv Freiburg. Grosse de Corbieres 98 foi. 211.

Vgl. S. 102.

Item habet dictus dominus manummortuam in tota vallc de

Cliarmey, per (luain idem dominus succedit cuicun(|iic hominum aut

mulierum sibi subditorum in valle ipsa decedenti absquo liberis legitiniis

natis vel nasciluris ex legali iriatiiinoiiio procreatis, in oinnibus et sin-

guliä suis bonis mubilibus et immobilibus salvis condilionibus infra

declaratis acUicet:

1) quia pater etiam mater suis liberis Bnccedunt ad plenum in

Omnibus suis bonis, si divisi ab eis non sunt, etiam frater sorori et sotor

fratri, si marita non fUerit, alias non. In aliis casibus dominus saccedit

modo quo supra.

Dominus accedente casu succcssionis debei solvere debita defuncti

super mob!]i{)us; itern dominus debet bona defuncti propinqiiinri in ?radu

consanguinitatis tradere prelio, quo ab alio de ipsis reperirelur, pro quo

prelio propiiiquior debet pracfcrri.

2) Item si qui per laudem dumini affarachiati, ') unus alteri suc-

cedit et eorum liberi legitimi ex legali matiimonio procreati, prout supra

est de foatribns et sororibus dedaratnm.

3) Item midieres habentes dotis assignationem sigillo domini vel

sui castellani sigillatam, dotes possunt cogeie super assignationem in

casum restitutionis eorundem.

4) Itein vir utitur dote uxoris ante ipsum defuncte si liberos habuit,

ad vitam dumtaxat, et mortuo viro ad propinquiorem nisi aliter ordina-

verit, reverlitur.

Item dominus mulieribus viduis in dicta valle sibi subditis

absque liberis decedentibus succedit pleno iure.

G. Neuchätel. Vgl. S. 108 il

1.

liricl (ios Fiirslon Henri von Neuchatol an den

sieur Marechal nostre premier secretaire (uiidaLierl, wahr-

scheinlich 1627/28). Kantonalarchiv Neuchätel T. 20, 1.

J'envoie le sieur St. Roman par delä. tant pour Tex^cution des

affaires des mainmortables qu'autres qu'il tous communiquera me pro-

in ConuQUQion gotretea. ISiehc Zeitschrift für Schweizer Kecht XV. 145.

ftffiaraehftBHHit MBUdunf einer indiTin'oii dureh Brftder".
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mettant de votre aHecUoii que vous assisterez de votre advis en ce

dont il aiira besoin pour le bien de in«s affaires. En ceste attente, je

prierai Dieu qu'il vous aie en sa garde. Henry.

2.

Die Taillables der Seigneurie Valangin zu Beginn

des 17. Jahrhunderts. Staatsarchiv Neuchätei F. 21.

Es gab im Val de Ruz:

a) Francs Censiera IM) Familien.

b) Bourgeois de Valangin ..... 804 „
c) Andere Freie, insbes. Francs abergeants 816 „

d) Tailiables 36 „

davon in Germer 5

Chesard 4
Fontaine 1

Dombresson 15

Villiers fi

Favagnier 4

Coffrane 1

In St. Martin. Geneveys s/Fontaine, Ergoulon, Pasquier, Geneveys,

etc. gab es keine Taillables.

3.

Die Bedingungen der Befreiung im Val de Tra-

vers. Neuchätel Staatsarchiv. G. 17 9 (1628).

Les inainmortables du Val de Travers ont 616 affranchis en 1628

aux conditions suivantes:

A payer annuellcment et perp^tuellement pour leur feu une poule

ä careme prenant 5 sols faibles au lieu de la gerberie et de la tailie

qui pouvait leur Ötre impos6e.

3 charrois avec leur bdtes, charrues et chevaux oü il leur sera

command6 riöre cet Etat, ou 8 joum^ k bras n*ayant point de bdtes

& trait au lieu des Reutes *) ä volonte auxquels ils 6taient obligös, et

pour ksdits charrois et journ^es ä bras non faites et non command^es

payeront au lieu de cbaque charrois 10 s. faibles et de cbaque joum^
ä bras 5 s.

1) Reutes Jet gleleh Frobnea oder corveos«
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Seroat tenns k la gaette et foitification du chftteau de Vautravers

comme du pasA^.

Demenreront c}iarg6s de tonte prestation personnellc et reelle que

tous sujels doivcnt de quelle qualit^ qu'ils puissent 6txe, ä leur prince»

quand le cas y §choit, . .

Pourront eux et les leurs prendre droit de communaute ri6re

ledit Etat de S. Altesse, mais n'ont droit de bourgeoisie sans Texpresse

perniission de S. A. n*y marier fille unique ou seule h£riti£re hora du

pays, quMls n^ayent donni ordre que les usages que dessus soyent bien

payte annuellement et perpituellement par ladite Mrititoe k pelne de

dechoir de la grace des prteentes et pour la sixi^me partie de leurs biens.

III LOTHRINGEN.

Ä. Aktenstücke zur Kenntnis der Mainmorte. Vgl. S. 162 ff.

1.

Die Mainmorte in den Vogesen. Departemental-

archiv in Nancy. B. 381. Baill. des Vosges II. f. 279.

D6claration des droits du Baron de Dompmartin ä Granges,

Seroux et Rennegoutte. ') (Iß. Jahrhundert.)

Lesdils hommes et subjects reconnaissent et confessent que ledit

seigneur et ses hoirs ayoit le droit de mainmorte sur tous ses hommes
et subjects desdits Granges, Rennegoutte, Seroux que quand un desdits

subjects va de vie a trespas saos delaisser aucun hoir procr66 de son

Corps, il fait Schute au seigneur de tous ses biens meubles et menan-

dies ') qu'ils disoit mensnties, qui consistent en maisons et aux h6ritages

et lesquelles menanties ensemble les noms des menantiers d'icelles

seront cy-apr^s deschts.

2.

Die Mainmorte im Bistum Toul. Departementalarchiv

Nancy G. anno 146B.

„... c'est ä savoir que si en cas (lue aucun proprietaire trespassait

de ce siecle sans hoirs naturels et legitimes procr^es de lui en 16gal

') Die Orte liegten im SUden des Dep. des Yosg^es.

Ueber die Mtnantiei t. Seite 154.
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manage, tous les h^ritages et biens immeubles desdits ou dudit tres-

passes situ6s esdite ville, ban et finago do Donnnartin ^) revenaient et

^choient h l'Eglise de Toul par vertu de ladite condition de mainmorte,

sans ce que les huirs collateranx diceulx trespasses y eussent ny pussent

aussy ou deussent reclamcr ou avoir aucunc chüse, et d'iceulx heiitages

ainsy 6chus pouvaient disposer et disposaient et ont dispose lesdils

vtoerables des temps dessusdits Gomme de leui i^r tpre chose.

3.

Die Maiiiniüi te in Xirxango (Sehorzingon) bei Maizieres-

les-Vic im reichsländischen liozirk Lothringen. 14. Juni 1573.

Departeinentalarchiv Nancy H. 621.

Droit de mortemain c*e9t k savoir que d^faUluit hoirs en ligne

diiectef lesdits h^ritages retoument au 'monast^re dudit Hauteseille

et cfue s*il advieat qu*ung bonrgeois dudit Moussey*) vienne k dec^der

sans enfants procr66s en legitime mariajje, le«? h^ritiers collal^raulx ne

h^riteront point iesdits h^ritages, situ^s audit ban de Xirxange.

4.

Exposition du droit de mainmorte du Val de

St. Di^, extrait des titres et r^stres de T^glise de St. Die.

Anfiang des 18. Jahrhunderts.

Biblioth^que nationale; Mscr. Collection Lorraine, n^ 448

foL 50 fr.

§ 1. (^uand (juchiii'un decede sans hoirs legitimes procr^^s de

bon Corps en mariage, il fait eciiute de lous ses biens ineubles au cha-

pitre et Tautre moiti^ demeure ä. la veuve.

§ 2. La femme venant k mourir sans hoirs ou avec hoirs legitimes

procr^^s de son eorps en secondes ou autres nopces fait behüte de la

pari deadits ineubles au chapitre.

§ ii. Celuy est aussy nainmortable qui ayant mariö tous ses en-

fants vient ä mourir; que si un desdits enfants, dmix oo ttois TOire

tous ne sont encore maries, il n'y a droit de mainmorte anx seigneurs. ')

§ 4. Et cela se doit entendre du p6re et non de la mere. la(|uelle

»urvivant a son mari et dcmeurant en viduit^ fait Schute de ses biens

•) Dorf hoi Toul.

IJei Avricourt.

Mais aux seigneuries de 8. A. K. dans la tallee il n'y a droit de main-

morte que lonqa'ib dfcMent sans lioin soit muAit on noti. Anm. d«B Orlginali.
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meubles enti^renient par droit de mainmorte au cbapitre hon qae

(sc. quoi(iue) ses enfants ne sniont encore mari^s.

§ 5. Les enfants non maries mineurs venant a mourir apr^s le

ddc^s de leur pere sont mainmortables de leur coniingcnte ilans les

meubles coinnie auüsi de tuute autre succession, proiits et biens mobi-

liaires ä eux appartenant k l'heure de leur tr6pas.

§ 6. Les enfants de famille non maries faisant prolit ä pari sont

Sujets k mainmorte, qaant aux meubles qu*ils ont de leur fonds propres

au point de leur d^c^s.

§ 7. Les mainmortes sont de poursuite et appartiennent au seig-

neur de la persoime qni a fait mainmorte ores qu^elle meore hors

la seigneurie ou que ses meubles soient pareillement trouv^s hors de

ladite seigneurie.

§ 8. Toutes donatione testamentaires et antres aliönations et ven-

diiions de biems meubles faites par mainmortables au dötriment des

seigneurs sont cens6es, röput^es nuUes oomme frauduleuses.

5.

Aus dem Memoire pour Messieurs du Ghapitre de

St. Die au siyet du droit de mainmorte, ebendaselbst foL 58 ff.

„La mainmorte, dit-on, est un droit odieux, une servitude con-

traire & la libertd naturelle, aux lois du Christianisme, au bien de VEtat,

eile emp^che T^tablissement des peuples dans les lieux qui y sont sujets,

eile n^est d^ailleurs que d*un trös petit rapport aux seigneurs, une source

et une occasion de procfts et de fraude, en un root la ruine des familles,

rantentissement du commerce, la d^solation des peuples."

„Mais ce n^est pas par ces maximes g^n^rales, qu'on doit d^cidcr;

4 suivre les maximes de cette libcrt6 naturelle, tous les hommes seraient

(•gaux et il fandrait snpprimer toutes les difT6rences qni sont entre eux

et ^'cn<' ral' mrnt toutes les servUudes de cui vees, de tailles. de forfuyances,

formanages et autres que le pays a conserve, si on donnait dans ses

maximes."

„La mainmorte n'(>st pas aussi prejudiciable ä. TEtat et on^reuse

qu üii vüudrail insinuer. Elle est usage dans le comt4 de Berry, dans le

duch^ de Nivernais, et dans bcaucoup d'autres provinces des Etats voi-

sins, et m^me dans une partie de TßTÖcb^ de Verdun, oü eile est beau-

coup plus on^reuse, parcequ^elle est reelle et affectto sur les immeubles.

11 est möme de notoriit^ et d^exp^rience l'apprend que dans les mon-

0 Ores que soTld als quoiqne.
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tagnes des Vosges, oü 1a mainmorte est la mieux ^tablie, les penples

y sonl en plus grand nombre et plus commodes qu'en d*autres endroits

exempts de mainmorte."

„II ne faut pas le tronver Strange. C'est que ces lieux ne sont

pas charg6s d'autres redevances, corvees et preblalions comme dans les

autres seigneuries et qu'ä peine puycnt-ils 10 sols par ann^es cliacun

pour toates leur redevanceg. Les seigneurs sont d'ailleurs privös dHine

quantitö d'autres ^oluments, dont jouissent les seigneors du plat pays

conune du droit de troupeaii k part, en sorte qu^on doit regarder la

mainmorte conune la seule reeonnaissance que les babitants rendent k
leurs seigneurs. Elle n^est pas si on^reuse qu'on pourrait sHmaginer,

puisqu'au moyen de ce d^laissement des meubles ä kur d6c6s, on leur

a abandonn6 la propri6t6 des fonds, qui appartonaicnt originairement

k l eglise. II n'est personnc qui n'abandonnast volonti^rs ses moubles

en monrant pour avoir la proprietö d'une m^tairie peiuiant toute sa vie

et la püuvuit Iransmeltre ä bes »uccesseurs ä pareilka conditions "

„Toutes lesquelles consid^rations lui fönt cspörer qu'il ne sera

apportö aucune a1t§ration k ces droits anciens, et, si qu*il est trouv6

n^cessaire d'y apporter du changement, il sera Aoani un r^lement

proportionn^ aux redevances cy-devant."

B. Die Leibeigenschaft in Deutsch-Lotliringen.

Vgl S. 166—171.

1.

In Bitsch. Departementaiarchiv Nancy B. 3190 (1674).

f. 3. Les subjects du comt6 de Bitsch sont tous indiferrament

de condition serfve. H y a pourtant des droits particuliers en quelques

villages. Iis peuvent pourtant sortir dudit comt6 et se numer aillenrs

en demandant la permisslon a Son Altesse ou k ses officiers en payant

10 francs par töte pour obtenir ladite permission. Si ils sortent dudit

comt6 pour s'habituer en quelquc Heu oü la vraie r^ligion calholique,

apostolique et roinaine n'y soit point observ6e, on peut leur faire payer

leur sortye ä discr^tion.

2.

In Pfalz bürg. Departementaiarchiv B. 8078 (1600).

f. 4. Tous les babitants des villages de Eynartzhausen, LQtzel-

bourg, Hüttenhausen et Mittelbronn sont de serfve condition, ne pouvant
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pas sortir de ladite seigneurie de Pfalzbourg ou se marieroa autrement

s'absenter sans la peimission de S. A., sinon en payant qnelque somme
Selon leur moyens ponr se r^dimer deladite servitude.

3.

In Sierck. Depaitementalarchiv B. 9i32 (1602).

f. 67. Recette des höritages de serve condition en la Pr^vötö de

Serqaes.

En la Landtscholtesserie sont deux h^ritages de serve condition

cy-aprte d^clar^s dunt cenx qui la tiennent doiTont chacun an un florin

a in gros .. et les h^ritiers et dötoitiers dMcenx quand Ton fait exöcu*

tion d'un d^linquant} ila sont tenus y assister.

A Dndingen, un h^ritage nomm4 Schouwecken, contenant environ

11 joumeaulx tenes arables avec 8 charraes de foin.

A Adlingen*)

Es folgen noch Gflter in Anseiingen. Piblingen, Altstein n. s. w.

Quand un chef d'hölel va ä Irespasser ou va parlir desdils höri-

tages, le Prince prend la meilleure piöce des meubles, soit cheval, bcenf

ou antra chose.

Eine Manumissionsurkunde aus Saarbrücken.

Wir zur fürstlicli Nassau-Saarbrückischen Regierung gnädigst ver-

ordnete Präsident, Geheime», Hof- und Regierungs-Räthe ; Urkunden und

bekennen hiermit: wasmasscn auf geziemend unterthänigsles Ansuchen,

Nickel Linkhaner von Neunkirchen, der Herrschafft Ottweiler, von der

L('ibei;ienscluin't. womit gnädigster HerrschafTt Er bisher verhalTlel ;ie-

wesen, unter dem l>ei.ling in Gnaden frey und los ;zeu'eben, auch {regen-

wärtiger Schein darüber urlheilet worden ist, dass falls Er und die

Seinigen über kurz oder lang, an Ort und Enden, wo Unsere gnädigste

Hernchafft das Leibeigenschafits-Recht hergebracht, mit Höchst ]>ero

Erlaubntts sich wieder häussUch niederiassen oder Jahr und Tag auf-

halten würden, selbige alsdann anderweit, nach wie vor, in hiesigen

LeibeigenschafEtspflichten seyn und blei]>en sollen.

Saarbrücken, 12, April J771.

') E(l«liQgea im Kautou Fulkcnberg.

*) Da« Aktonatack befindet sieh in meinem Besitse.
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C. Zur Statistik des Herzogtums Lothringen
im 18. Jahrhundert.

1,

Der Niedergang der lothringischen Landwirtschalt

unter der Regierung Königs Stanislas'.

Bereits Mathien hat in seinem trefFlichen Buche oft darauf hinge-

wiesen, wie die Regierung Leopolds eine Zeit der Blüte für das loth-

rin^'scbe Land war, während mit dem Eindringen der fran;'n?;if;rheri

Verwaltung und des französischen Steuersystems in kurzer Zeit ein grosser

Teil der bäuerlichen Bevölkerung ruinirl worden ist. „Unter dem Ein-

flnss verschiedener Thatsechen (unter denen der Steuerdruck in erster

Linie steht)*', so sagt er, ,,macht der Wohlstand dem Elend Platz, die Zahl

der Bauern sinkt, das Vieh geht in Massen zu Grande, die Bevölkerung

wandert aus, Unkraut wäehst auf tausenden Morgen Land, das vormals

üppige Ernten lieferte." *)

Das Bild ist durch die statistischen Tabellen, die das Pariser

Nationalarchiv liefert, völli^^ gerechlfertifit. Da der allgemeine Notstand

offenkundig war, entschloss sich die Retfieiung 1762, die Pfarrer des

Landes über den Ertrag der Lflndereien ihres Bezirks zu befragen. Dann

unternahm die Chambre des Comptes eine Enciuete Uber die 1737 und

1761 gezahlten Steuern, die eine kolossale Vermehrung in den 24 Jahren

ergab, hkfolge der so stark gewachsenffli Steuern sahen nch die Land-

leute viel&ch genötigt, ihr Vieh zu verkaufen. Dies führte wiederum zur

schlechte Düngung des Äckerlandes und zu geringerem Ertrage. Die

Steuern wurden immer schwerer, die Bauern mussten Schulden machen
und gerieten, besonders im deutschen Gebiet, in die Hände jüdischer

Wucherer. Dazu kam«i noch die zahlreichen seigneurialen Abgaben,

auf die die Begierung vergeblich alle Schuld am Notstände zu wälzen

bemüht war. Mit Recht antwortete man darauf, dass während der Blüte

der lothrinprischen Landwirtschaft unter Leopold die Feudallastcn die

gleichen gewesen wären.

Die Notlage war fast im ganzen Lande gleichmässig und äusserte

sich namentlich in der Akiahme der spanidBhigen Bauern und im Rück-

gange des Bodenertrages und des Viehbestandes. In einigen Aemtem,

wie in Busendorf, wanderten viele Bauern nach Ungarn aus. In Leberau

^) Mailiiou p. 816i Bk Üe1»«butmiff nll Steaevii baiAhrt auch Mualiyi in

aeiiwu Reisoi, Bä, 4, Danzig; 1778. In d«n anderen Frorinzen war es niebt vld

besser. Tgl. z. B. itUr die Nonnaadie Baudrillart, Populations i^eole» de la France.

Kormandie et Bretagne p. 95.
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gab es fast nur noch Ziegen, während fast alles Rindvieh zu Grunde
gegangen war. Die Kart(ifTel bildete in manchen Bezirken die Haupt-

nahrung der Bevölkerung^.

Im folgenden gebe icli eine Tabelle, die die Steuern 1787 und

1761 und die Zahl der spaunfähigcn ßauern (laboureurs) und der Man-
oavriers in einer Reihe von Gemeinden des Landes enthält: ')

Ort und Barnim«
d. b. spanD-

IfMHMTrlcn
i|. Ii. nicht Stemm InUrie«

iähtgo Bauern Spaiiufuliige

17ST 17m 1787 1787 1762

1 5 113 III 1380 2;-72

6 4 1*3 130 1474 26S1

23 l'J 30 31 2047

S4 8T ^ 48« 68»

481) 529 888« 13I1S5

693 730 947» 16603

2m 300 4832 6380

4T9 551 TMS 18664

41 7 121 184 880 2914

23 23 63 70 1362 2714

16 14 811 »14 8098 4518

7 8 ii ir* 428 602

32 24 41 77 I.'IS

Sl 19 30 1256 not

1 8 160 15B 160T 8455

1S445 1118» »9IM 78164 1168 986 soll 858

la den Vogeüea-
ort«n fehlt die
UibteraebeiduiiK
zwIseluMi Lftbon*
rears imd Mm-

ouTvIen.

Amenee <b«llL Maney) .

Trouard _ „

Embermenil (Luneviile)

.

BertrimoiiMer (8t Dl^)

.

EtlvBl (St. Die) . . . .

Val d'Ajol (Remircmont)

La Bresse „

Gerardner ,

Forbach (SaarfemOnd) •

Bispln^ (I)icuxe) . . •

ingen (Dteiue) > .

Orcholz (Buacndorf) - .

Rohrbach (BiUcb) . . .

GosaelmingeQ (Lixheim)

AnMvlU«(I*t.-A-lConnon)

In OaaMB la 1188 Orten

Die Gesamtsteuem des Herzogtums (ohne Rar) berechnete man:

1787 Subvention 1186B99 L. 10 s.

Ponts et Chauss6es . . .

Summa • • •

1761 Subvention

Ponts et Chauss^es . . .

Mar6chauss^e

Fourages el fortifications

Summa • • >

61687 „ 10 „

1218087 L. — s.

1257 872 L. 18 s. 9 d,

5 ,

1

(54855

72 772 .8

717 270 „ - - „

2112270 L.— 8. — d.

Die Produktion sank im Bailliagc Nancy von ^1730) C8000resaux

Korn auf 40000, die Zahl der Laboureurs von 044 auf 510. Im Bailliage

SaargemOnd sank die Zahl der Labourenra von 1009 auf 768, in Busen-

dorf von 1014 auf 702, in Gommercy von 411 auf 331, in Neuchäteau

0 Die TAbelle ist aus Arch. nat K. K. 1171 A^icultoradeLorraiiie 1737-61.

Darms titdter, Die Bcfretnns der Tjeiboigen«a. 16
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von 1022 auf 818 u, s. f. Der Bodenertrag fiel in Rosiöres, Chäteaa-

Salins und Nom^ny um V*t ^ Lun^ville um in Vezelise am
Busendorf um *)

Wenn auch infolge des Friedens 1703 eine leiclite Erholung ein-

trat, so blieb docli der furchtbare Steuerdruck bis zur Revolution be-

bieiien und erst die Grundentlasiung hat der Landwirtschaft wieder eme
günstige Lage g&sehafTen.

2.

Die Einnahmen der Herzogtümer Lothringen

und Bar im Jahre 1746 nach einem Bericht, der auf Anordnung

des Gontroleur g^n^ral angefertigt wurde. Arch« nat K. 1184.

A. Steuern:

Subvention 1800000 Frcs.

Punts et Chauss^es . . . lOo 000 „

Juifis 16300 „

Taille de Fto§traage . . 2700 „

Mar6chan8s§e 120164 „
Fourage et Fortifications . 474687 „

Appointements onoo

Summa . . . 2547851 Fras.

B. Ferme:
' Domaincs 808 40») Frcs.

Papier-tißü>r6 2»j3()00 „
Tabac 270 fMM) „

,
Ht. Conduit-Foraine ... 120 üöO „

Postes et Messageries . . 20000 „

Salines netto 1848890 „

Summa. . . 3329796 Frcs.

Diese Einnahmen und veipachtet für . . 3000000 Frcs.

Monlin k Pont-i-Housson .... 5000 „

Der Staataschatz erhält 8005000 Frcs.

G. Bois 678 300 Frcs.

D. ReVenns casuels. 7668 „

Summa . . . 6 238 814 Frcs. de Lorraine.

') Aich. iMt K. K. 117S.
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3.

Die lothringische II andelöhilanz ITHS. Arch. nat.

K. 1184. Memoire sur le commerce. Vgl. S. llö f.

Baumont hat p. 608 Ziffem llber den-Export «röffentlicht

katang des 18. Jahrhunderts^ die auf ScbAtzung AudifFrets berulien und

wesenthche Abweichungen von den nachfolgenden zeigen. Bei den be-

treffenden Posten füge ich die Ziffer von Audiffiret in Klammem hinzu.

Export in 1000 Pres, de Lorraine. *)

616, avoine bes. nach Luxemburg n. den Ardennen . . 1000 (2000)

Vin et Bau de Tie 1000 (800)

Laines non fabricpi6es 800
^

Draperie de Laines 800 /
^^^^^

Bois de batiment et pour la marine 500 (1200)

Huile de navette

.

50 (60O)

Sei 1000 (<i50)

Bestiaux 150

Beurre et fromage 51) (50)

Fer de plusieurs sortes öuO

Fer blanc 100 (lOOOj

Filet de fer 50

)

DenteUes 100 (150—200)

Toiles 80 (60)

Venerie 100

Papier et peaux 30

Menues denr^es 40

(Audiffret erwähnt noch eine Ausfuhr von Merrain

et planches de sapin für 1000 und von bois

de cliaufTage für 400, die in unserem Ver»

zeichnis fehlen.)

Summa ... 5300 (8000)

Import in 1000 Frca.

A. Aus Frankreich:

Les forges de Lorraine achfttent leur fontes en Franche-Comt§ 100

Vins de Bourgogne, Champagne et Toulois 50

Hniles d'oHves 60

Savons

Der lotbringiscb« Franc ist etwas geringer als der fironzOsiseh« Lim.

16*
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Liebertrag ....... 270

Fraits et Amendes et olives 90

Kau de vie . . . 80

Draperie et soyene 600

Mercerie et dorure 200

Toilerie 200

Marchandise de Lille 100

Galanterie, Meubles et antres choses de Pari« 70

Ponr la traitte que font les villes en pays de Lorraine fitxmtidres

de France ce qu*oii ^alue (Grenzverkehr) 800

France 2300

B. Aus Holland:

Poivre 100

Girofle, Canelle, Muscade 20

Sucre 300

Temture et droguerie 50

Etain 60

Plonib 40

Th4 et Cafö 10

Baleine 10

Moiisseline 60

Toiles 100

Mouchoirs «... öO

Harans .
' >

Hollande 860

G. Li^gc et Ardennes:

Cuirs 140

D. Allemagne et Suisse:

Draperie et serges dOO
Toilerie et coottls (Drillich) 300

Mercerie 50
Flanelle 50

l]as, bonnots. cotons 50

Drogiifrie et epicerie 100

Grenzverkelir 200

Allemagne et Suisse . . . 1250
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Ausfuhr: 5800000 Frcs<

Einiuhr :

Frankreich

Lfittich u. Ardennen .

Holland

Dmitschland u. Schweiz

2 300 000

140000

860000

1350000
»

Summa . 4 550 OOO Krcs.

Ueberschuss . . . 750000

Die Leistungen von Püttlingen und Dieffenbach 1789.

Arch. nat. DXIV. 7. (Comite des droits Feodaux. Dep. de la

Moselle.)

An den Staat.

a) Subvention, ponts et chauss6es et

ga-es de Parlement de Nancy. . 4269 L. 8 s. 7 d.

h) Vingtieme 51C8 10 6 „

c) Pom- iiidustrie 86 „ — ,,
— „

d) Piestalion de corv^es 711 „ 9 »—

„

e) Une certaine somme pour les troupes

k Sarguemines

f) Gorv^ de foia et la conduire au haras domanial 8 lieues de

leur demeure 12—Id jours dans le mauvais temps.

An die Seigneurs.

g) Payent k leurs seigneurs de haute justice 14 qfuarts d'avome

et antres deniers comme Zimmer* et Saalgeld.

h) une autre forte somme jusqu'ä 800 L. pour four banal.

i) Oster- et lierbsHcluifftgeld. qui s'entend argenl de curvce (Y) ÜÜÜ L.

ce qui est ä lucsumer que leurs ancetres avaient payi'" reste somtne

pour 6tre dechuigös de corvees seigneuriales. Mais dudepuis on leur

repöte et les force de faire de tres grande quantit^ de corvees en

nature

:

chercher du vin au vignoble 12->15 lieues ou en payer de Pargent;

plusieurs autres corvöes: faire faucher et conduire du foin pendant

tout le mois de fenaison en mßme temps de celui k faire sur le baras.
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IV.

Die Aufhebuag der Mainmorte in Montbeliard.

Auch in der kleinen Grafachaft Montböliard kamen in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts die gleichen Tendensen zum DarchbraGh,

wie in den Kaehbavgebieten. Wegen der Kleinheit des Gebiets haben wir

es indes für richtig gehalten, die folgoiden auf Pariser Archivalien be-

ruhende Ausfülirungen in den Anhang zu verweisen.

Die reichsunmittelbare Grafsrlinft Mümpelgard oder MontMliard

lag zwischen dem Elsass, der Freif^rafschaft Burgund, der Scliweiz und

dem Herzogtum Lothringen. Sie setzte sich aus der Stadt Montb^hard

und 16 Kirchspielen zusammen. Weit grosser waren die Dependenzen,

die aber unter der Souveränität der Krone Frankreich standen. Es waren

die zwei Herrschaften Iforburg und Reichenwder im Oba*rElsasB und
die sogenannten „Sieben Seigneurien" Blamont, Chfttelet, Cl^mont, Clenral,

Oranges, HMcourt und Passavant in der FrancheHGomtö. Das gesamte

GeUet, das 1790 9778 Hausstinde und 47092 Einwohner zfiblte% geh(irte

seit 1395 dem Hause Württemberg. Gewöhnlich wurden die Herrschaften

nach altem deutschem Fürstenbrauch an Seitenlinien verliehen, kam«!
aber 1718 an die Ilaupllinie zurück. Montb61iard besass eine eigene

liegierung, die auf dem Schlosse ihren Sitz hatte.*)

In Monlbeliard und den dazu gehörigen Herrschaften war die Main-

morte in der gleichen Form wie in der Franche-Gomtd verbreitet. Aber

schon im 14. Jahrliundert fanden uuifangreiche Befreiungen statt, die in

CIßmont, Ittrieonrt und anderen Orten die Mainmoite abschafften. Immer-

hin blieben im 18. Jahrhundert noch Reste übrig. In der eigentlichen

Grafschaft Überwog sie nur in der Gemeinde Dambenois, kam aber auch

in Alleojoie und einigen anderen Dörfern sporadisch vor. Was die Seig-

neurien anlangt, so waren die Bewohner von Höricourt, Blamont, Clömont

und Chätelet fast aUe firei, in Clenral überwogen die Freien bei weitem,

währen '^1 os in Grandes und Passavant viele Unfreie gab.

Am 22. Dezember 17G6 erliess der Herzog Karl folgendes Reskript

an die Regierung seiner burgundischen Gebiete:*)

Von Gottes Gnaden Carl, Herzog von Württemberg und Teck.

L'nseren gnädigen Gruss zuvor ! Bester, Wohledelgebohrener, Wohlgelehrte,

) Die Stadt Montbeliard 923 Hatisstätulr, 3703 Einwohner. Ardi. nst K. 20fi5.

2) Vgl. Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren L p. 218 ff.

3) Arch. nat. K. 2025 (a. 1767).

^) Rcscrit de S. A. et autrcs pieces concernant le projet d'un affranchis^omcnt

fS&oAnl de Js iii^iim<^ tsat reelle que personnelle dsns le oomtö de MontMliard et

seignenries j a&sez^. K. 9085i>
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Lidl>e und Getreue 1 Uns ist bey Gelegenheit einiger von Zeit xn Zeit an

Uns erstatteten imterth&nigsten Berichten wegen Befreyung verscliieclener

Persohnen und Güter von der ihnen anklebenden Lcib-Rigenschaft bey-

gegan<ren. oh es Unserem herzofrürhen Interesse und selbst zu Aufrischnn«?

Unserer in der gefürsteten (iraischaft Mömpeltranlt befindHcher Unter-

thanen nicht vorträglicher seyn möchte, dessfalls eine andere der Sachen

gemässe iinnachtheilige Abänderung zu machen und nach und nach auf

eine schiedhche Art ein gleiches in denen Uns angehörigen Seigneuries

einzuführen. Wir befehlen Euch dahero gnftdigst, Ihr wollet diesen Vcht-

wuif in reifliche Erwägung ziehen und Buer hierauf abzufassendes wohl-

erwogenes Bedenken an Uns seinerzeit gelangen lassen. Melden wir in

Gnaden» womit wir Euch stets wohl heigethan verbleihoi.

Solitnde den 22. Dezember 1766.

Carl, Herzog.

Die Regierung reichte daraufhin am 24. April 1767 ein Gutachten

ein. Sie machte zunächst den Herzog darauf aubnerksam, dass unter

der Mainmorte in Montb^liard keine Leibeigenschaft wie in Deutsch-

land zu verstehen sei und die Mainmortables nicht glebae addicli seien.

Ausserdem gäbe es nach burgundischem Recht bereits eine Möglichkeit

der Befreiung durch Dcsaveti (Anfjabc von der Güter). Sie rät von

einer allgemeinen Befreiung ah und empfiehlt unter Berücksichtigung aller

einschlägigen Verhältnisse die Lnfreirn einzeln .,par Convention" zu be-

freien. Die Stuttgarter Regiening befahl am!). Juni 17(i7, eine Aufstellung

aller Leibeigenen und der von ihnen zu erwartenden Eiunahinen ein-

zureichen, und ernannte eine Deputation von drei Räten, uro die Befreiungen

vorzunehmen. In der That fanden in den Jahren 1768—1771 zahlreiche

Befreiungen statt*), die gezahlten Geldsummen wurden der Domlnenkasse
übenviesen und auf Zinsen gelegt.

Während in der Grafschaft die letzten Reste der Unfreiheit vertilgt

wurden, scheinen in Oranges und Passavant noch viele Leute in der

Mainmorte verblieben tu sein. Als schon die Stürme der Revolution

hereingebrochen waren, schrieb der hcr/ogliche Agmxi Verny in Besan(,'.on

am 4. Juli 1789, man möge schleunigst die Ablr)sunj; y.u dem auf den fran-

zösischen Domänen üblichen Satze von 1 sol pro arpenl vornehmen; später

würde man nichts mehr bekommen, tiienn sollte sich Verny niclit täuschen.

Die Landleute waren nicht mehr gewillt, etwas für ihre Befreiung zu

zahlen, die sie gratis zu erhalten hofften. Am 16. Juli 1789 schrieb der

herzogliche Agent aus Baume-les-Dames : „La folle espörance dont se

flattent les gens des campagnes que les Etats g^n^raux vont les d^gager

•) K. 1891 ir.
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de tous les droits seijrneuriaux. sans qu'il leur cout<^ rien. Ics rend sourds

ä toiites les ouvertures. <iii oii leur fait: c'est une chose incroyable que

ies pr^tentions absurdes «lu'onl. aujounl'hui ä cet ^gard les villageois

et beaucoup de citadins. II faut esperer que la raison renaitra parmi eux."

Die foUe e.sp6rance ist nicht uaerfttllt geblieben.

V.

Die Grenze der Mainmorto in der Schweiz, in

der Lücke von Beifort und in Lothringen.

Die Mainmorte. als Bescliränkunj: il( .s iMljicehts der Hörigen ge-

fasst, bildet einen Restandteil der Villicalionsverlassung, und war ebenso

verbreitet als diese. Aber in den Gebieten Südwestdeutschlands, Deutsch-

Lothringens und der Deutschen Schweiz bildete sich die VillicationsYer-

fMsung in der Art weiter, dass die Freizügigkeit und Heiratsfreiheit

stark beschränkt blieben, teilweise im Interesse der Territorialpolitik

noch mehr eingeschränkt wurden, während an Stelle des alten Erbrechts

des Herrn der Tdtfall trat. In den französischen Gebieten blieb dagegen

das Erbrecht des Herrn an Mobilien und Immobilien in bestimmten

Ffillen besfelien. während die Un^ren^^ssami. die Mnrmmissionsfaxe imd

der Tüttall hier \^:\r niclit oder imr sehr j^eltcn vorkamen. Die Grenze

ist in der Schweiz niclit leir ht, zu zielicti. da die Tinfreiheit eben in den

meisten Gegenden der deutschen Schweiz fridier verscliwand, ula in der

französischen und anderseits die Ausbildung der südwestdeutschen Leil>-

eigenschaft vielfach erst im 15. und 16. Jahrhundert erfolgte. Doch

zeigt sich, dass die Mainmorte im wesentlichen im französischen, der

Totfall, die Manumissionstaxe und die Ungenossami in der Hauptsache

im deutschen Sprachgebiet vorkamen. Besonders ist dies in Lothringen

der Fall, wo sich Mainmorte und Leiheigenschaft bis zum Beginn des

18. Jahrhunderts erhielten und der Kamm der Vogcsen eine scharfe

Grenze bildet. Wenijrer bestimmt ist die Grenze dann auf der Hochebene

zu ziehen, du liier, im (ieiieiisatz zur Schweiz, die Mainmorte früiier

verscliwunden ist, als die Leibeigenschaft.

1. Bis zum Bieler See. Dass die Mainmorte im Wallis und
in der ganzen Grafschaft Greierz, auch im deutschen Teile, in Saanen

und in Jaun vorkam, zeigten wir oben (vgL S. 97 ff,, 101 fl.). Den Tot-

fall finden wir dagegen in Rüggisberg, südlich von Bern, a. 1411 (Leuen-*
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berger p. löO), in Herzogenbuchsec (Grimm, Weistiimer 1. 815). Am Bieler

See finden wir die Mainmorte noch 1512 in Landeron 'Staatsarchiv Frei-

burg. RaUerkenatnusbuch n** 3 fol. 68. Matile« Monuments n*^ 61U anno 1359).

3. Im Bistum Basel ^) herrschie schon im 14. Jahrhundert

eine genossenschaftliche Agrarverfassung mit fast allgemeiner persönlicher

Freiheit der Bauern, die nur zu Bodenzinsen und einigen Frohndifflisten

verpflichtet waren. (Vgl. Trouillat n« 380. 382. Matilc nO 467. Quiqncrrez,

Histoire des Institutions politiques de l'^vech^ de Bille p. 158. 201. 210.

211, 448.) Im Gebiet von Moutier-Grandval wurde nherhanpt kein Unfreier

als llnterlhan angenommen (Hole des franchises de ia Pr6vöt6 Montier

im Berner Slaalsarcbiv), die Leute von Oelsberg durften keine Unfreien

heiraten bei 3 L, Strafe (Quiquerrez 385). Aber lue und da kam im

Bistum die Mainmorte sporadisch vor, so z. B. noch 1570 im Thale von

Yermes (südlich Del^mont. Quiquerrez 860), in Redöre bei Porrentruy

1326 (Trouillat IL 72o} und 1628 noch in Rocourt ebenfalls im Bezirk

Porrentruy. (Quiquerrez 808). Die Leibeigenschafl herrschte noch im

18. Jahrhundert auf der Südseite des Jura in Solothum und im heutigen

Kamton Baselland (vgl. oben S. 71—73).

3. In der Lücke von Bei fori. J)io Mainmorte kommt von

Süden nach Norden vor in folgenden Orten: Blaniont und Cldmont

südwestlich Delle, in Dampierre und llsle sur le Doubs westlich Hont-

böliard, in H^ricourt, wo 1061 die Mainmorte durch den TotfaU durch

Margarethe von Baden ersetzt wird (M^moires de la Franche-Gomtö I.

469. «»09. U. 511. 562), in Audincourt und Salonconrt (südwestlich Mont-

beliard. Arch. nat. K. 2025), in Chatenois östlich Ilcricourt (Fester,

Bad. Regesten n(> 1181), in Belieu und Etobon westlich von Beifort

(M6moires de la Franclie r.omtr' II. 536 a. 1431 1.

Der Totfall kommt vor iin Verzeiclmis der habsburgischen Einkünfte

von 1303 (Schweizer (lesrhiehtsquellen XIV, 18«^4 p. 8B ff.), in Conrcelles

n«irdlicli Porrentruy, Sept (( )ber-Klsass). Delle oder Dattenried, St. Dizier

bei Delle, Huuro^rne (zwischen Delle und Hell'orli, Hirsuigen (Uber-Klsass)

und f^hevreiaonl bei Bellort. Das Kichtvorkniinnen der Mainmorte ist

bezeugt in Rougemont (nö. Belforl). l'liaffans oder rieflingen (ct. Fontaine;,

Ros^ont (ct. Giromagny) (Grimm, Weisstümer V* 875. 877 Hanauer 289).

Im ganzen Sundgau herrschte der Totfall z. B. in Berentzwiller, Hunsbach,

Dammerkirch, Aspach, Zillisheim u. s. w. (Grimm, Weistümer IV. 12

(U20). 17 (1508). 29 (1678). 37 (1420). 67 (1594) u. s. f.)

Ii h iiK'Hie tia-i iJistum im territoiiali-n Siim. Es ist dt-r sojr"iia'iiitt' ,.l'«crn<^r

Juni", ihr das Kirs- und .Sdiüs.sthal, und diis Üoliict vun Trautrut und St. Ursaiiue

ninfasst.
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4. Die Vogesengrenze.

a) Im Mosel thal kommt die Mainmorte im gesamten Gebiet

der Abtei Remiremont vor. (Doc. des Vosges II. 216 IX. 118 ff.

Recueil des edits VI. 259. Lepage, Vosges II, 219);

b) im Moselotte thal in La Bresse (Doc. des Vosges IX. 109);

c) im Volognethal, in Gcrardmer und Oranges (Departemental-

archiv Nancy B. 381. 2465. 2467. 2513. Lepage, Vosges II.

235. 259);

d) im oberen Meurthethal in Fraize (Bibl. nat. Coli. lorr.

n" US), in La Croix und Cliipal (J)oc. des Vosjres VIl. 243), ia

Remeniont. (llairgoutte, flnnlrauioulin und St. Leonard i Doparte-

mentalarchiv Nancy G. 124], in (^lefcy bei Fraize fLepage, Vos;fes

11. 130), in Bertnnioutier, Gemaingoutte und Frapelle (Bibl. nat.

a. a. 0.), in Wisembach, Bonipaire, Combrimont, Laigoutte^

Anould, La Boulle (comm. Lusse) und Lubine O^partemental-

archiv B. 8672. 8706. Lepage Vosges II. 549);

e) in der Grafschaft Salm in St. Stail, in der Vall^e de

Senones (Departementalarchiv B. 9050), in Grandrupt und Gelles

(Lepage, Vosges n, 90. 256), in Etival (Lepage, Vosges L 207).

Im Inneren der Provinz Vosges war die Mainmorte überall sehr

verbreitet. Sie kam vor die Belege finden sich meist oben ond in

Lepage, Vosges — in folgenden Orten:

im beutigen ArrondisMment Epinal im Ban d^Arches, CMtel,

Docelles, Grandvillers, Lepanges und Fierrepont;

im Arfondimnoit NeuchAteau in Antigny, Attign6viIIe, Dem»
blain, Isches mid Savigny;

im Ammdissement Miröcourt in Bocquegny, Deri>am(Mit, Geme^
laincourt, Henneconrt, Raucourt und Socourt;

im Arrondissement St. Diö in Biffontainc, Champdray, Rehaupal.

Dagef^t n kam im Obcr-Elsass in seiir viclrn Orten der Totfall vor,

wäbrend sich die übrigen Bestandteile der südwestdeutschen Leibeigen-

schatt gerade hier nur schwach entwickelt haben. Hie und da finden

sich Bescliränkuneen der ?>eizijgipkeit. So finden wir den Totfall iin

Maiiiaiinsterllial in Gewenheim (_ürimm, Weis:stümer TV. 79 anno 1.^77),

im Amarin t Ii al in Hammerschmatt bei Thann und m Odern (Griiniu IV.

115. V. 383), im Münsterthal in Münster (IV. 186), im Breuschthal
in Wisch und Storbach (Grimm V. 413), in Netzenbach, Heisbadi, Grendel-

bmch, Mutzig, Dinsheim, Still, Heilig^erg, Obei^ und Niederhaslacb,

Urmatt, Latzelhausen (Bezirksarchiv Strassburg. G. 2293. 2808. a. 1667.

1738).
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6. Zwischen Vogesen und Mosel (Lorraine propre und Bailliage

d'Allemagne). Die Mainmorte finden wir von Osten nach Westen in

Ht. Parux bei CAro.y (Departcmcntalarchiv Nancy B. 579, a. UM), in

Schorzingen (Xirxange) bei Moussey im Bezirk Lothrin<ien (Departe-

mentalarchiv H. ß21. a. 157H), in Serres und Vignculcs bei St. Nico-

las du Port (Lepage Meurthe II, H81. Departemcntalarchiv E.

in Vir6court und Barbonville bei Rosieres (Lepage 1, 9G. Deparle-

inentalarcMv H. 1839.3095), in der Grafschaft Vau d6mout, im Bistum

Toul (die Belege siehe oben) und in Manoncourt en Wo evre
(Lepage L 723).

Dagegen finden wir die südwestdeutsche Leibeigenschaft von

Osten nach Westen gehend: in der Grafschaft Dagsburg den TotMI
(Bezirksarchiv Strassburg G. 4442), die Leiheigoischaft in dem Metzer

Orte Hessen (südlich Saarburg. Lepage Meurthe I, 510), in Rixingen
(R^chicourt, Departementalarchiv Nancy E, 124 n* 2), den Totfall in Mulcey
und Weisskirchen (Departementalarchiv G. 350).

Im Inneren Deutsch-Lothringens kommt die Leibeigenschaft vor:

im Amt Pfalzburg in Lützelburg, Einarzhausen, Mittelbronn und
Hattenhausen (Lepage II, 278. Departementalarchiv B. 8078);

im Amt Li Xheim überall (Lepage I, 607. Departementalarchiv B.

6601)

;

im Amt Finstingen überall (Lepage 1,342. Departementalarchiv

B. 6099);

im Amt Bitsch überall (vgl. oben Seite 238. Departementalarchiv

B. HOHO. Hosi, :Mm
;

im Amt Saargemünd in der Herrschalt Forbach (Jahrb. f. lothr.

Geschichte V. Bezirksarchiv Strassburg E. 4443), in Grund-

weiler (Departementalarchiv Nancy B. 2078);

im Amt Scliauiiiburg (B. 93Höi;

im Amt Busendorf im Bezirlc Berus (Departementalarchiv B.

3002)

;

im Amt Bolchen in Homburg und St. Avold (Departemental-

archiv B. 6509)

;

im Amt Dieuze in Insmingen (Lepage, Meurthe I, 510).

(\ Im Herzogtum Bar und im Bistum Vcrdun kommt die Main-

morte vielfach vor. so z. R. in Dagonville und Tliill(>ml)ois bei flom-

mercy (Departementalarcliiv B. 348, 916), in Creue (H. 73(5 . in Halton-

chätel, Maizej, Vigneules bei Hattonchätel, TiUoL und iiaiinonville bei

St. Mihiel (B. 365), in Fromezey (ct. Etain) noch 1717 (Arch. nat. DXIV.

7. Meuse), in Audun-le-Roman, nahe der heutigen Reichsgrenze (DXIV.

6. Meurthe) und in Cons^^nis-Longwy (Journal d'arch. 1878, p. 29).
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7. Im Herzogtum Luxemburg wird die Mainmorte emähnt in

der Umgebung von Bastogne, Nassogne und La "Roche fv^l. Lamprecht.

Deutsches Wirtschaftsleben IIL 375—387. Urbar der Grafscliaft Luxem-

burg, vgL Bcrthollet. Histoire du duch^ de Luxembourg VIII, p. II. XXXII)

und in der Mairie HituffaHze an der oberen Ourtlie nahe der Grenze des

Grossherzogtums a. 1(324 (Leclercq, ('.out. de Luxembour^ 1. 336).

Die sogenannte luxemburgische Realleibeigenschaft finden wir im

Bezirk Sierck (Departementalarchiv Nancy B. y}:)- im Gro.ssherzogtum

Luxemburg in der Herrschaft Esch. (Puhhcations de la section histo-

rique de rmstitut de Luxembourg. XXXI, 262. 269.)
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QUELLENVERZEICHNIS.

A. Akten.

Da ein Verzeichnis aller benutzten Akten einen zu grossen Raum
einnehmen würde und dieselben in den Anmerkungen ausführlich citiert

sind, soll hier mir über d\o Rrschaffenheit der Akten berichtet werden,

aus denen insbesondere Heiehrung über die AgrarVerfassung der be-

treffenden linder zu gewinnen ist.

SAVOYEN.

1. Staatsarchiv in Turin.

a> AbteilnnfT Piazza Castello.

Ilauptsäcldicii benutzt sind die Akten über die Aufhebung der

Mainmorte und Grundhensc haft m Savoyen :

Duche de Savoie III. IV. V. VI.

„ „ Addizioni I. II. III.,

die Gutaditen und Berichte alter Art Qber die Gesetze von 1762 tmd
1771 enthalten.

Ergänzungen über die Aasföhnmg des Edikts boten die Akten:

Minislero delT Interno, Hegii biglietti, Serie III, nfl 22
(Affranchimento di Savoia e Aosta 18. Dez. 1771—20. Marzo 1708)

und zaldreiche Spezialakten der Abteilung Duche de Savoie und der

einzelnen Provinzen.

h) AhteilunL' Archiv! camerali. Via Corte d Appello 1*n

Benutzt wurden insbesondere die zahlreichen Contrats d'afTranchissements.

2. Departementalarchiv zu Chambery.

Hier boten Iiauptsächlich die Akten der Kgl, Delegation für die

Befreiung Betehrang

:

c 4m fr.
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bCHWElZ.

1. Kantonalarchiv zu Lausanne.

Mandats du baillia^e rl«^ Morjics.

Correspondance du baüliaye du Lausanne.

2. Kantonalarchiv zu Bern.

Mandatenbücher Nr. 2. 7. 9.

Ratsmatiual der Stadt Bern Nr. 181.

Abteilang Unnütze Papiere. XL XII. (Kanton Waadt.)

Abtdlung Statutanrechte.

Urbarienarchiv.

3. Kantonalarchiv zu Freiburg.

Ratsmannale der Stadt Freibur;.

Ratserkenntnnsbtteher.

4. Kantonalarchiv zu Neuchätel.

Die benutzten Akten finden sich meist im Inventar unter dem § 40

:

Domaine et administration. Condition. Hauptsächlich benutzt wurden:

F 2, 72. F 21. G 17, 9. M 2, 20. N 2, 1. S 4, 26. W 4, 18. Z 17, 1.

Ferner wurden benutzt die Manuels du (lonseil d'Etat und die

Urbarien von Dombresson, Auvernier und vom Val de Travers.

5. Kantonalarchiv zu Solothurn.

Benuui wurden die mit einem ausgezeiclmeten Register versehenen

Batsmanuale.

6. Kantonalarohiv zu Basel.

BenntKt wurden die Mannmissionsakten. L. 99.

LOTHRINGEN.

1. Departementalarchiv zu Nancy.

Eine vorziifijliche Quelle zur Erkenntnis des Rechtszustands bieten

die in seiir j^Tosser Anzahl vorhandenen Rechnungen der herzoglichen

Einnahmen der versclüedenen Aemter im 17. Jahrhundert.

Benul/.l wurden folgende Aemterakten sämtlich in der Serie B.

Saaralben (Albe), Arches, Berus, Bitsch, Blamont, Bolchen (Boulay),

Chateaii-Brehan, Dieuie, Finstingeii (F&^trange), Homburg -St Avold,
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Lixheim, Maurusmiinster (Marmoutier), Marsalj Nom^ny. Pange-Domange-

ville, Pfalzburg, Uaon-Sf. Üi6, Saarbiirjr, Saarwerden-Bockenheim (B. 92G),

Salm, ScliaurnljLug, Sierck, St. Pill (St. Hippolyte), Türkensteiiii Val de

Li^pvre (Lebertbal).

Von dem grossen lothringischeii Cartalar benutzte ich:

B 84S. Bar IV.

865. Hattoncliätel.

366. La Marche.

380. 381. Vospes.

H99. Vaudemont.

Von Seignenrie-Akten benatzte ich:

E 13. Salm.

14. Baccarat.

124. Rechicourt (Rixinp:cn>.

G äöO. Trösoreric du chapitre de St. Georges.

635. Seigneurie Cond6-Northen.

618. Abbaye de Hte. Seille.

ia33. Bistum Toul.

Dann vom grossen Inventar der herzoglichen Domänen von 1742:

B 11746.

2. Bezirksarchiv zu Slrassburg i. E.

Benutzt worden die Akten der Grafschaft Saarwerdra, insbesondere:

Nr. 57. Frohnwesen.

Generalia Nr. 78. Leibeigenschaft.

Nr. 82. Renteirechnungen

/ Xr. 6. Erblehen,
pecia la

^ Herbitzheim.

Dann £ 5186 Beschreibung der Grafschaft Saarwerden (1748).

Lothringen betreffen E 4880 (Rixingen) und 4448 (Forbach).

Von den Lothring«i benachbarten Gebieten sah ich die Akten ein

dar Herrsehalten Oberbronn, Niederbronn, Dasburg und des bischdflichen

Amtes Schirmeck.

3. Archives nationales zn Paris.

Die Akten der Zentralbehörden des Herzogtums Lothringen finden

sich in Ftois, doch ist leider in der Revolutionszeit em grosser Teil der-

selben vernichtet worden. Immerhin finden sich noch wertvolle AuCschlQsse

über die Verfassung des Herzogtums in folgenden Serien:
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E 28C1. 2862. Arr^ts dn €ons6il de Lorraine.

K 1184. M^moires divers sur les ju&tices, polices et les finances.

K 1192. Charges de judicature«

K 11?»^^. Agriculture.

KK ll(;r> fr. H^ponses des cur^a et d^&cimatears sur les produits

de la province (1762).

KK 1171. 1172. Agriculture de Loriame 1787—1701.

DXIV 6. 7. 11. Comitö des droits feodaux Meurthe, Meuse, Moselle.

Vosges.

4. Bibliotheque nationale (Manuscrits).

Die GoUection Lorraine enthält zahlreiche Beiträge znr Geschichte

Lothringens.

In Nr. 448 finden sich fol. 50 ff. Nachrichten über die Mainmorte

in St. Di^ und ein Vorschlag zur Aufhebung derselben.

Nr. 485 hat interessante Mitteilungen über den Zustand des BaiU

Hage d'Allemagne im Jahre 1621.

B. Dmckscbriften.

Das Tiaclifolg'ondc Verzeichnis j^iebt die in der Arbeil benntzten,

mitunter abgekürzt zitierten Werke niit vollem Titel an, Fs erschien

zweckmässig, die Litteratur für jedes der drei behandelten Gebiete ge-

sondert anzuführen.

1. SAVOYEN.

Annuaire du f lub Alpin fran<;ais.

Beaune, Ii., Droit coutuniier fran<;ais. Paris 1884. Band II. Condition

des personnes.

Cartulaire de St. Hugues de Grenoble. 1868.

Carutti» Storia del regno di Carlo Emanuele III. Torino 1869.

Cibrario, L., Origini e progresso delte instituzioni detta monarchia di

Savoia. Torino 1854.

Costa de Beauregard, M^moires historiques sur la maison royale

de Savoie. Turin 181f>.

Den i na, Gcschiclite Piernonts. HerUn 1800.

Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi dei sovrani della

R. r.asa di Savoia.

Faber, Ant., Codex delinitionurn forensiuu» et rerum in sacro Sabandiae

saaatu tractatarum. Lipsiae 1706 (cittert als Cod. Fabr.).
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Gollut, L, Les m^moires historiqoes de la i^poblique sßquanoise.

Dole 1592.

M^moires et documeats publi^s par la soci^tö savoisieone d'histoire

et d'arch^o](»;,'ir.

Perrin, Lc prieure de Chaiaonix. Cliamb^ry 1887.

Rousseau, .T. J., Confessions. Paris 1841.

Saint G e n i s , Victor de, Histoire de Savoie. Chamb^ry 1868.

Salvaing de, De Tusage des fiefs et autres droits seigaeuriaax. Gre-

noble 1731. (Im Anbang Trait£ du plait seigneurial et de son usage

au Daupbmd.)

Semeria, Storia del re Carlo Emmannde U Grande. Torino 1S31.

Wnrstemberger, Peter der Zweite» Graf von Savoyoi. Bern und
Zürich 1856.

Yoiing, Ä., Voyages en ITrance» tradait par F. S. Paris 1793.

2. SCHWEIZ.

Archiv für Schweizer Geschichte.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom historisch-

antiquarischen Verein des Kantons SchaShausen.

Blnntschli, Geschichte der Republik Zürich. Zürich 1847.

BoyV e ,
Remarques sur les loix et Statuts du Pays de Vaud. NeuchAtel 1756.

Boyve, J., Annales hisloriques du comt^ de Neuch&tel et Valangin.

Berne et Neucliafel 1851 iT.

Bulletin des loix, decrels du Corps l^gislatif de la R^publique Hel-

vetiqne 1798 ff.

I") ä n d 1 i k e r . Gosrhirlite der Schweiz. Zürich IHSL

Dierauer, Geschichte der Scliweizenschen Eidgenossenschaft. Gotha

1887 fT.

Dociiments relatifs ä l'liistoire du Pays de Vaud, ed. Grenus-Saladin.

Genf 1817.

Fontes rerum Bemensium.

Purrer, P. S., Geschichte, Statistik und Urkundensammlung des Wallis.

Sitten 1850.

Grenus, s. Docuinents.

Grimm, Weistümer.

H e u s 1 e r , A., Bauernkrieg von 1C53 in der Landschaft BaseL Basel 1854.

.Tahrbuch für Schweizer Geschichte.

K ü n 1 i n , F., Dictionnairo geographiquc, statistique et hislorique du Caaton

de Fribourpr. Fribourg 1832.

Landschafft Waadt, Satzungen und Statuten. Bern 1616.

Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz.

Leuenberger,J., Sudien über Bernische Rechtsgeschichte. Bern 1873.

17
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Matile, G. A., Monuments de rhisloirc de Neuchalel. Nencliätel 1844.

M^moires et documents publies par la soci^t6 d'histoire de la Baisse

Romande i( itiert M R S).

MüUer. J. V., Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Leipzig

180(5 ff.

Ochs, P., Geschichte der Stadt und Landschaft Basel. Basel 1786 ff.

Oechsli, W., Die Anfftoge der Schweizerischen Eidgenoss^schaft.

Zürich 1891.

Osterwald, S«, Les loix» us et coutumes de la soaverainitö de Neu-

chfttel et Valangin. Nenchfilel 1785,

Quiquerrez, Histoire des institutions politiqnes, constitationeUes et

juridiques de Tcvl^die de Räle. Del6mont 187H.
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